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Vor w o r t.

Durch dieseAbhandlung sollte ursprünglich nur ein im Vorwort zum

ersten Bande der „Domanialen Verhältnisse" gegebenesVersprechenerfüllt

und die neuesteReorganisation der Domänen dargestellt werden. Wenn

aber schon letzterevielfachüber die engeren Grenzen der Domänenadmini-

stration hinaus und in die allgemeineFiuanzverwaltnug hineingreift, so

kam noch hinzu, daß auch die seit vier Jahren schwebendeModification

unserer altständischenLandesverfassungsich unmittelbar an jene domaniale

Neugestaltung anschließt und deshalb ebenfalls nicht unerwähnt bleiben

durfte. Hierdurch aber veruothwendigte sich wieder genaueres Eingehen

auf das nun einmal betreteneweitere Gebiet und somit die breitere Basis

dieser Abhandlung.

Der jetzt vorliegendeerste Theil umfaßt außer der allgemeinenOr-

ganifation der Finanzen nur deren Hauptfactor, die Domänen, und bildet

insoweit für sich auch die Ergänzung der „Domanialen Verhältnisse" bis

in die neuesteZeit. In seinem spedellen Systeme folgt er der bestehen-

den Eintheilnng und den Verwaltuugscvmpeteuzeudes Domauiuuis uud

cuthält ein möglichst vollständiges Jnhaltsverzeichniß, weil ein gemein-

schaftlichesSachregister erst ani Schlüsse des zweitenBandes gegebenwer-

den soll. Dieser wird deniuächst alle übrigen Einnahme- und Ausgabe-

Positionen der Staatssiuauzen ausnehmen.

Sämmtliche Quellen sind genau bezeichnet, um bei der gebotenen

Kürze des Textes wenigstens die Gelegenheit zu genauerem Studium ein-

zelner Theile zu erleichtern. Jene mögen gleichzeitigznm Beweise dienen,

daß der so oft beklagteSchleier über unseren Finanzen, dessen diese auch

nicht bedürfen, tatsächlich nicht existirt, und jedenfalls im Laufe der
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letzten zehn Jahre durch zahlreiche Brochiiren und selbst ofsicielle Mit-

Heilungen z. B. des Statistischen Bureaus, sowie durch die auf Grund-

läge genauer Renterei-Etats öffentlich geführten neueren Verfassnngsver-

Handlungenvollständig gelüftet ist. — Für das Mittelalter stand außer

alteu Rentereirechuuiigeuund sonstigenArchivalien besondersin den Jahr-

büchern des MecklenbnrgschenVereins für Geschichte:c. und in den aus-

gezeichnetenMeckleuburgschenUrkundeubücherudie Fülle des bestenMaterials

zu Gebote, dessenVerwerthung freilich durch den bisherigen Mangel aus-

reichenderSachregister zur Zeit noch sehr erschwertwurde.

Da diese Abhandlung mitten in eine Periode des Meckleuburgschen

VerfafsuugskanipseShineinfällt, so mag sie leicht als eine veranlaßte und

beeinflußteaugeseheuwerden. Sie ist dies jedoch zu keinemTheile, ihre

ganzeAnlage datirt aus schon früherer Zeit, ihr Inhalt beruhet auf freier

wissenschaftlicherForschung, und nur nachträglichsind zur Vollständigkeit

auch die noch schwebendenregiminellenReformprojectedarin aufgenommen.

Wenn aber letztere dann gleichzeitighier ihre Vertretung finden, so ist

dies uicht anders möglich bei einer Schrift, welche die Geschichteund

altbegründeten eigenartigen Verhältnisse Mecklenburgs, denen jene gerade

Rechnungtragen, zur Anschauung zu bringen zu ihrem Theile bestimmt ist.

Schwerin, am 9. Januar 1877.

K. W. % WM.
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Erste Abtheilung.

Organisationder Finanzen.

§ i.

l) früheres einheitliches FinanzMcm; Nenterei.

Neuere Schriftstellerbehaupten,daß schonin ältesterZeit die Meck-
lenburgfchenFürsten ausschließlichmit den reichenErträgen ihrer Domänen
und einiger Regalien das Landesregimentwie ihre eignen Bedürfnissebe-
stritten und nur für außerordentlicheFälle und aushülflichLandessteuern
beanspruchthabend) Diese Ansicht ist historischunhaltbar: denn die
baaren Einkünfte auS dem Donianium c. p. waren damals wegenallge-
meiner Verpfändung desselben(§ 32 ff.) und wegen der herrschenden
Naturalwirtschaft (§ 42 ff.) keineswegsbedeutend,und ferner erweisen
unsere Geschichtsquellenunwiderleglich,daß schon seit dem 13. Jahr-
hundert nebenaußerordentlichen,fpeciellbewilligten,auch ordentliche,jähr-
lich wiederkehrendeLaudbedenvon den Bauern und die jährlicheOrbör
wie Schoß aus den Städten als Steuern erhobenwurden2), auch grade
diesedeuHaupttheil der landesherrlichenbaaren Einnahmen bildeten. Die
Rentereirechnungdes HerzogthumsSchwerin von 1552/53 enthält eine
Gesammteinnahmevon 29,000 Gulden, davon 23,500 aus Stenern, die¬
jenigedes HerzogthumsGüstrow 1556/57 im Ganzen 17,450 Gulden,

') Vgl. Profcb, Grundiibel des Meckl. Steuerwesens. 1860. S. 1 ff.;Wiggers, Finanz-Verhältnisse S. 3 ff. Der Herr Verfasser der elfteren anonym
erschienenenSchrift hat sich in seinem „Offenen Schreiben". 1868. S. 53 ans-
drücklichals solchenbezeichnet.

*) Das Spcciellere hierüber demnächstbei Steuern und Zollen im 2. Theile.
Vgl. aber hier z. B. schon Meckl. Urkd.-Buch, Bd. 4, Sachregister, voce: Beede.



wovon mehr als 12,000 Gulden aus Steuern (§ 5). Die jährliche

ordentlicheLandbedeerbrachte durchschnittlich20,000 Gulden3), welche

Summe vou dem damaligen Ertrage aus den Aemtern selten erreicht

wnrde (§ 43).
SämmtlicheRevenuen,sowohlans dem Domauium c. p., als auch

aus Steuern, flössen damals in die fürstlichenCentralkassender ver-

schiedenenLaudestheile(Z 5), die Rentereien. Uneingeschränktverfügten

auch dieLandesherrendarüber, sowohlzu persönlichen'uud ihres fürstlichen

Hanfes Zweckenals auch zur Führung des Laudesregiiueuts. Controlen

irgend welcherArt, ständischeNebeukaffeu,existirtennicht. — Das da¬

malige Finanzsystemwar also strengeeinheitlich.

s 2.

2) Rassentrrnnmig. Z'andlmstcn.

Die innere Verwaltung erforderte in alter Zeit nur geringenAuf-

wand. KostbaregemeinnützigeEinrichtungen auf dem Gebieteder vffent-

lichenSicherheit, der Volkswohlfahrt,des allgemeinenVerkehrs existirten

damals uicht. Universitätund Schulen hatten ihre besonderenGründungs-

sonds. Städte und Gutsherren sorgten mit eignen Mitteln für ihre

Territorien. Auf dem Landesherr» als solchemlastete wesentlichaußer

dem Hofhalt (§ 133) nur die Vertretung und der Schutz des Landes

nach Außen.')
Stete Kriegszügeuud feindlicheUeberfchweminungendes eignen Lan-

des aber waren es auch hauptsächtlichzunächst,durch welcheschou frühe

finanzielleBedrängnisseder Landcöfürstcnherbeigeführtwurden. Zur Be-

fchaffuug außerordentlicherMittel blieb jenen freie Aufnahmevon Dar-

leheu und Verpfändungdes Domaninm (§ 32 ff.) und nach Erschöpfung

auch dieserQuelle wenigstens noch die Hülfe der Landstände. Soweit

unsereurkundlicheLandesgeschichtereicht,bis ins 13. Jahrhundert hineilt2),

hat besondersdie Ritterschaft zahlreicheSchulden für ihre Landesfürsten

3) Klüver, BeschreibungMecklenburgs, Bd. 1, S. 489.

') Archiv für Landeskunde,1853, S. 7» ff.; dgl. v. 1852, S. 73.

') Vgl. Meckl. Urk.-Buch, Nr. 1413 u. 1414 vom Jahre 1276, Nr. 1504

von 1279, Nr. 1548 von 1280, Nr. 1550 von 1280, Nr. 1781 von 1285,

Nr. 1990 von 1289.



übernommen— wenngleichseltenunentgeltlich,sondernregelmäßiggegen
reversalmäßigeEintauschungwichtigerPrivilegien, z. B. künftigerSteuer-
freiheit, eximirten Gerichtsstandsn. s. w. — Die einmal bewilligten
Geldsummengingen zu eigner landesherrlicherVerfügung direct in die
fürstlichenCeutralkaffen,fürstlicheEinnehmererhobendie erwirktenaußer-
ordentlichenStenern, das alte einheitlicheFinanzsystemblieb unberührt.
Immer häufigerwiederholteSchuldenabträgemußten aber in den Ständen
den Wunsch uach Gewinnung von Garantien gegen jene erwecken. Er
fand seineErfüllung gelegentlichder weiterenUeberuahme3)von fast einer
Million Gulden fürstlicherSchulden in den Jahren 1555—1572.

Die zur allmäligen Tilgung derselben über das ganze Land auf
mehrereJahre bewilligte und erhobeneaußerordentlichedoppelteLandbede
floß uach Rcversaleu4) vom 25. September 1561 und vom 23. Sep-
tember 1572 nicht, wie früher, direct zur Renterei, sondern an einen
rciu ständischenSchuldentilgungs-Ausschuß5), welcher die eingehenden
Gelder zn einer besonderenKasse,dem s. g. freiwilligenHülfskasten,ver-
einuahmte und zweckdienlichverwandte. Au sich nur für die Dauer
des Schnldcnabtragsconstituirt, verbliebjener wegen allmäliger Verzöge-
rnng des letzterennochbis ins 17. Jahrhundert hinein und ging, nach-
dem bei weitererständischerUebernahmevon einer Million Gulden fürst-
licher Schulden i. I. 1621 wiederum die ständischeWeiterverwaltung
dnrch Neversalenvom 23. Februar 1621 zugestandenwar, 1622 in das
uoch jetzt bestehendeständischeOrgan, den Engeren Ausschuß, über6).
Aber auch der Hülfskasten,seit 1621 s. g. Landkasten7), wurde, zu¬
mal auch die ueue ihm zugewieseneSchuldentilgung von 1621 dnrchden
dreißigjährigenKrieg hinausgerücktwurde, permanent und gewann bald
eine über seinen ursprünglichenZweckhinausgehendeBedeutung. Wegen
nicht strengerScheionugder außerordentlichenHülssbeiträgezum Schulden-
abtrag uud der danebenlaufende»ordentlichenLandesstenernwurden näni-

"l Darüber Weiteres im 2. Theile.
Vgl. darüber Klüver, BeschreibungMecklenburg»,Bd. 1, S. 590 it. 594.

°) Hegel, Gesch.der Meckl.Landstände, <3. 126.
6) Hegelcitat; Hagemeister,Meckl. Staatsrecht, S. 78; Raabe, Ges-S.,

Bd. 4, S. 415-417.
') Nach Neversalenv. 1621, Art. XVIII.

1«



lich auch letztereim Laufe der Zeit nicht mehr zu den fürstlichenKassen,

sondern zum Landkastengezogen, so daß dieser förmlich zur alleinigen

Landesste »erlasse erwuchs^), als welcheer z. B. auch gegenlandes-

herrlicheAnfechtung1712 durchkaiserlicheResolution bestätigt wurde9).

Durch den laudcsgrnndgcsctzlichenErbvergleichvom 18. April 1755 ist

der Laudkastcnendlich dem MecklenbnrgschenStaatsorgauisumS fest eiu-

gefügt(§ 6). Auf diese Weise hat sich auch in Mecklenburgeine bei

alleu deutschenStaaten mit altlandstäudischerVerfassungbestehendeEiu-

richtung: LandessteuerkassenebenfürstlicherReuterei — wiederholt10).

Aber noch eiu anderes wichtigesPrivileg wurde deu Ständen bei

derselbenVeranlassungertheilt: das absolute Steuerbewillignngs-

recht. Die Reversalen von 1561 bestimmten"), daß künftig die alte

gewöhnlicheLandbedenur uochauf vorgängigefreieBewilligungder Land-

ständeerhobenwerdensollte, uud diejenigenvom 4. Juli 1572 bestätigten

im WesentlichendieseVersicherung. Weil nun fortan die Landständeselbst

die ordentlichenBeden nur dann gewährten, weun die landesherrlichen

eignen Mittel aus den Domänen c. p. erschöpftschienen, so entstand

damals, und nicht schonfrüher (§ 1), das noch jetzt bestehendePrincip

der principalen Haftung des Domanium und der Snbsidia-

rität aller Landes steuern. Weil ferner, im Gegensatzzu dem

modernen Budgetrecht, die Steuern nicht dem jedesmaligenperiodischen

Bedürfniß angepaßt und darnach event.demnächsterhöhetoder vermindert,

sondernvertragsweisein ganz bestimmterQuote und aversiouellfür alle

Zeit unveränderlichvereinbartwurden, so bildetesichdanebendas wesent-

lich noch jetztüblichePauschal- oder Averfionalfystem l2).

8) Grundübel des Meckl.Steuerwesens, S. 5.

9) Klüver citat, Bd, 4, S, 62.

10)Rau, Fin.-Wisfcusch.I. S. 124.

") Böhlau, Meckl.LandrechtI. S. 100 u. 103, beruft sich hierfür freilich

schonauf Reversalenvom S. Juli 1555, welcheauch im Abdruckim „feststellen¬

den Grund der Steuerfreiheit" Nr. 16 dies allerdings enthalten, die Reversalen

von 1555 in Klüver citat, Bd. 1, S. 582 ff., haben aber einen ganz anderen

Wortlaut. Erst diejenigen von 156t find bei beiden gleich und deshalb sichere

Beläge.
") Grundübel des Meckl.Steuerwesens, S. 46 it. 52.



§ 3.
3) Writrr? Kassentrrnnung, Mndcsrrrrptnrkassc.

Dieselbeverdanktihren Ursprung einer ähnlichenVeranlassung, wie
der Landkasten,nämlichder Uebernahmeeiner bedeutendenlandesherrlichen
Schuldenlastdurchdie Stäude im Jahre 180?, welcheaber diesmal nicht
so sehr auf directeS höheres Andrängen, als vielmehr neben anderen
Concessionen,z. B. Aufgabeder Steuerfreiheit der ritterschaftlichen.Husen
u. s. w., deshalb geschah, um beabsichtigtenFinanzreformen(§ 18) zu
begegnen') Die fürstlichenRentereischuldenbetrugen mehr als 4'/^
Millionen Thlr. Cour., dazu kamen mehr als 5 Millionen Thlr. Cour.
Schulden der 1807 zur Uebertraguugder KriegskostenerrichtetenLandes-
kredit-Commission, dazu endlich eigne ständischeSchulden von 3 bis
400,000 Thlrn. Zn ihrer gemeinschaftlichen,theils directen, theilS in-
directen Abbürduug wurde 1809 die AllgemeineLandes- Necepturkasse
errichtet, und ihr jährlichesBedürfniß zur Amortisation und Verzinsung
auf 350,000 Thlr. Cour., ihre Dauer auch zunächstnur aus 30 Jahre
bestimmt. Zn ihrer Speisung wurde die s. g. außerordentlicheCon-
tribntion über alle Einwohner des ganzen Landes, außerdem neben
mehreren, demnächstwieder aufgehobenenAusfuhr-Jmposten auf Tabak,
Wolle, Salz, Felle, Lohe,Lumpen, eine Stempel- und Collateralerbsteuer
eingeführt3), deren Auskünftedirect dorthin stofsen. Ihre Verwaltung
wurde aber gemeinschaftlichder Landesherrschastund den Ständen über-
tragen — und so trat denn diese genaschteAdministrationals dritte zu
der rein landesherrlichenüber die Reuterei und zu der rein ständischen
über den Landkasten.

4) ?ehiger Umfang bei Eanbc&Qauiilfuiflen.

§ 4.
A. Der Nrntcrrr.

Dieselbe bildet noch jetzt die rein landesherrlicheCentralkasseund

') Grundübel oit,i.t, S. 19.
*) Vgl. Meckl. Valerlandskimde,Bd. 3, S. 36, und das Speeiellere im2. Bande dieserAbhandlung.
') Auch hierüber das Weitere im 2. Theil; vgl. übrigens Archivfür Landes-

künde,1852, 395 ff.



sollte sonach eigentlichalle Staats - Einnahmen und Ausgaben umfassen,

soweit diese nicht dem Landkastenoder der Landcsrcceptnrkassezugewiesen

sind. Doch ist solcheCentralisation zn keinerZeit strenge durchgeführt,

sondernausgeschiedeneVerwaltungszweigehatten von jeher ihre separaten,

in der Renterei nicht zur ErscheinungkommendenFonds.

Abgesehenvon ganzenAemtern, welche schon seit ältesterZeit als

Apanagen an fürstlichePersonen hingegebenwurden (§ 133) und in

der Rcntevctüberall nicht zur Berechnunggelangten, zogenauch zuweilen

die LandesherrenselbstwichtigeEinnahmequellen,besondersaus den Elb-

zollen, nicht erst zunächstzur Renterei, sondern zur Vereinfachungdirect

zu ihren Privatchatnllenund zu Bedürfnissenihres Haus- und Hofhaltes.

Zum Abtrag der auf verpfändet gewesenenDomänen contrahirten

Schuldenwurden ferner schon seit Ende deS 17. Jahrhunderts separate,

meistensans dieJntraden derselbenfuudirteReluitionskasseu (§32)

errichtet, welchenach Einlösung der vielen au Hannover uud Preußen

verpfändet gewesenenAemter seit der zweiten Hälfte des vorigenJahr-

Hundertsiu die nochjetztbestehendeallgemeineReluitionskasse hinaus-

liefen, deren Einnahmen und Ausgaben früher ganz ans der Renterei-

rechnuuggetrenntwaren ') und erst seit neuererZeit wenigstenssummarisch

darin aufgeführtwerden (§ 5).
Seit 1766 flössendirect zur Militair- und Legationskasse

die verfassungsmäßigdazn angewiesenenStenern, wie denn anch die Ans-

gaben dieserVerwaltung nicht iu der Renterei erschienen,dochist dies bei

der Finanzorganisationvon 1832 verändert2), und die Renterexhat jene

Einnahmen nnd die Ausgaben zu Legationszweckenspeciell, dagegendic-

jenigen fürs Militair wenigstenssummarischin sichausgenommen(§ 5).

Seit Anfang dieses Jahrhunderts bestand neben der Renterei und

unabhängig von ihr die f. g.
Eiviladministrationskafse. Gespeist

wnrde sie anfänglich ans der Militairkafse und mehreren desiguirteu

Domanialämtern, später ans Gebühren der oberen und oberstenBer-

waltungs- nnd Justizbehörden, aushülflich anch durch Rentereiznfchuß.

Sic diente zur Bestreitung der Ausgaben für sämintlicheCivilangestellte

Raabe cit., Bd. 1, S. 3-6. Das Specjellere im 2. Theil.

Raabe cit., S. 4 ». 5.



mit Ausnahme des Hof- und Camcraletats, sowie für eine Reihe von
Landesinstitntenz. B. Universität, höheren Schulen, milden Stiftungen,
Polizei, Medicinalwesen,Strafanstalten n. s. w. Ihr anfänglichesEr-
fordernis von etwa G0,000 Thlrn. stieg schließlichauf das Sechsfache.
Die Veranlassungihrer Gründung lag iu demUmstände,daß die Renterei
damals nochunter der Kammer, als Centralpunktder Fiuanzverwaltung,
stand, während doch damals sck>onalle jene Institute nicht mehr zur
Kammer,sondernznr Landesregierungresfortirten; die Civiladministrations-
kasfeblieb aber noch, obgleichschon1832 die Kaminer in allenBeziehung

gen ans die eigentlicheDomanialverwaltung beschränktwurde, auch nicht
mehr über die Renterei als solchedisponireu konnte, sondern auf eine
engereHanptkanimerkasseangewiesenwurde (Z 8), und ging erst 1849
vollständigin die Renterei ans.

Dagegen schiedwieder 1849 in Folge des StaatSgrnndgesetzeSdie
^>ochjetzt bestehendeHanshalts-Centralkafse mit den Einkünften
der ihr zugewiesenenDomänen und den Verwendungenfür den Landes-
Herrn, daS GroßherzoglicheHaus und den Hofhalt aus der Renterei voll-
ständig aus, welchedadurch factischihren patrimonialen Charakter ver-
loren hat und, weil wesentlichfortan mir Zweckendes Landesregiments
dienend,factischin eine Staatskasseübergegangenist (§ 134).

Auch der im Jahre 18G9 errichteteDomanial-Capitalsonds
ist wegender ihm zustehendenActiv- und Pafsivcapitalienzn der Renterei
an sichin gar keinemund nur hinsichtlichder von ihm an die Renterei
zn zahlendenZinsen in losemZusammenhange(§ 56).

Endlich finden die seit Errichtung des Norddeutschen B n n-
des und des Deutschen Reiches diesenans hiesigenLandenznge-

wiesenenEinnahmen und Ausgaben nur eine summarischeBuchung in

der Rechnungder Renterei.

s 5.

Fortsetzung.

Eine genaue chronologischeDarstellung von Gesammtresnltatender
landesherrlichenHauptkafseseit alter Zeit bis auf die Gegenwart ist aus
dem Grunde unmöglich, weil Mecklenburgnicht immer einen einzigen



Staat mit einziger Centralkassebildete, sondern häufig durch Landes-

theilnngenzersplittertwurde'), bei denen dann die einzelnenHerrschaften

ihre besonderenRentereien hatten, von welchenaber viele Rechnungen

unvollständigoder verloren gegangensind. Anch die Ergebnisseder eben

ausgeführtenausgeschiedeneuVerwaltuugszweigemüßten vollständig mit

hineingezogenwerden, was aber theils über den ZweckdieserAbhandlung

weit hinausgehen würde, theils wieder wegen fehlenderAusweise nicht

möglichist. Sonach erübrigt nur, aus dem, was vorhandeneRechnungen

in größerenZwischenräumenbieten, eine kurze Uebersichtder Hauptfach-

lichstenMomente zu geben, welchesich wesentlichauf die ordentlichen

Einnahmen und Ausgaben beschränkt,indem die außerordentlichen,ins-

besondereAnleihen und Schulden, Kriegsentschädigungenund Kriegs-

Verluste,große StaatSbauten :c. jährlichenbedeutendenSchwankungennnd

Abweichungenunterliegen und einer geordnetenprogressivenZnsammen-

stellnngsichentziehen(§ 10).
Noch in der Mitte des 16. Jahrhunderts waren die Einnahmen der

mecklenburgischenRentereien sehr gering — eine Folge der bei ihrem

späterenHauptsactor, den Domänen, damals noch herrschendenund erst

voni Ende des 16. Jahrhunderts an allmälig abgestelltenNatnralwirth-

schast(§ 42) und allgemeinenVerpfändung(§ 32 ff.). So führt (§ 1)
die Rentereirechnnngdes Herzogthums Schweriu, also der Hälfte des

Landes, 1552/53 eine Einnahme von nur 29,070 Guldeu, uud diejenige

des anderen damaligenLandestheils,des HerzogthnmsGüstrow, 1556/57

sogar nur von 17,454 Gulden auf.

Bis zum Ansang des 17. Jahrhunderts waren beide Rentereien

schonauf 1 - 200,000 Gulden gestiegen,welchenun schonwesentlichans

den Domänen auskamen, während die Landessteuerndamals schon nicht

mehr znr Renterei, sondern in den Landkasteuflössen(§ 2) In den

schwerstenJahren des dreißigjährigenKrieges sankendie Jntraden aus

dem Domaninm wieder auf wenige Taufend Gulden (§ 43), wogegen

Wallensteinwährend seinesRegiments über Mecklenburgdnrchdie städtische

Aecisesich neue Einnahmequelleneröffnete,welchez. B. 1630/31 mehr

') Ueber diesevgl. 33eitr.zur Statistik Mecklenburgs,Bd. 4, Heft1, S. 5 ff.



als 50,000 Thlr. einbrachten. Erst nach der Mitte des 17. Jahrhunderts
erwiesendie Schweriner niid Güstrower Rentereien wieder hauptsächlich
aus den Domainen stammendeEinnahmen von zusammenetwa 150,000
Thalern. Nach Bereinigung der getrenntenLandestheileund Wiederaus-
scheideudes jetzigenGroßherzogthum?Mecklenburg- Strelitz im Aufauge
vorigenJahrhunderts kamenmehr als 300,000 Thlr. für die Schweriner
Renterei auf, welchebis Mitte desselbenauf eine halbe Million und bis
Ende auf mehr als 700,000 Thlr. stiegen. Diese Summe erfuhr wegen
Krieg und Abzweigungder Civiladministrationskasse(§ 4) im ganzen
ersten Viertel laufendenJahrhunderts kaum einigen Zuwachs, hob sich
jedochdurchdas Hineinziehender Resultate der Militairkasse 1832 (§ 4)
auf über eine Million, welcheSumme im nächstenDecennium durch
glücklicheConjuucturen der Domanialgefällesich verdoppelte. Der dem-
uächstigeAbgang der GroßhcrzoglicheuHaushaltsgüter wurde durch immer
gesteigerteDomanialeinnahmen(§ 43), denZugang derEiviladmiuistratious-
kasseund dcS Ergebnissesder Reluitiouskassewiedermehr als ausgeglichen

(§ 4). Vor zwanzigJahren diSpouirtedie Renterei durchschnittlichüber
einen Fonds vou mehr als zwei und eine halbe Million Thalern. Die
darauf seit zehn Jahren durch schlechteErnten nnd seit 1873 (§ 135)
durch Vergrößerung des GroßherzoglichenHausguts im Ganzen herbei-
geführteAbnahme der Domanialeinkünfteist durch die Zinsen aus dem
Domanial-Capitalfondsnoch nicht ganz wieder reparirt (§ 56), so daß
zur Zeit der Renterei etwa siebenMillionen Mark in ordinario jährlich
durchschnittlichzu Gebote stehen. Hiervon aber werden noch mehr als
1 '/4 Millionen als Zölle und Consumtionsstenernfür das Reich erhoben
uud abgeführt.

VorstehendeSummen ergeben sich nach dem herrschendenNetto-
Systeme der Renterei (§§ 8 nnd 13), welchedurchgehendenur dieSchluß»
resnltatcder einzelnenVenvaltuugszweige,deshalb also entwedernur die
Überschüssenach Vorabzugder Betriebs- uud Verwaltnngskosten,oder nur
die Zuschüssenach zuvorigerAbrechnungder einzelneuBetriebseinnahmen
in sichaufnimmt. Bei Grnudleguug des Brutto-Systems, wouach alle
einzelnenEinnahmen uud Ausgaben der verschiedenenVerwaltungszweige
ohne gegenseitigeAbrechnungvoll zur Buchung gelangen,wachsendagegen



die Schlußzahlenbor Rcntercircchmmgbedeutendund balanciren in Ein-

nähme und Ausgabe durchschnittlichbis zu zwölf Millionen Mark.

§ 6.

B. Des MildKaliens.

Durch den landcsgrnndgcfetzlichenErbvergleichvom 18. April 1755

ist der LandeSkastenals solcherdauernd bestätigt(§ 2), gleichzeitigaber

auch seine frühereCompetenzbedeutendeingeengt. Nachdemnämlichschon

früher sämmtlicheSteuern ans dem Domaninm nicht mehr zum Land-

kästen,sondernwie in ältesterZeit (§ 2) direct wiederzu den fürstlichen

Kassenund zur landesherrlichenVerwaltunggezogenwaren, bestimmteder

Erbvergleichim §71 Gleiches auch bei den städtischenSteuern, und

überließin KZ 45 und 72 dem Landkastenfernerhin nur nochdiejenigen

ans der Ritterschaft c. p. — jedoch auch diese nicht mehr zur unbe¬

schränktenVerfügung, sondern zur wesentlichungeschmälertenAblieferung

an die Renterei. Auf feinemfeit Mitte des 16. Jahrhunderts so weiten

Steuergebiet ist der Landkastensonach nur noch bloße Samniel- und

Durchgangsstellefür die ritterschaftlicheContribntion geblieben, und in

erstem Beziehung demnächstan seine Stelle die Landesreceptnrkassege-

treten (§ 7). Die dem Landkastendurch § 112 des Erbvergleichszu¬

gewiesenenfrüheren Reichs- und Kreissteuern sind besondersdurch die

Neubildungdes deutschenReiches und anderweitigeOrdnung der sinan-

zieltenBedürfnissedesselbenhinfällig geworden; dagegenist erstem nach

§ 120 des Erbvergleichs noch für die aus dem ganzen Lande auf-

kommendePrinzessinsteuerDurchgangskassezur Renterei verblieben.

Seine jetzigeHauptbedeutunghat der Landkasten') als Centralkasse

der alten Landstände. Er wird gespeistdurch s. g. Anlagen derselben,

welchefreiwillige,Voluntuarien im weiterenSinne heißen, weil sie

nicht gleicheigentlichenSteuern von der Landesherrschaftfür das weitere

Landesregimentgefordert, sondernvon den Ständen unter sichzn engeren

Zweckenvereinbarungsmäßignach gewissenNormen aufgebrachtwerden.

Je nachdemsie aber die für Erhaltung des ständischenGesamnit-Körpers

') Hagemejstcr,Mecfl.Staatsrecht, S. 199. Mcckl.VaterlandskündeI.
S. 220 ff.
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notwendigen Ausgaben, z. B. des Engeren Ausschusses,ständischerDe-
Mutationen,oder nur partikuläre eines einzelnenStandes, z. B. für den
ritterschastlichenSyndikus, bezielen, werden hierbei entwedergemeine
Landes anlagen resp. Landesnecessarien oder ständische Ne-
cessarien, in beidenFällen auch ordentlicheuud außerordentliche,unter-
schieden. Dahin gehörenanch Bewilligungen,welchevon beidenStänden
oder einem einzelnenzu seinemTheile zu allgemeingemeinnützigenUnter-
nehmungengeschehen,z. B. für Landesvermessungseit 1864, ritterschaft-
liches Seminar seit 1868, MecklenburgischesUrkundeubuchseit 1860
n. s. w.'^)

Seit Anfang dieses Jahrhunderts haben die Anlagen einen über
ihren ursprünglichenZweck hinausgehendenUmfang gewonnen. Durch
Errichtung des Criiuiual-Colleginms 1812, des Landarbeitshanses1817,
des Oberappellationsgerichts1818, sowie durch erhöhet?Bedürfnisseder
Justizcauzleieuseit 1818 veruothwendigtensichsehrbedeutendeneuegericht-
liche uud polizeilicheVerwendungen, zn deren alleiniger Uebertragnng
weder die Landesherrschaftaus rein donianialen Mitteln refp. ans den
erbvergleichmäßignur zn ganz bestimmtenZwecken— für Garnison,
Mortificatio!?,Legation,Reichs- und Kreiskosten— ihr bewilligtenordent¬
lichenLandessteuern,uochdie Stände aus eignenMitteln, nochbeideans
der damals noch vorwiegendzum Schnldabtrag dienendenLandesreceptnr-
lasse (§ 7) iu der Lage wareu, wie denn anch endlichdie Einführung
einer neuen allgemeinenSteuer eigends zn solchemZweckeversassungs-
mäßig unzulässig war 3). Als Ausknustsmittelwurde endlichdie Be-
streitung jener Erfordernisse als eine gemeinschaftlicheJnrisdictionslast
angesehen,nnd fämiutlichenInhabern von Gerichtsbarkeit,dem Landes-
Herrn wie den Ständen, aufgelegt; letztere, seit 1870 aber für sie die
Landesrecepturkasse(§ 7), zahlen den auf sie fallendenAntheil als s. g.
Jnrisdictions-Anlagen zunächstan den Landkasten,ans welchem
dann die weitereVerfügunggeschieht.

SämmtlicheAnlagen beliefensich4) bis in die neuereZeit ans jähr¬

2) Hierüber demnächstim 2. Thcil.
3) Gnindübel citat. S. 43.
4) Wiggers, Finanzverhältnisse,S. 198.
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lich etwa 160 -170,000 Schlr., sindaber jetztdurchGehaltsaufbesserungen

u. s. w. gestiegen. Ein Etat dieserrein ständischenPosition ist in den

letztenJahren nicht bekanntgeworden.

Der Berechner des Landkastensverwaltet außerdem noch mehrere

hauptsächlichaus der LandesrecepturkassegespeisteSpecialkassen,z. B. die
Chaussee-und Wasserbaukasse,Recrutirungscasse,städtischeSteuererhöhuugs-

kasse,Abtragskassefür Anleihe zur Schiffbarmachungder Elde u. s. w.8)

§ 7.

C. WerMndcsrcccpturKassr.

Ihr ursprünglicheralleinigerZweck,der Sehnldenabtrag(§ 3), sollte

bestimmungsmäßigbinnen 30 Jahren erfüllt werden und diesegetrennte
Kassenverwaltungdann wieder eingehen. Im Laufe diesesJahrhunderts

aber machten sichauf allen Gebieten des Staatslebens so bedeutendege-

meinnützigeAnforderungengeltend,daß an ihre Befriedigungauf gewöhn-

lichem Wege, insbesondereans den domanialen Nevenücn und den be-

schränktenerbvergleichmäßigenSteuern nicht zu denkenwar. Für Jims-

dictiousbedürfnissesaud sichnoch eiueDeckungin den s. g. Landesanlagen

(§ 6), für das Weiteremußte ein anderer Ausweg gesuchtwerden. Er
war gegeben in der durch außerordentlicheSteuern deS ganzenLandes

gespeistenLandesrecepturkasse,welchedeshalb auch am geeignetstendie dem

ganzenLande zu gute kommendenneuen Einrichtungen ganz oder theil-

weisebestreitenkonnte. Der Schuldenabtrag wurde deshalb weniger ge-

fördert, ist erst 1859 vollendet,und dauebeu eiu bedeutenderTheil der

zugewiesenenHebungen zu anderenZweckenverwandt. Dahin gehören')
außer mehrereninzwischenerledigten,z. B. einer jährlichenUnterstützung

der Renterei von 50,000 Thlrn. 1827— 1846, des Abtrags der s. g.
LntterothschenAnleihe von 1,050,000 Thlrn. 1851—1864, desgleichen

einer zum Bau der Friedrich- Franz-Bahn contrahirten Anleihe von

750,000 Thlrn. 1862—1873 - nochjetzt:

Pensionen für die Freiwilligen von 1813 —1815 seit 1815,

1845 ff.,

S) Bql. demnächstTh. 2.
') Ueber das FolgendeWeiteres im 2. Theile.
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Beihülfe zum s. g. Städtischen Jndustriefonds und Speisung der
Recrutirungskasseseit 1830 ff.,

Zahlungen an die Chaussee-und Wasserbaukassezur Verzinsungund
Tilgung von Schulden und zur laufendenUnterhaltungseit 1835 ff.,

Verwaltung, Abtrag, Verzinsung der Salomen HeineschenAnleihe
seit 1843,

Unterstützungau das Tanbstummen-Jnstitntzu Ludwigslustseit 1848,
ebeusoau die Neuterei für die Fußgendarmerieseit 1851,
Ablösungdes Sundzolls seit 1857,
Subvention an die Central-Hebammen-Unterrichtsanstaltzu Rostock

seit 1858, au das Rettungshaus zu Gehlstorf feit 1861, das Blinden-
Institut zu Neuklosterseit 1864, die Jdiotenaustalt bei Schwerin seit
1866,

bedeutendeAbfindungenan die Renterei sowiean die Seestädteaus
der Stenervereinbarnngvon 1870 resp. 1863 und Uebernahmeder sonst
von den VerpflichtetenaufzubringendenJnrisdictions-Anlagen (§ 6) an
den Sandkasten,desgleicheneines aversionellenBeitrages für die Gewerbe-
Commifsionseit 1870,

Ablösungdes Scheldezollsseit 1871,
in neuesterZeit Uebernahmeeiner Schuld an den f. g. Kirchenfonds,

Ablösungder jüdischenCopnlationsgebühren,Beihülfe zur Pferdezuchtund
zur landwirthfchaftlicheuVerfuchs-Station, dazn eine Menge anßerordent-
licherBewilligungen, z. B. zum Jnvalidenfonds, für Ueberfchwemmte:c.
an der Ostsee, zur Ausführung des Jmpsgesetzes,des Gesetzeszur Be-
urkundnngdes Personenstands,gegenRinderpestn. s. w., wie denn auch
die bevorstehendeneue Gerichtsorganisationvoraussichtlichneue große Ver-
Wendungenerfordernwird.

Zur Bestreitungso zahlreicher,bei Gründung dieserKassenicht vor-
gesehenerAusgaben neben dem ursprünglichenSchnldabtrag reichtendie
fnndationsmäßigenEinnahmequellenans der außerordentlichenCoutribntion,
sowie aus der Stempel- und Erbsteuer(§ 3) nicht aus und neue mußten
deshalb eröffnet werden. Als solchefanden sich die Probenrenterstener
1827—1868, der Branntweinimpost 1836—1868, die Anfknnft aus
den für die Salomon HeinescheAnleihe 1843 erworbenen,aber 1874



aus Betriebsüberschüssender Eisenbahn bis auf einen geringenRest amor-

tisirten Berlin-HamburgerEisenbahn-Actien,Ueberschüsseaus Eingangszoll

und Handelsklassensteuernach den Steuergesetzenvon 1863 —1870, An-

theile an der Bundeswechselstempelsteuer1869—1876, Gewerbescheinsteuer

seit 1870. — An Stelle der außerordentlichenist die edictmäßigeEon-

tribntion von 1870 getreten, welchenebst der Collateral-Erb- und der

seit Aufhebung des Kalenderstempels1874 nur noch aus Papier- nnd

SpielkartenstempelbestehendenStempelsteuer,fernernebstder Gewerbeschein-

steuer und der geringen Dividenden-Auskunftder wenigen verbliebenen

Eisenbahn-Actien jetzt zur Speisung der Landesrecepturkassedient. —

Die volle Hebung der edictmäßigenContribuliou beträgt 1,780,000 Mk.,

wird jedochin den letztenJahren nur zu % mit 1,424,000 Mk. wahr¬

genommen,die Stempelsteuererbringt zur Zeit 140 —150,000 Mk., die

Collateral-Erbsteuer65—70,000 Mk., die rasch steigendeGewerbeschein-

steuer 50—60,000 Mk., die Actieuaufkuuft1800 Mk. Zur Verfügung

dieser Verwaltung stehenalso jetzt eveut. mehr als zwei Millionen Mark,

doppelt so viel als bei ihrer Gründung (§ 3), wozu kommt, daß ihre

ursprünglicheSchuld bereits seit 17 Jahren getilgt ist, die vollen Mittel

demnachfür die anderen genanntenZweckedisponibelgewordensind.

Gleich dem Landkastenvor Jahrhunderten (§ 2) und an dessen

Stelle (§ 6) ist die Landesrecepturkasseim LaufediesesJahrhunderts zur

eigentlichenLandessteuerkassegeworden— jedochmit dem bedeutungsvollen

Unterschiede,daß jener unter rein ständischerVerwaltung steht, während

diese gemeinschaftlichvon der Landesherrschaftund den Ständen (§§ 3,

16) administrirt wird. Der größte Theil der MecklenbnrgschenLandes¬

steuernunterliegt demnacheiner Controle der Landesvertreter,wie sie aus-

gedehnterselbstnach dem modernenBudgetrechtnichtexistirt. Eine andere

Frage ist freilich diejenige über Zusammensetzungder LandeSvertretung

(§ 39) nnd über Hineinziehung auch der Domänen in die Landes-

controle (§ 19).



v

15 —

5) DimereEinrichtungdes NassenWesens.

A. Der Renterei und sonstigen landesherrliche» Kassen.

§ 8.

I. Im Allgemeinen;Hauptkammer-und A-orstk»sse.
Aus älterer Zeit sind für diese keine allgemeinenund vollständigen

Instructionen, sondernnur einzelneVorschriftenüber rechtzeitigeAbschlic-
ßung und Einreichung der Rechnungenn. s. w. vorhanden, welchedem-
nächstgehörigenOrtes eine kurzeErörterung findenwerden. Im Uebrigen
waren die Summen, um welcheeS sichhandelte, auch uur gering 5)
und die Verhältnisseeinfach. Als herrschaftlicheKassenverwaltnngenaußer
der Rcnterei selbstbestandenursprünglichuur diejenigender Voigteienund
Aemter'), welcheaber bei deren früherer Natnralwirthschaftund Ver-
Pfändung gewiß nur selten Ueberschüsseau die Nenterei zu liefern in
der Lage waren (§ 42 ff.), während die meistens baar eingehendenund
deshalb an sichdestowillkommenerenSteuern schonfrüh zum Landkasten
gezogenwurden (§ 2). AllgemeineLandesinstitntehatten, soweit sie in
älterer Zeit schon existirten,regelmäßigihre besonderenausreichlichenund
deshalb vou herrschaftlicherKassenverwaltungunabhängigen Gründungs-
sondS,z. 23. Universität,Gymnasien,milde Stiftungen.

Besonders erst seit vorigem Jahrhundert häuften sich von ver-
schiedenenSeiten her die Anforderungenan die Nenterei, welchegleich-
zeitig anfing, aus dem immer einträglicherwerdendenDomaninm über
größereMittel zu gebieten. Ihr Geschäftsgangwurde nunmehr durch die
Kammer- und Rentereiordnnngvom 28. August 1751 allseitig geregelt.
Als landesherrlicheCeutralkassevereinnahmtesie alle öffentlichenGefälle,
soweitdieselbennicht dem Landkastenzugewiesenwaren, und speiste alle
öffentlichenInstitute, soweitdiesein immer zunehmendemGrade der Herr-
schastlichenHülse bedurften. Sie stand unter der Kammer als der landcS-
herrlichenCcntralfinanzvcrwaltnng. Die Amtskassenliefertenihre lieber-
schüfstdirect zur Rcnterei.

') Einige Rechnungen derselbenans dem 14. und 15. Jahrhundert vgl.
Meckl.Urk.-B. Nr. 329V, 3941, und Lisch, Jahrbücher, Bd. 39, S. 1 ff.



EinzelneHauptkassen,welchesich allmälig neben der Renterei con-

ftituirten, sind bereits erwähnt (§ 4). Die bedeutendsteKafscn-Decentra-

lifation entstand aber durch die Finanzreformen von 1832, als die

Kammerans ihrem weiterenfinanziellenWirkungskreiseausschieduud auf

die engere Verwaltung des Domaniums und seiner Erträge beschränkt

wurde (§ 40). Die Renterei als eigentlichelandesherrlicheCentralkasse

wurde damals dem GeheimenMinisterium unterstellt^), seit 1849 aber

dem dauials neugebildetenFinanzministerium.

Für die Administration der Kammer dagegenwurde 1832 eine be-

sondereHauptkammerkasse gegründet, in welchedie Ueberschüsseder

Amtskassenfließen sollten, wie diejenigen aus den Domanialsorstkassen

schonseit 1830 ebenfalls zu einer separaten, dem Forstcolleginmunter-

gebenenHanptsorstkasse gewiesenwaren^). So ist eS bis jetztge¬

blieben,und diesebeidenKassen beziehenzunächstdie Ueberschüsse(§ 13)
ans der Localverwaltungder Aemter (§ 95) und Forsten (§ 128), dazu

aber auch noch eigeneHebungenaus der Centralverwaltungdes Kammer-

(§ 96 ff.) und Forstcollegiums(Z 128), desseneignefinanzielleErforder-

nifse sie ebenfallsbestreiten(ZZ 99 ff. und 129). Erst die dann noch

verbleibendenUeberschüsse(KZ 106, 130, 131) liefern sie zur Renterei

ab, welchesolchenetto in ihre Rechnungenaufnimmt. Dnrch diesedop-

pelten Abrechnungen— einerseits der Amts- und Forstkassenmit der

Hauptkammer-und der Hauptforstkasse,andererseitsder letzterenmit der

Renterei — ist die allgemeineUeberfichtüber die landesherrlichenFinanzen

sehr erschwert,obendreinauch das Cameralrechnungswesenselbstsehr com-

plicirt gewordenund hat vielseitigeRechuungsinstructionenvernothwendigt,

welcheauch auf das weitere landesherrlicheKassenwesenanaloge Anwen-

dnng gesuudeuHabens. Im Uebrigen wird die Hauptkammerkassenicht

2) und 3) Vgl. Naabe, Ges..S., Bd. 1, S. 3—8. Die zunächstnoch an
die Hauptkammerkassezur directenHebung gewiesenenPacht- und Erbpachtgelder
aus den Aemtern werden seit 1837 ebenfalls von lehrcren vereinnahmt und
berechnet.

4) Instructionen für die Amtsgeldrechnnngvom 6. April 1833. Raak,
Ges.-S., citat, S. 93; für die Forstgeldrechnungvom 28. April 1832. Citat,
S. 254; nebst zahlreichenNachträgen, welcheeine demnächstigeneue Redaction
der erstereuwünfchenswerthmachen.
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von einer besonderenBehörde,sondernebenfallsvon der Renterei (§§ 99
und 100) berechnet, welchealso in dieser Beziehung noch unter der
Kammersteht5). Die Hauptforstkassewurde freilichfrüher von einembe¬
sonderenForstkassierberechnet,ist jedochseit 1870 ebenfallsder Renterei
zngetheilt6)(§ 129).

Die Renterei nimmt nicht alle einzelnenEinnahme- und Ausgabe-
Positionender von ihr abhängigenLaudesiustitutein sich auf, sondern
enthält regelmäßigauch hier nur die Netto-Ueberschnsseund Zuschüsseder-
selben(§§ 5 und 13). Direct administrirt sie wesentlichin Einnahme
nur geringe Auskünfteaus verschiedenenStaatsgebäuden, sowie die be-
sonderenVerwaltungennicht zugewiesenenActiva, in Ausgabe dagegendie
fürstlichenWitthümer und Apanagen (§ 134), die Besoldungen der
Centralbehördenin Schwerin, einen Theil der Civilpeusiouen, Dienst-
cantionen, Kosten auswärtiger Vertretung, die zur Schuldeuverwaltung
nicht überwiesenenPassiva. Sie verwaltet ferner den Fonds aus der
französischenKriegskostenentschädigungvon 1871, sowieden neuerrichteten
Kirchenfonds,uud besorgt verschiedeneAbrechnungenund Ausgleichungen,
z. B. mit den ständischenKassenwegender Steuern u. s. W.7)

§ 9.

II. personal.

Dasselbewird regelmäßig,getrennt von der sonstigenAdministration,
separat bestellt,und bestehtentwederaus einzelnenPersonen oder bei um-
sanglicherenKassenverwaltungen,z. B. der Renterei nebstZubehör (§ 8),bei der Reluitiouskasse,der Militärkasse, aus förmlich zusammengesetzten
Behörden unter Oberaufsichtder zunächstvorgesetztenDicasterien. Aus-
nahmslos bei deu Amts- uud Forstrechnungenund dazu gehörigenNeben-
rechnungm(§ 13) ist deren Führung ein Theil der betreffendenAdmini-
stratiou selbstuud wird von den wirklichenDomanialbeamten,hinsichtlich
der Sportelrechuuugeu von Amtssubalternen'), neben deren sonstigen

5) Citat, S. S.
6) Raabs <-it>,S. 3; vom 7. Juli 1870, Rgbl. St. 52.
') lieber dies Alles demnächstim 2. Theil.
J) Durch C. v. 2. Deebr. 1867 ist sonstige Rechnungsführungder Sub¬alternen verboten.

2
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Ressorts ausgeübt; dochfindet hierbei die sonst üblichecollegialeVerant-

wortlichkeitder BeciiutendesselbenAinteS nicht statt, sondern diese lastet

vorzugsweiseans den rcchnnngöführendcnOssicianten̂ ). Eine Zeitlang

sind für die Aintsrechnnng ebenfalls besondereBerechner, s. g. Ren-

danteu, mit halb beamtlichem,halb subalternemCharakter angesetzt̂),

dochin neuererZeit nicht wiederbestellt und die Amtsgeldrechnuugwird

fast nur nochden älteren Beamten, insbesondereden Amtsdirigenten,zu-

getheilt (s 80).

8 10.

III. Mala.

Wie bei allengeordnetenöffentlichenFinanzverwaltungenwerdenanch

bei uns in allen Branchen des Staatshaushaltes BoranschlägeoderEtats

über die im nachfolgendenRechnungsjahrzn erwartendenEinnahmen nnd

Ausgaben aufgestellt. Die von ihnen zn umfassendeFinanz Periode

ist immer nur eine einjährige, und ihr Anfangs- wie ihr Endpunkthar-

monirt vollständig mit demjenigendes auf ihnen beruhendenRechnuugS-

jahreS (§ 13). Dieselbensind mit der nachfolgendenWirklichkeitmöglichst

in Uebcreinstimuiuiigzn bringen. Dies macht sich von selbst, wo die

Einnahmen und Ausgaben entweder ganz oder doch wesentlichregister-

mäßig d. h. durch mehrereJahre feststehendnnd wiederkehrendsind, z. B.

die meistenEinnahmen ans Grundstückenund die Ausgaben für Befol-

düngen der Angestellten;wo jedochjene Positionen nach ihrer Natur ver-

änderlich und schwankendsind, z. B. Erträge aus Gebühren, Ausgaben

zn Armeu- und Schulzweckenu. s. w., wird am bestenein mehrjähriger,

meistens ein fünfjährigerDurchschnittgezogen,ausgenommenwo ein dem-

nächstigesbedeutendesSinken oder Steigen schon im Boraus gewiß ist,

welchenfallsdie dann sichergebendenSummen in die Etats ausgenommen

werden. Verschiedenhiervonwiedersind einmaligebedeutendere,im reget-

mäßigenLauf der Dinge nicht wiederkehrendePositionen, z. B. Einnahmen

aus Grundstücksverkäufen,eontrahirte Anleihen, Schnldkapitalabträge,

KriegSverwendlmgen,umfänglicheStaatsbanten, welchealle ebenfallsniög-

*) Rcser. v. 24. April 1838. Raabe, Ges.-S. Nr. 250.

-j V. v. 4. Sept. 1851. Raabe cit. Nr. 3918.
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lichst im Boraus, jedochan besondererStelle, im s. g. außerordeut-
lichen Etat (§ 98) veranschlagtwerden, wogegendie erst erwähnten
Positionenden Inhalt des s. g. ordentlichen Etats ausmachen(§ 5).

Die innere Einrichtung der Etats anbelangend, so existiren dafür
besondereFormulare. Dieselbenenthalten eine Reihe von Colnmnenoder
Spalten, für die Einnahmen und Ausgaben der zuletzt abgeschlossenen
Rechnungen,der Etats des laufendenWirtschaftsjahres, ferner für Er¬
läuterungen und Rechtfertigungender Abweichungenvom Vorjahr, endlich
für Verkeilung der Einnahmen und Ausgaben auf jedes einzelneQuartal.
Die Summen sind angemessenabzurunden, Einnahmen und Ausgaben
möglichstvoll und getrennt aufzuführen und nur bei größerenPositionen
z. B. Besoldungenn. s. w. zusammenzu ziehen, dann aber doch in
separatenAnlagen die speciellerenAusweisezu geben.

Die Etats werden regelmäßig im Laufe des Herbstes und Winters
vor dem mit Johannis anfangenden(§ 13) Rechnungsjahreangefertigt.
Diese Arbeit beginnt von unten ans mit den Localkassen,welcheihre
Etats zunächstan die ihnen vorgesetztenMittelstellen — besondersim
Bereichder Domanialverwaltnngdas Kammer-und Forstcollegium(§ 8) —
senden, welcheletzterenwiederumjene in ihre eigenenEtats aufnehmen,
und die so vervollständigtenVorlagen an die einzelnen Fachministerien
abgeben. Diese bilden nach vorheriger Benehmung mit dem Finanz¬
ministerium, als Centralpnnkt der Finanzverwaltung, ihre besonderen
Mi nister ialetats, nach dereu laudeSherrlicherGenehmigungdie ent¬
sprechendenNotisicatorien an die Mittel- und Unterbehördenrechtzeitig
und vor Beginn des neuenFinanzjahresergehen. SämmtlicheMinisterial-
etats werden im Finanzministeriumzu einem einzigen Haupt- oder
Reut er ei etat als Basis der ganzen nächstjährigenFinauzverwaltnng
vereinigt.

§ 11.

IV. Kassenoerumltung.

Richtschnurbei dieser siud die genehmigtenEtats, welchein allen
ihren Theilen eingehaltenwerdenmüssen. KeineAusgabedarf vorkommen,
welchenicht etatisirt ist, auch nicht in höheremals dem etatmäßigenBe-

2»
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trage, selbst dann nicht, wenn die übrigen Ausgaben hinter dem Etat

zurückbleibenoder wenn die Einnahmen den Voranschlag überschreiten.

Falls die Sachlage Ausgaben vernothwendigt,welcheim Etat keineBe-

rücksichtignnggesundenhaben, so siud sie bei der vorgesetztenBerwaltuugs-

behördeausdrücklichzu beantragen, uud werden dann nach Befindendie

erforderlichenMittel als Zuschüsse bewilligt. Insbesondere für deu

Bereich der Domänenverwaltunghat die GroßherzoglicheKammer einen

f. g. Dispositionsfonds (§ 105) als Abtheilung der ihr unter-

gebenenHanptkammerkasse(§ 8).
Die Receptur oder Erhebung der herrschaftlichenEinnahmen nnd

Gefälle muß iu den bestimmtenTerminen und bei eigenerVerantwortung

durch die rechnungsführendenBeamten selbstgeschehen;Unterbedientedürfen

regelmäßigbaare Gelder nur als Gebühren oderRückständeim Execntions-

Wege vereinnahmen uud sind wegen beschleunigter und richtiger Ablieferung

zn controlireu. Rückstände werdenmöglichstnoch im Lausedes Rech¬

nungsjahres beigetrieben, äußerstenFalles aber zur Anerkeuutnißdurch

die Schuldner gebrachtund dann nach erwirkterhöhererGenehmigungals

s. g. Retardaten in den zu setzendenbestimmtenTerminen später zur

Hebung gebracht(§ 13). Für feilte Einnahme siud vor wirklichemEin-

gang der Gelder Bescheinigungenauszustellen;bei den Großherzoglichen

Aemternsind im Verkehrmit den AmtseiugesesseueuQuittungsbücher

üblich. Für Annahme falscher Münzen oder Kassenscheinehaftet der

Berechner.

Die etatmäßigenAusgaben müssen ebenfalls prompt geschehenund

sind dagegen sofort Quittungen zu verlangen. Vorläufige oder f. g.

Juterimsquittungen Dritter, z. B. von Boten, haben gar keine

Gültigkeituud stehenbis zum Eingang von Empfangsbescheinigungender

berechtigtenEmpfänger auf Gefahr der Kassenführer. Vorausbezahlungen

vor dem Fälligkeitstermine,insbesonderevon Gehalten, sind unzulässig.

Baare Vorräthe sind in diebs- uud feuerfestenBehältnissenuud

Localeu,womöglichanchnicht in Privatwohnungen,sondernam Geschäfts-

sitzezu verwahren. VerschiedeueKassen unter derselbenVerwaltung siud

von einander sowie auch von Privatgeldcrn separirt zn halten. Im

Uebrigensollen, schonnach Amtsordnung vom 19. December1660, die



Berechner nur den nothigsten Bedarf in Grundlage der etatinäßigm
Quartalvertheilung (§ 10) behalten nnd alle nicht gerade erforderlichen
Gelder als Ueberschüsse (§ 8) an die Centralkasseder vorgesetzten
Verwaltungsbehördeabliefern. Etwa erforderlicheVorschüsse dürfen
ans eignen Mitteln der Berechner nicht gemachtwerden, sondern sind
höheren Ortes ausdrücklichzu beantragen und möglichstnoch im Laufe
des Rechnungsjahresaus den weiterenEinnahmen wieder auszugleichen.
Geldsendungensind gehörigzu verpackenund zu versiegeln, regelmäßig
mit doppeltenGeldbeuteln,bei einfachenaber mit zehörigerseparaterEin-
rollung und Packirung.

Periodischvor Anfertigungder Extracte (§ 12) hat jeder Berechner
Kassensturz vorzunehmen. Außerdemgeschiehtjährlich von Außen eine
ordentliche Kassen Visitation l). Die vorgesetzteDienstbehördedeS
Berechnersist hierzu bei eigner Verantwortlichkeitverpflichtetnnd nimmt
jene unerwartet entwederdurch eins ihrer Mitglieder oder einen Com-
miffarius vor. Bei gleichzeitigerVerwaltung mehrererKassendurchden-
selbenBerechnererstrecktsichdie Visitation anf alle. Das Befnndprotocoll
geht an dieDienstbehörde.— Unabhängighiervonkönnenaußerordeut-
liche Kassenvisitationen vorgenommenwerden, falls, besondersbei
Prüfung der Rechnungen,der Verdacht einer Unregelmäßigkeitoder Un-
treue sich ergießt, und ist insbesonderedas GroßherzoglicheRcvisions-
departcment(§ 15) verpflichtet,solchenach Befinden herbeizuführen.—
Bei befundenerUnordnungsind die vorhandenenKassenbeständeuud Rech-
uuugspapieresofort sicherzu stellennnd weitereInstructionen der Dienst-
behörde einzuholen. Nach dem Resultate der administrativenVorunter-
suchungkann der Berechner sofort außer Activität gesetztwerden, und
kommenim Uebrigeudie Vorschriftendes Strafrechts zur Anwendunĝ ).

8 12.

V. Diarium, Manual, Ertrartr.

Die Grundlage jeder Rechnungist ein Tagesjournal oderDiarium.
Der Berechnerhat dasselbeeigenhändigzn führen, auch täglich die Ein-

') V. 10. Juli 1855. Raabe, Ges.-S. Nr iS02.
2) Balek, Doman. Verhältnisse I. S. 41.
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nahmen und Ausgaben,die Einnahmequellenwie die Empfängerdarin zn

verzeichnen. VerschiedeneSpalten enthalten chronologischdas Datum, die

fortlaufendeNummer der auf einanderfolgendenPosition, dieEinnahmen,

Ausgaben, Müuzsorten. Am Ende jeder Seite ist die Summe (latus)
der Einnahmenund Ausgaben zu ziehe»,dieseauch aus die folgendeSeite

als UebertragoderTransport zu verzeichnen. Für verschiedeneRechnungen

desselbenBerechnerssind verschiedeneDiarien anzulegen. Periodischist die

Summe fämmtlichervorstehenderPosten zn ziehenoder das Diarium ab-

zuschließen,auchdas Ergebuißmit demKafsenvorrathezu vergleichen(§ 11).
Das Diarium ist nicht Eigeuthum des Berechners, sondernZubehör deS

Bureau ").
Aus dem Tagebuchesind alle einzelnenPositionen in ein nachSach-

ordnnng und mit der Kapiteleintheilungder demnächstigenJahresrechuung

(§ 13) angelegtesHauptbuch oder Manual chronologischan gehöriger

Stelle zu übertragen. Aus besonderenSpalten muß sich ergebendie

Nummer des Diarium, ferner das Soll, d. h. was zu zahlen oder zu

vereinnahmenist, auch das Haben, d. h. was vereinnahmt oder gezahlt

ist, sowie die Leistungenin den einzelnenvier Quartalen. Für jedes

Kapitel ist der erforderlicheleereRaum zu belassen,um die dahin gehori-

gen einzelnenPositionen des Diarium chronologischunter einander auf-

nehmenzn können. Vor Anfertigung der Extracte ist eine Recapitu-

latiou oder ein Abschluß zunächstder einzelnenKapitel, dann der ver-

schieden«!größeren, letztereenthaltendenUnterabtheilungen, endlichdas

Facit für die Gefammtheit der Einnahmen und Ausgaben zu ziehen.

Gleichdeu Diarien sind auch die Manuale Officialstückedes Bureau.

Schou im Laufe des Rechnungsjahres haben die Rechnungsführer

vierteljährlichzu bestimmtenFristeu genaueÜbersichtenüber den Stand

ihrer Rechnungen, s. g. Extracte, einzureichen. Diese Bestimmung

findet sichschouin der Amtsordnungvom 19. December1GG0. Sämint-

liche Einnahmen und Ausgaben sind darin, jedochfür jedesKapitel nur

summarischund nur in ihrem Gesanuntbetrage,zn verzeichnen;auch ist

vor Einreichnng der Extracte nach Abschlußder Diarien und Manuale

') Rescr,8. August1825. Ranbe,Ges.-S. Nr 12.
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bei-jedesmaligeKafsenvorrathfestzustellenund regelmäßigim Extracte an-
zugeben,ob er richtig vorhandenist. Jeder folgendeQuartalextract
beschränktsichjedochnicht aus dieEinnahmen und Ausgabendes mit ihm
abgeschlossenenVierteljahres, sondernnimmt auch deu Inhalt der übrigen
vorhergegangenenQuartale desselbenRechnungsjahreswieder in sichauf,
so daß also der letzteoder der Generalextract am Schlüssedes Rech-
uungsjahres die vollständigenvier Quartale desselbenumfassen und in
seinemErgebnissemit demjenigender Hauptrechnung(§ 13) übereinstim¬
men muß. Weil bei den GroßherzoglichenAemtern mehrereZahlungen,
insbesonderedie Hufensteuerund die Pachte für Eiuliegerläudereien,schon
gleich beim Beginn des Rechnungsjahresvorausbezahltwurden, war es
üblich,für diesedann schons. g. Prännmerations-Extracte anzn-
fertigen, dochsind diesejetztaufgehoben2)nnd anch hier werdennunmehr
alle Extracte erst am Schlüsse der Quartale formirt. Alle Extracte eut-
halten in besonderenColumneu die Etatfummeu, Erläuterungen zu be-
deuteudereuAbweichungenvon denselben,Vergleichungendes Resultates
der Abweichungen,Nachweisder abgeliefertenÜberschüssedurch angelegte
Quittungen der Centralkasseu.— Die Extracte aus dem Bereich der
Domäucuverwaltuuggehen zunächstan das Kammer- nnd Forstcollegium,
und von hier, zu größerenÜbersichtenaller Aemter und Forstiuspeetioueu
zusammengestellt,auS Finanzministerium; diejenigen der andern Kassen
dagegendirect an letzteres. Hier werdensie sämmtlichzn Hanptübersichteu
vereinigtund diene»zur laufende»Controle deSStaatshaushaltes in allen
seinenZweigen.

s 13.

VI. Iahrcsrrchmmgen.

Nach Beendigung jedes Rechnungsjahressind über das Gesaiumt-
ergebnißdesselbenJahreSrechnnngenzn formiren. Diese gebenau sichnur
den vollständigenInhalt der Manuale (§ 12) wieder, nur mit dem
Unterschiede,daß die bei letzterengebuchtenchronologischenTeilzahlungen
hier in einzigeund ganzeSummen zusammengezogenwerden, weshalb in

5) C. v. 11. April 1876.



Jahresrechuungen keine Zeitdaten vorkommen. Ihr Formular ist im
Uebrigendemjenigender Etats (§ 10) entsprechend,deren Summen anch
vergleichshalberin s. g. Etatsspalten bei den Rechnungenwiederholtwer-

den. Wo ans umfänglicherenNebenverwaltnugen,z. B. bei den Schul-
und Sportelrechnungender Aemter, zu viel einzelnePositionenerwachsen
und den Inhalt der Hauptrechnungenverweitläufigenwürden, sind für
jene besonderes. g. Nebenrechnungen eingeführt,derenSchlnßresultate
jedochin denHauptrechnungensichwiederholen. Bei der früher herrschen-
den Naturalwirtschaft, besonders der Aemter (§ 42), existirten anch
separateNaturalien- und Kornregister, über deren Einrichtung
die Amtsordnungen vom 6. Mai 1583 und vom 19. December1660
umfänglicheInstructionen enthielten,dochsind dieselbenwegendes jetzigen
hauptsächlichbaaren Charakters der Amtsgefällebis anf geringe Ueber-
bleibseljetzt weggefallen;nur uoch bei einzelneuInstituten, welchemit
Acker-und Fabrikwirthschaftverbundenund auf deren Erträge angewiesen

sind, z. B. Landarbeitshaus,Straf- und Irrenanstalten n. s. w. finden
sichgrößereNaturalgefälle, jedochmöglichstebenfalls schonunter baarer

Verkehrung.

Die Jahresrechnuugeu sind meistens brutto bei gesonderterund
vollständigerAusführung der einzelnenEinnahmen und Ausgaben; nur
dieHauptkammer-und HauptforstkassenehmenausschließlichdieUeberschüssc

der Aemter und Forsten netto in sich auf, und ferner die Renterei-

rechnnngist — abgesehenvon ihrer eigenendirektenAdministration—

ausschließlicheine Nettorechnung, weil sie nur die Endresultatealler
übrigen landesherrlichenRechnungen, also entwedernur die Ueberschüssc
oder die Zuschüsseenthält (§ 8).

Die Verwaltnngsperiode,über welchejedeHauptrechnungsicherstreckt,

umfaßt auch bei uus ein Jahr, s. g. Finanz- oder Rechuungs-

jähr, welchesaber nicht mit demKalenderjahrzusammenfällt,sondern—

mit wenigen durch die Sachlage gebotenenAusnahmen, z. B. Dobcraner

Baderechnnng— seit Anfang des vorigenJahrhunderts von Johannis zn

Johannis sicherstreckt;früher war nachden älteren Amtsorduuugcnvon
1583 und 1660 der Trinitatistermin üblich. Weil aber nicht alle im
LaufediesesZeitraumes fälligen Einnahmen und Ausgaben immer dam?



sofort sich realisiren lassen und andererseits ein vollständigerAbschluß
jedes Finanzjahres um so nothwendigerist, als sonst das folgendedurch
Nestedes Vorjahres ungenau und verdunkelt,auch der Etat des ersteren
nur schlechteingehaltenwürde, so wird das Rechnungsjahrzur Abmicke-
lnng der Rückständenochum drei bis sechsWochenüber das eigentliche
Verwaltungsjahrhinaus ausgedehnt; was dann noch nicht effeetnirtist,
insbesondereRetardaten (K 11) sowieAnsgabereste,geht ins nächsteRech-
uungSjahr über, ist jedochbei allgemeinerguter Solvenz und exacterVer-
Waltungmeist nur unerheblich,weshalb eine anderswo übliche besondere
Rückstands- oder Arreragenrechuung in Mecklenburgnichtexistirt.
In umgekehrterWeise umfaßt die Verwaltung der Bauten, welcheregel-
mäßig ans naheliegendenGründen schon im ersten Frühling, also vor
Johannis beginnen, einen längerenZeitraum als ihre ebeufalls vou Jo-
haunis bis Johannis zu führendeBerechnung.

Für Einreichungder Rechnungenbei den vorgesetztenVerwaltung?-
behörden sind bestimmteFristen ertheilt, auf deren Einhaltung schon in
den älteren Amtsordnungen ernstlichhingewiesenwurde, dieselbenfallen
meistensin den Spätsommer und Herbst nach demJohannistermine. Mit
den Hauptrechnnngensind gleichzeitigInventarten über die in den
Händen der einzelnenVerwaltungen befindlichenGeschästsgeräthe,unter
Streichung verbrauchterund Zuschreibungneuer Stücke, ferner die Etats

(§ 10) des betreffendenJahrganges zu vergleichenderControle, die Rali-
ficatorieuüberAbweichungenvon den Etats, endlichanch dieBeläge(§ 14)
als Aulagen mit einzureichen.

s 14.

VII. Pclügc.

Sie sind urkundlicheNachweise,daß die in denRechnungengebuchten
Positionen wirklichund in dein angegebenenBetrage realisirt sind. Wo
diesevon vornherein auf bestimmteJahre und in gewissemBetrage fest-
gesetztoder reg ist er mäßig sind, bedürfensie während dieserZeit keiner
weitere»Erweisung, nur daß auch dann selbstbei feststehendenAusgaben
Quittungen der Empfängerbeizubringensind. Wo aber jenes nicht der
Fall, ist jedesmalzu beweisen,daß die Einnahmen wirklichnicht höher
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gewesenals berechnetsind, ebensomich die Ausgaben nicht geringer, daß
anch der Berechneroder die betreffendeVerwaltungsbehördedazu befngt
war; dies geschiehtdurch Beibringung der Genehmigungder vorgesetzten
Dieasterien. Diese Genehmigunggilt an sichnicht schondurch die Rati-
ficatoriender Etats (§ 10) ertheilt, weil dieseregelmäßignnr muthmaß-
licheVoranschlägeder Wirklichkeitsind, welchendiese selbst häufig nicht
entspricht, sondern ist mit motivirtem Antrage ausdrücklichund separat

einzuholen. Dies muß, wo die Genehmigungüberhaupt zweifelhafter-
scheint,schonvorher, und kann nur dann anch nochnachträglichgeschehen,
wenn die betreffendePosition an sich zulässigund gewöhnlich,anch nur
in ihrem Betrage zweifelhaftoderanfechtungsfähigist, z. B. bei Geschäfts¬
reisen. LetzterenFalls kann anch die Einholung der höherenGenehmi-
gnng bis zur Ablegung der Jahresrechnungselbst aufgeschobenn»d mit
dieser verbundenwerden,worauf dann in der Dechargeder Jahrcsrechnnng
gleichzeitigdie Justificatiou für jene Rechnungspositionenliegt. Im Ge-
biete der Domanialverwaltung ist es aber Regel, daß hier regelmäßig

vorher speeielleGenehmigungenfür alle nicht registermäßigenPositionen

erwirkt und dieselbenden Jahresrechnnngenbeigelegtwerden; auf diese
Weisewird die Controle der vorgesetztenVerwaltungsbehördeschonwährend
des Rechnungsjahresdauernd geübt, dann anch schon die Prüfung der
einzelnenRechnnngspositionenvorgenommen,und jedeJahresrechnungselbst

aus vielen bereits jnstificirtenAnsätzenzusammengestellt,dadurchalso ihre

schließlichePrüfung (§ 15) erleichtert. Seit zehn Jahren ist zur Ge-

schästsvereinfachunguachOben und zur Hebung der Competenzder Aemter

diesen selbst bei einer Reihe von Einnahmen und Ausgaben das Recht

eigner Ertheiluug der Rechnungsbelägenach speciellercollegialerPrüfung

verliehen,unbeschadeteiner Remednr der vorgesetztenBehördebei geübtem

Mißbrauche. An allen durch die Fachmiuisterieninnerhalb ihrer Ressorts

ertheilten Rechuungsbelägeupartieipirt das Finanzministeriumals leitende

Finanz-Centralgewalt,und nur solchePassirenunbeanstandetdie Revision,

an denen auch diesesneben dem Fachministeriumdurch Unterschriftsich

betheiligthat.

Damit endlichkeineRechnungsbeläge,wodurcheiner Kasseeine Ein-

nähme neu zugewendetoder eine Ausgabe abgenommenwird, unbeachtet



bleiben und Verlust abgewaudt werde, hat die decretiwnde Oberbehörde

jene in s. g. Controljonrnalen zu buchen, welche bei Prüfung der

betreffenden Rechnung dann mit dieser verglichen werden.

§ 15.

VIII. ITcuiftoit, Moniturverfahren.

Für diese Zweckebesteht das Großherzogliche RevisionSdeparte-

ment. Früher waren bei den einzelnen höheren Verwaltungsbehörden,

besonders bei der Kammer als früherem Centralpnnkt der Finanzverwaltung

(§ 40) Revisoren und Calculatoren, theils einzeln, thcils anch schon periö-

disch zu besonderenAbtheilungen vereinigt. Als jedoch 1832 die Finanz-

gewalt von der Kammer an das damalige Geheime Ministerium überging,

wurde unter demselben das jetzige Revisionsdepartement als Centralstelle

für fämmtliche Zweige der landesherrlichen Finanzcontrole und als beson-

dere selbstständigeBehörde errichtet. Seit 1849 ressortirt dasselbe zum

Finanzministerium. Die ihm anch zngetheilten Post- und Steuerrevisoren

sind inzwischen nach theilweisein Uebergang der betreffenden Verwaltungen

an daö Reich refp. nach ihrer Reorganisation wieder ausgeschieden. Die

Mitglieder sind Juristen, Techniker im Bau- und Forstfach und practifche

Rechnuugsbeamte. Das Dienstregulativ von 1832 ist 1844 revidirt,

jedoch inzwischen bei mehrfach gewonnener freierer Stellung der Behörde

in manchen Theilen schon wieder veraltet.

Eö herrscht die besondere Einrichtung, daß das Revisionsdepartement

zu den rcchuuugsführcudeu Behörden und Personen außer directen und

unmittelbaren Verkehr gesetzt ist, so daß deren Vorlagen nur durch die

ihnen zunächst vorgesetztehöhere Verwaltungsbehörde dahin ergehen, ebenso

aber auch die Revisions-Befcheide freilich als solche, aber nur auf dem-

selben Wege und im Namen der kompetentenOberbehörde den Beteiligten

zugefertigt werden. Verbunden hiermit ist die Berechtigung der Ober-

behördeu, die Bescheidedes Revisionsdepartements zu prüfen und refp. nach

weiterer Verhandlung eine Abänderung derselben zu veranlasse»; doch kann

das Revisionsdepartement dagegen event. eine schließlicheDetermination

der letzten Instanz herbeiführen. Im Uebrigeu ist im Schöße desselben

die Finanzcontrole in allen Beziehungen ceutralisirt, indem es die in
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anderen Ländern getrennten Functionen der Rechnungskammer und gleich-

zeitig der Staatsbnchhaltcrei in sich vereinigt.

In er ster er Eigenschaft gebührt dem Revisionsdepartement zunächst

die Prüfung der Jahresrechnungen aller derjenigen Institute, bei welchen

Renterei - Mittel interessiren, daneben aber auch mancher Einrichtungen,

welche ohne solches pekuniäreInteresse nur der Oberaufsicht landesherrlicher

Behörden unterliegen, z. B. einer Reihe von Privatstistnngen n. s. w.

Die hierbei zu übende Eontrole ist nach allen Seiten hin frei, vollständig

und allein dem gewissenhaftenErmessen des Revifionsdepartements auheim-

gegeben. Sie zerfällt in die Rechnnngs- und in die Verwaltungs-

controle. Erstere erstreckt sich anf den Calenlus und auf richtige

Zahlenverhältnifse, auf die Form der Berechnung, zutreffende Lociruug

jedes Ansatzes, Vorhandensein, Gültigkeit und Vollständigkeit der Beläge,

Uebercinstimmnug derselben mit den Rechnungspositionen, Genügung aller

speciellen Rechnungsvorschriften u. f. w.; die Verwaltungscontrole dagegen

auf Einhalten der Etats, Beobachtung bestehenderGesetzeund Verfügungen,

Sorge für Vereinfachung des Rechnungswesens und der Administration

überhaupt. Wo, wie bei den Großherzoglichen Aemtern und Forst-

inspectionen, Berechnung nnd Verwaltung im Schöße derselben Behörde

ruhen (§ 9), oder trotz zugetheilter specieller Berechner die Rechnnngs-

ablage dennoch im Namen der Behörde selbst geschieht, fällt auch diese

doppelte Eontrole zusammen und wird in directum Moniturverfahren aus¬

geübt; sonst aber ergehenwesentlich nur aus der Rechnnngscontrole eigent-

liche Mouituren an die Berechner, während Beanstandungen und Vorträge

aus der Verwaltungscontrole getrennt von ersteren zur Kenntnißuahme

und Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörden diesen in separaten

Promemorien unterbreitet werden. Die eigentlichen Monitureu dagegen

geschehenin bestimmter bindender Form mit gesetztenFristen, und auf die

Beantwortung des Berechners erfolgt deren Prüfung, event. weitere oder

Remonitur, weitere Beantwortung, Schlußentfcheidung unter Zusammen-

stellnng der baaren Monitnrergebnisse. Diese werden zur Vermeidung

einer sehr störenden Veränderung der abgeschlossene»Rechnungen regel-

mäßig erst für die nachfolgendenJahresrechnnngen in Eiuuahme und Aus-

gäbe ratisicirt. Nach beendigtem Moniturverfahren wird die Decharge



oder das Liberatorium ertheilt, bei den Hauptrechnungen mit Unter-

schrift des Landesherrn, bei den andern durch die Ministerien und oberen

Verwaltungsbehörden. — Das ganze Revisionsverfahren wird regelmäßig

binnen Jahresfrist vom Eingang der laufenden bis Eingang der nächsten

Jahresrechnung vollendet, bci allen Rechnungen anS der Domänenverwaltung

dagegen schon zu Johannis jedes Jahres; da letztere nun meistens erst im

Spätherbste und selbst noch ini Winter eingehen, so besteht für diese nur

eine halbjährliche Revisionsfrist. Durchführbar ist bei ihnen das voll-

ständige Monitnrverfahren auch nur deshalb, weil sie hauptsächlich ans

bereits geprüften und jnstificirten Ansätzen zusammengestellt sind (§ 14).
Als Staatsbuchh alterei besorgt das Revisionsdepartenient die

Prüfung der Etats (§ 10) und der Extracte (§ 12), sowie die Anferti¬

gung der daraus sich ergebenden Verfügungen au die Berechner, die Re=

Vision derjenigen Liquidationen, ans welche die Rechnungsbeläge (§ 14)
ertheilt werden, und Entwurf der letzteren, die Zusammenstellung von

Uebcrsichten(§ 12) aus den Extracten und nöthigeufalls auch aus Jahres-

rechnnngen, die Führung der Controljonrnale (§ 14) im Gebiete der

Domanialverwaltnng. Für Zweckeder vom Finanzministerium direct ge-

leiteten Rentereirechnung werden jene Ossicien meistentheils durch eine

eigene Rechnnngsabtheilung dieses Ministeriums selbst ansgeübt. Das

Revisionsdepartenient ist ferner verpflichtet, event. außerordentliche Kassen-

Visitationen (§ 11) herbeizuführen, bei Vornahme derselben jedoch, sowie

der ordentlichen Kassenvisitationen bis jetzt nicht regelmäßig, sondern nur

in speciellem Auftrage betheiligt. Endlich prüft es auch die Ertrags-

anfckläge der ländlichen Grundstücke und ist gehalten, abgesehen von seinen

eigenen directen Vorträgen aus der Verwaltuugseontrole, über beabsichtigte

administrative Maßregeln der Verwaltungsbehörden sich gutachtlich zu

äußern.

s IC.

B. Der Mudesrecepturkasse.

Diese Hauptkasse steht unter gemeinschaftlicherVerwaltung deS Landes-

Herrn und der Landstände (§ 7), welche letzteren auch bei der Ernennung

des Verwaltnngspersonals concurrireu. Ihre finanziellen Einrichtungen



entsprechen im Allgemeinen denjenigen des landesherrlichen Kassenwesens.

Ihr Etat wird nach Vereinbarung mit den anderen Ministerien im Finanz-

Ministerium entworfen und den LandtagScommissarien mitgetheilt, um auf

den jährlichen Landtagen sich darüber mit deu versammelten Landständen

zu benehmen und deren Einverständniß zu gewinnen. Monatlich ergehen

von der Landesrecepturdirection Nechuungsextracte ans Finanzministerium.

Das Rechnungsjahr lies hier ursprünglich von Johannis zu Johannis ').

demnächst vom Februar auf Februar, und ist durch die Steuervereinbarung

vom 30. Juni 1870 Art. VII. wie bei den landesherrlichen Kassen wie-

der iu den Johannistermin verlegt. Für Revision der Jahresrechnung

und des ganzen Betriebes besteht eine aus einem landesherrlichen Com-

missarius und je einem Abgeordneten der Ritter- und Landschaftzusammen¬

gesetztes. g. Revisions- und Visitationscommission^), welcher

auch die Vornahme des jährlichen Kassensturzes obliegt. Das hierbei auf-

zunehmende Protocoll wird dem Finanzministerium übersandt, welches nach

Befinden weitere Verhandlung einleitet und daö Liberatorium an den Kassier

der Landesrecepturkasseertheilt.

s 17.

C. Prä Mndkastens.

Diese ausschließlich ständische Centralkasse steht allein unter dein

Engeren Ausschuß als ständischemCentralorgan (§ 2). Sie ist ein ge-

meinschastlichesInstitut der Landstände in deu Großherzogthümeru Meckten-

bürg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz und wird von einem Landes-

einuehmer nebst Gegenschreiber und Secretair verwaltet. Für ihre innere

Einrichtung normirt ein besonderes Reglement'). Ihre Extracte ergehen

an den Engeren Ausschuß, die Revision ihrer Jahresrechnungen geschieht

jährlich auf den Landtagen. Rechnungsablage vor dem Landesherr» ist

durch § 226 deö LandesgrundgesetzlicheuErbvergleichs vom 18. April

1755 ausdrücklich ausgeschlossen. Sie zerfällt in mehrere Unterabtheiluu-

gen, f. g. Balancen, von denen einzelne auch den einzelnen Ständen

') und 2) Naabe, Ges.-S., Bd. 4, S. 486.
') Naabe cit., S. 426. Vgl. noch Vereinbarung v. 29. Novbr. 1731, Neue

Hinstorsf'scheGes.-S., Bd. 3, S. 244 ff.
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für sich zustehen. Neben dem Landkasten bestehen noch Specialkassen für
mehrere ständische Abtheilungen, z. B. eine Necessarienkasseder Landstädte
zu Parchim und Güstrow, Amtskassen für die verschiedenenrittcrschaftlichen
Aemter u. s. w.^)

8 18.

6) Urformversuche.

Die Herbeiführung einer größeren Kasseneinheit wurde bereits 1808
erstrebt, nachdem unsere Landesherren durch den Beitritt zum Rheinbund
1806 ihre volle Souveränität erlangt hatten. Schon damals sollten die
Staatseinkünfte, unter welchen freilich die Erträge aus den Domänen nicht
speciell genannt wurden, zu einem großen Ganzen vereinigt, allgemeine
Etats aufgestellt, alle Steuern unter Wegfall des alten Aversionalsystems

(§ 2) nach vermehrtem oder vermindertem Bedarf? erhoben, alle Ausgaben
gleichmäßig vertheilt werden'). Doch das damalige Resultat war uur
eine weitere Ausbildung der Kassentrennung durch Errichtung der landes-
herrlich-ständischenLandesrecepturkasseneben dem erbvergleichmäßigenLand-
kästen (Z 3).

Durch das Staatsgrundgesetz 2) vom 10. October 1840 trat auch
Mecklenburg in die Reihe der modernen constitntiouellen Staaten. Jähr-
lich sollte ein Voranschlag aller Staatseinnahmen und Ausgaben mit Ein-
schluß der zum größten Theile für Staatseigenthum erklärten Domänen

(§ 134), der Abgeordnetenkammer vorgelegt, von ihr geprüft und fest-
gestellt, auch nicht ohne ihren Couseus überschritten werden. Ebenso
sollten auch die Rechnungen der abgelaufenen einjährigen Finanzperiode
mit ihren Belägen und den erhobenen Monitureu der StaatsrevisionS-
behörde, welchedadurch aus ihrer bisherigen Abhängigkeit heraustrat (§ 15),
der Abgeordnetenkammerzu weiterem Befinden mitgetheilt werden. Durch
den nach bereits früher erhobenem Proteste der fürstlichen Agnaten 3) auf
Klage eines Theiles der alten Ritterschaft ergangenen Spruch des Schieds-

") Wiggers, Fin.-Verh. S. 185 ff.
') Wiggers cit., S. 8 ff.; Raabe cit., S. 454 ff.; Grundübel des Mcckl.

Steuerwesens, S. 17.
2) Raabe cit., <3. 680 ff.
°) Raabe eit., Bd. S, S. 1118.



gerichtes zu Freienwalde vom 14. September 1850 wurde aber das

Staatsgrnndgesetz für nichtig erklärt und der frühere Zustand wieder

hergestellt4).

§ 19-

JortsctzmlI.

Wiederum in neuester Zeit wurden von der Landesregierung den

versammelten Landständen anf dem Landtage des Herbstes 1872 Grund-

züge zur Modificatiou der bestehendenLandesverfassung vorgelegt, welche

ebenfalls noch auf den ordentlichen Landtagen von 1873 und 1875, so-

wie auf dem außerordentlichen vom Februar und März 1874 zu längeren

Verhandlungen geführt und bis jetzt ihren Abschluß nicht gesunden haben.

Außer auf Veränderungen in der Landesvertretung selbst (§ 39), Be¬

schränkung des fürstlichen jus statuendi (§ 23), ständischeAnerkennung

der Ansscheidnng des fürstlichen Hausgutes aus den Domänen (§ 135),
Garantie gegenVeräußerung und Verschuldung der Domänen (§§ 25, 26),
Erweiterung des fürstlichen Hansgesetzes von 1821 (§ 136), erstreckten

sich jene wesentlich auch auf die Organisation der Finanzen und gipfelten

schließlichin folgenden Sätzen:

1) die Verwaltung der landesherrlichen und der LandeskassenGZ 1

bis 3) ist fortan eine einheitliche;

2) dem Landtage ist alljährlich ein Staatshaushaltsetat für das

nächste Finanzjahr zur Berathung und Feststellung vorzulegen, welcher die

in Aussicht genommenen Ausgaben und Einnahmen incl. des Überschusses

aus sub 3 detaillirt darstellt;

3) aus dem von diesem Generaletat zu separirenden specielleu Do-

mänenetat wird jedoch nur ein alle zehn Jahre in seinem Minimum zu

vereinbarender reiner Uberschuß zum Generaletat abgeführt;

4) außerdem bedarf es für denjenigen Theil der Ansgaben, welche

vorzugsweise zur Aufrechthaltung des Landesregiments dienen, zur Zeit

etwa % des Gesammtetats — wohin die Besoldungen u. s. w. der Mi-

uisterieu und Centralbehörden, Gnadenbewilligungeu, die Geusdarmerie,

0 Raabe, Bd. 4, S. 764.
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Gesandtschaften,Landesvertretung,kirchlicherEtat, mecklenburgscherMilitär-
Specialetat u. s. w. gehören — keiner alljährlichen,sondern nur einer
sechsjährigenVereinbarung nach .Aversionalsummen,wie ein solchers. g.eisernerEtat auch anderswo zur Vermeidungzu großer Schwankungen
und zn weit gehenderSpecialisirnng üblich ist');

5) insoweit znr Führung des Landesregimentesund zur Erreichung
der Staatszweckedie dafür bestimmtenEinkünfte des Domaninms und
sonstigelandesherrlicheEinnahmen nicht ausreichen, hat der Landtag —
im Gegensatzznm bisherigenHerkommen(§ 2) die Pflicht, die fehlen-
den Mittel zn bewilligen;

G) abgeschlosseneJahresrechnuugeu werden ans dem Domänenetat
sub 3 und aus dem Etat der ausgeschiedeueuVerwaltungszweigesub 4
alljährlich dem Landtage vorgelegt, um ihm Gelegenheitzu geben, auch
während der für diese Etats gesetztenmehrjährigenFristen betreffs der
einzelnenEinnahme- und Ausgabe-Positionen sein rathsames Bedenken
zu äußern.

Da hiernachans dem Domänenetatnur bestimmteNetto-Ueberfchüsse
zu dem allgemeinenLandesetatgegebenwerdensollten, so behieltdie Ne-
gierung wegender Brntto-Einnahmen uud Ausgabeu der Domänen, also
wegenihrer eigentlicheninneren Verwaltung, ziemlichfreie Hand. Dies
Princip galt refp. gilt noch in Ländern selbstmit conftitutionellerVer-
faffung, wo ebenfallsnur reine Zuschüsseaus deu Domänen an die all-
gemeineLaudeskafsebestimmtwurden und der Domanialetat eine exempte
Stellung im Generaletat einnehmensollte, z. B. in Hessen, Kobnrg,
Gotha, Nassau, Meiningen, Brau»schweig— uud schienum so mehr
auch im GroßherzogthnmeMecklenburgseine volle Anwendung findenzn
müssen,als hier sämmtlicheDomänen landesherrlichesEigenthum(§ 21)gebliebensind und in ihrer Größe und ihrem Ertrage gegenüberdeu son-
stigen Landesrevennen(§ 20) fast von keinemder anderendeutschenLau-
der auch nur annähernd erreichtwerden2). Zweifellos hat die Landes-

') Vgl. Einige Gedanken über Fortbildung der Meckl, Verfassung, 1868,S, 37 ff.
s) Czvrnig, Budget, S. 163 u. 155; Rau, Finanz-Wissenschaft,Bd. lfS. 122 ff. Vgl. Mecil. Anzeigenv. 1872 Nr. 281, Beilage, und Nr. 299.

3
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Vertretung — auch in Mecklenburgschon seit Jahrhunderten (§ 2) —

die Befngniß voller Mitbeschließuugbei den Laudesstcueru welchedem

Privateigenthnm der Unterthauen entnommenwerden; bei den Domänen

aber, dem Eigenthum des Landesherr», aus welchemdieser selbst zum

Landesregimeutnur beisteuert(§ 22), ist eilte gleicheControle keinselbst

verständlichesRecht4). Bei der Subsidiarität der Meckleubnrgscheu

Steuern (Z 2) ist freilich ihre freiwilligeBewilligung au den vorherigen

Nachweisder in angemessenerWeise eingetretenenErschöpfungder princi-

paliter zur DeckungbestimmtenDomanial-Einkünftegeknüpft, ein solcher

aber auch jetztverheißen.— Doch auch hierüber ist bis jetzteine Eini¬

gung nicht erreicht.

*) Wegen der Steuern aus dem Domanium vgl. K 23 und wegen Hinein-

Ziehungdesselbenin die Landesvertretungvgl. K 39.

*) Auchnach Piper, Reform. S. 49 ff.



Zweite Abtheilung.

Haupteinnahmenund Verwaltlulgsausgnben.

Erstes Kapitel.

Domänen.

§ 20.

1) Im Allgemeinen.

T o t a l ei n n a h m e.
Unter dcn Einnahmen behauptendiejenigenaus den Großherzoglichen

Domänen den ersten Platz. Sie erreichen(Z 132) brutto mehr als
73/4 Millionen Mark, netto mehr als 3'/z Millionen, welchevon den
Brntto-Revenuen der Nenterei (§ 5) etwa 64 pCt, des ganzenLandes,
nämlich incl. Landesreceptnrkasseund Landkasten(§§ G und 7), etwa
55 pCt. und von dcn betreffende»Netto-Einuahmen mehr als 50 resp.
40 pCt. ausmachen*). In anderendeutschenStaaten mit ebenfallsgroßen
Domänen wird dieserProcentsatzdes Reinertrages der Domänen zu den-,
jenigen des ganzenLandes,mit alleinigerAusnahme von Sachsen-Weimar,
welchesnur weuig hinter Mecklenburgzurückbleibt,bei Weitem nicht ge-
Wonnen, beträgt z. B. in Württemberg nur 21, in Baiern 19, im
früheren KönigreicheHannover17, anderswonochviel weniger2), Wenn
>nanobendreinvomEtat der Renterei diejenigenSummen abrechnet,welche

') Der Procentsatzdes Reinertrags der Meckl.Domänen zum ganzen reinenStaatseinkoinmenbeträgt nachNan, Fin.-Wissenschaft,1864,1,, S. 117, 44 pCt.,nach Meckl.Staatskunde, Bd. 3, S. 79, 60 pCt., dochwird die textmäßigeBe-rechnnngden jetzigenVerhältnissenentsprechen.
2) Ran citat.

3*



nicht dircct für die meckleuburgscheVerwaltung, sondernfür Rechnungdes

deutschenReiches erhoben werden (§ 5), dagegen aber die Bezüge der

Reuterei aus dem Domanial-Kapitalfonds (§ 5G) mit etwa 700,000

Mark mit Recht den Domanialeinkünftenzuzählt und schließlichgar die

Revenuen der Haushalts- Domänen (§ 138) in Anrechnungbringt, so

gewinnen die Einkünfte aus dem Gesammt-Donianinm noch einen viel

stärkerenProcentsatz.

2) StaatsrccQUidjerCharakter.

§ 21.

A. Eigcnthnnlsrecht.

Die MecklenbnrgschenDomänen — nach §§ G9 und 444 des

Landeserbvergleichsvou 1755 auch fürstlicheAemter, Kammergüter,Pa-

trimonialgütergenannt — sind, wie auchursprünglichim übrigenDentsch-

land'), diejenigenLandes-und VermögenStheile,welcheim Eigenthumdes

jedesmaligenLandesherrn (§ 44) auö dem angestammtenHerrscherhaus-

stehen2), und deshalbnach deinGroßherzoglichenHausgesetzevom23. Juui

1821 §7 ausschließlichzumErbtheil des Regiernngsnachsolgersgehören3).

Sie sind entwederStammgüter oder neuere Erwerbungen (§ 24),

welcheletzterenhinsichtlichihres rechtlichenCharakters jenen an sichvoll-

ständig gleichstehen^); weil jedochnach dem in Mecklenburgherrschenden

Aversionalsystem(§ 2) ursprünglichauch vou jedemeinzelnenLandestheile

bestimmte, gleicher Dreitheilung entsprechendeSteuerquoteu coutribuirt

wurden und eine Schwächung der einzelueuLandestheiledeshalb möglichst

verhindertwerden mußte, so wurde in den §§ 97, 218, 446 des Erb-

vergleichsausbedungen, daß alle nach dem Normaljahr 1748 von der

LandesherrschafterworbenenRittergüter nach wie vor mit dem ritterfchaft-

lichenLandestheileund zu dessenQuote steuernsollten; dieseGüter heißen

nuu incamerirte (Z 27) im Gegensätzezu denälterenStammgütern. —

') Rau cit., S. 118 ff.
2) Statistik Mecklenburgs,Bd. 4, S. 9 u. 84; nach Hagemeister,Meckl.

Slaatsrecht, S. 218. Eigenthum der regierenden„Familie".

3) Raabe,Ges.-S., Bd. 4, S. 553.

') Zachariae, DeutschesStaats- und Bundesrecht,Th. 11, S. 429.
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Zu unterscheidenferner von denDomänen sind die Chatoulleguter5),
welcheder Landesherrals Privatmann erworbenhat und besitztund des-
halb nach dem citirten Hausgesetzeals Privatuachlaß auf gesammteErben
vererbt; dock)waren solcheErwerbungenin Mecklenburgimmer nur selten
und wurden bald den Domänen incorporirt (§ 27).

§ 22.

B. Verpflichtung.

Auf den Domänen hastet die principaleVerpflichtungzum Unterhalt
einerseits des Landesherr», sowie des fürstlichenHaus- und HoshalteS,
andererseitsdes Landesregimcutes,wobeifeit drei Jahrhunderten nur fnb-
sidiär Landessteuernzu Hülse kommen') (§ 2). Diese doppelteVer¬
pflichtungist au sicheine ideelle nnd pro indiviso bei freiemDispo-
sitiousrechteund willkürlichemAbmaße des Laudesherrn, soweit nicht im
einzelnenFalle vertragsweiseanders bestimmtist. Im Zweifel und dem
ursprünglichenCharakter der Domänen als Eigenthum des Landesherrn
entsprechend,gilt die Annahme, daß ans ihnen zunächstder Aufwand des
Landesherrn, sowieseines fürstlichenHauses und Hoshaltes, und erst aus
dem verbleibendenReste das Erfordernis des Landesregimeutesbestritten
werdenmuß2). Weil letzteresaber hierbei leicht beuachtheiligtwerden
kann, so wurde bei allen neuerenVerfassungsreformcnzunächsteine Aus-
ciuandersetznngüber die Domänen zwischendem Landesherr»und dem
Staate durchgeführt. Man ging hierbei zuweilenvon der Annahmeaus,
daß der Domanialbefitzursprünglich eine dem Fürsten vom Volke selbst
oder dem Staate verlieheneAusstattung fei und verlangte hiernach eine
Theilnng nach der Substanz, so daß die dem Staate zu überweisenden
Domänen fortan wirklichesStaatseigentum werdensollten. Jene Voraus¬
setzungist aber an sichunbegründet,denn zu der Zeit, als die Vorfahren
unsererLandesherrenihre Domänen erwarben, existirtewederein geordneter
Staat, welcherGrundbesitzverleihen,nochein Fürst, welcherihn empfangen

6) Rau cit., S. 120; Hagemeistercit., S. 219.
') Hagemeistercit., S. 218, wie ursprünglich auch anderswo; Rau cit.,

S. 45 u. 120.
2) Citat Note 1 und Zachariae cit., S. 419.
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konnte. Jin Gegentheil,dieerstenVorfahren der weiftendeutschenFürsten-

dynastien besaßen mis eigenem, uralten Rechte große Grnndbcsitznngen

(§ 27), welchesie ihren Nachkommenhinterließen, und ans deren Basis

geradedieseselbst erst ihre Fürstengewaltund Landeshoheitallmälig aus-

bauten^). Unverkennbarist eine Theilnng nach der Substanz die ein-

fachsteund gründlichste— wo sie aber ohne freie Zustimmungaller Be-

theiligten nicht erreichtwerden kann, verbleibt nur Theilnng wenigstens

nach deu Erträgen.

In Mccklenbnrg-Schwerinwurde, freilichunter gleichzeitigemProteste

der fürstlichenAgnaten4), durch das Staatsgrundgesetzvom 10. Oetober

1849 °) nach Ausscheidungeines Theiles der Domänen als fürstliches

Hansgut und Eigenthum(§ 134) der größereRest für Stäatseigenthum

erklärt; jedochhaben nach Aufhebungdes Staatsgrundgesetzesdurch den

Freienwalder Schiedsspruchfi)säinmtlicheDomänen ohne Weiteres ihren

ursprünglichenCharakter als landesherrlichesEigenthum zurückerhalten?).
Gleiches geschahauch z. B. in Weimar, Meiningeu, Coburg, Gotha,

Oldenburg, Nassau, während in anderendeutschenStaaten, z. B. Sachsen,

Baden u. s. w., selbst bei Einführung einer Constitution das fürstliche

Eigenthumsrechtan fämuitlichenDomänen ausdrücklichanerkanntund nur

eilt Theil ihres Ertrages dem Lande überwiesenist8). Anch unsere

neuestenFinanzreformen(§§ 19 und 135) gehenvon gleicherAbsichtaus.

Im Uebrigenist durch Beibehaltung des GroßherzoglicheuHausguts

eine Trennung, wenigstensder Domanialerträgeund ihrer Verwendungen,

zwischendem Landesherr»und dem Landebereits sactischdurchgeführt.

8 23.

(.!. Midrslirrrliches GrsrhIelmiiza-und Dcstcnrrungorccht.

Der Landesherrhat in seinemDomanium sowohlganzunbeschränktes

') Zachariae cit., S. 421, 427, 429; Archiv für Landeskunde,1853, S.
09, 70 ff.

4; Raabe, Ges.-S., Bd. S, S. 1113.
-) dhahc cit., Bd. S. 680.
6) Raabe cit., S. 764.
') Balck, Doman. Perh., Bd. 1, § 1j Statist. Mcckle.lb,,Bd. 4, S. 84.
8) Ran cit., S. 120—124.



Gesetzgeb nngs recht, jus statuendi, nach§ 193 des Erbvergleichs
von 1755, als auch freie Bestenerungsgewalt'). Von ersterem
wird schonseit langerZeit hinsichtlichder Justiz- undPolizeipflegewenig
Gebranchgemachtund haben die in dieserBeziehungergangenenallge-
meinen Landesgesetzemeistensauch Eingang ins Domanium gefunden.
Die Verwaltungdesselbenaber ist bis aus diesenTag eine eigenartige
gebliebenund wird durchspecielleGesetzeund Circulare gehandhabt. In
denauf demLandtagevon 1872 vorgelegtenVerfassniigsresorm-Vorschlägen
(§ 19) verzichteteder Landesherrauf solcheBerechtigung,doch ist neben
jenen überhauptauch dieserPunkt bis jetzt in der Schwebegeblieben.
Die eben so wenig bis jetzt angenommenenVcrfassnngspropofitionendes
außerordentlichenLandtagesvon 1874 enthaltenin dieserBeziehungnur
die allgemeineBestimmung,daß der Zustimmungdes Landtagesin Zu-
kuustalle Landesgesetzebedürfensollen. — Von der unbeschränktenBe-
stenerungsgewaltwurdein frühererZeit, besondersznmilitärischenZwecken,
ein sehr ausgedehnterGebrauchgemacht,doch schlössensichschonseit dem
Erbvergleichvon 1755 die domanialenSteuern nachihremSystemeund
selbsttheilweisemit bedeutendenVerbesserungenden übrigenLandessteuern
wesentlichan. NachderStenervereinbarungvom30. Juli 1870 Art. II.
verzichtetübrigensder Großherzogwährendihrer Dauer auf separateBe-
steuerungder Domänen.

s 24.

D. Nruerwerlr.

DerselbestehtderLandesherrschaftunterder ausdrücklichenBedingung
des § 21 durchausfrei'). InsbesonderedurchKauf sind mancheeinzelne
und selbstgrößereComplexevon Rittergüternerworbenund denDomänen
incorporirt(§ 27); auch in den neuestenReformvorschlägenist etwaige
Vermehrungder Domänen durch Ankaufausdrücklichvorbehalten(§ 26).
Selbst eine weitereVerleihungder durchHeimfallan den Landesherr»
ZurückgekommenenLehusgüterist im § 443 des Erbvergleichsvon 1755
von demfürstlichenLehnsherrnnichtunbedingtverheißen. DurchCoucurs

') Balck cit., § 3.
') Hagemeistcr cit, S. 219.
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aus der Familie gefalleneLehen können nach § 457 des Erbvergleichs

vomLandesherrngegenUebernahmeder darauf haftendenSchulden revocirt

werden,falls die Besitzerrefp. Gläubiger nicht dazu bereit sind. Endlich

hat nach § 454 des Erbvergleichsder Landesherr beim Verkauf vou

Lehenund Allodialgüternein Borkaufsrecht,wo solchesin denLehen-und

Allodialbriefenausdrücklichreservirt ist.

8 25.

E. Verschuldungund Verpfandung.

Verfassungsmäßigist der Landesherrschasthiebeiüberall keineGrenze

gesetzt,und Coutrahirung vou Schulden ans die Domänen, sowie Ver-

Pfändung der letzteren herrschte besonders in früherer Zeit in sehr aus-

ausgedehntemMaße') (§ 32 ff.). Eine natürlicheSchrankehiergegen

existirtenur in der Erwägung,daß dann die KräftedesDomaninmszur

Uebertraguugdes landesherrlichenund des Regiernngsanfwandesnicht

ausreichtenund dieLandständeumBeihülfenzumSchuldabtragangegangen

werdenmußten, wozu diesejedochverfassungsmäßigz. B. nachden Re-

verfallenvon 1572 nichtverpflichtetwaren und sichgewöhnlichnur gegen

EiutanschuugwichtigerPrivilegienbereitfindenließen2)(§ 2). In den

betreffendenVerträgen pflegtendann anch Wohldie Landesherrensichdes

RechtesunbeschränktenContrahirens von Schulden bis zum Abtrag der

vou den Ständen übernommenenzn begebenund solchesvon specieller

Vereinbarungmit den Ständen abhängigzu machen. So wurdenz. B.

durchEdiet vom 11. Mai 1805 als gegründeteUrsachenzur Aufnahme

von Laudesfchnldeu,insbesondereans die Reluitionskasse,ausdrücklicher-

klärt3): die nothwendigeRettung des Fürstenund des Landesin Kriegs-'

und anderen gefährlichenZeiten, die Wiedererbanungunentbehrlicher

Schlösserund Staatsgebände, die nützlicheAcqnisition neuer Grundstücke,

Erstattung des HeirathsgutesfürstlicherWittwen, Ausstattungsiirstlicher

Familienglieder,Tilgung älterer gekündigterSchulden,und nochjetztdür-

fen nach§ 1 der Instruction von 1837 der Relnitionscominissionnur

') Hagemeistercit., S. 222.

2) Zachariae cit, S. 471.

') Raabecit , I., S. 1 ff.



mit Beirath derselbe»neueSchuldenauf dieNelnitionskafsegelegtwerden.
So soll ferner uachVerordnungvom 25. April 1809 in Trauer- und
FreudeusälleudeöfürstlichenHausesund solchenVorkommnissenuachaus-
wärtZ, derenKostendeu Landesherr»allein treffen, nnr mit Zustimmung
der ständischenMitverwaltuug der Laudesrecepturkaffediese mit uenen
Schuldenbelastetwerden4). Abgesehenvou solchenspeciellenVertrags-
mäßigenBeschränkungen,behauptetaber die Landesherrschaftdas Recht,
über ihre fämnitlichenEinkünftefrei zu verfügen,demnachauchSchulden,
welcheaus jene»abgetragenwerdensollen, ohneständischeConcnrrenzzn
contrahirenÄ).

Ju den Reformvorschlägenvon 1872 (§ 19) refervirte sich die
Landesherrschaftals nothwendigesCorrelat gegendie gleichzeitigden Land-
ständenangesonnenePflicht (§ 19) zur Deckungder Ausfälle au den
Staatsrevenuen, das RechtfreierVerschuldungdes Domaniumsnnr zur
UebertragnngbesondererUnglücksfälleoder sonstigeraugenblicklicherVer-
legeuheiteu,auchnur bis zum Gesammtbetragevon 600,000 Thlrn., und
in den Propositionendes außerordentlichenLandtagesvon 1874 wurde
eineVerschuldungder zur Führung desLandesregimentsundüberhauptfür
öffentlicheZweckebestimmtenBestandtheiledes Domauialverniögensohne
Zustimmungdes Landtagesvollständigfür unzulässigerklärt; doch sind
auchdieseBestimmungenbis jetztgleichden übrigen nicht zur Wirklich-
feit gediehen.

§ 26.

F. Veräußernilgeil.

Nach § 467 des Erbvergleichsist bloßerUmtauschvon Domanial-
gitterngegenRittergüter, welcheersterendann in alle Rechteder letzteren
treten sollen, durchauszulässig. Nach dem HamburgerVergleichvom
8. März 1701 § 4 versprachensichjedochdie Landesherrenvon Mecklen-
bnrg-Schwerinund Mecklenburg-Strelitz,nichtsvon dem, was ein Jeder
besitze,außerhalb des fürstlichenGcsammthaufcszn alieniren oder in
andereHände kommenzn lassen. Gegenüberden fürstlichenAgnatenist

4) RaaLe cit., Bd. 4, S. 487.
s) Archivfür Landeskunde,1870. S. 461.
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also die Veräußerungvon Domänen — jedenfallssolcher,welcheschon
1701 vorhanden waren >) — unstatthaft, und gerade auf deu Hamburger

Vergleichstütztenjene 1849 ihren Protest gegenErklärung einesTheils
der Domänen zu Staatseigenthum(§ 22). Den Landständengegenüber
ist die Veräußerungvon Domänen jedochstaatsrechtlich2) unbeschränkt
und anchnur, gleichder Verschuldung(§ 25), durch die Erwägung der
dadurchentstehendenAusfälle an den landesherrlichenRevenuenbedingt.

Im Allgemeinenerweistdie Geschick)teunsererMecklenburgsche»Fi-
nanzen nur wenig Fälle solcher Veräußerungen, welche nachweisbar ans

finanzieller Bedräugniß fast nur in den schweren Zeiten des dreißigjährigen

Kriegesvorkamen(§ 43) und aus Zwcckmäßigkeitsgrüudenerst wiederin
neuester Zeit stattfinden (§ 27). Als Regel galt immer der Grundsatz,

daß daS corpus domanii wesentlich nicht verringert werden dürfe. Anch

die neuereAbtrennungdesGroßherzoglicheuHausgutes(§ 134) ist faetisch
keilte Veräußerung, sondern nur eine ausgeschiedene Verwaltung. Bloße

s. g. Administrativ Verkäufe wurdenimmerunbeschränktvorgeuom-
men und demHamburgerVergleichenichtunterzogen,ihre Erträge jedoch
nichtmit den gewöhnlichenGefällenvermischtund verwandt, sondernin
demaußerordentlichenEtat zu außerordentlichenVerwendungenbestimmt,
sind auchseit 1869 resp. 1873 demDomauial-Kapitalsondsdauerndzu-
gewiesen(§ 98). Letzteresist ebenfallsin den Reformvorschlägenvon
1872 und 1874, welche freilich bis jetzt keine verfassungsmäßige Gültig-

keit erlangt haben (§ 19), ausdrücklichgarautirt, und darin obendrein
ausgesprochen,daß, abgesehenvon jenenAdministrativverkäufen,ohneZu-
stimmnngdes Landtagesdie Domänen nicht veräußert und dann jeden-
falls die Auskünftenicht anders als zur Kapitalanlageoder zum Ankauf
neuer Domanialgrnndstücke verwandt werden sollen. Die jetzige allgemeine

Vererbpachtnngder Domanialbanerninvolvirt endlichkeineVerringerung
der Domänen, weil an Stelle der Zeitpacht die ebenso hohe Erbpacht

tritt und alle zur AuszahlungkommendenKauf- und Ablösungsgelder
ebenfallsim Domanialkapitälsondsconservirtwerden(§ 56).

') Hagemeistercit., S. 220.
?) Hagemeistercit.; Zacharias cit., S. 430.
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§ 27.
3) Gesamnitllmfang.

Die Vorfahren unseres uralten Fürstenhausesbesaßenzweifelsohne
schonzur Wendenzeitsehr bedeutendeGüter (§ 22). DieS erwies sich
besondersbei der Christianisirungund GermanisirnngMecklenburgs;denn
obgleichdamals von den angestammtenLandesherrenviele nengegründete
Klöster,anch zur Schaffungeines stets kampfbereitenGefolgeszahlreiche
Vasallen, endlichalle damals angelegtenStädte mit reichemGrundbesitze
dotirt wurden(§ 50), mußtedochnoch von den Erträgen des ihnen ge-
bliebenenNestes unter Beihülfe der Landesbeden(§ 1) ihr eigenesBe-
dürfniß und dasjenigedes Landesregimentsbestrittenwerden.

Nach der Reformation, besondersin de» Jahreu von 1552—1557,
sielder reicheKlosterbesitzals säcularisirtes Domanium an dieLandes-
Herrenzurück. Dazu gehörtenbesondersdie zahlreichenGüter der Mönchs-
klösterDargnn und Doberan mit Redentin, Tempzin, der Nonnenklöster
Rehna, Zarrentin, Nenkloster,Dobbertin, Jvcnack,Eldena, Ribnitz, Mal-
chow,Wanzkaim heutigenStrelitz, der JohanniterstisteKraak und Eichsen,
des Güstrower Domkapitels, des Kollegiatstistcszu Biitzow. Hiervon
erhielten die Landstäudezuerst Dobbertin, Nenklosterund Jvenack, dem-
nächstfür beideletzterenRibnitz und Malchow').

Durch den WestphälischenFrieden 1648 kamenWismar sowie'die
AemterPoel und Nenklosteran Schweden, doch erhielt Mecklenburgdas
Bisthum Schwerin mit dem s. g. Stiftsamte nebstBützow und Warin,
sowie das Bisthum Ratzeburg als weltlicheFürstentümer, ebensodie
JohannitercomthnreienMirow uud Nemerow2).

Im HamburgerVergleichvom 8. März 1701 sielen wiederRatze-
bürg, Mirow, Nemerow uud die HerrschaftStargardt an Mecklenburg-
Strelitz3).

Das KlosterRühit wurde 1756 säeularisirt.
Durch Reichsdepntations-Hanptschlußvom25. Februar1803 erwarb

MecklenburggegenAbtretungdes s. g. Priwalls vouLübeckdie ursprüng-

') Böhla», Meckl.La»dreck)t,I., S. 115.
2) Böhlau cit., S. 114.

3) Böhlau cit., S. 90.
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lich Mecklenburgschen,jedochschongegenMitte des 14. Jahrhunderts

verloren gegangenenund in der Folgezeitvielfachangefochtenens. g.
HospitalgiiterBrandenhnsen,Neuhof, Seedorf, Waugern,Weitendorfauf
Poel, Alt-Buckow,Waruckeuhageu,Krumbrook4); ebensodurchdenVertrag
vou Malniö am 26. Jnni 1803 von SchwedenWismar, ganz Poel und
Neuklosterzurück^). DieseBestandtheileheißendas neue Domaninm.

Durch den WienerFriedenvou 1809 gewannMecklenburgdie hie-

sigeuBesitzungendes DentschordensFranenmarkuud Rosenhagen,welche

aber bald darauf zu Rittergüternwiedxrveräußertwurden6).
Sehr bedeutendist der Umfang der iucamerirtenDomänen(§ 21).

Dahin gehörenbesondersdie 1781 nach langen Processenerworbenen

ToitenwinkelschenGüter, uralte Moltke'scheBesitzungen,die 1781/83 vom

ErbgroßherzogFriedrichFranz gekauftenund 1796 demDomauiumein¬

verleibtenRossewitzerGüter, die 1819 vomErbgroßherzogFriedrichLud-

wig gekauftenund 1822 zu den Domänen gelegtenPlüfchowerGüter,

seit 1798 die Nütinger Güter, die von 1813-1831 zu Salineuzwecken

des AmtesSülz angekauftenritterschaftlichenBesitzungen(Z 70).
Abgegangensind dagegenin neuesterZeit die s. g. Amtsfreiheiten

an die Städte und die Dotationen der mit Stadtgerechtigkeitbewidmeteu

bisherigenMarktfleckenLudwigslustund demnächstDoberan (§ 37).
Die jetzigengesammtenDomänen umfassenrund 100 DM., also

mehr als % des ganzenGroßherzogthumŝ). Hiervon fallen auf die

iucamerirten(§ 21) Domänen rund 8'/, DM. und auf das Hausgut

vor seinerneuerenVergrößerungmehr als 7% DM. und seit derselben

1873 etwa 11 DM. (§§ 134 und 135).
Das Gesammtdoinaninmenthält8) 253,440,192 Ruthen, davou

Acker193,127,186 Ruthen, Forst 44,977,951 Ruthen, . nnd Ge¬

wässer sowie s. g. allgemeinUnbrauchbares10,004,336 Rutheu und

") Citat S. 159; Lisch,Jahrbücher, Bd. 8, S. 178 ff.; Meckl.Ztg., 1875,
Nr. 291.

ä) Raabe, Ges.-S., Bd. 4, S. 431.
6) Lisch,Jahrbücher, Bd. 14, S. 4l ff.
T) Statistik Mecklenburg?,Bd. 4, S. 3, 12, 18; Topographie im Meckl.

Staatskalender.
*) Statistik cit., S, 12, 18, 206, 207.
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5,330,718 HWnthen, welchebeide letzterenBestandtheilesich auf die

Acker-und die Forstflächenvertheilen. Hiervonkommenauf die incame-

rirten Domänen etwa 21 MillionenÜÜRnthen,auf das Großherzogliche

Hausgut vor seinerVergrößerungetwa 20 MillionenÜWuthenund nach

derselbenjetzt mehr als 27 MillionenÜÜRuthen. Die speciellerenBe-
standtheilesind weiterunten aufgeführt(ZK44 und 108).

§ 28.

4) Hufenstmid.

Derselbewar von jeher ein in MecklenburgüblichesAckernlaß').
Der slawischeoder wendische Haken oderunous bezeichneteeineFläche

von 15 Morgen ä 300 LURnthen— 45 ScheffelAussaat, zu deren

Bearbeitung2 Ochsenund 1—2 Pferde dienten. Nach der Gerniani-

firung Mecklenburgsentstandder Begriff einer Landhufe, mairsus

teutoincius, aratrum teutonicum, doppelt so groß als der wendische

Haken, deshalbauchVol l hufe, wogegenletztererHa lbhufe. Unter-
schiedenhiervon wiederist die s. g. Häger oder Waldhufe(§ 108),
mansus indaginensis2), welcheaus Rodeland aufgebrochenund zur

Belohnung der aufgewandtenMühe, doppeltso groß als die Vollhufe,

deshalbDoppelhufe, auchu;it manchenFreiheitenbewidmetwar (§ 50).
Die deutschenEinwanderer erhielten ursprünglichihr Land vielfach

ohne bestimmteMessung je nachLocalgelegenheit;jene war aber schonseit

der zweitenHälfte des 13. Jahrhunderts bis ins 14. eine Hauptsorge

unserer Landesherren,wobei das obigeHufenmaß zur Anwendung kam;

als Messungsinstrumentdiente ein Strick von bestimmterLänge, das

shel3). Nach den Hufen richteten sich die Beden und Abgaben, auch

die einzelnenAntheile an Holz.(§ 107), Torf (§ 118), Wiesen, Weide,

') Lisch, Jahrbücher, Bd. 6, S. 12 u. 1"; Bd. 10, S. 393; Bd. 13, S.

60 u. 130; Bd. 39, S. 38; Bd. 40, S. 136; Boll, Meckl.Gesch., II., S. 463;

Schirrmacher, Beitr. zur Meckl. Gesch., II., S. 97, 115, 118, 126; Baltische

Stud., 15, S. 75.

-) Meckl. Urk.-Bnch, Nr. 1146, 1292, 1859, 2695, 6233; Baltische Sind.,
Bd. 5, S. 161; Bd. 7, S. 57; Bd. 15, S. 75.

') Citat, Nr. 1984.
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Mast (§ 119)4). Ueberdas, was in Grundlage der Vermessungdie
Einzelnenzu viel besaßen,s. g. Hofschlag,Ueberschlag,excrementum,

excrescentiaö), verfügtendie LandesherrennachBelieben,verschenkten,
verkauften6), ertheiltenauchWohlals besoudereBegünstigungvölligeFrei-
heit von der Nachmessungselbst7).

NachdemHufenkatastervon 1628 wurden damals im Domaninm

4477% Hufen gezählt8), welchejedochnur das damals ausschließlich
steuerpflichtigeBauernland,nichtaber die damals freilichin viel geringerer
Größe als jetztvorhandenenPachthofländereienumfaßten. Auf eineHufe
wurdendamals 100 ScheffelSaatackerk CONitthcit, ferner20 Bauer¬
fuderHeu oderentsprechendmehrAckerunddie nöthigeViehweidegerechnet.

8 29.

Ifortsichung.

Zu steuerlichenZweckenwurdedurchdenErbvergleichvon 1755 der
Begriff einer Hufe') dahin festgestellt,daß dieselbenach vorherigerAb-
schätzungoderBonitirnng des Bodens eine Fläche von 300 Schsfl.
solchesbonitirten Landes enthaltensollte. Hierbeiwurden je nach der
BodengütebeimAckerin sechsClassenbis zu 300 HHRuthenaus den
s. g. bonitirtenScheffelveranschlagt,bei den Wiesen von 100 bis 300
HÜRnthenauf ein landüblichesBauerfuderHeu, wobeijedessolchesboui-
tirte Fuder gleichzweiScheffeln*)sein sollte, bei der Weide von 100
bis 500 l^Rnthen auf den Scheffel, währendbei Seen und Gewässern
je 120 Thlr. jährlichenReinertragesgleicheiner Hnfe gelten und bei
Forstgrund, Mooren u. s. w. nur die Weide-Nutzuug,also a Scheffel
bis zu 500 lüRuthen in Anschlagkommensollten. Diese Bonitirnng
nachvorhergegangenerGeneral- oderDirectorialverMessung wurde

*) Citat, Nr, 6490.
s) Citat, Nr. 1194, 1758, 1925, 2398.
«) Nr. 1194, 1381, 1758, 1925, 1984, 2398, 3885.
>) An ©table Nr. 1381, 1730, l£47 — an Klöster Nr. 1254, 135.3, 1373,

1583, 1612, 1788, 2415, 7036, 7037 - au Ritter Nr. 1266 — an Bauern
Nr. 1235, 1236, 1618. 1677, 1758, 1897, 2398, 2969, 3173, 3885.

8) Statistik Mecklenburgs, Bd. 4, S. 11.
') Balck, Dom. Verh., Bd. 1, S. 84 ff.
J) Gewöhnlich rechnetmalt ans ein Bauersuder Heu 8 Centuer.



jedochanfänglichnur ans den Rittergüterndurchgeführt,und im Doma-
ninm blieb man noch bei dem seit Jahrhundertensehr unbestimmtund
verschiedengewordenenBegriffe und gerade vorhandenenInhalte von
Banerhufen, für welcheim Anfangedieses Jahrhunderts eine Zeitlang
auchdie Eintheiluugnach Klei-, Mittel- und Sandhufen üblichwar3).
Gleichzeitigbegann jedochdie Bouitirung auch des Domaniunis nach
obigenPrincipien, welcheetwa bis 1820 beendigtund vor der jetzigen
allgemeinenVererbpachtnngderDomanialbauernbei hervorgetretenenoffen-
baren Unrichtigkeiten,durch Nachbonitirungstellenweiseverändertist4).
Uebrigenswerdenseit Aufhebungder Steuerfreiheitder Ritter- oder Hof-
Hufenim Jahre 1808 nicht mehr 300, sondern 000 bonitirteScheffel
auf die steuerbareodercatastrirte Hufe gerechnet.Eine Bauerhufe
umfaßt jedocheinen Complexvon nur 300 bonitirtenScheffeln. Im
Domaninm clafsificirtman hiernachdie Bauern in Achtelhüfneroder
Kossäten,Viertel-,Drittel-, Halb-, Zweidrittel-,Dreiviertel-,Siebenachtel-
und Vollhüfner°). NachdieserClassification wurden jene anchbiö
in die neuesteZeit besonderszu Communalleistungenangezogenund hier-
beizur VermeidungvonUngleichmäßigkeitenunterdenverschiedenenHüfnern
desselbenDorfes die zunächstauf einanderfolgendenClassenderselbenzn-
sammengeworsen°), dochgilt dieöim Allgemeinennichtmehrfür die nach
jetzigergenerellerVererbpachtnngder Domanialbauernaus ihnen ent-
standenenErbpächter,sondernhier normirt der wirklicheHufenstandjedes
einzelnen.

Ueber die durch die Bouitirung ermittelteHufenzahljedes Amtes
sollte dort ein Gruudcataster zusammengestelltwerden'), jedochein
allgemeinerDomanialcatasterist bis jetzt uichtpublicirt. Zwar rechnet
man auf das Gefammtdomaninm2606catastrirte Hufen von je 600

Eine Sandhufe enthielt etwa 1100 ISchffl., eine Mittel- und Kleihufe
weniger.

4) Cammercireular vom 14. Mai und vom 7. Oetober 1868.
6) Balck citat, S. 115.
") Balck citat.
') Balck citat, S. 87; auch sind durch Circular vom 28. Octobcr 1865 und

30. Januar 1867 Anzeigen über veränderte Eintheiluug der Bvdenflächen ans
statistischeBureau abzustatten.
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bonitirten Scheffelnund nach Zugang des s. g. neuen Domaniums8)

(§ 27) 2684'/, Hufen,dochist dies nur eine in den Jahren 1807 und

1808 zur Erniittelungder Gesammt-Steuerkraftdes damals noch nicht

bonitirtenDomauinmszur RitterschaftuachVerhältuiß der beiderseitigen

ÜÜRuthenzahlbemesseneAnnahme#), welchenach geschehenerBonitirnng

und speciellerSteuerabschätzungaller einzelnendomanialeuBestandtheile

jetztganz ohneWerth ist.

Von diesensummarischangenommenen2684 '/4 Husen kommenauf

das Hausgut vor seinerVergrößerung157 Hufen, nach derselben1873

etwa 209 Hufen (§§ 134 und 135).
Die incanierirtenDomänen (§ 27), welcheiit diesenHufenstand

nicht mitbegriffensind, enthaltenzur Zeit 248 Hufenund 11,19 SchffL,

davon daö Hausgut vor seiner Vergrößerung83% Hufen und 6I0/I6

Scheffel,uachderselbenrund 109 Hufen.

5) ilömiiufli'üUue Einthoitung.

A. Aemter.

§ 30.

I. Allgemeine Geschichte.

In derWendenzcitwar daö ganzeLand in Burgbezirke,torras oder

Castelaueien getheilt,in deneneinzelneGroße oderCastelanemit ihrem

Sitze ans den dazu gehörigenHanptburgeudie Heerfahrt, Gerichtsbarkeit

unddieVerwaltungderfürstlichenEinkiinftcleiteten'). Dieses. g. Burg-

Verfassung sankmit derGermanisirnngMecklenburgsim zwölftenJahr-

hundert,und an ihreStelle traten deutscheVoigteien, advocatiae.

s) Hiervon nach Statistik oit.^t, S. Ig, Amt Wismar-Poel 28'/2 Hufen

nnd Amt Neukloster49Vi? Hufen.

°) Nach Slatistik citat, S. 11, wurden damals die Rittergüter o. p. zu

31?, 403, 767 s^RnIhen, dagegen die Domänen ohne inoamoraw und ohne das

s. g. neue Domaninm zu 217,099,121 ^Ruthen gerechnet.— Vgl. auch Raabe,

Ge's.-S, Bd. l, S. 212.

') Wigger, Familie von Bliicher, S. 90; Hegel, Gesch. der Meckl.Land-

stände, S. 10, 14, 74; Statistik Mecklenburgs, Bd. 4, S. 15.



VorständederletzterenwarendieNeigte,derenAmtsgewaltdenselbenUmfang
hattewiediejenigeder slawischenCastelaue.InnerhalbseinesVoigteibezirkes
sorgtejederVoigt vor Allemfür gehörigeLeistungdes Kriegsdienstesmid
der Landwehr,snr Bestellungund Führung des Voigteiaufgebotes,für
Erhaltung der Voigteiburgendurch das s. g. Burg- und Brückenwerk
(§ 79). Daran schloßsichdie Ausübungder Gerichtsbarkeit,der Polizei
und der ganzeneigentlichenAdministration2). Die CompeteuzderVoigte
erstrecktesichursprünglichüber alle Bewohnerihrer Districte,soweitnicht
einzelneExemptionendavon schon früh verliehenwaren. Als letztere
jedochin der Folge sichhäuften und Geistlichkeit,Städte und Ritter der
Voigteigewaltentwuchsen,beschränktesichletztereschließlichfast nur noch
auf die fürstlichenDomänen und ihre Insassen,und aus deu Voigteieu
entstandenallmäligseit dein 15. JahrhundertDomauialverwaltuugsbeznke
oderAemter mit fürstlichenAmtleuten,welchejedochauchdie Bezeich-
uung vou Voigteieu stellenweisenoch längere Zeit beibehielten. Die
Witüve des im Jahre 1422 gestorbenenHerzogsJohann soll die erste
Einrichtungder Aemterauf territorialer Grundlageder alten Voigteieu
getroffenhaben. Genanntwerdendamals schondieVoigteieuoderAemter:
Boizenburg,Buckow,Dömitz,Gnoien, Grabow,Gadcbnfch,Grevismühlen,
Mecklenburg,Neustadt,Schwaan, Schwerin,Wittenburg3).

§ 31.

Mortsrhimg,
Im Aufaugedes 16. Fahrhuuderts') werdenauchschonaufgeführt

die Voigteieuund Aemter: Crivitz,Lübz,Sternberg, Goldberg,Güstrow,
Walsmühlen,Neukaleu,Plau, Ribnitz,Stavenhagen,Warnitz, Wreden-
Hagen,welcheaber meistensschonviel älter waren.

Dazu kamenin der Mitte des 16. Jahrhunderts und später die
s. g. säcnlarisirtenDomänen, welcheebenfallsbestehendenAemternein-
verleibtoderzn selbstständigengeschaffenwurden(§ 29).

Amt Poel gehörtebis zur Reforniationzum Anit Buckow,wurde

2) Vgl. citat Note 1.
3) Naabe, Vaterlandskunde, Bd. 2, S. 829.
') Klüver, Beschreibung Mecklenburgs, Bd. 1, S. 177.

4
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aber damals feparirt. AmtBakeudorfoderGaiinneliuwurde1708 gegen

Jvenack eingetauscht. Amt Hagenvw entstand»1757 aus Theilen des

Amtes Schwerin, Amt Toitenwinkelzu Ztostock1781 anö Rittergütern,

währendschonin alter Zeit zu Rostockselbstdie fürstlicheOfsicialeizum

Domaniumgehörte^). Amt Roffewitzwurde1796, dieVoigteiPlüschow

1822 iucamerirt, Voigtei Rüting 1821 mit dem Amte Grevismühlen

combinirt(§ 29). Amt Sülze wurde 1816 aus RibnitzerOrtschaften

und augekauftcnRittergütern gebildet,Amt Lübtheen1830 ans Theilen

des AmtesHagenow. Amt Wismar bestandaußer dem f. g. Walisisch

fast wesentlichnur ans der Amtsfreiheitin der Stadt uud ist nachderen

jetztgeschehenerEinverleibungin letztere3)nur nochin seinerVerbindung

mit Poel als besonderesAmt zu bezeichnen.

Die Bestaudtheilealler einzelnenAemterstehenüberhauptnichtfest,

sondernsind und werdenaus Gründen bessererArrondirungfortwährend

verändert. Besondersim Laufe diesesJahrhunderts siud vergrößertdie

Aemter Buckow,Dömitz, Grevismühlen,Lübz, Schwaan, Toitenwinkel,

verkleinertdagegenEldena, Güstrow, Hagenvw,Plan, Rehna, Redentin,

Ribuitz. Ihr Umfang schwanktzwischen1—6 QDteilen. Fast jedes

Amt hatte früher seinen eigenenBeamtensitz,doch sind alle 45 Aemter

jetzt zu 26 Verwaltungsbezirkencombinirt. Auch umfaßten sie früher

fämmtlicheForsten, welcheaber seit Anfang vorigenJahrhundertsbeson-

dererVerwaltunguntergebenunddeshalbhier auszuscheidensind (§ 109);

gleichesgilt vom GroßherzoglichenHansgut seit 1849 (§ 134 ff.), sowie

von der separirtenAdministrationder Lewitzwiesenseit 1865 (§ 131),

obwohlauch dieseTheile räumlichvon Aemternumschlossenwerdenund

also in weitererBeziehungihnen beizuzählensind. Die nochim Staats-

kalenderausgeführte,auf früherenLandestheilnngenberuhendeTrennung

der AemternachHerzogthümernu. f. w. ist jetztnur nochvon ständischer

und ohnepractischeadministrativeBedentnng^).

2) Lisch, Jahrbücher. Bd. 31, S. 37; Bd. 35. S. 5'>.

3) V. 3. November 1875, Rgbl. St. 28.

\) Statistik Mecklenburgs, Bd. 4, S. 9.



§ 32.

Fortsetzung; verpfiinduiigen.
So umfänglich hiernach anch der Domanialbcsitz unserer Landes-

Herren von jeher war, so wenig kam er ihnen Jahrhunderte hindurch zu
gute und seit ältester Zeit bis ins vorige Jahrhundert hinein bezogen sie
factisch nur die Erträge eines häusig geringeren Theiles, während die
andere Hälfte durch Verpfändungen in fremden Händen war. Die Gründe
hiervon sind die auch bei anderen Fürstenhäuser» gewöhnlichen: Zersplitte-
ruugen des Landes durch zahlreiche Theiluugen uud Apanagirungeu (Z 133),
verheerende Fehden und langjährige Kriege innerhalb wie außerhalb der
Grenzen, kostbare Staatseinrichtungen, Aufwand, weitgehende Plaue, denen
die Kräfte des Landes nicht gewachsen waren. Die Verpfändungen hatten
gewöhnlich die Gestalt der Antichresis, hüllten sich aber auch häufig in
die Form des Verkaufs, mit der Klausel des Rückkaufs, und der General-
Pacht (§ 42). Selbst die ganze Verwaltung der verpfändeten Theile mit
Ausübung der Justiz und Polizei war meistens den Gläubigern überlassen,
welche vorzugsweise den alten Adelssamilieu unseres Landes angehörten.
Hieraus mit erklärt sich wesentlich l) der große Einfluß uud die Bedeu-
tung unserer mittelalterlichen ritterlichen Landstände. Nach gewöhnlicher
Annahme haben unsere Landesherren durch die Säkularisation (§ 29)
reiche Mittel erworben — umfängliche Besitzungen gewiß, aber damals
schon nicht minder verschuldet als ihre eignen alten Stammgüter 2), weil
seit Jahrhunderten Fürsten, Ritter und Städte bemüht gewesen waren,
den Klosterbesitz zu mindern uud zu belasten. Ebensowenig gewann die
jetzt regierende Linie des fürstlichen Hauses durch Anfall des Herzogthums
Güstrow im Anfange des vorigen Jahrhunderts, denn auch dies war stark

verschuldet3). Manche Herzöge waren freilich bestrebt, die verpfändeten
Domänen wieder einzulösen, und noch in seinem Testamente 1573 machte
der edle Herzog Johann Albrecht z. B. den Rückerwerb von Malchow

') Meckl. Vaterlandskunde, Bd. 2. S. 786; Lisch, Jahrbücher, Bd. 7,
S. 38; Boll, Meckl.Gesch..Bd. 1, S. 129

'j Boll, Meckl.Gesch.,Bd. 1. ©. 2!7, 317.
3) Boll cit., Bd. 2. S. 192. Ueber Anfechtungendes Klosterbesitzes,beson¬

ders vor der Reformation, vstl. Lisch, Jahrbücher, Bd. 16, S. 157 ff.; Hegel,
Gesch.der Meckl.Landstände,S. 88.
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von teit Flotow, sowie von Marnitz von den Bülow zur dringenden

Sorge seines Nachfolgers^), aber die schlechten Zeiten vereitelten den

besten Willen. Erst Christian Louis ain Ende des 17. Jahrhunderts

begann ernsthaft und mit Erfolg daS allgemeine Relnitionswerk, welches

endlich von Herzog Friedrich Franz I. hundert Jahre später vollendet

wurde.

§ 33.

Fortsetzung.

Vielleichtinteressirtdie nachfolgendespecielleZusammenstellungder

im Lausder JahrhundertestattgehabtenAmtsverpfändungen,weil nur da-

durch ein anschaulichesBild über den Umfang derselbenund über die

frühereFinanzlagegeschaffenwerden kann, und die auffallendgeringen

Erträge des umfänglichenDomanialbesitzessicherklären.

Urkundlichverpfändetwaren die Voigteienund Aemter:

Boizenburg 1352 bis 13G1 an die Barnekow für 2000 Mark,

1362 ff. an die Moltke, bis 1427 an die Sperling und Halberstadt,

1428 ff. an die Städte Lüneburg, Rostock und Wismar, 1566 ff. an

die Spörcken für 20,000 Thlr., 1617 ff. au die Bülow für 18,500 Thlr.

und gleichzeitig 1632 bis 1668 an die Buchwald für 25,000 Thlr.,

vou denen erster? noch 1678 die Teldan besaßen, 1693 an die Bjelke

mit dem Elbzoll für 116,000 Thlr., 1734 biö 1768 an Hannover.

Buckow 1350 an die Stralendorf, 1367 an die Barnekowfür

2500 Mark, bis 1416 au den Bischof von Schwerin für 6000 Mark,

1421 an die Axekow, 1556 ff. an die Preen für 7000 Thlr., 1580

bis 1614 für 100,000 Thlr. au HerzogUlrich zu Güstrow und dem-

nächstan dessenTochter,KöniginSophie von Dänemark, 1658 ff. an

die Buchwald.
Crivitz 1355 uud noch 1485 au die Stralendorf für 12,200

Mark, 1568 an die Sarstedt, 1570 bis 1598 an die Preen für 4000

Thaler, bis 1605 an die Bassewitzfür 6000 Thlr., 1608 an dieStadt

Parchimfür 20,000 Thlr., 1609 bis 1618 an HerzogHans Albrecht,

Klüver, Beschr. Mecklenb., III., 2. Anhang.



1621 ff. an die Barnewitz für 20,000 Thlr., seit 1640 mit Lübz zu-
fammcnfür 104,200 Thlr. an die Passowund demnächstan die Barne-
Witz bis 1752, auch Apanagenaint im 14. und 16. Jahrhundert.

Darguu, erst 1552 fäcularisirt, 1626 ff. an die Jasmnnd für
6000 Gulden, demnächst auch Apanagenaint bis 1756.

Doberan, erst 1552 fäcularisirt, 1568 theilweise an die Tricbfees

für 3600 Gulden, noch 1580.

Dömitz 1372 an die Halberstadt, 1391 bis 1430 an die Bülow,
1431 an die Axekow, 1508 bis 1547 an die Schönaich, 1560 an die

Oestereich, 1570 an die Dannenberg, 1609 für 40,000 Thlr. an den

Grafen von Oldenburg, 1625 bis 1635 mit dem Elbzoll für 30,000 Thlr.
an den Herzog von Braunschweig; ebenso das früher mit Dömitz com-

binirte Amt Gorlosen von 1500 bis 1512 an die BiSwang, bis 1520

au die Peutz, bis 1549 an die Waldenfels; von 1719 bis 1747 war

Dömitz bei Herzog Karl Leopold.

Eldena, 1556 säcnlarisirt, 1618 an die Levetzowfür 15,000
Gulden, 1624 an die KöniginSophie vonDänemarkfür 20,000 Thlr.,
1658 ff. Apanagenaint, 1734-1788 au Preußen.

Gadebusch bis 1349 an die Bülow, 1546 für 8000 Thlr. au
die Zesterfleth,1617 bis 1640 für 50,000 Thlr. an die Barnewitz,
dann bis 1671 an die Bülow, ferner Apanagenamtvom 13. bis zum
17. Jahrhundert, endlich an Hannover 1743 bis 1768.

Gnoyen an die Dewitzvor 1366 bis 1375, an die Moltkebis
1388, au die Kardorff bis 1444, an die Hahn bis 1458, au die Preen
1615, au die Königin Sophie von Dänemark 1623 für 18000 Gulden,

au die Blücher1624, an die Jasmnnd und ihre Erben 1626 bis 1704
für 35,000 Gulden.

Goldberg 1463 ff. an die Bülow und Grabow für 2000 Gul-
den, 1514 ff. au die Peutz, 1545 bis 1555 an die Wulfrath für 4000
Gulden, 1564 ff. an die Jasmnnd, 1590 an die Grabow für 12,000
Thaler, 1619 au dieSperling für 40,000 Thlr., 1626 und noch1651
au die Baruewitzfür 30,000 Thlr., 1659 bis 1704 an die Grabow
für 25,000 Thlr., dazwischenim 15. und 16. JahrhundertApanagenaint.
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Grabow 1337 bis 1494 an die Lützow,auchApanagenamtim

ganzen17. und im erstenViertel des vorigenJahrhunderts.

Grevismühlen schon 1336, 1349, 1362 an die Biilow, wieder

seit 1459, mich Apanagenamt im 14., 15. und 17. Jahrhundert, endlich

1734 bis 1768 an Hannover.

§ 34.

Fortsetzung.

Güstrow 1436 bis 1441 für 20,000 Thlr. an die Fürstin zu

Wenden.

Lübz 1328 bis 1456 an die Plessen,1640 mit Crivitzzusammen

an die Passow und Barnewitzbis 1752, auch Apanagenamtvom 15.

bis 17. Jahrhundert.

Marnitz 1348 an die Plessen, 1356 an die Voigte Labns und

Bozel, 1363 au die Wustrow, 1373 au die Plessen, seit 1505 und noch

1625 an die Biilow, 1627 für 60,000 Gulden an Herzog Hans Albrecht,

1654 und uoch 1673 an die Köllen für 13,000 Thlr., 1731 bis 1768

an Preußen.

Mecklenburg 1355 an die Stralendorf, welchetheilweisenoch

1434, bis 1438 an die Bassewitz, 1621 und noch 1646 an den Erz-

bischosvonBremenfür 40,000 Thlr., von 1734 bis 1768 an Hannover.

Nenkalen 1382 an die Levetzowfür 6000 Mark, 1415 au die

Kalaut, 1550 bis 1560 an die Preen für 10,000 Gulden, 1594 an

die Biilow für 20,000 Thlr., 1614 an die Passow, 1615 bis 1621

an dieNeuenkirchenfür 50,000 Gulden,dann bis 1704 au dieJaSmnnd

und ihre Verwandten.
Neukloster, erst 1555 säcularisirt, von 1612 bis 1619 an die

Parkentienund Oertzen, bis 1626 an die Pogwischfür 50,000 Thlr.,

bis 1648 an die Bnchwald,von 1648 bis 1803 an Schweden.

Neustadt 1363 an die Wustrow, 1356 an die Voigte Labus

und Bozel, 1348 und 1373 au die Plessen, 1391 bis 1403 an die

Bülow, 1572 ff. an die Plate für 15,000 Thlr., 1602 ff. an die

Königin Sophie von Dänemark für 20,000 Thlr., Apanagenamtim

15. Jahrhundert.



Pocl 1G48 bis 1803 an Schweden,vorher schon 1605 an die
Stralendorf.

Plan 1293 an die Rieben, 1361 bis 1375 an die Biilow,
Dewitz,Stralendorf, 1375 bis 1405 an die Biilow, 1617 bis 1625
an die Bnggenhagen,1625 bis 1670 an dieBevernest,1670 bis 1710
an die Erlenkamp,1711 bis 1745 an die Wendhausen,1731 bis 1787
auchzum Theil an Preußen.

Rehua, 1555 säcularisirt, demnächstApanagenamt, 1734 bis
1768 au Hannover.

Ribnitz 1374 an die Moltke,1378 an dieUmmereyse,1554 bis
1566 au die Barby für 15,000 Thlr., 1572 au die vou der Lühe,

1604 bis 1613 an die Köllen für 12,000 Thlr., 1614 au die Moltke,

1627 an die Thun, 1643 und noch 1704 theilweise an die Buggeuhageu.

Schwaau an die Baruekowvor 1340, 1372 an daö Schweriner
Domkapitel,vor 1391 au die Biilow, 1391 ff. au die Moltke, 1614
au die KöniginSophie von Dänemarkfür 50,000 Thlr., im 15. und
16. Jahrhundert Apanageuamt.

Sternberg 1328 au die Pleffen, 1345 an die Kardorff, 1425
an die Plessen,1470 au die Bibow für 600 Thlr., 1618 bis 1623 an
die Grabow für 19,200 Gulden, 1641 an die Zülow bis iu den Au-
saug des 18. Jahrhunderts.

Schwerin 1356 an die VoigteLabns und Bozel, 1595 an die
KöniginSophie von Dänemarkfür 50,000 Thlr.

Stavenhageu 1375 an die Maltzahu, 1613 bis 1625 an die
Köllenfür 30,000 Guldeu, 1627 bis 1659 au dieGrabow für 50,000
Gulden, 1727 für 55,000 Thlr. au die Müller bis 1765.

Tempziu, 1555 säcularisirt, 1566 für 15,000 Thlr. an die
Barby, 1619 bis 1639 au die vou der Wisch, 1639 bis 1665 au
die Gera.

Walsmühlen 1555 an die Barby für 6000 Thlr., 1625 bis

1631 au die Müller für 15,000 Thlr., 1633 ff. au die Barner und

Plate», 1642 und noch1692 theilweiseau die Hundt, 1734 bis 1766

au Hannover.
Wittenburg 1359 an die Bülow und Plesseu, 1371 an die



Lützow für 3300 Mark, 3635 bis 1682 an die Bchr und Ncukirchcn,

1734 bis 1766 an Hannover, Apanagenamt int 15. bis 17. Jahrhundert.

Wrcdcnhagen 1354 an die Flotow, 1393 an dieDewitz,1505
biS 1515 an die Bevernest,1517 bis 1525 an diePentz, 1530 an die
Schönaich,1597 bis 1606 an die Pahlen, 1614 bis 1642 an dieHol-
steinfür 50,000 Gulden, 1661 bis 1668 an die Pritzbner, 1673 bis
1694 an die Spreckelsen für 20,000 Thlr., 1694 bis 1704 an die

Bjelke,1704 bis 1730 an die Faber, 1734 bis 1787 an Preußen.
Zarrentin, erst 1555 säcularisirt, 1566 an die Winterfeld,

1569 für 7000 Thlr. an die Lützow, 1572 für 20,000 Gulden an die

Maltzahn, 1576 an die Pentz, 1578 bis 1594 an die Winterfeldfür
30,000 Thlr., 1611 an die Gühlen, 1635 bis 1641 an die Neukirchen,

1641 bis 1693 an die Herzogin Christine von Sachsen-Lanenburg und

derenErben, 1696 bis 1703 an die Bülow für 28,200 Gulden, 1734
bis 1766 an Hannover').

§ 35.

Aortsctzuirg.

Nichtandersstand es mit denAemterudes jetzigenGroßherzogthums
Mecktenbnrg-Strelitz,welchesämmtlichbesondersim 16. uud 17. Jahr-
hundertim BesitzeantichretifcherGläubigerwaren, z. B. das Amt Für-
stenbergvon 1569 bis 1695 bei den Holsteinund uochspäter bei den
Oertzen,Wesenbergvon 1618 bis 1671 bei dcu Thun, und bis zum
Ende des Jahrhunderts bei den Glöden, Strelitz von 1608 ff. bei den
Krakewitzn. f. w.

Selbstaber, wo die ganzenAemterals solchenichtverpfändetwaren,
geschahes dochoft mit dereneinzelnenTheilen,besondersden einträglichen
Höfen,so daß die Fürstenauchans jenennichtviel Nutzenhatten. So
'warenum die Milte des 16. Jahrhundertsim ganzenAmteNibnitznur
neunDörfer beidemLandesherr»,soim HerzogthnniSchwerin1648 außer
einer Reihe von Aemternuoch 30 Höfe, 1700 sogar 50 Dörfer und
Höfe, und im HerzogthumGüstrow 1700 außer dcu Aemtern noch

') lieber die Verpfändungenvgl. auch Hegel, Meckl.Landstände<3. 66—70;
im Nebligenans archivalischenQuellen.



20 Höfe und Dörfer, auch selbstviele einzelneBauerstellenverpfändet').
DieseSpecialverpfändnugendatirteu besondersaus denZeiten des dreißig-
jährigen Krieges,wo vieleOfficiereanstatt baaren Soldes mit der Pfand-
gäbe von Gütern befriedigtwurden, sie dauerten selbst noch über die
Mitte des vorigen Jahrhunderts hinaus, wie denn z. B. 1754 noch 17
einzelneHöfe und 18 Dörfer in Pfand gegebenwaren, und verschwinden
erst im letztenViertel desselben.

Mit den Aemtern gingen anch regelmäßig die damit verbundenen
amtsäsfigenStädte zu Pfandbesitzüber2), außerdemaber verpfändetendie
Fürsten häufig auch selbsteinzelneStädte. So besaßen— zuweilenfrei¬
lich nicht ganz nachweisbar, aber muthmaßlichursprünglichimmer Pfand-
weise— dieBülow Bützow und Warin vor 1350, Hagenow 1359,
Krakow 1375 bis 1403, die von der Lühe von 1448 bis 17G8 Sülz
nnd Marlow, dieMaltzahn ihrPeuzlin bereits1414 und Malchin
bis 1482, die Flotow Röbel vou 1366 bis 1376 und Malchow,
wo sie noch in diesemJahrhunderte mehrere alte Rechte und einen Theil
der Gerichtsbarkeitausübten, seit 1354, die Plessen seit dem 14. Jahr¬
hundert bis in neuere Zeit Brnel, die Moltke seit 1374 und anch
noch im folgendenJahrhunderte Teffin, die Barnekow vor 1372
Laage, die Dewitz vor 1371 Sülz, die Grambow 1410 Röbel,
die Plasten 1362 und dann die Plote Waren nnd Penzlin, die
Smeker 1380 Teterow.

Die Finanzlage unsererMecklenburgischenLandesherrenerscheinthier-
nach durchdie Jahrhunderte hindurch als eine sehr traurige, wovon auch
specielldie Erträge der Aemter (§ 43) das sichersteZengniß geben. Und
die Landstände,wenn sie freiwillig solchedrückendeSchuldenlast über-
nahmen, thaten dies ebenfalls nicht ohne neue, schwerelandesherrliche
Opfer (§ 2).

8 36.

II. Ivrawerwaltung.

Neben der Justiz- und Polizeipflegeübten die landesherrlichenBoigte

') Lisch,Jahrbücher, Bd. 1t), S. 405.
') Hegel,Meekl.Landstände,S. 73.
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und Amtleutein den Voigteienund Aemternauch dieVerwaltung (§ 30).
Der ganze Apparat derselbenwar aber früher, beim Mangel besonders

aller öffentlichengemeinnützigenEinrichtungenein sehr einfacher,und nach

den Amtsordnungenvon 1583 und 1660 beschränktesich die beamtliche

Fürsorge hauptsächlichans Bauten und Feldbestellungder Pachthöfe,Ein-

richtung der zahlreichenMühlen, Besetzungder Bauergehöfteund Er-

Hebungwie Berechnungder Pacht-, Steuer- und Zollgefälle.

Daneben bestandschon seit ältesterZeit eine Art Cominunalverwal-

tung der Dorfgemeinden. Die zu deutschemRechte angesetztenDörfer

basirten zweifelsohneauch auf der deutschenGemeindeversassung') und die

s. g. Settiuck (§ 50) vereinigtevon Anfang an die Bewohnerjedes ein-

zelnenDorfes zn einem gemeinschaftlichenGanzen. DieS zeigt sich bei

d'erVertheiluug der Feldmark, welchezuweilen auf freier Vereinbarung

ihrer Bewohnerberuhte2), bei den nach der Anzahl der Hufen bemessenen

(§ 28) Antheilen an den einzelnenPertinenzen und Nutzungsberechtignn-

gen, bei der persönlichenAntheilnahmeder Bauern am Gerichtsverfahren.

Mit Bezug auf ihre freie Gemeindeversassungheißensie selbsteives mit

ehrendenNebeubezeichuuugeu,z. B. clilecti, fidelissimi3), und die ganze

Bauernschaftdient, selbst gemeinschaftlichmit Rittern, als Zeugen bei

öffentlichenVerträgen^). Die gemeineBauernschaftkauft Holzgerechtig-

feiten8). Von Alters her existirten in den Dörfern Dorffreiheiteu,d. i.

Gemeindeplätzezu gemeinschaftlicherNutzung der ganzen Dorfschaft6).

Doch alle dieseGrundlagen einer freierenSelbstverwaltungkamenin den

schwerenZeiten des Mittelalters nicht zn gehöriger Weiterbildung und

sankenmit dem Verfall des Bauernstandesselbst(§ 50). Seit dem 16.

Jahrhundert war auch das bäuerlicheComninnalweseuein Spielball der

fürstlichenVoigte und der ritterlichenPfandnehmer.

Der Maugel jeder freierenGemeindeverfassungdauertefort, als fchou

') Hegel, Meckl. Landstände, S. 43; Böhlau, Meckl.Landrecht, Bd. I,

S. 23 24; Schirrmacher,Bcitr. zur Gesch.Meckl., S. IN ff.

-) Meckl.Urk-Buch, Nr- 1236. 1677. 1816, 2364.

3) Meckl.Urk.-Buch, Nr. 1235, 1677, 1^18.

') Meckl.Urk.-Buch, Nr. 1l90, 1311, 1358, 1415, 5329.

s) Lisch,Jahrbücher, Bd. 15, S. 212.

") Lisch,cit., Bd. 10, S. i!95.
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bereits seit vorigemJahrhundert das Gebiet der Verwaltung durch die

Forderungender Neuzeiterweitert und besondersim Armen-, Mediciual-

und Schulwesenmehr und mehr ausgebildetwurde. Alles ruhte hierbei

im Schöße der Amtsbehörde7),von der allein nach näherer Bestimmung

der OberbehördeAlles ausging, welcheAlles leiteteund überwachte. Die

Amtseingesessenenließen sich diese Bevormundung gerne gefallen, welche

fast immer milde geübt wurde, nur für deren Bestes sorgteund sie selbst

mancherArbeit überhob.

Doch die neue Zeit erfordertehier durchgreifendeVeränderung, und

ihr gerechtzu werden, war von Anfang an das Streben unseresregie-

renden Laudesherrn. Schon bei den nach Aufhebungdes coustitntionellen

Staatsgrundgesetzesvon 1849 wegen zeitgemäßerRevision der altständi-

schenLandesverfassungim Jahre 1851 stattgehabten, wenngleichresnltat-

losenVerhandlungen8) scheintdas Absehenans Einfügung eines dritten,

anf ländlichenGemeindenberuhendenStandes unter die alten Landstände

gerichtetgewesenzu sei». Wiederumim Jahre 1856 bei Einführung der

Ortsarmenpflege(§ 88) der AemterDargnn nnd Stavenhagen basirten

die betreffendenStatute vom 23. Juni 1856 auf förmlichenGemeinde-

einrichtnngcn. Als sie sich bewährten, wurden sie durch Armenordnmig

vom 9. Mai 1859 anf die AemterBützow, Grabow, Hagenow, Lüb-

theen, Neustadt,Schwerin, Warin, also nunmehrschonfast auf dieHälfte

des ganzenDomaniums erstreckt. Ihre Grundsätzewurdeu verallgemeinert

und die inzwischengesammeltenErfahrungen niedergelegtin der ersten

vollständigenGemeindeordnnng9)vom 31. Juli 1865, uebenwelchernoch

eine besondereArmenordnnng publieirt wurde. Weil ein gesundesCom-

miinalwesennur auf Träger» festenund gesichertenGrundbesitzesberuhen

kann, begann bald,darauf die Einführung der allgemeinenVererbpachtnng
der Domanialbanern(§ 56), als deren Zweckdurch das landesherrliche

Reseript vom 16. November1867 geradedie Schaffung eines nnabhän-

gigen Bauern sta udes erklärt wurde. Sobald die Vererbpachtungeiner

7) Balck, Doman. Verl)., Bd. 1, § 4; Statist. Mcekl,,Bd 4, ©'. 81 ff.
") Raabe. Ges.-S.. Bd. 4. S. 777.

Vgl. darüber besonders Betrachtungen über die Gemeindeordnnngvon
1865, Rostock1866.
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Dorfschaftins Werk gesetztwurde, ging Hand in Hand mit ihr dieEin-

führung der Gemeinde,welchenunmehr auf Grundlage der inzwischennebst

einer besonderenArmen- nnd einer Schulordnung erlassenenbedeutender-

wettertenGemeindeordnungvom 29. Juni 1869 errichtetwurde. — Ver-

erbpachtungnnd Gemcindeorganisationsind jetzt im ganzen Domaninm

vollendetund dadurch die Verhältnissedesselbenin ganz neue und bessere

Bahnen geleitet.

8 37.

Iortsrtzniiz.

Die jetzigeneueGemeindepslegeerstrecktsichauf alleeinzelnenBestand-

theiledes Domaninms, auf Höfe (KZ48, 49), Dörfer, Jncamerata (§ 21),
Hausgut (§ 134), in beschränkterWeiseauf dieForsten (§ 109). Sic ist

als solchefreilich uicht ausgedehnt auf die Jusel Poel, auf die Ortschaft

Neuklosterund ans dieFleckenDarguu, Lübtheen,Zarrentin, Doberan nnd

Ludwigslnst,dochsind resp. werdendie beidenletzterenjetzt mit Stadtrecht

und die anderen durch Verordnungenvom 10. Jnli 1873, 31. März,

8., 16. und 17. April 1875 mit besonderen,ihren abweichendenlocalen

VerhältnissenangemessenenGemeindeordnungenbewidmet(§ 93). Die

ebenfallsvon der allgemeinendomanialenGemeindeordnnngausgeschlossenen

s. g. Amtsfreiheiten,denen wegen ihres geringen territorialen Umfanges

sowohldas Bestehenals selbständige Gemeinden,als auch wegen ihres

UmschlossenscinsvomStadtgebiet die Combinirnngmit Doinauialgcmciuden

des platten Landes unmöglichist (§ 88), werden nach Cammercircular

vom 14. Juni 1873 demCommnnalverbandeder betreffendenStädte ein-

verleibt (vgl. § 121) und scheidendamit ans dem Nexus des Domaninms

vollständigaus. Im Uebrigen gilt der allgemeineGrundsatz, daß jede

einzelneOrtschaft, welchedie Bedingung felbstständigcrComniunalpflegein

sichträgt, anch eine besondereGemeindebilden muß, wogegenkleinere,

insbesonderedie Höfe, nach ihrer Localgelcgcuheit,mit anderen vereinigt

werden. Auf denjenigenHöfen, wo dies nichtmöglichist, herrschtfreilich

der anomaleZustand, daß der Hofpächterallein der Träger und Inhaber

aller Geineindefnnctioncnist.

Die Organe der förmlichorganisirtenOrtsgenieindensind außer dem
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Schulzen oberOrtsvorsteher,welchereinen wesentlichpolizeilichenCharakter
trägt und in dieserBeziehungein Organ des vorgesetztenAmtes ist (§ 80),
der Gemeindevorstand oder Schulzenrath und die Dorfver¬
sammlung, welchebeideauch in Dorfschaftenvon geringeremUmfange
oder bei sonst geeignetenörtlichenVerhältnissenausschließlichzur Dorf-
Versammlungverschmolzenwerden. Der Schulzenrath besteht aus dem
Dorfschulzenund einigen Schöffen, welche letzterendas ersteMal mit
thunlicherBerücksichtigungder vorhandenenHauptklassendes Grundbesitzes
vom Amte auf sechsJahre ernannt, in der Folge aber vom Gemeinde-
Vorstandeselbstpräsentirt uud vom Amte bestätigt werden, auch au sich
mit einigen Ausnahmen, z. B. bei Staats-, Kirchen-uud Schulbeamten
oder bei höheremLebensalter,zur, uud zwar unentgeltlichen,Annahme
solchesOfsicinms verpflichtetsind. Die Dorfversammlungist zusammen¬
gesetztans den einzelnenBesitzernder Bauerstelleu, aus Depntirten der
kleinerenGrundbesitzer,ans den Mitgliedern des Gemeindevorstandes,den
höherenherrschaftlichenOfsicianten uud den Kirchendienern,dochdarf die
Gefamintzahlnicht über 24 hinausgehen und haben hiernachevent. auch
die größerenGrundbesitzernicht alle, sondernnur durchBeauftragte theil-
zunehmen.

Zugewiesensind der Gemeindeverwaltungbesondersdaö Armenwesen

(§ 87 ff.), das Schulwesen(§ 91 ff.), Wege uud Entwässerung,Auf-
nähme in den Gemeindeverband,das Feuerlöschwesen(§ 38), Fürsorge
für Hebammen(§ 90), Todteufrauen, Begräbnißplätze(§ 104), Nacht¬
wächter uud sonst Alles, was nach Reichs- oder Landesgesetzenvon Ge-
meinden gefordert zu werden pflegt. — Dem Gemeindevorstandeins¬

besonderegebührt die ständigeVertretung der Gemcindenach allenSeiten,

seineBeteiligung bei allen ihren Rechten und Pflichten, sowiedie Aus-

führung ihrer Beschlüsse. Die Dorfversammluugdagegensteht nicht in

ständigerFunction, sonderntritt nur auf Beschlußdes Gemeindevorstandes

zusammen. Sie hat zu beschließen,wenn es sich handelt um Verände-

rnngen des Gemeindcbezirkeö,des dazu gehörigenVermögensund Grund-

besitzcö,um Gemeindeabgabenund Leistnngen,um AufnahmeFremder in

den Gemeindeverband,um Ertheilung von Heimathsreverfen,um Neu¬

bauten oder erheblicheReparaturen, um Aenderung des Gemciudeftatnts



und Erlaß von Gcmeindeorduuugen,um Contrahirnng von Schulden und

Einziehung sowie Niederschlagungvon Forderungen, uiy Processe oder

Vergleiche,um Wahl zweiterSchulvorsteher,um Prüfung der Gemeinde-

rechnnngenu. s. w.

8 38.

Fortsetzung.

Die Dorfschaftensind als berechtigtePersönlichkeitenoder geordnete

Corporationeu anerkanntmit der Fähigkeit, Vermögen zu erwerbenund

dasselbeselbstständigzu verwalten. Sic machen hiervon besondersbei

Ankauf zur VeräußerungstehenderherrschaftlicherReservateuneiugeschräuk-

ten Gebrauch(Z 61). Obendrein sind sie zur Uebertragungder auf ihnen

ruhendenLastenunentgeltlichmit herrschaftlichenLändereiendotirt (§ Gl),

welchenach ihrem muthmaßlicheukünftigenBedarfe bemessensind. In

Ermangelung von Naturaldotationensind ihnen baare Renten zugewiesen.

Auch kleinereGefälle, welchebis dahin in herrschaftlicheKassen flössen,

z. B. Stättegelder bei Jahrmärkten n. f. w., verbleibenihnen. End-

lich sind die schon vorhandenenbesonderenAnstalten und Einrichtungen

der ihnen zugefallenenVerwaltungen, z. B. Schnlländereien und Schnl-

Häuser(Z 93), Armeukatheu(§ 88), unentgeltlichihnen überlassen.

Soweit dieseEinnahmequellennicht ausreichen, wird der Bedarf zn

GemeindezweckendurchZwaugsleistungenan Geld, Naturalien und Dien-

sten gedecktund finden blos contractlicheNichtVerpflichtungenoder Exem-

tionen keineBerücksichtigung,mit Ausnahme bei Zeitpachthöfen(§ 48).

Hinsichtlichdes Beitragsverhältnissesbewendetes bei bereits etwa früher

schon gegebenergesetzlicherVorschrift, oder entstandenerOrtsüblichkeit,

event. ist es durch die Dorsversainmlungfestzustellen. Hierbei gilt als

Grundsatz, daß die Leistungenfür Alle in gleichartigenVerhältnissen

Stehende gleichmäßigzu repartireu sind, daß Spanndienstevon den In-

habern der mit Anspannung versehenenGrundstücke,mit Ausnahme der

Dienstländereien(§§ 82, 93) der landesherrlichenoder geistlichenAuge-

stellten sowie der Lehrer, in Natur niit oder ohue Vergütung geleistet,

dieseOsficianten auch zu persönlichenHanddienstennicht angezogenwer-

den. — Ueberalle Einnahmen und Ausgaben ist jährlich Rechnungab-
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zulegenund entscheidetdie Dorfversammlungüber die Entlastung des
Berechners.

In alleu jetzt zur GemeindeverwaltungübergegangenenGeschäfts-
zweigenhat daö Amt nur das Aufsichtsrechtbehalten, ist also von seiner
eigenenfrüherenAusführungderselbenentbunden. Seine Cognitioner-
strecktsichim Allgemeinenauf die Beobachtungder den Gemeindenzu-
gewiesenengesetzlichenBefugnissedurchdiese,wirdaber stetsspeciellerfordert
bei allen Gemeindebeschlüssenüber Veränderungenim Bezirk, im Statut,
im Steuerfnß, im Grundbesitz,bei Gemeiudebauteu,bei Erlaß verbind-
licherOrdnungeninnerhalbder Gemeindeverwaltung,auch bei Anöfchlie-
ßnng eiuer Perfou von der Dorfversammlungoder von der Wahl eines

Deputirtenzu derselben. Auchist daö Amt verpflichtet,daö Rechnnngs-
und Kastenwesenjeder Gemeindealle zweiJahre zu prüfen und Unregel-
Mäßigkeitenabzustellen. Endlich ergehenBeschwerdenüber den Gemeinde-

vorstandsowie über Beschlüsseder Dorsversammlmigebenfalls an das
Amt, welchesebensoberechtigtist, Differenzender Gemeindenunter ein-
ander zur Entscheidungzu bringen. Im Verkehrder Gemeindenmit
fremdenBehördenhat es seineVermittlungzu leihen, fungirt auchunter
Umständenan StellederbesonderenGroßherzoglichenHeimathscommission').
Im öffentlichenInteresseist ihm auch die Leitungder s. g. Feuerschan

verblieben2),auch an der ihm als OrtsobrigkeitzustehendenBesngniß
hinsichtlichder Wcgebesichtigungennach ministeriellerEntscheidungnichts
geändert.

Eine weitere bedeutendeVereinfachungder Amtöadministrationist
durch die allgemeineBererbpachtungder Domanialbauernherbeigeführt.

Die Feld- und Gehöftsregulirnngen,die GehöftSbanten,der amtliche

Execntionszwangauf gruudherrliche,nichtaber auf commnnaleLeistungen

NanienöderGemeinden,werdendadurchwesentlichbeendigt,und die ganze

engereAmtsverwaltnngwird sich,wie in alter Zeit, demnächstHauptfach-

lichauf die Bauten und ocouomischeEinrichtungderPachthöfe,sowieans

Erhebungund Berechnungder landesherrlichenGefällebeschränken(§ 9).
Gesteigertist dagegendie Thätigkeitder Amtsbehördenin anderen Be-

') V. v. 20. Februar 1871, § 9, Rgbl. St. 23; Circ. v. 6. Juni 1871.

2) Sive. v. 1. November 1870; V. v. 3. Januar 1376, Rgbl. St. 3.



Ziehungen,insbesonderein Hypothekensachensowie durchAusführung der

neuen Reichsgesetze,z. B. im Militärwesen, hinsichtlichdes Gewerbe-

betriebesim Umherziehenn. s. W., und wird es wesentlichvon der neuen

Gerichtsorganisationabhängen, inwieweit außer Abtrennung der eigeut-

lichenJustizpslegedie Competenzder Aemter nochweitereEinschränkungen

erfahrenwird.

§ 39.

Fortsetzung.

Die Verfassungsrcformvorschlägevon 1872 (§ 19) bezielteuals

Schlußsteinder ganzendomauialeuReorganisationdie Verleihungauch

eines obrigkeitlichen politischenCharaktersau die Gemeindenund ihre

Einfügung als dritten Stand unter die alten Landständeunter engem

Anschlußan die ebenerörterteGemeindeordnungvon 1869. Der Orts-

gemeindefür jeden einzelnenOrt solltehier ein Amtsverband für

jedeseinzelnennd ganzeDomauialamt,derDorfversammlungeineAmts-

Versammlung mit wesentlichgleichartigenaber weitergehendenAuf-

gaben, dem Gemeindevorstandein Amtsvorstand mit Competeuzfür

das Ganze des Amtsbezirkes,dem Dorfschulzenein Amtshauptmann

entsprechen.Die Amtsvcrsammlnngsolltebestehenaus demAmtsvorstaude

und den Gemeindevorständendes ganze»Amtes, der Amtsvorstandaus

dem Amtshauptmannund im Uebrigenhauptsächlichaus gewähltenMit-

gliedern,der Anitshauptmannoder ein stellvertretenderzweiterBeamter

und dieSubalternensolltenfreilichvomLandesherrnbestelltwerden,dann

aber uichtmehr als landesherrlicheDiener, sondernals Communalbeamte

gelten, die Amtsuuterbedienteuendlichvom Amtsvorstandedirecternannt

werden. Die Verwaltungder Amtsgemeindensollte sich aber uicht wie

die der Ortsgemeindenauf die eigentlichenCommuualsachenbeschränken,

sonderndie vollenobrigkeitlichenRechteuud Pflichtender bisherigenGroß-

herzoglichenAmtsbehördenumfassen,mit Ausnahmeder demLandesherrn

allein gebührendenRechte,z. B. insbesondereauf Erhebung der Pächte,

Ausübungdes Kirchenpatronatesn. f. w. Endlichsolltejedemeinzelnen

Amtsvorstaudedie Besngnißder Landstandschaftin der Weise übertragen

werden,daß derselbeaus seinerMitte einen Abgeordnetenzum Landtage
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schickte,wie denn auchan den übrigenRechtender Landstände,mit Aus-
nähme der Antheilnahmean den Klöstern, die Amtsgemeindenpartici-
piren sollten.

Zur Uebertragnngder den Amtsverbändenmit der Verwaltungihrer
obrigkeitlichenund communalenAngelegenheitenobliegendenLastensollte
ihnen ein nach dem künftigenBedarse ermessenesVermögenan Grund-
stücken,Kapitalienund Renten, auchdas Domauialarbeitshauszu Wicken-
dors und zu Doberan überwiesenund der etwaigeMehrbedarfin jedem
Amtsverbandedurch Veranlagung der einzelnenGemeindenaufgebracht
werden. Daraus sollteinsbesondereauchder Gehalt desAmtshauptmanns
und sonstigerOssiciantenbestrittenwerden.

Aber dieseauchdem Domaninm einewürdige öffentlicheVertretung
gewährendenReformvorschlägescheitertenam WiderspruchderaltenStände.
Freilichergingen1874 weiterePropositionendahin, daß sämmtlicheGe-
meindendes platten Landes einschließlichderjenigenauf den ritterfchaft-
lichenund städtischenGütern sich durch einigeMitgliederdes Gemeinde-
vorstandesresp. durchdieInhaber der Höfe an derWahl von im Ganzen
25 Vertretern zum Landtage, welcheraußerdem31 ebenfallsgewählte
Abgeordnetedes großen Grundbesitzes,26 aus der Wahl der Stadt-
gemeindenhervorgegangeneDeputirte und mehrerevom alten Großgrund-
besitze,von deu Magistraten der größerenStädte und vom Großherzog
gewählteMitgliederenthaltensollte,in bestimmtenWahlkreisenbetheiligen
sollten,dochist auch hierüberbis jetztkeineEinigung erzieltund einst-
weilenAlles beim Alten verblieben.

s 40.

III. Centrawerumltung.')

Die frühere Domauialverwaltuugwar einfachund beschränktesich
wesentlichauf Erhebungder herrschaftlichenGefälle. Einer besonderen
Behördezur Oberleitungderselbenbedurftees deshalbnicht und letztere
wurde entwedervom Kanzler neben dessenübrigen Regiminalgeschästen
oder directdurchdenKammermeisteroderLandrentnieisterausgeübt,denen,

') Balck,Doman.SJerfj.,§ 5 ff.
6
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besondersnachErweiterungder Domänen durch die Säenlarifation der

Klostergüter,auch wohl zuweilenein Hofrath oder Visitationsrathbei-

gegebenwurde. Wallensteinals Herzogvon Mecklenburgerrichtetezuerst

eiu vollständigbesetztesKammercolleginm,welchemdurchKammerordnung

von 1629 die Aufsichtauf die Domanialbeamte,über Forstennud Jagd,

Steuern und Rechnnngsweseuübertragenwurde. Seine neue Behörde

sankmit ihm, doch schonHerzogAdolf Friedrich 1653 bestelltewieder

einigeKammerräthe,bestimmteihre Competenzdurch Amtsordnungvon

1660 und überwiesihnen außer der Domauialverwaltuugin allen ihren

Theilenauchdaö gesammteSchuldenwesenund die Hofausgaben,so daß

sie die Centralverwaltungder ganzenLandesfinanzeninne hatten. Herzog

ChristianLouis iu der zweitenHälfte deS vorigenJahrhundertsverband

sie zu einen«förmlichenKammercollegium^).Nach der Kammer- und

Rentereiordnungvom 28. August1751 wurdedieserBehördedie Ober-

Verwaltungüber die eigentlichenDomänen, Steuer», Zölle, Handelund

Fabriken,Münzwesen,Bau-, Rechnungssachen,Post, Oecouomiederamts-

fäffigenStädte und fürstlicheSchuldenübertragen,gleichzeitigdarin auch

schoneine besondereAbtheilungfür Forst-, Jagd- und Wildsachencon-

stitnirt (§ 110). Das ColleginmverwalteteauchdieRentereials alleinige

fürstlicheHauptkasse. In Rechtssachendagegensolltees sichschon nach

resol. Caes. ad gravain. von 1724, auch nach § 394 des landes-

gruudgesetzlichenErbvergleichsvon 1755 nichtmischen,sonderndieseden

Landesgerichtenüberlassen.

DieseausgedehnteCompetenzdes Colleginmserlitt aber schonfrühe

Einschränkungen.Durch Verordnungvom 16. Juni 1756 ging die Lei-

tung des Schuldenwefensauf den fürstlichenGeheimenrathüber. Der

durchVerordnungvom 2. Februar 1763 neu errichtetenSteuercommission

wurdedaö Accise-und Steuerweseu,auchHandelnud Fabriken,sowiedie

Oeconomieder amtssäffigenStädte untergeben,wozunoch1825 dieLand-

zollverwaltuugkam. Schon 17^6 bestandzur Leitungdes Postwesens

ein besonderesPostdepartemeut,seit 1810 ein Generalpostmeisterunter

2) Lisch, Jahrbücher, Bd. 13. S. 202; Bd. 35, S. 47: Bd. 36, S. 1 ff.;

Nudloff, Mittlere Geschichte, S. 369 ff.



Oberaufsichtder Kammer,welcheerst 1830 nachAufhebungdieserOrgane
wiederin die directeOberverwaltungtrat. Schon seit Anfang dieses
Jahrhunderts wurden auch zuweilenbesondereFinauzministerernannt,
deren Conipetenzjedochvon derjenigender Kammer nicht strengege-
schiedenwar.

Letzteresgeschaherst im Jahre 1832. Die Kammerverlor, bei
gleichzeitigerAusscheidungdesNevisionsdepartementsans derselben(§ 15),
dieVerwaltungderRentereials Hauptfinanzkasse,welchean einebesondere
Finanzabtheilungübergingund wurdeauf die Administrationder eigeut-
licheuDomänenuud sonstigenRegalien beschränkt,ihr auch für Berech-
nnng der eigeutlicheuDomanialrevenueneine besondereHauptkammerkasse

(§ 8) zugewiesen»Oertlichwurdedagegenihre Conipetenz1837 dadurch
erweitert,daß die bis dahin von einer besonderenReluitionscommissio»
administrirteurelnirteuDomänenzur Kammerverwaltungzurückfielen.

s 41.

Iortsrtzung.

Die in Folge des Staatsgruudgesetzesvou 1849 eingeführteund
auchnachAufhebungdesselbenvouBestandgebliebeneMinisterialversassnng
ließ demCollegiumfreilichseine abgesonderteStellung und Verwaltung,
wies es aber unter die directeobereLeitungdeSFinanzministeriumsresp.
der übrigenMinisterien, soweitseineThätigkeitin derenRessortshinein-
zweigte. Gleichzeitigverlor es durchVerordnungvom 29. October1849
die Oberleitungder Post, desElbzollesnachVerordnungvom24. October
1849, auch des Müuzweseus. Durch Errichtung des Großherzoglichen
Hansgutes(§ 134) wurdederUmfangderKammerdomänendamalswefent-
lichvermindert. Immerhin aber verbliebes nochdie Centralbehördefür
die ganze obereVerwaltung der GroßherzoglichenAcmter in allen ihren
administrativenBeziehungenmit Ausnahmedes Schulwesens,auch die
Aufsichts-und Disciplinarbehördeder GroßherzoglichenDomanialbeamten.

Zur Förderung der beamtlichenSelbstständigkeitund Vereinfachung
deö cameralenGeschäftsbetriebesentäußertees sich 18G6 eines Theiles
seines bis dahin allein ausgeübte»Rechteszur Ertheilnng sämmtlicher

5»
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Nechnungsbelägein Amtsrechnungssachen*) (§ 14), sowietheilweiseseiner

Competeuzbei Gehöftsregulirungender Domanialbanern2),worin es die

Befugnisseder Localbehördenerweiterte.

Mit DurchführungderallgemeinenVererbpachtungundder Gemeinde-

organisationund Ausscheidender betreffendenVerwaltungenaus dem Ge-

fchäftskreifeder Annter mußte naturgemäß auch die Wirksamkeitder

Kammer in neuesterZeit weitereVereinfachungerfahren. Ihre ganze

umfassendeThätigkeitbei Feld- und Gehöfts-Regnlirungen,Gehöftsbauten,

in allen Communalsachen,insbesondereim Armen- und Medicinalwesen,

ist dadurch wesentlichbetroffen und hat überhaupt in den eigent-

licheu, auf Ministerien übergegangenenRegiminalsachenfast ganz auf-

gehört^). Selbst die herrschaftlichenGefälle ans den Domänen sind

dnrchErrichtungdes Domanial-Capitalfondszu einem sehr bedeutenden

Theile der Kammerverwaltungentzogen,indem seit 1869 alle Canou-

capitaliender Höfe,Erbpachtbauernund Büdnereien,sowiedie Auskünfte

aus der allgemeinenVererbpachtnng(§ 56), seit 1873 überhauptalle

Verkaufs-und Ablösungsgelderaus den Domänen der Verwaltungdes

erstereu ausschließlichüberwiesensind; durch weitereVergrößerungdes

GroßherzoglichenHausgutes (§ 135) 1873 hat endlichder Umfangder

KammerdomäneneineneuebedeutendeAbminderungerfahren.— Als be¬

sondereUnterabtheilungenderKammerbestehendieH aupt kaininer - (§ 8),

die Kammeradministratiouskasse (§ 100), das Kammertax¬

amt (§ 96), das Messungsbureau, Photographische Atelier

und Kartendepot (§ 100).

-) Circ. vom 11. Januar 1866, 17. April 1869, 27. April 1870, 8. Juni

1871, 24. Juni 1875.

2) Circ. vom 5. Juli 1866.

3) Circ. vom 12. August 1868; V. vom 15. Juli 1868, Rgbl. St, 47;

vom 21. September 1868, Rgbl. St. 76; Circ. vom 4. November 1868; dgl.

Gemeinde- und Armenordnung von 1869; V. vom 16. October 1870, Rgbl.

St. 107.

et1'"



IV. Einnahmenaus der CocafoennaftunQ.

§ 42.

a. Im Allgemeinen.

Dic früheren baaren Erträge aus den fürstlichenAcmtern waren

nur gering. Sic flössenwegender zahlreichenVerpfändungen(§ 32 ff.)
ZU IN größten Theil iu dic Taschen Anderer, und die Landesherren waren

für ihre baarenBedürfnissehauptsächlichauf die ordentlichenLandbedenan-
gewiesen(§ 1). Aber hiervon abgesehen,wirkten auch andere Ursachen
gleichmäßigmit zur Uuergiebigkeitder Domänen.

Vor Allem war es die mittelalterlicheNaturalwirthschast.
Größere Höfe, für welchebaare Pächtc zu entrichtenwaren, gab es nur
wenige(§ 46), uud dic Bauern waren meistens nur zu bestimmtenLei-
stuugen an Korn, Eiern, Geflügelu. f. w. verpflichtet. In Naturalien
bestand auch der größte Theil der fürstlichenAusgaben, insbesonderedie
Besoldungender Beamten (§ 79). Was dann noch übrig blieb, wurde
regelmäßig nicht versilbert, wozu es auch oft an passenderGelegenheit
fehlte, sondern am Sitze des Amtes selbst oder in nahe gelegenenfürst-
lichcnBurgen iu natura aufgezehrt. Denn die Fürsten mit ihrem star-
kcn Gefolge von Hunderten von Personen und Pferden residirten nicht
wie jetzt au wenigenbestimmtenOrten, sondernzogenvon Burg zu Burg,
von Amt zu Amt, und wurden von den dort gelagertenVorräthen unter-
halten (§ 133). Dic mittelalterlichenVoigtei-und Amtsrcchnuugc»liefern
hierfür interessanteBeläge, der Jahresabschlußderselbenergiebt meistens
das Resultat, daß die Borgte keinenUeberschußabzuliefern, sonderndurch
den zum Theil fast unglaublichenConfum besondersan Fleischspeisenund
Getränkensichin Vorschußgesetztund zu fordern hatten'). Nicht selten
hielten die Fürsten ihre Ablagcr, besondersauch zu Zweckender Jagd,
auf dem platten Lande selbst bei den Bauern, welcheKost und Futter
verabreichenmußten und dadurchsehr gedrücktwurden; siebezahltendafür
noch in späterenZeiten, als die Einqnartiruugeu selbstaufgehört hatten,

') Meckl.Urk.-B. Nr. 32%, 3941; Lisch,Jahrb., Bd. 17, S. 348; Bd. 25,
S. 316; Bd. 39, S. 1 ff.



das Ablagcrgeld2). Aber auch die Klöster des Landes wurden von den

fürstlichenAblagern hart betroffen. Die Fürsten verweilten schon in

ältesterZeit gerne in den LandeSklöstern,deren feineresWohllebenihnen

behagte und gerne wurden sie dort gastlich aufgenommen,zum Entgelt

auch manche kostbare Privilegien errungen. Aber letztere wurden in

späterer Zeit nur noch selten gewährt, dagegendie fürstlichenAblager

durchhundertjährigeHebungzur Pflicht3), und bald selbstin bestimmtem

Umfangefestgestellt. Im KlosterDoberan z. B. dauerte das herzogliche

Ablager jährlich sechsWochenin den Fasten und 14 Tage im Herbste4).

Durch Neversaleu vom 2. Juli 1572 wurde deu Klöstern Dobbertiu,

Nibnitz uud Malchow freilich das vierzehutägigeHafenablager erlassen,

jedochalles übrige Ablager reservirt. Vom KlosterDobbertin wurde noch

1642 für Ablösung des sürstlichenAblagers die Voigtei Dabei an die

herzoglicheKammer abgetreten5). Noch durch resol. ad grav. vom

IG. Juli 1701 wurde das fürstlicheAblager im KlosterMalchow dahiu

ausgedehnt, daß letzteresauch während des ganzenJahres alle möglichen

Fuhren stellenmußte. — Selbst im fürstlichenDomanium währten die

Ablager bis in die neuere Zeit und wurden nicht allein von denFürsten,

sondernauch von den Rächen uud Hofbeamteugefordert,uud erst durch

die Amtsordnnugvom 24. Mai 1687 dahiu begrenzt,daß jene an solche

Personen nur gegenVorzeigung ausdrücklicherfürstlicherErlaubnis; uud

nur gegenVergütung geleistetwerdensollten.

Dazu kam die Einführung der Gencralverpachtungen feit dem

16. Jahrhundert. Den Generalpächternwurden hierbei ganze Aemtermit

gleichzeitigerAusübung der Justiz, Polizei und Verwaltung gegen be-

stimmtePachtsummenüberlassen. DieseEinrichtung war um so beliebter,

als dann die. ganzeAdministration direct nichts kosteteuud die Gefälle

nicht einzelnvon den dazu Verpflichtetenbeigetriebenzu werdenbrauchten.

Sic führte aber große Uebelstäudemit sich, weil die privaten uud häufig

fremdenGeneralpächterGesetzeund Herkommennichtachtetenund besonders

2j Nudloff, Mittlere Geschichte, S. 699; Lisch citat, Bd. 1, S. 68 ff.

') Lisch,citat, Bd. 13, S. 131; Bd. 9, S. 49; Boll, Meckl. Geschichte,
Bd. 1, S. 214.

Rudlosf, Neuere Geschichte,S. 224.
5) Statist. Beitr., Bd. 4, S. 130.



die Bauersleute auspreßte» und in immer traurigereLage hineindrängten.
Obendrein waren die Generalpächtemeistensnur gering, häufig auch nur
Deckmantelfür Amtsverpfändungen(§ 32). Noch im Jahre 1775 er-
gaben die Aemter Sternberg, Tempzin, Warin, Gnoien, Walsmiihlen,
Goldberg, NeukalenGcneralpachtvon je nur zwei bis viertausendThalern;
dochfiel dieseirrationelleVerpachtnngsartbald darauf ganz weg.

8 43.

Fortsetzung.

Die baaren Erträge der einzelnenAemter entsprechendieser gefchil-
derten Sachlage. Bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts erreichtensie nur
eine Höhe von mehrerentausend Guldcu, stiegenaber demnächstmit dem
Entstehen der großen Pachthöfe (§ 46), welchebaare Jahrespacht ent-
richteten, bald^tuf 1 bis 200,000 Gulden. Die AemterLübz, Rehna,
Wittenburg, Grabow, Grevisniühlen,Walsmiihlenerbrachtenz. B. 1611
zusammen14,458 Gulden, Bredenhagen 3343, Warnitz 3318, Gold¬
berg 2972, Nenkloster5216 Gulden'). Während des dreißigjährigen
Krieges sanken die Domanialrevenuenwieder auf ein Minimum herab.
Wallenstein als Herzog von Mecklenburgberechnet162!) die stehenden
Amtspächtenochzu 10,000 Thlr.-) Herzog Adolf Friedrich 1640 klagt,
daß er ans seinem>Lande nicht eines HellerSWerth genießeund feine
Tafel zur Nothdurft nicht' mehr erhalten könne3). In den Geldregistern
werdendie Aemter damals als öde, leer, ausgebrannt, total ruiuirt be-

zeichnet. Einige Hülfe ergabennur Verkäufevon Domänen, z. B. 1634

für 6000 Thlr., 1640 für 14,000 Thlr., 1641 für 7000 Thlr.,
1642 für 19,000 Thlr. und von Holz (Z 108). Nur allmälig und

laugsam hoben sichnach Beendigung des Krieges, besonderswiederdurch

Zusammenlegender wüstenBauerhufen zu Pachthöfen, die Jntraden der

Aemter. 1690 z. B. brachtedas HerzogthumSchwerin 41,000 Thlr.,

das HerzogthumGüstrow 18,400 Thlr. Nach Aussterbender Güstrower

Linie und Ausscheidendes jetzigenGroßherzogthumsMeckleuburg-Strelitz

') Klüver, BeschreibungMecklenburgs,III. 2, S. 64.
2) Lisch,Jahrbücher, Bd 36, S. 49.
') Lisch citat, Bd. 31, S. 37.



ergaben sämmtlichejetzigeSchwerinscheAemter im Jahre 1710 brutto

eine Pacht von rund 100,000 Thlrn., wozu aus Bauerhufen für ver-

kaufteNaturalien, Ablösungvon Dienstenund Loskanfaus derLeibeigen-

schaft30,000 Thlr. kommen;1717 im Ganzen 170,000 Thlr. Hierzu

contribnirtenAmt Schwerin 20,000 Thlr., Amt Güstrow 15,000 Thlr.,

Neustadt 10,000 Thlr., Boizenburg und Schwaan bis 9000 Thlr.,

Grevismühlenuud Rchua bis 8000 Thlr., Bützow, Grabow, Gadebnsch,

Redentin, Dömitz,Wittenburg bis 6000 Thlr., alle übrigenweniger, bis

1000 Thlr. herunter bei Stavenhagen und Walsmühlen. Bei ruhigeren

Zeiten und allmäligemAufhörender Naturalwirtschaft und Generalpacht

hoben sichdie,Erträge der Aemter nunmehr schnellund betrugenbrutto

trotz Abgangs der rclnirtcn Aemterum Mitte vorigenJahrhunderts rund

bis 250,000 Thlr., am Ende desselbenschon fast eine halbe Million,

1820 662,000 Thlr, 1830 bereits 734,000 Thlr., und 1837, als die

am Ende des vorigen Jahrhunderts an Mecklenburgzurückgekommenen,

aber bis dahin von einer besonderenReluitiouscommissionverwalteten

rclnirtcn Domänen zur Kammeradministrationübergegangenwaren, 1V4

Million, welchebis 1849 ans 1,900,000 Thlr. stiegen. Nach Ans-

scheidnugdes GroßherzoglichenHansgutes kamen1851 (§ 134) brutto nur

1,650,000 Thlr. anf, zehn Jahre später aber 1862 bereits wiederzwei

Millionen, also mehr als vor Abgang des Hausgutes. Die Einnahme

betrug 1872 rund 2'/4 Millionen Thaler, ist dagegendurch conjunctur-

mäßige Ausfälle an der Hofpacht (§ 47) und nach weiterer Vex-

größerung des GroßherzoglichenHaushaltes um eine Grundrente von

190,000 Thlrn. (§ 135) im Jahre 1873 jetzt auf ctwa 5,700,000 Mk.

heruntergegangen,welcherBetrag immerhin wieder denjenigenvon 1849

vor der erstenAusscheidungdes GroßherzoglichenHausgutes erreicht.

Die Auskunftaus den einzelnenAemternist seit 25 Jahren neben

conjuucturmäßigemSteigen der Pachte an sich(§ 47), besondersdavon

bedingtgewesen,ob sie mehr oderwenigerdurchAbgangvon Haushalts-

gütern betroffensind. 1851 erbrachteAmt Güstrow rund 170,000

hlr., Schwerin 140,000 Thlr., Doberan 131,000 Thlr., Darguu

109,000 Thlr., Gadcbufch108,000 Thlr., Grevismühlen96,000 Thlr.,

Lübz95,000 Thlr., Warin 89,000 Thlr., Bützow78,000 Thlr.; 18 70
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Güstrow 230,000 Thlr., Grevismühlen167,000 Thlr., Warin 150,000

Thlr., Lübz142,000 Thlr., Gadebnfch128,000 Thlr., Schwerin 124,000

Thlr., Bützow 120,000 Thlr., Doberan 118;000 Thlr., Dargun 85,000

Thlr.; 1874 Güstrow 164,000 Thlr., Lübz 149,000 Thlr., Warm

130,000 Thlr., Gadebnfch129,000 Thlr., Grevismühlen115,000 Thlr.,

Doberan 107,000 Thlr., Hagcnow101,000 Thlr., Bützow98,000 Thlr.,

Schwerin 86,000 Thlr., Dargun 60,000 Thlr. u. s. w. Die Aemter

mittlerer Größe und Güte, z. B. Boizenburg, Buckow, Crivitz, Dömitz,

Ribnitz, Schwaan, Toitenwinkel, ergeben 40 —50,000 Thlr., Wreden-

Hägen27,000 Thlr., Lübtheen17,000 Thlr.

§ 44.

b. Von Grundstückenmit landwirthschaftlichrmBetriebe.

Zu den Einnahmen aus dcu Aemtern von Millionen Mark

(§ 43) liefern die Erträge der ländlichenGrundstückemit zur Zeit rund

ö'/j Millionen mehr als 90 pCt.

Der regierendeLandesherr(§ 21) hat staatsrechtlichund ursprüug-

lich das volle, uugetheilteEigenthum am Grund und Bodeu des ganzen

Domaniums; wo innerhalb desselbenin seltenenFallen aus früherer Zeit

her gleicheEigenthumsrechteAnderer bestehen, sind sie fast immer auf

eigentlichnicht domanialemBoden erwachsen'). Ausnahmen von dieser

Regel werdenerst in jetzigerZeit gemacht,indem die s. g. Eigenthums-

Parcelen uud die Gemeindeländereien(Z 61) zu ungetheiltemEigenthum

ausgegebenwerden. Bloßes Nutzeigeuthum,Erbpacht, regelmäßig auf

Grund der römischenEmphyteufe, ist aber von jeher verliehenworden

und umfaßt jetzt einen großen Theil des domanialenGrundes. Der Rest

ist immer auf Zeitpacht ansgethau gewesen,mit der alleinigenfrüheren

Ausnahmeder s. g. Amtsbauhöfe(§ 46), welchedie Landesherrendireet

für sich durch ihre Beamten administriren ließen. Diese Selbstadmini-

stratiou herrschtjetztnirgends mehr auf den eigentlichennutzbarenAcker-

flächen,welchehier zunächstzur Erörterung stehen — wohl aber nochbei
den Forsten (§ 109) und den Lewitzwiesen(§ 131).

') Balck,Doman. Verh.,Bd. 1, § 57.



Nach statistischenErmittelungenvon 1865 umfaßtendamals die zur
AckerculturnutzbarenFlächen̂ ) nach Abzug der keine Erträge für die
fürstlichenKassen abwerfendengeistlichenund Schulländereieuvon mehr
als 4'/z Millionen lHIRuthcninsgefammtnoch mehr als 172 Millionen
HMuthen; uach Vergrößerung des GroßherzoglichenHausgutes 1873

(§ 135) nm rund 5 Millionen ÜWnthen urbaren Ackerssind jetzt noch
etwa 167 Millionen HHRnthen,also etwa 65 lUMeilen in den unter
KammerverwaltnngstehendenfürstlichenAemtern mit Einschluß der In-
camerata (§ 21) verblieben. Dazn kommenaber noch mehr als 9 V?
Millionen HHRutheu nutzbare Gewässer und mehr als 5 Millionen
lüRuthen allgemein unbrauchbareFlächen, wovon jedochein bedeutender
Theil nicht auf daö eigentlicheAmtSgebiet,sondern auf die Forsten fällt

(s 108).

8 45.

Fortsetzung.

Nach denselbenstatistischenErmittelungen sollen Vonjenen nutzbaren
Ackerflächenetwa 3'/^ Millionen HÜRuthenals Dienstländereienan Groß-
herzoglicheBeamte, welck)ezu denselbenin einem der Zeitpachtanalogen
Verhältnisse(§ 82) stehen,ferner mehr als 44'^ Millionen auf Erbpacht
und mehr als 124 Millionen anf Zeitpachtweggegebensein. Nach der
neuestenReorganisation der großherzoglichenDomänen, insbesonderenach

der fast vollendetenVererbpachtnngder Domanialbauern von mehr als

78 Millionen HHRutheu,Verkaufeines großen Theils der auch von den

Büdnern innegehabtenfast 21/.2Millionen ONuthcn Zeitpachtackeran die¬

selbenauf Erbpacht zu ihrem schon früheren Erbpachtbesitze(§ 59), Do¬

tation zahlreicherHäusler (§ 60), Eigenthnmsparcelen(§ 61) und der

neilenGemeinden(Z 6l) aus den fast 11 Millionen herrschaftlicherEin-

lieger- und Reservatländercien'), ist obiges Verhältniß jetzt jedochvoll-

ständig verändertund die Zeitpachthauptsächlichauf die großen Pachthöfe

von fast 32 MillionenHHRuthenbeschränkt(§ 47), von welchemTheile
*

2) Statist. Bcitt'.. Bd. ä, S. 10.
') Uebet tiefe fpecieffenZahlenverhältnissesieheStatist. Beile, citat, S. 206

und 207.



aber geradedie beregten5 Millionen lü Ruthen zur Vergrößerungdes

GroßherzoglichenHausgutcsobendreininzwischenabgegebensind.

Die speciellcnErträge aus Zeit- und Erbpachtentsprechenaber nicht

dem abweichendenGrößenverhältnifsederselben(§ 47). Der Gruud hier¬

von liegt in der bedeutendhöherenErgiebigkeitder Pachthöfegegenden

Erbzinsbesitz.
Der Erbpachtbesitzist fest,Consolidationund Parcelirnng,abgesehen

von gesetzlichenExpropriationen,ohneden Willen der Staatsgewalt aus-

geschlossen,gleichzeitigerBesitzMehrererau derselbenStelle nur Miterben

bis zur Erbfchaftstheilunggestattet. Bei jetzigerallgemeinerVererbpachtung

der Bauerhufenist es den Besitzernunter Umständenfreigestellt,aus den-

selbennebenden eigentlichenStammhufennochNebenhufenuud Büduereien

bildenzn lassen(§ 56). Auchwird es jetztden Erbpächternunter Um-

ständengestattet,von ihren Ländereienunter Leitungdes AmtesBauplätze

für Hänslcreienabtrennenzu lassen(§ 60).
Ueberihren Zeitpachtbesitzverfügt die Landesherrfchaftganz uneiu-

geschränktim rein administrativenVerfahrendurchdie f. g. Feldregn-

lirnngeu2). Alle Erfordernisseder Neuzeitund der öffentlichenWohl-

fahrt findenhierbeijeglicheBerücksichtigung.Meistensaus ursprünglichem

Zeitpachlbesitzesiud erwachsenzahlreichegrößereErbpachtstellen,dieBüdner,

die Häusler, Eigenthumsparcelen,Dotationender GemeindenuudSchulen

u. s. w. Die hierzu erforderlichenFlächensindgewöhnlichden Bauer-

ländereienentnommen. NachderenjetzigerallgemeinerVererbpachtnngWer-

den die Feldregnliruugendemnachbiö auf geringePermutationenn. f. w.

wesentlichihren Abschlußgesundenhaben.

8 46.

aa. Von pilchthiiscn.

Die großenHöfeunseresLandeshabenihren erstenUrsprungtheilsans

ritterschaftlichem,theils auf Klostergebiet.Auch die Rittergüterlagen in
ältesterZeit freilichzu Dorfrecht,warenan Bauernausgegeben,dennochbe-

2) lieber das nähere Verfahren dabei vgl. Balck, Doman. Verh., Bd. 1,
S. 79 ff.
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fandensichauchdie Wohnsitzeihrer Herren in den Dörfern selbstmitten
zwischendenBauern, und die dazugehörigen,für denUnterhaltder'ritter¬
lichenFamiliendienendenLändereienunterschiedensichnur durchihrengrö-
ßerenUmfangvon denBauerhufen,derensie, wenngleichohnegeschlossenen
Complex, regelmäßigdrei bis vier enthielten'). Sie hießencuriae,
allodia, praedia, Vorwerke,wurden auchhäufig unter mehrereErben
vertheilt und so entstandendann mehrereRittersitzein derselbenDorf-
schaff). — Im Klostergebietedagegenwurden schonfrüh nicht einzelne
Theilevon Dorfschaften,sondernletztereganz und vollständighäufigzu
Höfengestaltet(§ 50). _Denn die Mitglieder des CisterzienserOrdens,
welcheunsereKlöstermeistensbewohnten,waren nach ihren Regeln zu
eignerBcwirthfchaftnngihrer zahlreichenGüter verpflichtet^)und durften
sichdeshalbmit den Dienstenund Abgabenvon Bauern nichtbegnügen.
Urkundlichwerdendeshalb eine Reihe vou Klosterhöfenaufgeführt, wo
früher Bauern gewohnthatten, die aber von den Klösternnachder ihnen
bei der Verleihungjener Güter gegebenenausdrücklichenBefngniß gelegt
waren4). Erst später, als die Klöstermehr uud mehr von der eignen
Bewirthschaftnngzurücktratenuud vorwiegendin Mühlen (§ 63) und
Salinen (§ 69) die Quellen ihres Wohlstandessuchten5), gabenauchsie
ihre Höfezu Bauernrechtaus, dochwerdengewiß manchederselbensich
als solcheerhaltenhaben. — Die Städte ferner bedurftender ihnen ge-
schenktenGüter für ihre eignen Bürger und legteu sie regelmäßigzu
Stadtrecht; für Bildung von Höfen war hier also keinRaum (§ 50).

Im Domauiumendlichwar das demselbennachDotation derStädte,
Klösterund Vasallen zurückgebliebeneLand an Bauern ausgethan,,und
in früherer Zeit finden sich hier nur einzelnes. g. Aintsbauhofe,
welchevon fürstlichenBeamten, meistensals Besoldungoder für Unter¬

') Schirrmacher,Beitr. z. Gesch.Meckl.,Bd. 2, @."114 ff.
2) Wigger, Famil. v. Blücher, Bd. 1, S. 242; Lisch,Jahrbücher, Bd. Ig,

S. 4(15.
3) Boll, Mcckl.Gescki,,Bd. 1, S> 191; Winter, Cisterzienser,S. 29 ff.;

Lisch,eitat, Bd. 13, S. 117.
4) Meckl.Urk.-B. Nr. 1460, 1547, 1Ü78, 1629, 1816, 2431, 2568. 2726,

3081. Höfe der Klöster, grandiae, curtes, villae werden auch noch genannt
Nr. 65, 90, 113, 336, 301, 537, 626, 1010, 4241.

5) Winter citat.



halt des fürstlichenHauses, direct administrirt wurden6). Erst nach
Mitte des 16. Jahrhundertswerdenhier einzelneHöfe, auchBauhöfe,

Meyerhöfe genanntund die Amtsordnungvom 6. Mai 1583 enthält

Bestimmungenwegenihrer Bewirthschastnng;jene werdenWohlhanpt-

sächlichaus säcularisirtemKlosterbesitze(§ 27) überkommensein. Nach

Geldrechnungenans dein Ende des 16. Jahrhundertsgaben einzelnebis

zu 600 Thlr. Pacht.
Im Uebrigenhängt die Geschichteder Pachthöfemit derjenigender

Bauern aufs innigstezusammen;als letztere,besondersim 16. und 17.

Jahrhundert, untergingen,vermehrtensicherstere7). Im erstenViertel

des 17. Jahrhunderts werdenim Domaninm schonetwa 50 Höfeauf-

gezählt. Ihre Anzahlwuchsrasch— freilichnichtso sehr aus gelegten
Bauern, als vielmehrdurchErwerb ritterschaftlicher,bereits bauernleerer
Besitzungen,wie denn auchz. 33. die seit 1748 erworbenenJncamerata

(§ 21) mit einemGefammtumfangevon 21 MillionenÜÜRnthen(§ 27)
zum größtenTheileHosackerenthalten.

Die frühereBewirtschaftungder.Pachthöfewar eine sehr Mangel-
hafte und wurde nicht durch eigneKräfte und Jnventarien der Pächter,
sonderndurchHofdienstebenachbarter'Bauerdörferbetrieben,für welcheder
Pächterpro Bauer 25 bis 50 Thlr. an die Herrschaftbezahlenmußte;
außerdementrichtetederselbefür jedenScheffelAcker,auf welchenje nach
der Bodengüte100—600 ÜÜRuthengerechnetwurden, 24 ßl. und für
jedesFuder Heu von 100 lURnthen1 Thlr.^) Die Gefammtaufkunft
war nur gering, z. B. 1717 96,000 Thlr. Außerdemverbliebendie
Höferegelmäßigiu derselbenFamilie und begründetenderenWohlstand,

nütztender Grundherrschaftwenig. Erst 1805 kam die öffentlicheund
MeistbietendeVerpachtungder Höfeauf, welchenun schonseit 50 Jahren

Regel gewordenist und den Ertrag der Höfevervielfachthat.

°) Z. B. Amtsbauhof zu Gadeliusch1452, Lisch,citat, Bd. 39, S. 15.

') Wie z. B. auch in Pommern; Bali. Stud., Bd. 26, S. 239.
8) Klüver, BeschreibungMecklenburgs,1737, Th. 1, S. 779 ff.; über ältere

Pachtbestünmungenvgl. auch Amtsordnungenvom 19. Deeember1660 und vom
24. Mai 1687.



Fortsetzung.

Bor Ausscheidungdcs GroßherzoglicheuHausgutes 1849 gab es

267 Hofemit einemAreal von rund 46 MillionenlÜRnthenund einer

Jahrespachtvon 878,671 Thlrn., d. i. pro Last von 6000 UÜRutheu

113 Thlr. Nach Abgang (Z 134) des Haushaltes 1850 verblieben

188 Höfemit einemAreal von rund 32 MillionenHHRuthenund einer

Jahrespachtvon 606,285 Thlrn-, d. i. pro Last Ackers114 Thlr. Bis

zumJahre 1870 war die Pacht für die gleicheFlächeauf 964,560 Thlr.

gestiegen'), hatte also diejenigedcs Jahres 1849 trotz Errichtung deö

Hausgutes schonbedeutendüberholt und betrug pro Last durchschnittlich

181 Thlr. Nach weitererVergrößerungdes HausguteszumPachtbetrage

von 190,000 Thlrn. im Jahre 1873 (§ 135) ergebendie verbliebenen

137 Domanialhöfemit einemAreal von rund 27 MillionenÜHRuthen

(§ 45) etwa725,000 Thlr., d. i. pro Last durchschnittlichnur 160 Thlr.,

wovon der Grund wesentlichin den ertheiltenPachtreinissionenund in

jetzigerconjnucturmäßigerAbnahmeder Pachtangeboteliegt. Zn den Ge-

sammtrevennender domanialenGrundstückevon 5'/4 Millionen Mark

(§ 44) tragen die Höfeallein einender Hälfte sichnäherndenTheil, wo-

gegenfreilichwiederdie sehr bedeutendenBaukostenin Betrachtkommen

(§§ 102 nnd 103), und ihre vorstehendeDurchschnittspachtpro Last

Ackersübersteigtdiejenigeder Bauern und Erbpächteran sich etwa um

daö Dreifache(AK49, 53, 55).
Die fpeciellenVerhältnisseder MecklenburgscheuZeitpachthöfe,welche

meistens1 300,000 llURuthenumfassen,sind bereits au andererStelle

eingehenderörtert2) und bedürfen hier nur einiger Ergänzungen aus

neuerer Zeit.

AllgemeineRegel ist bis jetzt die öffentliche und Meistbietende

Verpachtung, wobei für richtigeZahlung der ausgetobteneinjährigen

Pachtsnmmeeine zinsenloseCautiou vom Betrage derselben,s. g. Pacht-

') Ueberdas frühereSteigen derHofpächtevgl. besondersWiggers, Finanzen

S. 84 ff. — Im Archivfür Landeskunde,1870, S. 249 ff., wird die Durch-
schnittspachtder Höfe pro Last zu 200 Thlr. berechnet.— Vgl auch Bd. 6,
Heft 1, der Statist. Beiträge 1869 über die Höhe der Pacht.

2) Balck, Doman. Verl),, I., S. 30—195; Statist. Beitr., Bd. 4, S. 19 ff.
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Vorschuß, ausbedungenwird. Seit 1872 wurde auch zuweilenein

zweiter Pachtvorschuß von gleichemBetrage bedungen, der jedoch
nicht wie der erste erst nach Ablauf der Pachtjahre zurückgezahlt,sondern
schon während der erstenPachtperiodedurch Abrechnungvon der Pacht
zurückerstattetwurde. In einzelnenFällen ist auch der Pachtcontract

selbst gegeneine einzigeCapitalsumme nebenBeibehaltungeinerent-
sprechendabgemindertenund im Contract von vornherein fest bestimmten
jährlichenPachtsummesowieeines einfachenPachtvorschussesvon gleicher
Höhe verkauft worden. UnbemitteltePächter waren dadurch vom Mit-
bieten ausgeschlossenund die landesherrlichenKassen gegen Verluste ge-
sichert. Doch ist seit Johannis 1375 zu dem früheren einfachenModus
zurückgegriffen.

Stundungen sind nur aus besonderenGründen, z. B. Brand-
Unglück,oder wenn Pächter ohne sein Verschuldenharte Einbußen erlitten,

auch wenn er genehmigtebedeutendeMeliorationen ausgeführt hat, fttheilt,
jedochuur gegen füufproceutigeunstuudbare Zinsen, auch höchstensauf
drei Quartale der Pachtfumme,sowiefür dieDauer mehrererJahre, aber
nicht bis zum Ablauf der Pachtzeit; dieselbePacht wird nicht mehrere
Male gestundet,sondern jedeZahlung zunächstaus dieseabgerechnetuud
eveut. eine weitereStundung auf die laufendePacht gewährt.

Pacht erlaß war früherunbedingtausgeschlossen,ist jedochim Jahre
1871 iu Folge schlechterConjnnctüren besonders nach dem französischen

Kriege an eine Reihe von Pächtern ertheilt, welchenicht schondie guten

Jahre der älterenZeit vorweggenossennnd ebensonicht schouwohlbewußt

unter ungünstigerenVerhältnissengepachtethatten. Diese Pachtremission

geht nur bis Johannis 187G, auch ist ihre Prolongation ausgeschlossen,

jedochdeu BetreffendenRückgabe der Pachtung zu Johannis 1877

gestatteta).

§ 48.

Fortsetzung.

Bei Antritt der Pachtung wird die f. g. Rotation der Feldfrüchte

3) Circ. v. 1. März 1876.
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je nachder Beschaffenheitdes Bodens in GrundlagebestimmterPriucipien

vorgeschrieben'), und ist dem PächterjedeeigenmächtigeAbweichunghier-

von bei contractlicherStrafe von 1 Mark für je 1 Ar unerlaubterSaat

untersagt,zn welchemZweckebestimmteamtlicheRevisionenstattfinden'^);

nur momentaneAbweichungenin derselbenFruchtgattungkönnenje nach

Witterung vom Amte gestattetwerden3). Zur Anlage von Drainagen

werdenherrschaftlicheHülfengewährt*).
Größere Reparaturen und Neubauten mußten die Pächter

mit älterenContractenbei Verabreichungder Holzmaterialienund Steine

gegenBereitelohn,sowieeiner geringerenQuote der veranschlagtenbaaren

Bankostenselbst ausführen, während nach den neuestenContractenvon

1864 und von 1872 die Grnndherrfchaftallein fämmtlichebaare Bau-

kostenträgt, auchdie ganzeArt und Weiseder Bauausführungbestimmt,

Pächteraber die Bausummenmit 4 pCt., bei Brand- und Sturmschaden

mit 2 pCt. verzinsen,auch die Hand- und Spanndiensteleistenund das

Dachstrohliefernmüssen;auchzahlensie den Schornsteinfegerlohn.

Brandverficheruugeu der vorhandenenund nichtschonan sich

überflüssigenHofgebändebei der Domanial-Brandaffecnranzoder einer

anderensicherendeutschenGesellschaftsindseit neuererZeit zulässig(§ 97),

dochhat der Pächter die laufendenVersicherungsprämien5)zu zahlen.

Bei den baulichenVorschriftender älteren Contracte beschränktsich die

Versicherungauf die eigneBaulast des Pächters, währendbei Contracten

mit neuererFassungdieGesammtheitder baulichenBestaudtheileversichert,

auchdemPächterdieHälfte derVersicherungsprämienerstattetwird(§ 94).

Die erhobenenSchädengelderwerdenhier zunächstauf die baaren Ban-

kostenund nur bei einem etwaigenUeberschnßauchauf die eignenLei-

stnngendes Pächtersangerechnet.

Das Gutsinventar wirdjetztzu keinemTheilemehr demPächter

geliefert,sondernist von ihm selbsteinzubringen.

') Circ. v. 10. Januar 1865; Statist. Seilt, Bd. 4, S. 21.

2) Circ. v. 23. Juli 1866.

3) Circ. v. 27. Februar 1873.

4) Balck, Domaii. Verh., Bd. 1, S. 238; Circ. v. 15. Juni 1867, v.

14. Juli 1875.
') Circ. v. 1. Februar 1867, vom 14. Mai 1870.



Seit 1869 hat auch die Gemeiudeorduuug auf die Höfe, theils in

Verbiuduug mit anderen Ortschaften, theils für sich allein Anwendung ge-

fnuden. Gegenüber dem dieselbe einführenden Gesetze erfahren hier aber

etwaige contractliche Exemtionen aus Gründen der Billigkeit und sowohl

wegen der bei Annahme der Pachtungen noch nicht in Anschlag gekommenen

Gemeindelasteu, als auch wegen der ohnehin ziemlich drückendenVerpslich-

hingen der Hofpächter mehr Berücksichtigung, als bei den übrigen Ge-

meinden. Pächter können sich der Leistung der gesetzlichenGemeinde--

anslagen zwar nicht entziehen, erhalten solcheaber nach Befinden von der

Grundherrschaft erstattet (§§ 37, 38, 88, 93).

§ 49.

bb. von Erbpachchöfen.")

Diese stammen auö dem Laufe deS gegenwärtigen Jahrhunderts nud

sind ursprünglich auf Erbpacht verkaufte Zeitpachthöfe oder größere Theile

derselben, erhielten auch deshalb förmliche Hofcontracte. Gleiches geschah

demnächstbei größeren Arealcomplexen, welche aus vacanten Bauerländereien

auf Erbpacht errichtet wurden. Nachdem aber durch die, die Erbfolge der

Erbpächter regelnden Verordnungen vom 25. Januar 18G0 und vom

24. Jnni 1869 alle Erbpachtstellen bis zn einem Hnfenstund von 350

bouitirten Scheffeln hinsichtlich Anwendung jener Gesetze für bäuerliche

erklärt sind (§§ 55, 58), pflegen nur noch die über jenes Maß hinaus-

gehenden als Erbpachthöfe bezeichnet zu werden. Immerhin hat diese

Unterscheidungihre Bedeutung ausschließlich in jener Beziehung und überall

nicht für das sonstige materielle Nechtsverhältniß, bei welchem allein eut-

scheidend bleibt, ob im einzelnen Falle ausdrücklich Hofcontracte ertheilt

sind oder nicht2).
1849 gab es 104 Erbpachthöfe mit einem Gefammterlegniß von rund

49,000 Thlrn. Seit obiger Unterscheidung, welche von der Statistik bei-

behalten ist3), werden 1864 nur noch 77 Höfe mit einem Flächeninhalt

\) Beitr. zur Statist. Meckl., Bd. 4, 30.
Von Wichtigkeit z. B. bei den Schulbeiträgen, für welche nach den Schul-

regulativen bei Erbpachthvfeu die Höhe des Canons, bei bäuerlichen Erbpacht-
stellen dagegen deren Husenstand zu normiren pflegt.

') Statist. Beitr., Bd. 3, Heft 3, Vorwort zu Bd. S, ferner Bd. 6, Heft 1.
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von 7,794,262 ^Ruthen und 1869 deren 81 mit 8,290,731 HZRnthen

aufgeführt. Die jetzige Erbpacht beträgt etwa 206,000 Mark, also Pro

Last Ackers von 6000 ÜWuthen rund 50 Thlr.

Für die wirklichen Erbpachthöfe gilt das gemeine Erbrecht. Im

Uebrigen normtrat für die Verhältnisse der Erbpachthöfe die einzelnen

Contracte und im Allgemeinen, besonders auch hinsichtlich des Roggen-

cauon — welcher hier aber in Grundlage der Veranschlagungsprincipien

für Zeitpachthöfe vom 7. October 1854 constituirt zu werden pflegt^) —

sowie seiner jetzigen baaren Eapitalisirung und event.^) Auszahlung die

für bäuerliche Erbpächter geltenden Grundsätze (§ 58). Auch von der

jetzigen Gemeindeordnung werden die Erbpachthöfe entweder für sich allein

oder in Verbindung mit auderen Ortschaften ergriffen, und zwar ohne die

den Zeitpachthöfen (§ 48) gewährten Erleichterungen.

§ 50.

cc Von Pauerhust».

Ueber die frühesten Verhältnisse des MecklenbnrgschenBauernstandes,

insbesondere die hier zunächst interessirenden Vesitzesrechtedesselben'), läßt

sich erst jetzt, seitdem unsere Mecklenbnrgschen Urknndenbücher die Mitte

des 14. Jahrhunderts erreicht haben, ein bestimmtes Urtheil abgeben.

Heber die wendischenBauern ist in dieser Beziehung nichts Gewisses

ergründet; sie zahlten nur den Bischofszins, die f. g. Biscoponizha mit

der Kunz, halb so groß als der Zehnte der eingewanderten deutschen

Banern — Grund genug, sie nicht zu schonen, sondern möglichst zu ver-

dräugen oder in andere Lage zu bringen^). Jedenfalls treten sie als

solcheund mit besonderen Besitzesrechten urkundlich nicht bestimmt hervor

und verschwinden bald unter den neuen Ansiedlern.

4) Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 94.

5) Site. v. 28. Februar 1872.

') Schon gelegentlich der allgemeinen Vererbpachtung der Domanialbauern
ist diese Frage Gegenstand von Streitschriften gewesen, vgl. M. Wiggers, Ver-
erbpachtnng der Domanialbauergehöfte 1868, sowie Reform der bäuerlichen Ver-
Hältnisse 1869; dagegen Balck, Zur Geschichteund Vererbpachtuug der Domanial-
banern 1869. — Vgl. § 56, Note 1.

2) Schirrmacher, Beitr. z. Gesch. Meckl., Bd. 2, S. 47; Meckl. Vaterlands-
künde, Bd. 2, S. 717; Lisch, Jahrbücher, Bd. 13, S. 65.



Die nach der Germanisirung Mecklenburgs, besonders seit dem 13.

Jahrhundert eingewanderten deutschenBauern wurden nach deutschemRechte

d. i. mit deutscher Gemeindeverfassung (§ 36) und gewöhnlich auf Grund

der s. g. S et t i n ck oder Settenike, Visethinge angesetzt3). Sogenannte

Freischulzen, villici, magistri civium — in den Hägerdörfern

(§ 28) Hagemeister, magistri indaginis — erhielten vom Grundherrn

den Auftrag, deutscheBauern herbeizurufen und anzusiedeln. Die Schulzen

selbst wurden dafür mit einigen Banerhufen, ganz frei oder für geringe

Abgaben, zu Vafallenrecht, nnd wenn auch nicht zu ritterlichem, so doch

zu Schulzendienst mit einem Pferde, servitium equi erblich belehnt. Sie

übten gewisse polizeiliche und gerichtliche Befugnisse. Als Frei- oder

Lehnschulzen erscheinen sie durch das ganze Mittelalter bis ins 17.

Jahrhundert hinein nnd nachdem sie ihre ursprüngliche Bedeutung längst

verloren hatten, in allen Theilen Mecklenburgs4) und noch jetzt im Groß-

Herzogthum Meckleuburg-Strelitz.

Die von ihnen angesiedelten Bauern aber erhielten die ihnen ver-

liehenen Huseu nach dem Rechte der Settinck nur auf Zeitpacht für unbe-

stimmte Jahre, nnd jeder Zeit vom Verpächter kündbar 5). Dem ent¬

sprechend heißen sie mich nur locatores, incolae, liomines in villis

commorantes, inliabitantes, cultores, coloni6), und geben Pacht,

pacta», pensio 7).

3) Schirrmacher citat, S. 116 ff.; Hegel, Gesch. der meckl. Landstände,

S. 43 ff.; Buchka u. Budde, Entscheidungen des Oberappellationsgerichts, Bd. 8,

S. 246; Baltische Sind,, Bd. 7, <3. 48.

<>Meckl. Urk.-Buch Nr. 284, 045, 1236, 1275, 1451, 1492, 1677, 1680,

1812, 1859, 1915, 2365, 2760, 2761, 3120, 3603, 4040, 4608, 6015, 6640,

6641. — Lisch, Jahrbücher, Bd. 6, S. 96 n. 146; Bd. 9, S. 76 ff. n. 83 ff.;

Bd. 13, S. 194 n. 195; Bd. 14, S. 134; Bd. 21, S, 196. Baltische Studien,

Bd. 7, S. 48. Pommerfche Geschichtsdenkmäler, Bd. 1, S. 290. Wigger,

Familie v. Blücher, Bd. 1, S. 260 it. 365. Lisch, Malhahnfche Urkunden, Bd. 2,

S. 160. Noch nach Verordnung vom 2. Januar 1705 über Dotation der Dorf,

schützen sollen Beamte etwaige Privilegien von Freischulzen zur Bestätigung ab-

schriftlich einreichen.

6) Schirrmacher citat, S. 120 u. 124; so auch in Pommern, vgl. Balt.

Sind., Bd. 6, S. 163.
Balck, Geschichteund Vererbpachtung, S. 13; Meckl. Urk.-B., Nr. 454,

945, 2366, 6110 u. s. w.

') Meckl. Urk..B., Nr. 1238, 6110, 6352. 6559, 6363, 6589.

6*



Die Grundherren behielten deshalb sreieste Disposition über die nur

verpachteten Dorffeldmarken und machten davon besonders zu Gunsten der

zahlreichen neuangelegten Städte uneingeschränkten Gebrauch. Bei der

allgemeinen Verleihung von Dörfern an die Städte zur Schaffung und

Erweiterung der städtischenFeldmarken wurde ihnen ausdrücklich uach zahl-

reichen Urkunden die Besugniß ertheilt, die Bauern zn kündigen, ihre Ge-

Höfte abzubrechen, ihre Ländereieu der städtischen Feldmark einzuverleiben

und unter die Stadtbürger zn vertheilen Wohl alle städtischen Feld-

marken sind auf diese Weise entstanden, selbst die Namen der nntergegan-

gelten Ortschaften längst vergessenund nur wenige noch bis auf den Heu-

tigeu Tag als besondere s. g. Cämmereidörser erhalten0). Von einer

Entschädigung der Bauern ist nur in einer einzigen Urkunde die Rede

doch werden ihnen zweifelsohne regelmäßig ihre Gebäude und Saaten er-

stattet sein. Im Uebrigen darf nian wohl annehmen, daß die gelegten

Bauern iu den betreffenden Städten als Bürger aufgenommen sind und

als solche wieder an der allgemeinen Vertheilnug der Dorffeldmarken unter

die Stadtbewohner einigen Antheil genommen haben '').

8) Meckl. Urk.-B., 9h'. 560, 1381, 1385, 2165, 2199, 2200, 2790, 3220,

3293, 3299, 3375, 4404, 4584. Lisch, Jahrb., Bd. 17, S. 69 u. 296. Balck,

Geschichteu. Vererbpachtung, S. 14. Wegen Rostock Nr. 1381, 1836, 1730,

1847, 4646 — Plau Nr. 560, 743, 2165, 2199, 3220, 4404, und Lisch vit.,

Vd. 17, S. 33, 69, 296 — Güstrow Nr. 2200, 4475, Lisch oit., Bd. 12,

S. 326 n. 336; Bd. IS, S. 66; Bd. 17, S. 125 — Parchim Nr. 508, 767,

3375, 5797, 6288 — Grabow Nr. 834, 2222 — Lage Nr. 6666, 6667 -

Gnoyen Nr. 7008 — Bützow Nr. 2789 — Teterow Nr. 1261 — Grevis»

Mühlen Nr. 1385 — Röbel Nr. 1757, 1962, Lisch cit., Bd. 32, S. 122 —

Sülz Nr. 2489, 4763 — Schwerin Nr. 1650, 5142, Franke, Altes n. Neues,

Bd. 6, S. 102 — Wismar Nr. 877, 1402, 1431, 1505, 5980, Crain, Beitr. z.
Gesch. Wismars, S. 19, 20, 50,63 — Alt-Kalen Nr. 713 — Crivitz Nr. 2790,

6382 — Sternberg Nr. 3293 — Gadxbnsch Nr. 3299, 4843 — Waren

Nr. 4584, 5382 — Penzlin Nr. 4835. Die Ansicht Hegels, cit., S. 45, daß

gerade diese ausdrückliche Bauernlegungs-Befugniß die Erblichkeit beweise, weil

ohne solche dies nicht gestattet gewesen sei, wird durch die Regelmäßigkeit dieser

Clause! zur Genüge widerlegt. Böhlau in Zeitschr. f. Rechtsgesch,,Bd. 10, S. 381,

räumt nnr regelmäßige Umlegungen der Bauern ein, doch bezielen die Urkunden

ohne Zweifel geradezu vollständige Legung.

°) Franke, Altes und Neues, Bd. 6, S. 102, 303.
>°j Meckl. Urk.-B, Nr. 1816.

") Crain, Beitr. z. Gesch. Wismars, S. 19, 20, 50, 63.



Auch die Klöster erhielten Dorffchaften mit freier Legungsbefngniß

und machten Höfe daraus-(§ 46). Selbst Privaten wurde freieste Dis-

Position über ihnen verliehene Dörfer gegeben 12). Nur selten mochte es

den Bauern gelingen, gegen erhöheteLeistungenihren Besitzzu behaupten l3).

§ 51.

Ilortsetzilirg.

Neben dieser allgemeinen Zeitpacht der Bauerhufen erweisen die Ur-

künden schon früh mehrfacheVerleihungen an Bauern nach emphhtcutischem

und erblichem Rechte, sowohl am eignen bisherigen Bauernland'). als
auch am s. g. Ueberfchlag desselben,von welchem jedoch die bloße Freiheit

von Nachmessung wohl zu unterscheiden ist (§ 28), ebenso ferner an

Hölzungen2) (§ 107), und eudlick selbst an benachbarten Aeckern3).
Aber diese Verleihungen bestätigen nur die Regel, daß die von ihnen be-

troffeneu Grundstücke vorher ebenfalls nur auf Zeitpacht besessenwurden.
Auch war diese neue liereditas sehr häufig nur eine bedingte, z. B. mit
der ausdrückliche» Clause! des Rückverkaufes4), wurde auch Wohl bei ge-
rechtlicherBerufung cassirt °), scheint zuweilen gegeu die Verpflichtung zur
jederzeitigen Rückgabe gegeu volle Entschädigung6) sowie gegen Jncorpo-

ration zu Stadtacker ^) nicht geschütztund unter Umständen nur so lange

ruhigen Besitzesstaud gewährt zu haben, als die schuldige» Leistungen ent¬

richtet wurden, demnach kein eigentlich dingliches Recht8): Die erbpacht¬

lichen Verleihungen geschahen gewöhnlich durch Ritter uud Klöster, selten

aber durch die Landesherren für ihr Domauium; die gesichertenBesitzes-

") 3)ZecfI.Urk..B., Nr. 4864.

'-) Bkeckl.Urk.B., Nr. 3103, 3407.

') Mcckl. Urk.-B., Nr. 980, 1003, 1098, 2398, 34G1, 2760, 3911, 3939,
5874, 6066, 6433, 6641; weckender Freischnlzen vgl. § 50.

-) Nr. 1110, 1150, 3750, 3885, 4167.

3) Nr. 2364, 2813, 3523, 3532, 3619, 5438.
4) Nr. 980, 1003, 6433.

°) Lisch, Jahrb., Bd. 11, S. 319.
°) Nr. 4584.

7) Nr. 3939, 4835.
8) Nr. 3446; Budde, Entscheidungen des Oberappellationsgerichtes, Bd. 5,

S. 395.



Verhältnisse der Rostocker Stadtbauern kommen nicht in Betracht, weil

häufig diese mit Rostocker Bürgern identisch sind®).

Seit Milte des 14. Jahrhunderts, welches bis jetzt unsere Mecklen-

burgschen Urkundenbücher noch nicht überschreiten, fehlen fortlaufende und

zusammenhängende Zeugnisse. Wie dieselben lauten werden, läßt sich aber

znr Genüge schon aus der allgemeinen Zeitlage im Voraus mit ziemlicher

Sicherheit bestimmen. Mecklenburg war in den folgenden Jahrhunderten

fast ohne Unterbrechung der Schauplatz vou Kriege» und Fehden, welche

letztere beim Ritterstande zu einem förmlichen Fehderechte fanetionirt

waren'"). Benachbarte und die einheimischen Fürsten, Vasallen und

Städte kämpften mit und gegen einander und verheerten weit und breit

die Lande. Jene alle schützten sich mit ihren Waffen und hinter festen

Mauern; die Bauern aber auf dem platten Lande waren wehrlos preis-

gegeben und die Kämpfe äußerten sich weniger in offenen Feldfchlachten,

als im Ausbrennen und Berauben der Dörfer ''). „Der Bauern Blut

ward nicht sonderlich geachtet, man sah sie an als das Vieh ''2); die

Armen wurden verschlungen vom Uebermnthe der Reichen13); ein Jeder

war wie beim Schiffbruch auf eigne Rettung bedacht" 14). Ganze Aemter

in allen Theilen deö Landes wurden verwüstet und die Dörfer dem Erd-

boden gleich gemachtI5). Die Fürsten waren theilweise so ohnmächtig,

daß selbst einzelneVasallengeschlechter,z. B. die Plessen, Flotow, Maltzahn,

-) Meckl. Urk.-V., Nr. 3374, Vorrede z Bd. 5 derselben S. IX.

I0) Hegel, Gesch, d. meckl.Landstände, S. 78; das von Schirrmacher, Veitr.

z. Gesch. Meckl, Bd. 2, S. 120, behauptete Fehderecht der Bauern existirte nie,

die betreffende Urkunde redet nur von der gewohnten Landwehr der Bauern und

die weiter bezielte Urphede war ein bloßer gerichtlicher Gebrauch bis ans Ende

des 17. Jahrhunderts.

") Wigger, Familie v. Blücher, Bd. 1, S. 243; Rudloff, Mittl. Gesch.,

S. 505; Lisch, Jahrbücher, Bd. 17, S. 340; Bd. 36, S. 55; und so alle

Historiker. Vgl. auch Klvden, Die Quitzows und ihre Zeit.
"j Franke, Altes und Neues, Bd. 7, S. 197.

I3) Boll, Chronik Neubrandenburgs, S. 33.

H) Boll, Meckl. Gesch., Bd. 1, S. 165.

") Meckl. Urk,.B„ Nr. 3520. 3939, 4402; Lisch, Jahrb, Bd. 17, S. 134;

Rudloff, Neuere Gesch., S. 20; v. Lützow, Gesch., Th. 2, S. 310; Rudloff,

Mittl. Gesch, S. 525 u. 550; Boll, Meckl. Gesch., Bd. 1, S. 143, 147,
338 u. s. w.



sichmit ihnen in offeneFehden legten'^). Selbst im 16. Jahrhundert

nochherrschtenFeuer und Schwert, Ranb und Plünderungl7). Wegen

der „unerhörten Unthaten der Lehnsleute" wurde 1521 eine besondere

peinlicheRitterbank errichtetl8), aber „das Morden wollte noch 1563

eine fast unstrafbareGewohnheitwerden"^), und noch die Land- und

Polizeiordnung von 1572 enthielt scharfeBestimmungengegen „muth-

willige Besehder,weil viele Unterthanen nicht allein Fehdebriefesandten,

sondernauch die That nachfolgenließen".

§ 52.

Fortsetzung.

Zu diesen allgemeinentrüben Verhältnissenkamen specielleGründe,

welcheden MecklenburgschmBauernstand schonin seinerBlüthe erstickten.

Auf ihm hauptsächlichlasteteschonseit dem 13. Jahrhundert die Grund-

steuer— ihm fehltedie Laudstaudfchaftund das RechteiguerVertretung—

sein uraltes Mannengericht ging früh verloren — seine im Anfangefast

nur publicistischeDieustbarkeitzu Zweckendes Krieges und der Landes-

VerteidigungverkehrtesichdurchEntäußerung dieserlandesherrlichenRechte

au Privatpersonen und durch Mangel an Arbeitern früh in drückende

Frohuden1) — fremdePfandinhaber achtetennicht das Herkommender

Lauern — der MecklcuburgfcheAdel betheiligtesich wenig an Kreuz-

zügen und auswärtigen Kriegen, sondernblieb im Landeuud wahrte seine

weitgehendenRechte — die Bauerukriegeseit dem Ende des 15. Jahr-

Hundertsdisponirte» zur Härte2) — die schon seit Ende des 15. Jahr-

") Lisch,Jahrb., Bd. 7, S. 23; Bd. 13, S. 189; MaltzahnscheUrkunden

des 15. Jahrhunderts.
") Lisch,Bd. 15, 'S. 103; Bd. 8, S. 57; Bd. 20, S. 10.

") Lisch,Bd. 15, S. 123.
") Lisch,Bd. 15, S, 142.
>)Zeitschr. f. Rechtsgesch.,Bd. 10, S. 378 ff., 383 ff.; Rndloff, Mittl.

Gesch.,S. 406 u. 943; Wigger, Familie v. Blücher, S. 242; Sachregisterz.
Meckl.Urk.-B., voce- servitiriw; Boll, Meckl.Gesch.,Bd. 1, S. 165 u. 359;

Bd. 2, S. 467 it. 581; Lisch,Jahrb., Bd. 1, S. 68 ff.; Bd. 8, S. 165, 177,

268; Bd. 9, S. 76 ff.; Bd. 14, S. 260; V. Lützow, Meckl.Gesch..Bd. 2,

S. 427; vgl. auch schonMeckl.Urk.-B. Nr. 3939; Bühlau, Meckl.Laiidrechl,

II. 1, S. 50; Mittermeier, Deutsch. Priv.-Recht, § 169.

l) lieber dieAufsässigkeitder RibnitzerKlosterbauern1525 vgl. Lisch,Jahrb.,



Hunderts beginnendeSchollenpslichtund Leibeigenschaftder Bauern 3) so¬
wie das Eindringen des RömischenRechtesverschlimmertenihre Lage in
jeder Weise — mit der Errichtung von Söldnerheerenseit dem 16. Jahr-
hundert uud der Beschränkungdes ritterlichen Lehndiensteswuchs die
öconounscheNeigung des Adels und sein Streben nach Vergrößerungder
ursprünglichkleinenRitterhöfe (§ 46) durchZuleguug von Bauernland4).

Das Elend der Bauern tritt fast bei allen urkundlichenZeugnissen,

besondersseit dem 15. Jahrhundert hervor. Fast stets werden sie nur
als die armen Leute bezeichnetes ein Lehnsmann machte 1520 den
Kirchhofzum Weinberg uud seine armen Leute mußten ihre Todteu auf
Feld und Brink wie Vieh begraben6); im Gegensätzedazu befiehltder
edleHerzogJohann Albrecht1573 in seinemTestamente?),„vornehmlich
der armen Bauersleute zu gedenken". In rascher Reihenfolgewechseln
die Besitzerder Hufen8). In Haufen liefendieBanern davon uud zahl-

Bd. 3, S. 13t. Auch die MccklenburgschenHerzögefordertenReiterdienstegegen
die auswärtigen Bauern, Lisch, Bd. 20, S. 88 it. 106. Nach Lisch, Bd. 3,
S. 183, räth ein GüstrowerDomprobst1525 demHerzoge,dieBauern in größere
Knechtschaftals je zuvor zu versehm,damit sie ihr? Hörner nicht aufrichten; vgl.
Böhla» in Zeitschr.f. Nechtsgesch.,Bd. 10, S. 386.

") Der gewöhnlichenAnsicht, daß die Leibeigenschafterst seit dcm 16. Jahr-
hundert bestehe,vgl. z. B. Böhla« cit., S. 359, und Lisch,cit., Bd. 6, S. 38;
Bd. 10, S. 387 u. 400; Bd. 13, S. 115; Bd. 15, S. 76, widersprichtder
Darguuer Laudsriedevon 1456, sowie die RostockerVereinbarung von 1493 —
vgl, Nndloff, Meckl.Gesch, Bd. 2, S. 943; Hegel, Gesch.d. Landstände,S. 152
u. 166 — worin den Herzögengegenüberdie Gegenpartei sich verpflichtet,die
wider Willen ihren Herren verlaufenen und heimlch entfahrenen Bauern nicht
einznlasscn,nochzu Hausenoder zu hegen,sondernauf Erfordern auszuliefern,so-
bald ein Jeglicher beweisenkönne,daß es sein Bauer sei.

4) Lisch.Jahrb., Bd. 10, S, 400 u. 405; Rndloff, Mittl, Gesch.,S. 943;
Wigger, Familie v. Blücher,Bd. 1, S. 242; Böhlau in Zeitschr.f. Nechtsgesch,,
Bd. 10, S. 384 ff.

-) Lisch, Jahrb., Bd. 7, S. 60; Wigger, Famil. v. Blücher. Bd. I, S.
328, Urkunde vom Jahre 1425; Hegel, Gesch. d. meckl.Landstände,S. 152,
i. I. 1182; Amtsordnnng v. 6. Mai 1583; so auch bei allen Amtsvisilationen
seit1525. NachArchivf. Niedersachsen,1873, S 221, schon1323rnisera plebs
conti'ibuens. Lischcit., Bd. 9, S. 76 ff.; Balck.Z. Gesch.u. Vererbpachtung,
©. 20.

") Lisch,MaltzahnscheUrk., Bd. 4, S. 493.
Klüver, Beschreib.Meckl.,III. Bd. 2, Anhang.

8) Lisch,Jahrb., Bd. 21, <&.196 u. 204 ff.; auch nach Mittheilungen des
Herrn Dr. Crull zu Wisinar in dortiger Uingegendseit Uli, 1433 ff.



reiche wüste Hufen gab es in in allen Ortschaften^). Die Bauern
heißen stets nur pro tempore, qui nunc colunt, die zur Zeit
wohnen10), wodurchwohl wenigerdie jedesmaligenBesitzeruach jetzigem
Sprachgebrauchebezeichnet,als vielmehrihre immer nur beschränktenBe-
sitzesrechteangedeutetwerdensollen. Nur ganz ausnahmsweise,Wohlnur
unter dem Krummstab der Geistlichkeit,besonders in den Bisthümern
Schwerin und Ratzeburg"), auch. in einemTheile des jetzigen, früher
theilweisezum Doberaner KlosterbesitzegehörendenAmtes Schwann,2)
mochtees den Bauern gelungen sein, früher ertheilte festereBesitzesrechte
nochbis ins 16. Jahrhundert hinein zu behaupten.

Mit dem Ende des 16. Jahrhunderts ware^i die Geschickedes
MecklenburgschenBauernstandesdefinitiventschieden. DieselbeLand- und
Polizeiordnungvon 1572, welchedem Fehderechteein Ende machte, er-
klärte die Hofen und Hofwehrenals der Obrigkeit zuständig und jeder
Veränderungdurchdieselbenunterworfen. Schon die Amtsordnung von
1583 mußte gebieten,daß um des bloßen von den Beamten als Sporte!

") Balck cit., S. 25; Lisch,Zahrb, Bd. 1, S, 68 ff.; Bd. 11, S. 403 ff.;
Bd. 15, S. 57; Bd. 13, S. 308; Bd 23, S. 241; Si>. 25, S. 315 u. 317;
MaltzahnfcheUrk., Bd. 2, S. S7 u. 412; Bd. 3, S. 161, 261, 270; Bd. 4,
S. 359; Wigger, Famil. v. Blücher, Bd. 1, S, 260, 264, 296, 534; Fromm,
Gesch.v. Zepelin, S. 135, sowiein allen mittelalterlichenBede-Registern. Vgl.
auch „LetztesWort" ie. 1748, S. 321.

">)Meckl.Urk,-B., Nr. 5221, 5243, 5359, 5703, 5738, 5748, 5813, 5869,
6021, 6109, 6176, 5576, 6198, 6203, 6233, 6309, 0352, 6375, 6444, 6534,
6535, 6559 u, s. w. So auch in fast allenUrkundenbei Lisch,MaltzahnscheUr-
künden,und bei Wigger, Familie v. Blücher, vom 14. bis 16. Jahrhundert.

*') Lisch, Bd. 14, S. 122 n. 127 ff.; nach Lischcit, Bd, 6, S. 221;
Bd. 8, S. 306 ff., werden»och1436 von einemLehnsmannHufen an Bauern
zu sreiestemRechteverpfändetund 1507 zu einem Bancrkanfe verkauft.

12)Balck, Gesch. d. Amtes Schwaan im Schwaaner Amtsblatte v. 1867, I
Nr 37; dochist der Verfasserin Beihalt seinerinzwischengewonnenengenaueren
Einsichtin die bäuerlichenVerhältnissedes Mittelalters geneigt, aus das dort her-
vortretendefreie Dispositionsrechtder Bauern über ihre Hnfen um so weniger
Werth zu legen, als es dem Grundherrn schondamals darauf ankam, überhaupt
nur Bauer» ohne eigne Auswahl bestimmterPersönlichkeiten,welcheden Bauern
selbstdeshalbüberlassenblieb, zu behalte»— ferneranch dievorkomniendenFormen
der Auflassungn. s. w. nur noch als eine bloße Reniiniseenz aus frühererZeit
anzusehen,zumal da gleichzeitigschonFälle sreiestergrundherrlicherVerfügung
über dortige Bauerhusen nicht selten sind; vgl. Z. Gesch.u. Vererbpachtung,
S. 23 ff.
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bezogenenAblaßgnldens willen die Bauergüter nicht unnöthig und leicht-

fertig verändertwerdensollten. Die Reverfalen'von 1621 verpflichteten

die Bauern, ihre Pachthufenabzutreten, nahmen ihnen die Berufung auf

Verjährung und überließenihnen nur, ihre etwaige Erbzinsgerechtigkeit

gebührlichbeizubringen— als ob es den Bauern gelungenwäre, aus

dem Elend der vergangenenJahrhunderte ihre etwaigen Besitzesurkunden

zu retten, welcheselbstdeu adligenLehnsleutenzum größtenTheile fehlten.

Der dreißigjährigeKrieg, die Entstehungder großenHofwirthfchaftennach

demselbenthaten das Uebrigeund vernichtetensactischdenganzendamaligen

Bauernstand13), welchertrotz aller landesherrlichenFürsorge nur langsam

wieder gehobenwerden konnte. Noch in der Mitte des vorigen Jahr-

Hundertswurden geradezum Anbau der wüstenHufen, welchenoch 1725

mehr als 800 waren, die Büdner angesetzt(§ 59). Selbst die Ver¬

ordnung von 1820 wegenAufhebungder Leibeigenschaftrefervirte aus¬

drücklichdie nur zeitpachtlichcnBesitzesverhältnisseder Bauern 14).

§ 53.

Iwrtsrtzung.

Die jetzigenVerhältnisseder Domauialbauern sind bekannt') und

bedürfen hier um so weniger einer eiugeheudeuWiederholung, als sie

dnrch den bevorstehendenUebergangdes schon jetzt nur uochverbliebenen

kleinenRestes der letzterenzur Erbpacht bald ebenfallsnur nochder Ge-

schichteangehörenund ohne practifcheBedeutungsein werden.

Die Bauern erhalten Zeitpachtcontractefür Pachtperiodenvon 12

bis 14 Jahren — bis zum Begiun der allgemeinenBererbpachtnngin

der Gestalt von f. g. Dorfcontracten gemeinschaftlichfür alle Hüfner

desselbenDorfes, feit Ansscheidender jetzt vererbpachtetenMehrzahl aber

speciellfür jedennochnicht vererbpachtetenBauern 2).

Auchdas f. g. Nachfolgerecht der Bauern findet nur in diesen

Zeitpachtcontractenseinen Ansdruck,ist also nach deren Ablauf an sich

'3) Balck, Z. Gesch.u. Vcrerbpachtung,S. 29 ff.

">)Cit., S. 27 u. 49; Beil. z. Meckl.Anz. v. 1869, Nr. 172.

Balck, Doman. Veih,, Bd. 1, S. 105 bis 145.

') Circ. v. 24. Juni 1869.



wiederiit Frage gestellt, jedochdadurch einigermaßengesichert,daß durch

landesherrlicheGnade und administrativePraxis 3) schonseit langenJahren

die abgelaufenenZeitpachtcontracte,wenngleichunter zeitgemäßenErhöhuu-

gen der Pacht, Veränderungender Hufen, Modification der Special-

bcdiugungen,immer von Neuem ertheilt zu werdenpflegen. Die außer-

dem an die Bauern bei ihrer erstenAusweisungauf das Gehöft ertheilten

Hansbriefe sind nur Zeugnisseder geschehenenEinweisungund sollenüber

jene Zeitpachtcontractehinaus kein Recht verleihen. Im Uebrigen eut-

sprichtjene Nachfolgewedereiner Erbfolge, denn sie kann auch fchoubei

Lebzeitender Vorbesitzerdurchihren Zurücktritt vom Gehöfteexistentwer-

den, ist auch gauz unabhängig vom Erwerben oder Ablehnender allo-

dialeuVerlasseuschast,noch einerSingularsuccessiou,sondernist ansschließ-

lich an diePerson geknüpftnnd wird immer von Neuemdurch dieGrund-

Herrschaftverliehen. Zur Nachfolgeberufensind aber nur die Desceuden-

ten der männlichenoder weiblichenVorwirthe aus der Gehöftsfamilie,

demnachkeineSeitenverwandte, anch mit Vorzug der Männer vor den

Frauen, sowie der Erstgeburt. Außer allgemeinerQnalification Aller

wird bei GchöftStrbinneuverlangt, daß sie qualificirte Ehemänner ge-

heirathet haben, und werden dann diese als s. g. Aufgeheirathete

eingewiesen. Bei Minorennität der Anerben tritt nach Ablauf des
Trauerjahres der Wittwe entwedereine s. g. prorogirte väter-
lichc Wirthschaft durchdieseein, oder Jnteriinswirthschast mit
Verheirathung der Wittwe an den Jnterimswirth, oder Zeitverpach-
tung, oder interimistische Wirthschast durch Wittwe oder fast
erwachseneAnerben unter Aufsichtder Vormünder. Beim Fehlen nach-
folgeberechtigterDescendeutenerfolgt H ei mfa l l des Gehöftes au die
Gruudherrfchaft, ebenso auch bei Abmeieruug des Vorwirlhes, doch
wird hier gnadenweisedas Gehöft für die Descendentenconfervirt. Die
Institute des Alt entHeils an abgetreteneVorwirthe, sowieder Aus-

steuer an die nicht zur SnccefswngelangendenDescendentenbestehenauch
hier und werden nach Kammerobfervanzund Dorfüblichkeitausschließlich
aus administrativemWege der s. g. Gehöftsreguliruugeu geregelt^).

3) Z. Gesch.it. Vererbpachtung,S. 49.
') Vgl. wegen hierbei erweiterterCompetenzder Aemter Cire. v. 5, Juli
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Anbelangenddie öffentlichenPrästationen der Bauern, so bestanden

dieselbenin alter Zeit wesentlichin Kornabgabenvon sehr verschiedener

Höhe°), daneben auch in Naturalien, z. B. den s. g. Rauchhühnern,

Eiern, Fleisch,Geflügelzur fürstlichenKücheit. f. W.6), wurden auch im

Laufeder Jahre von ursprünglichfestemBetrage inS Ungemesseueerhöht7),

demnächstjedochnach Einrichtung der großen Höfe und ihrer Bestellung

durchHofdiensteder Bauern von letzterenfast abforbirt. So kamennach

Rentereirechnungenvon 1670 von Bauern auf nur 1900 Guldeu, 1700

etwa 4200 Thlr., 1709 beinahe30,000 Thlr., 1717 ebensoviel. Doch

wurden schonseit Mitte vorigen Jahrhunderts die naturalen Hosdienste

in baareö Dienstgeld umgesetzt,seit 1773 auch schonden Pachthöfen

überall keineBauerndienstemehr mitgegeben,und gleichzeitigden Bauern

nach billiger Berechnungihrer Ertragsfähigkeitschondireete Pächte auf-

gelegt. Seit 1815 sind bestimmteVeranfchlagnngsprincipienformirt,

diese auch im Jahre 1855 zeitgemäßerhöht, und 1865 für einzelne

Bodenklassenangemessen8),gleichzeitigauch für alle dahin verändert, daß

die einzelnenAusätzenicht mehr wie früher nur nach einzelnender Boni-

tirnng (§ 29) entsprechendenKlassen, sondern schon von Quadratruthe

zu Quadratruthe sichabstufen.— Nach demEtat von 1850/51 brachten

4504 Bauergehöfte eine Pacht von 506,510 Thlr., nach Etat von

1867,68 etwa 4100 Bauern mit einemAreale von mehr als 78 Mil-

lionen Quadratruthen°) 580,180 Thlr., und die nach jetzigerallgemeiner

Bererbpachtuugnochübrig gebliebenen(§ 58) etwa 500 Bauern werden

etwa 80,000 Thlr. ergeben. Die Durchschnittspachtder Bauern pro

1866. UeberfrühereAltentheileund Aussteuernvgl. Z. Gesch.d, Amtes Schwaan,

Schwaaner Amtsblatt v. 1867 Nr. 37.
5) Schirrmacher,Beitr. z, meckl.Gesch..Bd. 2, S. 124 ff.; vgl. nochMeckl.

Urk.-B., Nr. 4040, 4220, 4608, 5221, 4919 u. s. W.
") Lisch,Jahrb., Bd, 1, S. 68 ff.; Bd. 2. ©. 68, 144; Bd. 6, S. 146;

Bd. 9, S, 76 ff ; Bd. 11. S. 403 ff.; Bd. 10, S. 398; Bd. 21, S. 196 ff.

') Lisch,Bd. 8, S. 165 ff., 177 ff., 268 ff.; Boll, Meckl.Gesch, Bd. 1,

S. 165 ff., 355 ff.
8) Ueberdie Unterschiededer Veranschlagungvon 1855 und 1865 vgl. Meckl.

Anzeigenv. 1868, Nr. 127.
9j Beitr. z. Statist. Meckl.,Bd. 4, S. 206.
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Ackerlast von 6000 Quadratruthen beträgt rund 50 Thlr.'"), ist also
viel niedriger als diejenige der Pachthöfe (§ 47).

Dazu kommt in Betracht, daß bis 1876 auch die Hufensteuern der
Bauern mit in diese Pacht begriffen und veranschlagt sind.

Außerdem lasten auf den Bauern bedeutende Communalverwendungen,

insbesondere zu Armen und Schulzwecken :c.

§ 54.

Fortsetzung.

Ihre Husenländereicn, meistens IL—24,000 üURuthen, haben
die Bauern zu hauswirthlicher Benutzung und Meliorationspflicht, woneben
forstliche Erträge, Mineralien und Metalle, wie bei allen übrigen Zeit-
Pächtern, für die Grundherrschaft reservirt bleiben; dies gilt insbesondere
auch von Eichen und Buchen, wenn sie nicht auf den Gehöften oder deren
Gärten und Wehrten stehen'). Die Bewirtschaftung der Ländereicn
nebst Schlagordnung und Fruchtfolge ist zum freien Ermessen der Bauern,
so lauge sie Recht an der Hufe thun. Nach Ablauf jedes Zeitpacht-
contractes fallen die Ländereien zunächst zur freien Verfügung der Grund-
Herrschaft zurück, welche auf dem Wege der Feldregulirung^) Um-
tauschungen uud selbst Verkleinerungen zn gemeinnützigen Zwecken, befon-
derö zur Gründung neuer kleiner Besitzesstellen, z. B. Büdner, Häusler
u. s. w., insoweit voruimint, daß das bäuerliche Fortkommen und die
bisherige Wirtschaftsweise noch wesentlich von Bestand bleibt. Selbst
noch vor jetziger allgemeiner Vererbpachtung der Bauern sind die erforder-
liehen Reservate zu Genieindeländereien, Schulen u. s. w. aus den Bauer-
Hufen ausgeschieden3).

Die Gehöftsgebäude stehen regelmäßig im Eigenthum der Gruud-
Herrschaft, werden den Hauswirthcn in Grundlage des Gehöftsinven-

'°) Ueber die fpeeielleren Erträge vgl. Sßeitr. z. Statist. Meckl., Bd
S. 32, Bemerkung 1.

') Circ. v. 7. October 1868; vgl. besondersnoch K 107.
2) Ueber dieselbevgl. besonders v. Bülow, Cameralist. Grunds, 1826.
3) Circ. v. 14. Mai 1868.

4,



tavium8 überwiesen und unterliegen ebenfalls der bäuerlichen Melio-

rationspflicht. Die Baulast ist coutractlich bestimmt, die Bauart

steht zum Ermessen der Herrschaft. Bei größeren Reparaturen und allen

Neubauten haben regelmäßig die Hüfner desselben Dorfes entweder in

Grundlage des Fuhrvereius 4) oder nach amtlicher Nepartition sämmtliche

Dienste und Fuhren zu leisten, auch das Stroh herzugeben. Im Uebrigen

erhalten nach dem neuesten Contraetssormnlar vom 24. Juni 18G9 die

Bauern bei Neubauten aus Baufälligkeit Bauhülfsgelder, nämlich 400 Thlr.

für Wohn- incl. Viehhaus, 280 Thlr. für Wohnhaus alleiu, 200 Thlr.

für Viehhaus allein, 180 Thlr. für Scheuren. Die Versicherung gegen

Brand haben die Bauern auf eigue Kosten zu beschaffen und bekommen

dagegen die Brandgelder. Diese Bauhülfen stammen aber erst aus der

Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege, während in ältester Zeit die Hüfner

ihre Gebäude ganz aus eignen Mitteln erhalten mußten5).

Die Hofwehren, d. i. das erforderliche lebende und tobte In¬

ventar, wurden in alter Zeit von den Gehöftsbesitzern selbst eingebracht,

blieben dann aber Pertiueuz der Stelle und gingen mit derselben selbst

auf fremde Besitzer über, sind jedoch besonders seit dem dreißigjährigen

Kriege und Bestellung der Höfe durch Hofdieuste der Bauern diesen von

der Grundherrschaft geliefert6) und gelten deshalb in Zweifel als Herr-

schaftlichesEigenthum. Bei allmäliger größerer Wohlhabenheit der Bauern

und den wirtschaftlichen Fortschritten der neueren Zeit haben jene jedoch

neben der herrschaftlichen Hofwehr auch eigentümliche, f. g. Ueberwehr,

sichangeschafft. Ueber die herrschaftlichenHofwehren sind 1806 und 1862

genaue Juventarien aufgenommen, deren Confervation bei den Gehöfts-

regnlirnngen beachtet wird. Stets zählen zur herrschaftlichenHofwehr die

ganze Ernte des laufenden Wirtschaftsjahres, soweit sie zur Fortführung

der Gehöstswirthschaft in allen Beziehungen erforderlich ist, ebenso die

Anöbröduug, d. i. der Brod-, Victualien- und Futterbedarf für Menschen

und Vieh, endlich die Dungvorräthe. Defeete an der herrschaftlichenHos¬

4) Aufgehobend. Cire. v 14. Mai 1870; vgl. Cire. v. 1. Mai 1867.

') Gesch. d. Amtes Schwaan im Schwaaner Amtsblatt von 1867, Nr. 37;

dgl. Z. Gesch. u. Vererbpacht., S. 46 u. 46.

°) Citat Amt Schwaan, Nr. 37; dgl>Z. Gesch. u. f. W, S. 24 ff. u. 47.
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wehr werden aus der Ueberwehr bei gegenseitiger Ausgleichung nach der
Hofwehrtaxe von 1806 gedeckt,und erst die dann noch verbleibendelieber*
wehr ist Allod. Früher nutzten die Bauern die herrschaftlicheHofwehr
ganz umsonst und zahlen erst seit der Veranschlagung von 1865 zwei
Procent der Hofwehrtaxe. Zuweilen aber haben auch die Bauern die
Hofwehren ganz als Ueberwehren gekauft, welche dann rein allodial sind.

Im Allgemeinen waren unsere Bauern bei diesen billigen Verhält-
nissen unter milden Landesherren in guter Lage; dennoch lastete auf ihnen
das Gefühl ihres unsicheren Besitzes, mangelnder Realcredit, sehr weit-
gehende administrative Controle. Zu Hanptträgern der neue» Gemeinde-
Organisation waren sie also überall nicht geeignet. Aus solcherErwägung
ist jetzt ihre allgemeine Vererbpachtnng eingeführt und bis anf einen ge-
ringen Rest vollendet. Die Bauern gehen hiermit einer ganz anderen'
und hoffentlich segensreichenZukunft entgegen.

8 55.

dd. iTßit Erbpachthuftn.

Die Erbpächter aus dem früheren Mittelalter sind bis anf die Be-
sitzer der Poeler Hufen, welche übrigens mehrere Jahrhunderte hindurch
nicht zu Mecklenburg gehörten (§ 27), jetzt wohl spurlos verschwunden'),
doch existiren noch aus dem 17. Jahrhundert vereinzelte fürstliche Zu-
sicheruugen auf festere Besitzesrechte. Aus der Zeit des Herzogs Karl
Leopold im Anfange vorigen Jahrhunderts stammen wenigstens die Erb-
Pachtcontracte einiger Frohner und Müller, nachdem die damals schon
beabsichtigte allgemeine Vererbpachtnng der Bauern im Uebrigeu wegen
schlechterConjnncturen und mangelnder Umsicht gescheitertwar^). Wie-
dernm seit dem Anfange dieses Jahrhunderts wurde die Vererbpachtung
in einzelnen Fällen in Anwendung gebracht^). Besonders nach Auf-
Hebung der Leibeigenschaft 1820 war das landesherrliche Bestreben auf
allgemeine Einführung festerer Besitzesrechte in Grundlage der römischen

') Ueber die Besitzerauf Poel vgl. die Meckl.Zeitung von 1875, Nr. 291,
und Beilage zu Nr. 296.

a) Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 146; Lisch,Jahrb., Bd. 13, S. 197 ff.
') Seilt, z. Statist. Meckl i, S. 38.
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Emphyteusis gerichtet4), und wenn auch nicht, wie beabsichtigt, ganze

Dörfer, so traten doch seit jener Zeit zahlreicheBauern in das neue Ver-

hältniß über. Die Anzahl dieser Erbpächter und der verbliebenenBauern

stehen deshalb in eugem Zusammenhange und letzterehaben sich gemindert,

je mehr jene angewachsen sind. Im Ansauge dieses Jahrhunderts existirteu

5400 bis 5500 bäuerliche Wirthe; 1833 schon 437 Erbpächter und

5010 Bauern, 1840 neben 593 Erbpächtern 4820 Bauern, 1850 nach

Ausscheiden des Großherzoglichen Hausgutes 878 Erbpächter und 4500

Bauern, 1860 neben 1272 Erbpächtern 4128 Bauern, 1866 außer

1376 Erbpächtern mit einem Gesammtareal von rund 26 Millionen

Quadratruthen5) 4085 Bauern. Doch datiren diese Erbpächter nicht

insgesammt aus eignem Uebertritt zur Erbpacht, sondern zu einem großen

Theile auch aus Heimfall von Bauergehöften, welchedann von der Grund-

Herrschaftzuweilen, besonders iu deu vierziger Jahren dieses Jahrhunderts,

wiederum ans Banernrecht ausgethan, hauptsächlich aber bis auf. diesen

Tag öffentlich meistbietend auf Erbpacht verkauft wurden, zu einem andern

T'.'cile aber endlich ans Parceliruug unergiebiger Pachthöfe und anS Ab-

treuuuug entlegener Außeuschläge von Dorffeldmarken. Die hierbei auf-

gestellten Bedingungen waren natürlich sehr verschieden. Die selbst auf

Erbpacht übergehendenBauern gelaugteu verhältnißmäßig sehr billig dazu,

bezahlten höchstens die Hofwehr nach der Taxe von 1806, die Gebäude

uach dem niedrigen Brandcassenwerthe, und für die Ländereien ein Erb-

standsgeld vom Betrage mehrjährigen CauouS; weil diese Operation

finanziell sehr ungünstig war, besonders auch schon mit Rücksichtauf die

allgemeine Vererbpachtnug der Domanialbaueru, wurde dieser eigne Erb-

Pachtübergang seil dem letzten.Jahrzehnt nur noch ausnahmsweise gestattet.

Beim Heimfall der Gehöfte jedoch, sowie bei ganz umgebildeten Hufen

wurden die Gebäude sowie die Hofwehren regelmäßig nach dem vollen

Taxwerthe bezahlt, das Erbstandsgeld durch öffentliches Meistgebot ans-

gebracht, wobei fast immer eine dem Betrage vieljähriger Canonerlegnisse

adäquate Summe herauskam. Die reichen finanziellen Ergebnisse dieser

') Raabe, Ges.-S., Bd. 1, S. 63.

°) Beitr. z. «Statist. Meckl., Bd. 5, S. 402.



Vererbpachtungen wurden immer ini außerordentlichen Etat berechnet und
zweckentsprechendverwandt (§ 98).

Sänimtliche Verhältnisse dieser Erbpächter 6) sind in sehr umfänglichen
Contracten genau geregelt. Jeder Wechsel in der Person der Besitzer und
der regierenden Fürsten bedarf landesherrlicher Cousirmatiou oder
Recognitiou gegen Entrichtung eines laudemium, woneben bei
Universalsuccessiou an Fremde, sowie bei allen Singnlarsuccessiouen Ge-
bühren von 1 pCt. des Erbwerthes resp. des Kaufpreises ausbedungen
sind. Bei allen Verkäufen ist für die Kammer das Vorkaufsrecht stipulirt.
Die Ländereien dürfen nur zur Gewinnung eigentlicherFeldfrüchte benutzt,
auch nicht deteriorirt werden; Torfstich darauf ist erst iu neuerer Zeit

freigegeben^) (A 118). Die Bauten unterlagen amtlicher Controle ins-
besonderehinsichtlich Anlage von Micthswohnuugcn, welche erst in neuerer
Zeit sich wesentlich ans Rücksichten der Gesundheit und Feuersgefahr be-

schränkt^). Ueberhaupt ist administrative Cognition, insbesondere amtlicher
Executionszwang in allen Dingen vorgesehen.

Anbelangend die jährlichen Erlegnisse an die Grundherrschaft, so
wird bei erster Errichtung der Erbpachthufen der Geldcanon zunächst
nach bestimmten Veranschlagmigsprincipien 9), früher zuweilen auch noch
mit einem Aufschlag zur Gewinnung einer höheren Bodenrente freilich auf
Kosten des Kaufpreises, ermittelt, dann in Scheffel Roggen, ä Scheffel zu
einem Thaler gerechnet, ausnahmsweise auch in andere Kornarten, um-
gesetztund dieser Korncanon nach zwanzigjährigen Durchschnittspreisen baar
bezahlt. Wegen conjunctnrinäßigen Steigens der Preise tritt also mit
jeder neuen Preisperiode eine neue Pachtsteigerung ein. Die Gesauuntpacht
der älteren Erbpächter betrug z. B. 1850 ruud 80,000 Thlr., dagegen
1868 rund 146,300 Thlr. einschließlich der darin steckendenHnfenstcner
wobei freilich auch die inzwischen eingetreteneVermehrung der älteren Erb-
Pächter in Betracht kommt.

Die Erbpächter durften stets auf Grundlage des gemeinen Rechtes

6) Vgl. Balck, Dorna». Verh., S. 145 bis 160.
') Circ. v. 27. Deeember 1867, 11, April 1868.
") Circ. v, 14. November 1568.
") Die neuesten von 1865.



— 98 —

über ihre Hufen letztwillig frei disponiren; die Intestaterbfolge aber wurde

durch Verordnung Dum 25. Januar 1860 zuerst geregelt. Sie soll sich

jedoch nur auf Hufen von 37 V2 bis 350 bonitirten Scheffeln erstrecken,

und die innerhalb dieser Grenzen fallenden Erbpachthufen wurden als

bäuerliche in besondereMatrikeln eingetragen, während die darüber hinaus-

gehenden als Hoferbpächter und die darunter bleibende» als Büdner nicht

jener Verordnung als unterworfen gelten '"). Hierin wird der Jntestat-

Gehöftserbe auf Grundlage des gemeinen Erbrechtes, jedoch mit Vorzug

des Mannesstammes und der Erstgeburt bestimmt. Er erhält außer dem

Gehöft als Zubehör desselben das ganze Inventar, die Ausbrödnng und

sonstige Victualien, die Dungvorräthe, auch Ernte und Feldbestellung des

laufenden Wirtschaftsjahres uud muß die hypothekarischenSchulden, jedoch

die übrigen nur bei Uuausreichlichkeit des Allodialuachlasses übernehmen.

Die Geschwister beziehenAbfindungen, welche entweder vereinbarungsmäßig

oder aber nach der Taxe des Gehöftes mit Inventar unter Abrechnung

der Schulden festzustellensind. Der Altentheil des überlebendenEhegatten

wird mit Rücksichtauf die Tragfähigkeit des Gehöftes event. anf Ueblich-

keit bestimmt. Für den Fall des Verkaufes, ausgenommen an die Kinder

und nächsten Erben, haben die übrigen Miterben ein Vorkaufsrecht »ach

der Landesherrschaft. Die ganze Gehöftsregulirnng geschieht wesentlich

unter Leitung des Amtes anf administrativem Wege. Das Gesetz beab-

sichtigt Erleichterung der Gehöftsübernahme durch Minderung der Er-

stattungen au die allodialen Erben uud Verhinderung der sonst so zahl-

reichen Verkäufe aus Erbtheiluugeu. — Alle diese vorstehendenVerhält-

nisse der älteren Erbpächter sind jedoch in neuester Zeit wieder wesentlich

verändert uud weiter ausgebildet (§ 58).

§ 56.

IsortsichunI.

Zu diesen s. g. älteren Erb Pächtern sind nnn in neuester Zeit

die ans der allgemeinen Vererbpachtnng der Domanialbanerhnfen ^hervor-

gegangenen hinzugetreten. Diese großartige Organisation ist Gegenstand

">)Bcilr. z. Statist. Meckl, Bd. 4, S. 30, »nd Vorwort zu Rd. 5.



zahlreicheröffentlicherErörterungengeworden'), weshalbhier nur erübrigt,
die Grundsätzederselbenin Kürzezn wiederholen:

1) Die schonbisher in MecklenburgüblicheErbpacht ist zur Basis
der bäuerlichenBesitzcsveräuderunggewählt, weil staatsrechtlich(§§ 21, 44)
die Verleihung ungeteilten Eigenthums nicht gestattet und jedenfallsbe-
denklichwar.

2) Zwecksschnellerund gleichmäßigerDurchführungdieserMaßregel
ist den Bauern nur die Wahl gelassen,sichderselbenzn unterwerfen,oder
ihre Hufen au die Grundherrschaftzurückzugeben.Aufruf der bäuerlichen
Zeitpachtcontractefür den Fall der allgemeinenVererbpachtungwar schon
seit Jahren in denselbenreservirt.

3) Zum letztenMale machte die Grundherrschaftvon ihrem Rechte
der Veränderungder bäuerlichenHufen Gebrauch,jedochnur insoweitbe-
deutendeMängel der bisherigenEintheilung und dringende neue Bedürf-
nifse hervorgetretenwaren. Zn letzterengehörte besondersdie Schaffnng
von Gemeindeländereien,welchenötigenfalls den Bauerhufen entnommen
werden sollten.

4) Ganz unentgeltlichsollen die Bauern von ihren Ländereienbis
zu 120 bonitirten Scheffeln, wo aber diese — bei gutem Ackerund
höherer Bonität — keine 18,000 Quadratruthen ausfüllen, wenigstens
letztereFläche erhalten, und nur für den Rest den nach Veranschlagung
von 1865 ermittelten25fachenCanon als Erbstandsgeldbezahlen. Die
meisten guten Hufen mittlerer Große, sowie die zahlreichenschlechteren
aber größerenin denSandämtern sind hiernachganz frei von Erbstands-
geld. Letzteresfür fämmtlicheHufen im Betrage von etwa 70 Millionen
Onadratrnthen wird sichnochnicht auf eine Million Thaler belaufen.

5) Anch eine Parcelirung der Banerhnfen ist vorgesehen. Zunächst
ist kein Bauer gezwungen,den erbstandsgeldpslichtigenNest seiner Lände-
reien zu kaufen, fonvern kann denselbenan die Grundherrschaftzurück-
geben. Aber auch der Besitzereiner werthvollerenHufe kann daraus zwei

') Vgl. citat der Note 1 zu § 50; Meckl.Anzeigen v. 1868, Nr. 125 it.
127; sowiev. 1871, Nr. 258 u. 259; vgl. ferner das AllerhöchsteReseript v.
16. November 1867, sowie d. Cire. v. 14. Deeember 1867, 14. Mai 1868,
7. Oetober 1868, 2. März 1869, Contractsformnlar vom September 1869.

7»
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Bcsitzesstellenformiren lassen, eine Stamm Hufe von wenigstens120

bonitirten Scheffelnund eine Nebenhufe oder auch nur eine Büdnern.

Er kann die Nebenhufeals Bestandtheilder Stammhufe behalten, doch

muß dieselbebei ihrer Annahme als besondereBesitzesstellebinnen zwei

Jahren nach der nächstenVeränderungin der Person des Besitzersbebaut

werden. — Bon dieserParcelirnngs-Befngniß ist freilichnur wenig Ge-

brauch gemacht.

G) Ein siauspreis für dieGebäudewird nur erlegt, wenn der Haus-

wirth 71 oder mehr bonitirteScheffelan Ländereienhat, und zwar dann

für jedenScheffel über 70 bis zu 120 Scheffeln 2 pCt. des zur Zeit

der Bererbpachtnngbestehendenhalben Brandkassenwerthes, wobei ihm

jedochdie ausschließlichfür eigne Mittel aufgeführtenGebäude, auch Be-

fricdiguugenund Brunneu nicht angerechnetwerden,endlichdie Ablehnung

überflüssigerfreisteht. Die große Anzahl der kleinerenBauern braucht

hiernachgar Nichts und eine Menge der mittlerennur theilweifefür die

Gebäudezu zahlen. Der Gefammtbetragder sehr niedrigen Domanial-

brandkassefür die Bauergehöfteerreichtebeim Beginn der Vererbpachtung

noch keine6,322,000 Thlr. und von diesenwerdenbei vorstehendenEnt-

freiungenin Summa nicht mehr als rund 2 Millionen erstattetsein.

7) Die herrschaftlichenHofwehrenwerdennach der billigenTaxe von

1806, Einsaaten und Ackerbestelluuguach niedrigenAnsätzenbezahlt. Der

Gesamnitbetragder Hofwehrtaxeerreicht rund 1,526,000 Thlr. und für

Saaten und Ackerbestellungergiebtdie genauereBerechnung600,000 Thlr.

Der baare Gewinn der Landesherrschaftans 4 bis 7 übersteigtso-

uach eben 5 Milloncn Thaler, welche(§ 98) im Domanial-Capitalfonds

dauernd confervirt-) werden. Ferner erspart die Grundherrschaftan bis-

herigen baulichenVerwendungenfür Bauergehöftejährlich rund 80,000

Thaler, also ein Capital von 2 Millionen. Eine Ermäßigung der allge-

meinen Verwaltnngskostenist, zumal wegen Erschwerungdes Hypotheken-

betriebes für so viel neue Erbpachtstellenund wegen inzwischenerfolgter

zeitgemäßerErhöhung der Gehalte bis jetzt nicht eingetreten(§ 81).

2) lieber den Domamal-Capitalsonds demnächstim 2. Theil.
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§ 57.
Fortsetzung.

8) Der Canon wird capitalisirt, d. h. in Grundlage der Ver-

anschlagnngvon 1865 ermittelt, zum 25fachenBetrage in eine Capital-

summe umgesetztund diese mit 4 pCt. vom Erbpächter verzinst. Der

25facheBetrag, also vierproceutigeAblösungsmodus,erscheintnur billig,

weil der Erbpächterselbstnur mit 4 pCt. verzinst. Bei Abzweigungeiner

Nebenhusewird der für kleinerebis zu 150 bonitirten Scheffelngehende

Stellen üblicheHnfenstandsrabattvon 1 bis 20 pCt. jeder einzelnenStelle

gewährt. Der Korncanon, also die zwanzigjährigePreiserhöhung der

älteren Erbpachthnfen(§ 55), ist hier bei Seite gesetzt. Die Zinsen

diesesCanoncapitals entsprechenin ihrem Gesammtbetrageder bis-

herigeuPacht der Bauern (§ 53) und werden, sobald die letztenjetzigen

Bauern vererbpachtetsind, rund 600,000 Thlr. ergeben.

9) Die Creditverhältnisseder Erbpächter sind aufs sorgfältigstege-

regelt. An erster Stelle des Grund- und Hypothekenbncheswerden die

Canoncapitalien, s. g. Schuld anS § 5 des Normalerbpachtcontractes

eingetragen. Die Laudesherrschafthat nachVerordnung vom 28. Februar

1875 auf ihre Befngniß zur Kündigung der Canoncapitalienverzichtet,

solchejedochden Erbpächternunter der Bedingung freigestellt,daß sie auf

das ganzeCanoncapital sicherstreckenmuß und Kündigungenvon Theilen

ausgeschlossensind'). Unmittelbar hinter dem Canoncapital, also an

zweiterStelle des Grund- und Hypothekenbuches,ist denErbpächternfrei-

gelassen,Beträge bis zur halben Höhe des Canoncapitals für sichselbst

zur Schaffung von Credit und Negociruug vou Anleihen eintragen zu

lassen^). Endlich die Schnld aus § 6 der Normalerbpachtcontracte,

d. i. für die Erbstauds- und Kaufgelderder Gebäude und Hofwehren,

wird an dritter Stelle für dieGruudherrfchaftintabnlirt. Erbpächterzahlt

für dies Capital jährlich 4 pCt. Zinsen und ferner 1 pCt. zur allmäligeu

Tilgung des Capitals, zum s. g. sinkenden Fonds. Auf den jedes-

') Circ. v. 24. März 1875.
2) Circ. v. 1. Mai 1869; dieseEinträge auf eignenNamen werden bei ge-

trennter Succession in Grundstückund übrigen Nachlaß zu letzteremgerechnet,
Circ. v. 10. Juli 1876; V. v. 25. August 1876, Rgbl. St. 23.
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maligen Betrag des letzterenwerdendem ErbpächtervierprocentigeZinsen

und Zinseszinsenzn gute geschrieben,so daß Erbpächter in dieser wenig

lästigenWeisenach 41 Jahren seineSchuld völlig abgebürdethat. Im

Uebrigensteht auch dem ErbpächterCapitalabtrag frei, welchervon der

Schuld abgerechnet,so daß fernerhin nur nochihr Rest amortisirt wird.

Der sinkendeFonds selbst kommtdagegennicht schonbei Teilzahlungen,

sondernerst bei dem völligenAbtrag in Anrechnung. Die 4 pCt. Zinsen

fließenzur Renterei als deren Gewinn aus der allgemeinenVererbpach-

tnng, während die einproeentigenAmortisationszahlnngenim Domanial-

Capitalsoudsals steigenderFonds conservirtwerden. Die Grundherrschaft

hat sichihrerseitsder Kündigungbegeben,bis Erbpächter mit Zins und

Amortisationszahlungenin Rückstandgeräth.

10) Die bei Vererbpachtungenbisher üblichensehr zahlreichencon-

tractlichenBeschränkungen,z. B. auch betreffsHolznutzung(§ 107), Torf¬

stichs(§ 118), sindauf das äußersteMaß herabgesetztund bezieleuwefent-

lich nur nochdas Verbot der Parcelirung und der Consolidation,̂ sowie

einigeBestimmungenbei Verkaufsfällen. Die Eon firm ation bei Be-

sitzerwechselist beibehalten,jedochdas laudemium beschränkt(§ 06).
Der Erbpachtbesitzkann nur einer Person zustehen; zulässig ist jedoch

der ungetreunteBesitz mehrererErben des letztenBesitzers bis zur Erb-

schaftstheilnug. Der Kammer ist das Vorkaufsrecht sowohl für sich

als für Dritte reservirt. Der administrativeExecutionszwangist weg-

gefallen. Anstatt der früheren contractlichenVorbehalteund Reservationen

entscheidenfortan die Landesgesetze.

Die anfänglicheBefürchtung,daß die neuenErbpächterden besonders

durchdie Verzinsungder Forderungenfür Erbstands- und Kaufgelderauf

sie gekommenenneuen Lasten nicht gewachsensein würden, ist nicht in

Erfüllung gegangen. Schon bis Johannis 1874 haben von den bis da-

hin vererbpachteten3388 Bauern fast 500 sofort Alles und eine Menge

wenigstens Capitalabträge gezahlt. Wie gut sie finanziell gestellt sind,

zeigt sich überzeugendin den Fällen freiwilligen Verkaufesihrer neuen

Erbpachthufenan Andere3)( Bis 1873 war dies z. B. bei 46 Stellen

ä) Vgl. Mcckl,Alizeigento. 1868, Nr. 127; v. 1871, Nr. 142 u. 259; v.
1872, Nr. 16.



vorgekommen.Aus der allgemeinenVererbpachtungwarendieselbenbelastet

mit Canoncapitalien von 138,900 Thlrn. und mit Kaufgcldsfchuldvon

60,226 Thlrn., insgesammtmit 199,126 Thlrn., d. i. pro Stelle 4330

Thaler. Der von den ErbpächterngewonneneKaufpreis inclusiveCanon-

capitalien und Inventar betrug 473,388 Thlr., also pro Stelle 10,291

Thaler. Besondersdie kleinerenund auch nicht immer obendreinbesseren

Stellen wurden gut bezahlt, und hier erreichteder Gewinn des Erb-

Pachtersnicht selten selbst das Vierfachedessen,was er selbst dafür bei

der allgemeinenVererbpachtungan die Grundherrschaftgegebenhatte.

§ 58.

Fortsetzung. /

Haud in Hand mit der Einführung der Geiiieindcordnungbegann

ini Jahre 1869 die allgemciueVererbpachtungund bereits am 28. Fe-

bruar 1875 wurde den dabei betheiligtenBehördenund Beamten für die
Durchführung dieses Werkes die öffentlichelandesherrlicheAnerkennung

ausgesprochen. Im LaufedieserwenigenJahre waren mehr als tausend
Domanialortschastenzur Gemeinde und etwa 3600 Bauern znr Erbpacht

übergetreten.

Nur dieauf zweiAuge« stehendenund dieAussichtauf demnächstigen

Heinifall bietendenetwa 500 Bauerhufe» waren bis auf Weiteres von
der Vererbpachtungausgeschlossen,dochist auch hier nach Circular vom
2. September 1875 der Eintritt in das neue Verhältnis gestattet. Der-
selbeberuht ausschließlichans freiemWillen der betheiligtenHufenbesitzer
und ist au folgendeBedingungengeknüpft.

Für die Hofwehrist beim Vieh die doppelte, beim.tobten Jnventa-
riiim die einfacheHofwehrtaxevon 1806 zu bezahlen. Für die Gebäude
sind ohne Rücksichtans den Hnscnstandder Stelle drei Viertheile der
Domauialbrandtaxe, mit AusscheidungderjenigenGebäude, welchevom
Erbpächterohne alle herrschaftlichenHülfen aufgeführtsind, zu bezahlen,
wobei ersichtlichüberflüssigeGebäude vom Erbpächter abgelehnt werden
können. Einsaaten und Ackerbestellungsind nach niedrigenAnsätzenzu
erstatten. Für die Ländereienbis zu 120 bonitirten Scheffeln resp.
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18,000 Quadratruthen zahlen Erbpächter,falls sie daS dreißigsteLebens-
jähr nochnicht vollendethaben, überall kein, dagegenmit jedemhöheren
Lebensjahreder zur Erbpacht Uebertretenden,also größererWahrscheinlich-
feit des Heimsalls, ein entsprechendsteigendesErbstandsgeldvom ein- bis
zwanzigfachenBetrage des Canons, so daß hier das Maximum mit dem
vollendetenfünfzigstenLebensjahrezu entrichten ist; bei noch höherem
Alter wird das Erbstandsgeldbis zum dreißigfachenCanon von der Kam-
mer bemessen. Für die nutzbarenLäudereienüber 120 bonitirte Scheffel
resp. über 18,000 Quadratruthen ist immer der fünfundzwanzigsacheBe-
trag des Anschlagesals Erbstandsgeldzn bezahlen. Im Uebrigengelten
wegender Capitalisirungdes Canons, Amortisation der Kauf- und Erb-
standsgelderund sonstigenInhaltes des ContractesdieselbenBestimmungen
wie bei den anderen, neueren Erbpächtern. Von Vorstehendemansge-
schlössensind nur nochdie nochnicht eingewiesenen,also junge Anerben,
sowiedie kinderlosenHusenbesitzervon mehr als 65 Jahren, bei welchen
sreieste,landesherrlicheBeschlußfassungvorbehaltenist. — Die inzwischen
nochheimfallendenHufen werdennach wie vor meistbietendauf Erbpacht
verkauft, doch erhalten jetzt auch diese neuen ErbpächterContraete nach
neuemeinfachenFormular mit Canoncapital und Amortisation des rück-
ständigen Kauf- und Erbstandsgeldesnach regelmäßigembaaren Abtrag
der größerenHälfte; die Amortisation ist hier jedochkeine einproeentige,
sondernnur eine '^Procentige, währenddas andere '/z ans Verwaltnngs-
kostengerechnetwird').

Selbst auf die f. g. älteren Erbpächter(§ 55) sind die Wohlthaten
der neueren Vererbpachtungin Anwendung gebracht. Auch sie können
ihren Roggencanon capitalisiren lassen und nehmen dann nach Circnlar
vom 28. Februar 1872 gleicheeinfacheund freie Contraete, wie die
neuenErbpächter. Jeder Scheffelihres bisherigenKorncanonswird ihnen
dabei je nach der Kornart mit 2 Mk, 6 Pf. bis 5 Mk. berechnetund
die Capitalisirung geschiehtebenfalls zn fünfnndzwanzigfachemBetrage;
wenn sie außer ihrem Canon nochNebenerlegnisse,z. B. Mahlzwangs-
befreiungsgeld(§ 64), Onittungsgcbühr oderPostgeldzu entrichtenhatten,

') Contractsformular v. September 1869; C, v, 22. Januar 1876.
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so werdendieseregelmäßigmit capitalisirt, jedochmit Ausschlußder dein
öffentlichenRecht angehörigeu, z. B. Hnfenstener. Wegen Eintrags und
Kündbarkeitdes Canoncapitals gilt das bei den neuerenErbpächternGe-
sagte. Ist aber in ihren bisherigen Contracten eine Abzahlung des
Canons in irgend einer Weise bereits berücksichtigt,so haben sie die freie
Wahl, das ganzeCanoneapital im Termine des Contractwechselsanszn-
zahlen oder dasselbevon ihrer Seite kündbarzu behalten̂ ). Für etwaigen
Zuwachs von Ländereienälterer Erbpächter normiren dieselbenBestim-
muugeu wie bei Büdnern (§ 59); bei größerenArcalverändernugenwer-
den Additivnalacten zu den Erbpachtcontractenertheilt^).

Für sämmtlicheErbpächter,sowohlältere, als neuere, ist inzwischen
durch Verordnung vom 24. Juni 1869 auch die Intestaterbfolge
gesetzlichgeregelt. Im Allgemeinengelten auch hier die Bestimmungen
des ersten Gesetzesvom 25. Januar 1860 (§ 55), jedochmit mehreren
Vereinfachungen. Die Matrikel ist weggefallenund an ihre Stelle nur
ein Verzeichnißder diesemGesetzenicht unterliegendenBanergütergetreten^).

Abfindungenund Altentheil werden nur noch statutarischgeordnet
und sind über die Statute» bestimmteVorschriftengegebenÄ). Das Vor¬
kaufsrechtder Miterben geht demjenigender Domanialverwaltungvor.
Wegen der statutarischenRegelung ist eine eventuelleTaxe nicht mehr
erforderlich.

Anstatt aller früheren eontraetlichenBeschränkungennormirt Hinsicht-
lich der Bauten auf allen Erbpachtgehöftenjetztnur nochdas Gesetzvom
3. Januar 1876. Besondersmit Rücksichtauf die Feuerpolizeisinddarin
wegenBauart, Bedachung,Belegenheitu. f. w. sehr eingehendeBestim-
mnngengetrosseu,welchezur Cognition der Amtspolizeibehördeund event.
des Ministeriums des Innern ressortiren.

2) Contractsformular v. 28. Februar 1872; Circ. v. 24. März 1875.
®) Circ. v 15. September 1871, 26. April 1876.
4J Circ. v. 4. September 1869.

5) Verordnung v. 10. Oetober 1870, Rgbl. St. 107; Cireulare v. 18 März
1871 und 11. Mai 1872.
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§ 59.
ee. von ZZiidnrrricn.

Büdner, bodener, später auchBrinksitzer,erscheinenschonseitJahr-

Hunderten,fallen jedochmit den früherenHäuslern (§ 60) vielfach zu-

sammen. Ihre jetzigeAusbreitung datirt erst seit der Mitte des vorigen

Jahrhunderts aus dem damaligenBestrebender Landesherren,die beson-

ders seit dem dreißigjährigenKriege noch WilstenzahlreichenBauerhufen

wiederin Cultur zu fetzen'). Die Bewerber erhielten zu gewöhnlichem

Bauernrecht,welchesjedochbald iu das gemeineErbrechtüberging, neben

sonstigenUnterstützungenhundert Quadratruthen zu Haus-, Hosstelleund

Gartenland, sowie außerdemWeidesreiheitfür eine Kuh und geringeres

Vieh gegen eine jährlicheGrundheuer von 4 Thlrn. Meckl.Val. Im

Jahre 1809 fielenmanchevorherigeFreiheitenderselbenfort, dochwurde

ihnen seitdemein verschiedengroßes Areal von Acker,Wiesen und Weide,

theils auf Erbstant>,thcils in Zeitpacht zugetheilt, für welchessie außer

der verbleibendenGrnudheuer besondersbezahlenmußten. Ihre weitere

Vergrößerunggeschah,nachdemseit etwa 40 Jahren die bisherigeCom-

munalweideausgehobenund separirt wurde; für Aufgabe ihrer Weide-

freiheit gewannensie eine entsprechendefesteAckerfläche.Ihre Zahl ver-

mehrte sich besonders aus den durch die Separation der Dorffeldmarken

disponibel gewordenenentlegenerenAckerflächen,welchein passendenAb-

schnittenzu Büdnerrechtweggegebenund verkauftwurden. Dem Bedürfniß

nach Austheilung kleinenGrundbesitzes,besonders bei Städten und guten

Absatzwegen,wurdehierdurchnachMöglichkeitabgeholfen,und selbstganze

Ortschaften,f. g. Büdnercolonien, entstandenauf dieseWeise. Die

jetzigeallgemeineBererbpachtnugder Domanialbauern gab fernere Ver-

anlassung zu ihrer Vermehrung, indem die Bauer» aus überschüssigen

HufenländereienBüduereieu formiren lassenkonnten. Schon im Anfange

diesesJahrhunderts existirten mehr als 4000 Büduereieu, 1830 5300,

1840 mehr als 6000, 1850 mehr als 6600, 1860 mehr als 7100,

1870 7328, welcheseitdemsich nochum einige vermehrthaben — wo-

mit ihre Anzahl wegen Mangels an disponiblen Ländereiennun wohl

Ucber die Büdner vgl. Balck, Doman. Verh>, Bd. 1, S, 161 bis 166;

Beitr. z. Statist. Meckl., Bd. 4, S. 39.
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geschlossenist. Nach dem Rechteder Emphyteusisbesitzensie durchschnitt-

lich etwa 2000 Quadratruthen, auf denen sie größtentheils,nebenfonsti-

gemErwerbe durch ihrer Hände Arbeit, ein sehr gutes Auskommenhaben;

dochgiebt es michnochdanebeneine Anzahl Büdner mit dem Ursprung-

lich sehr geringenAreale. Die Erbpachtländereiender Bildner enthielten

im Jahre 1867 beinahe 12 Millionen Quadratruthen̂ ).
Ihre sonstigenVerhältnisseentsprachenbis auf die neuesteZeit den-

jenigen der älteren bäuerlichenErbpächter. Ihre Bndnerbriefeenthielten

eine MengeBeschränkungenund gruudherrlicheCautelen. Auch hier Herr-

schaftlicheRecoguitionbei jedemBesitzerwechsel,Vorkaufsrechtder Kammer,

baulicheVorschriften. Seit 1838 zahlen sie an die Grundherrschaftfür

ihre fänimtlichenErbpachtländereieneinenRoggencanonmit zwanzigjähriger

Preiserhöhung. Derselbewurde früher bei erster Verleihungder Büdnerei

nach der höherenPachthoftaxeveranschlagt,dochnormirt für die feit 186?

entstandenenBüdner die niedrigereVeranschlagungvon 1865.

Gleich den älteren Erbpächtern sind aber auch seit neuesterZcit3) ,

den Büdnern mancherleiErleichterungenund Vortheile gewährt. Ihren

bisherigenKorncanon könnensie capitalisirenund auszahlenzum füufuud-

zwauzigfachenBetrage, wobei jeder Scheffel zu einem Thaler und acht

Schilling veranschlagtwird. Bei Zuwachsläudereieuwird überall, eben-

sowenig als bei ganz neuen Büdnereien, kein Korncanon mehr, sondern

nur ein, Canon- Ablösung und Erbstandsgeld gleichzeitigumfassendes,

baares Kaufgeldbedungen,dessenHöhe bis zum sunfzigfachenBetrage des

vorher zu ermittelndenKorncanons steigt, auch bis zur Auszahlungmit

5 pCt. zu verzinsenist. Die hieraus resultirendenAuskünftefließenzum

Domanial-Capitalfonds. Bei ZnwachsländereienwerdenbesondereZusatz-

acten zu den Büduerbriefeu,letzterejedochgauz neu gegeben,wennBüdner

gleichzeitigihren bisherigenKorncanoncapitalisiren. Die neuen Büdner-
briese sind aufs Aeuszerstevereinfachtund beschränktund cuthalten wesent-
lich nur nochdas Verbot der Parcelirung und Consolidalion,soimeVor-
behalt amtlicherAnerkennungbei jedemBesitzerwechselgegeneinfacheAmts¬

2) Beitr. z, Statist. Meckl, Bd. 5, 406.
') Cire. v. 19. Januar 1807, 14. November 1868, 3. Januar 1870.
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gebühren. Der Besitzkann nur einer Person zustehen,zulässigist jedoch

ungetrennterBesitzder Erben bis zur Erbschaststheilung.

Die jetzige»Büdner zahleninsgesammtetwa 108,000 Thlr. jährlich

zur herrschaftlichenKasse. Für ihre Zeitpachtläudereieu,welchebis vor

wenig Jahren noch 2'/a Millionen Quadratruthen umfaßten und wofür

etwa 14,000 Thlr. aufkamen,entrichtensie nach inzwischeneingetretener

Verleihung des größten Thcils derselbenzu Büdnerrechtjetzt nur noch

wenig mehr als 2000 Thlr.

Für Büdnereieuvon einem höherenHuseustandeals 37 '/2 bouitir-

ten Scheffelnnormirt die Intestaterbfolgeder bäuerlichenErbpächter, für

die kleinerennach wie vor das gemeineErbrecht. Anstatt der früheren

büdnerbieflicheubaulichenVorschriftengilt jetzt das Gesetzvom 3. Ja-

uuar 1876.

§ 60.

ff Von Häualrrricn,

Häusler, casati, Käthner, auchKossathen') gab es schonin ältester

Zeit; sie unterschiedensichdadurch,vou deu Bauern, daß sie nicht gleich

diesenTheile der gcsammteuFeldmark, sondernnur einzelnerHnfen, auf

denenihre zuweileneigenthümlichenKathen standen, in Pacht hatten, ge-

riugere Abgaben, besondersdas s. g. Nauchhnhn, anch statt der bäner-

lichenSpanndienste regelmäßignur Handdiensteleisteten2). Später sind

sie in Brinksitzerund Büdner übergegangen(§ 59).
Die jetzigenHänslercien stammen erst aus dem Jahre 1846; ihr

ursprünglicher Zweck war nicht Vermehrung der kleinen Grundbesitzer,

sondernnur Schaffung gesunderund geräumigerHäuser. Ihre Verhält-

nissesind bis auf die neuesteZeit in steterAusbildungbegriffen3).
Zuerst solltendie Häusler nur ein eigenthümlichesHaus mit einem

Platze von 15 bis 25 Quadratruthen gegen jährliche Recognition von

') Jetzt freilich versteht man »nler Kossathen Bauern von '/< bis '/, Hufe.

2) Mcckl, Urk.-B,, N. 4040, 4919, 5221; Schirrmacher, Beitr. -z. Gesch.

Mecklb,, Bd^ 2, S. 129.

3) Balck, Doman. Vech., Bd. 1, S. 166 bis 173; Beitr. z. Statist. Meckl.

Bd. 4, S. 40; Circ. v. 18. Mai 1846, 20. Februar 1857, W. Januar 1862,

17. August 1867, 14. November 1868, '28. Januar 1874.



28 Schillingen erhalten. Demnächst war die erbpachtliche Hingabe eines

kleinen Gartens von wechselnderGröße in unmittelbaremAnschluß an

Haus und HofplatzgegenErdstandsgeld und Canon nur gestattet. Jetzt

endlich bildet solcheVererbpachtungeines kleineu Gartens bis zu 60

Quadratruthen unmittelbar oder nahe bei dem Hause die Regel, so daß

also die hiernach dotirten Häusler mit Hans, Hofplatzund Garten zu-

sammen etwa 85 Quadratruthen, zuweilen etwas weniger oder auch je

nach der Localgelegeuheitmehr, in Erbpacht besitzen. Die Hänslerparcelen

werden gelegentlichder Feldregulirungenaus disponiblen herrschaftlichen

Grundstückenrcservirt und an qnalificirteBewerber verliehen; selbstim

Laufe ihrer Zeitpachtcontractewaren die Bauern bei hervortretendemBe-

dürfniß zur Hergabeder hierzu erforderlichenLändereienverpflichtet; auch

Erbpächternist es gestattet, unter amtlicherMitwirkung Plätze zu Häus-

lereien abzutreten̂). Die Anzahl der Häusler betrug 1850, also vier

Jahre nach ihrer Ansehung, schon 1301, 1860 2197, 1865 2653,

1870 3638, 1876 4827 mit einem jetzigen Gesammtareal bis 300,000

Quadratruthen, und ist noch immer im Wachsen, weil auch gelegentlich

der allgemeinenVererbpachtungnoch viele Häuslerplätzezu demnächstiger

Bebauung rcservirt sind.

Die früheren Errichtungen neuer Häuslereien unterlagen mannig-

fachenBeschränkungensowohl hinsichtlichder Bewerber, welchenur au-

fäffige und mit hinreichendemBaucapital verseheneDomauialbewohuer

sein konnten,als auch hinsichtlichBauart und Räumlichkeitder Gebäude,

welcheimmer nur eine einzige Wohuuug enthalten sollten. Selbst die

Singular- und Universalsnccessionwar an bestimmtePersonen geknüpft.

Außer dem Gruudgeld von 28 Schillingen entrichtetendie Häusler für

ihren Erbpachtbesitzeinen ursprünglich nach der Pachthoftaxeund dem-

nächstnach der billigerenVeranschlagungvon 1865 ermitteltenRoggen-

canon, gleichdenErbpächternmit zwanzigjährigerPreisperiode. Aber die

neuesteZeit hat die den Erbpächternund Büdnern gewährtenWohlthaten

auch den Häuslern verliehen.

Die bisherigenHäusler können>jetztihr Grnndgeldund ihren Canon,

4) Circ. v. 17. August 1867.
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letzterenpro Scheffel'zu einemThaler, zum fünfundzwanzigfachenBetrage

baar capitalisiren und auszahlen. Bei Zuwachsländereieuwird ihnen

überall kein Canon, sondern nur ein, Erbstandsgeldund Cauoncapital

gleichzeitigumfassendes,Kaufgeldvou funfzigfachemBetrage des vorher zu

ermittelndenCanons aufgelegt. Ganz neue Hänslereien müssen das für

Haus und Hofplatz von 25 Quadratrutheu üblicheGrundgeld von 28

Schillingen sofort zum fünfuudzwanzigfacheuBetrage ablöfeu,und für deu

Erbpachtgarteuein gleichwie bei ZuwachsländereieubestimmtesKanfgeld

zahlen. Creditirnng dieserAuskünftefindetnur auf bestimmteJahre gegen

sünsprocentigeVerzinsungstatt. Begierig haben die Häusler dieseihnen

geboteneGelegenheitzur Entlastung ihres Besitzes ergriffen und viele

Taufendedafür gezahlt, welcheim Doinanial-Capitalfouds dauernd con-

servirt werden. — Die noch verbliebenenJahreserlegnisseder Häusler

überschreitennicht mehrereTausend Mark.

Die neuen Häuslerbriefe von 1868 und 1874 sind aufs Aenßerste

vereinfachtund enthaltenwesentlichnur nochdas Verbot der Parcelirung

und Cousolidatiou, sowie deu Vorbehalt eiues amtlichenAnerkennnngs-

briefes beim Besitzerwechsel;der Besitz der Hänslerei kann nur einer

Person zustehen,jedochist der niigetheilteBesitzmehrererErben des letzten

Besitzersbis zur Erbschaststheilungzulässig. Das frühere Vorkaufsrecht

der Kammer ist weggefallen;iu baulicherBeziehungnormirt jetzt nur noch

das Gesetzvom 3. Januar 1876, sowie in erbrechtlicherdas gemeine

Erbrecht.

8 61.

gg. von herrschaftlichenReservaten.

Dieselbenzerfallenursprünglichin Ein li eger lä ndereien und in

eigentlicheAmtsreservate. Letztere,welche') mehr als Si/.1Millionen

Quadratruthen umfassen,werdenregelmäßigvon den landesherrlichenLocal-

Verwaltungendirect administrirt und immer nur auf kurze Zeit an Pri-

vate zur Nutznießung gegen Pacht überlassen. Die Einliegerläudereien

dagegen, welchebeinahe 7'/^ Millionen Quadratrutheu enthalten^), sind

') und a) Beitr. z. Statist. SJieckl., Bd. 4, S. 47 u. 207.



diejenigenGrundstücke,welcheschon seit 1838, ganz allgemeinaber seit
1848 in Eaveln oderParcelenvon einigenodermehrerenhundertQuadrat-
ruthen Acker,Wiesenund Weide an die freien Arbeiter im Domaninm,
sowohlMiethseinwohnerals Häusler, gegen einen sehr billigen Anschlag
und mit bestimmten Ueberlassnngsbedingungenin Zeitpacht hingegeben

wurden3). Schon als die Ortsarmenordnung (§ 88) in einer Reihe
von Domanialämtern eingeführtwurde, siud die dortigenEiuliegerläude-
reien zu großemTheile den Ortschaften selbstunter der Bedingungihrer
Benutzungzu den bisherigenZweckenüberwiesen. Nachdemaber die Ge-
meindeordnnng(§ 38) vom 29. Juni 1869 ganz allgemein bestimmt
hatte, daß den neuen Domanialgemeindenzur Uebertragnngder auf sie
gelegtenLastenein Gemeindevermögenunentgeltlichzugetheiltwerdensolle,
wurde dazu der größteTheil der vorgenanntenLändereienausersehen. In
welchemUmfangedieö durchgeführtist, ergeben am besten die aus den-
selbenzur herrschaftlichenKassefließendenPachtgefälle. Dieselbenbetrugen
vor Einführung der Gemeindeordnungmehr als 140,000 Thaler jährlich,
belaufensichaber jetztnach durchgeführterGemeindeorganisationnicht viel
höher alS ans die Hälfte hiervon. Ihren Ersatz hat die Grundherrschaft
freilichdurch Entlastung der früher von ihr getragenenArmen- nnd Me-
dicinalverwendnngeu(§§ 88, 90) von zusammen noch etwas höherem
Betrage gefunden,genießt aber auch diesenVortheil nochnicht ganz, weil
sie einer Reihe von Gemeinden, deren Dotation mit Ländereiennach der
Loealgelegenheitunmöglichwar, bis auf Weiteres baare Renten gewährt.

Die Gemeindeländereiensolltenursprünglichtheils auS deu bisherigen
Eiuliegerläudereieu,theils aus Amtsreservaten,theils durchAusscheidung
ans deu Bauerhufen vor ihrer Vererbpachtungin der Weise vermehrt
werden, daß sie 5 pCt. jeder einzelnenOrtsfeldmark,mit Ausschluß der
herrschaftlichenForst und erheblicherGewässer, enthielten4). Weil aber
die Bedürfnisseder einzelnenGemeindensehr verschiedenwaren, so sind
ihre Ländereiendenselbenangemessenund haben sich im Ganzen nach der
Zahl nnd wirthfchaftlichenBedeutung der iu deu einzelnenGemeinden

°) Balck, Doman, Verl)., Bd. 1, S. 190 bis 192.
4) Circ. v. 14. Mai 1868, Beilage z. t>. Meckl. Anzeigen v. 1868, Nr. 125;

Circ. v. 7. Oetober 1868, v, 16. Juli 1869.
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wohnendenGrundbesitzerals Hauptträger der Geineinden,nach der Anzahl

der besitzlosenFamilien, nach Gelegenheitzum Arbeitsverdienst,nach un-

gewöhnlichenLastenu. s. w. gerichtet5). Der Procentsatzhat sich dem-

nach sehr verschiedengestaltetund geht von 3 bis über 20 pCt. der Feld-

mark. Der höchsteSatz ist besondersin den Sandämtern mit schonvor-

her sehrumfänglichen,aber weniger ergiebigenEinliegerläudereien,während

der niedrigstebesondersdie Aemter mit gutem und einträglichemBoden

trifft, so daß sein Ertrag hinter demjenigendes elfterenoft nur wenig

zurückbleibt6).
Noch schwebendeZeitpachtcontracteüber die Einliegerläudereiensind

mit den daraus fließendenRechtenuud Pflichten auf dieGemeindenüber-

gegangen7). Im Uebrigensind dieGemeindenverpflichtet,die ihnen hin¬

gegebenenEinliegerläudereienden derzeitigenInhabern derselben,falls sie

ihre Verpflichtungenerfüllen, nochauf wenigstenssechsJahre unter den

bisherigenBedingungen, als wenn die DomanialverwaltuugVerpächterin

gebliebenwäre, zu belassen8)- Darüber hinaus siud sie iu derBenutzung

unbeschränkt,dochverpachtensie gewiß sehrzweckmäßigauch fernerhin fast

ausschließlichder besitzlosenBewohnerklasse. Da der bisherige Pacht-

anschlagsehr niedrig war, wird auch hierbei zweifelsohnein Zukunft sich

eine höherePacht erzielenlassen.

Ans ihre Ländereienerhält jedeGemeindeeinensehr einfachenGrund-

trief ohne grundherrlicheReservationund mit der Verleihunguugetheilte»

Eigenthums9).
Auch über die nach geschehenerausreichlicherDotation der Gemeinden

auf einer Reihe von Feldmarkennochübrig gebliebenenEinliegerläudereien

ist Verfügunggetroffen; theils sind hier nochAmtsreservatefür die Zn-

fünft z, B. zu Häuslerplätzenn. s. w. geblieben,welchedann bis zur

definitivenWeggabe uoch öffentlichmeistbietendverpachtetwerden; theils

auch sind jene für ein angemessenesbis zum fnnfzigfachenBetrage der

Veranschlagungvon 1865 bemessenesKaufgeldsofort deu Gemeindenals

S) Cire. v. 15. November 18(i9.

°) Meckl, Anzeigen v. 1871, Nr. 247 », 259.

') Cire. v. 15 November 1869.

S) Cire, v. 15. November 1869, v. 9. April 1870.

9) Cire. v. 15 November 1869.



Zubehör ihrer Dotation überlassen'"). Am häufigstensind daraus s. g.
Eigenthums-Parcelen gebildetund diese öffentlichmeistbietendver-
kauft, wobeidaS Kaufgeld bis zum bestimmtenAbtrage mit 5 pCt. ver-
zinst wird*'). Zur Bebauung sind dieseParcelen nicht bestimmt. Die
Hingabe geschiehtzu ungeteiltem Eigenthum; in dem Grnudbricse ist
Parcelirnug und Cousolidatiouverboten. Das Eigenthumkannnur einer
Person zustehen; zulässigist jedochder ungeteilte BesitzmehrererErben
des letztenBesitzersbis zur Erbschaftstheiluug.

Der Kaufpreis für verkaufteEinliegerländereienund Parcelen fließt
zum Donianial-Capitalfonds.

§ 62.

c. Von Grundstückenmit Gewerbebetrieb.

In den Aemterngiebt es eine große Anzahl von Grundstücken,mit
welchenaußer dem eigentlichlandwirthschaftlichennoch ein speciellerGe-
Werbebetrieb hauptsächlich oder nebenbei verbunden ist, nämlich 161 Müh-

len, 328 Schmieden,320 Krüge, 37 Ziegeleien,9 Kalkbrennereien,18
Frohnereien, im Ganzen 941 verschiedeneNahrungsstellen. Hinsichtlich
ihrer Ländereienim Umfangevon mehr als 3 Millionen Quadratrnthen,
hauptsächlichauf Erbpacht'), und ihrer übrigen Verhältnisseunterscheiden
sie sich nicht von den anderen Grundbesitzern''); der specielleGewerbe-
betrieb zeigt bei ihnen jedochmehrfacheEigentümlichkeiten.

§ 63.

aa, von Mühlen.

Diese behaupteten von jeher eine hervorragendeStelle'). Ein
Mnhlenregal, d. i. ein der Regierung allein zustehendesRecht zur

'") (Site.v. 15. November1869.
") Cire. v. 3. März 1870.

1) Beitr. z. Statist. Meckl., Bd. 4, S. 206, 207.
2) Die Intestaterbfolge der bäuerliche» Erbpächicr vom 25. Januar 1860

sollie sich freilich auf Erbpachtgüter mit gewerblichem Betriebe nicht erstrecken,
doch ist diese Ausnahme in das neue Erbfolgegesetz vom 24. Juni 1869 nicht
wieder mit aufgenommen.

') Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 207 bis 211; Archiv f. Landeskunde,
1860, S. 211 bis 263; Bnchka u. Budde, Rechtssprüche, Bd. 4, S. 170 ff.
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Anlage von Mühlen, existirt in Mecklenburgnicht. Letzteresist durch

Artikel 32 der Reversalen vou 1621 ausdrücklichals auch der Ritter-

schaftund denStädten zustehendanerkannt. Dennocherweisenunsereältesten

Urkundenmit wenigen Ausnahme»2) Mühlen fast nur im Besitzeder

Landesherren,von denen sie dann theilweisean Städte3), hauptsächlich

aber au die Klösterverliehe»wurden und hier durchdie Säkularisation

an dieLandesherrenzurückfielen(§ 27). Die Mühlen standentheils unter

Selbstverwaltung ihrer Eigenthümer, welcheim Dominium durch fürst¬

licheBeamteausgeübtund insbesonderedurchAmtsordnnngenvom 10. Mai

1583, vom .19. Deccinber1GG0, voni 21. Mai 1687 geregeltwurde,

theils wurden sie, besondersvon den Klöstern, schon i» ältesterZeit an

Private, gewöhnlichals Lehenoder auf Erbpacht, zuweilenaber auch auf

Zeitpachtweggegeben®). Gleiches'istspäter, besondersseitAnfang vorigen

Jahrhunderts mit vielen landesherrlichenMühlen geschehen.

Nach uraltem Rechte haben die Landesherrendie Befngniß, von

jedemRostockerScheffelanf ihren Mühlen gemahlenenKorneSdie Metze

zn nehmen, d. i. von Roggen und Weizen yj2, von Malz, Grütze und

Schrot bis V24, dauebeu von Graupen ein.Mahlgeld oder Jäger-

lohn, von feinemMehl anch Beutel- oder Sichtgeld(i). — Um die Fre¬

quenz der Mühlen zn sichern und itin gleichzeitigdas kostbareAnlage-

capital wieder zu gewinnen, wurde ihueu schon seit ältesterZeit von den

grnndherrlichenObrigkeitender M a h l zwa n g oder M ü h l enbann über

ganze Ortschaften oder einzelneBewohnerklassenbeigelegt,d. i. zunächst

nur dieVerpflichtung,ihr Korn auf.bestimmtendazu angewiesenenMühle»

mahle» zu lassen?); außer durch ausdrücklichesPrivileg gewannen die

2) Meckl. Urk.-B., Nr. 1055, 5375.

') Meckl. Urk.-B., Nr. 2512, 2622.

') Winter, Cisterzienser, S. 2g ff.; Meckl. Urk.-B., Nr. 199, 711, 712,

1611, 1936, 2001, 2169, 2395, 2502, 2525, 2528.

5) Schirrmacher, Beitr. z. Meckl. Gesch., Bd. 2, S. 129; Meckl. IM. B.,

Nr. 1258, 1286, 1857, 2163, 2268, 3303; wegen Zeitpacht Nr. 3973, 4666.

°) Meckl. Urk.-B., Nr. 359, 133, 119, 911, 1115, 5375. Bei späterer Ver-

vollkommnnng der Mahlwerke sind diese Abgaben auch wohl verringert.

Meckl. Urk.-B., Nr. 2582, 5375; vgl. Nr. 1021, 3303, 3771, 3931;

Buchka u. Budde, Entscheidungen, Bd. 1, S. 173 u. 177; Schulzen- u Bauern-

vrdnnng v. I. Juli 1702, § 18.



Mühlen dies Recht auch durchHerkommenund unvordenklichenBesitz8),
und selbst die rechtlichePräsumtion stritt für dasselbe^).— Mit dem
Mahlzwaug verbundenwar von jeher der Mühlenzwang, d. i. das
Verbot, innerhalbeinesbestimmtenUmkreisesum dieZwangsmühlenandere
Mühlen anlegenzu dürfen10), wodurchauch diean sichnicht Wahlzwangs-
PflichtigenOrtschaftenund Personennach der Natur der Sache ebenfalls
an die Zwangsmühlengewiesenwurden. — Die Abgaben oder Recog-
nitionen der Müller wurden nach derZahl der Zwangsgäste,also auch
der von ihnen zn erwartendenMetze», auch Wohl der einzelnenMahl-
gänge bemessen. Außerdemhatten jene regelmäßigdas Recht des Fisch¬
fangs in den Mühlengewässern,sowieauf gewisseMühleusrohudender
Zwangsgäste,z. B. Fuhren zur Anholung der Mühlsteinen. s. w.

Durch dieseeigeuthümlicheuVerhältnisseund Beschränkungenwurden
besondereControlen herbeigeführt. Der Mehlverbrauch der Pflichtigen
wurde taxirt, und Kerbhölzerauf den Mühlen mußten nachweisen,ob die
bestimmteSchesselzahlauf ihnen gemahlenwar. Das Pnngenfahren
oder der VerkehrfremderMüller innerhalb des Zwangsbezirkeswar unter-
sagt'*). Selbst Haltung von privaten Handmühlen zur Anfertigung
von MühlenfabrikatenbedurftefpeciellerobrigkeitlicherErlanbniß 13). Die
Einfuhr vo^ Mnhleufabrikaten von außerhalb des Districtes war schon
zur Sicherung der ^andesgrundgesetzlichenMahlsteuer nicht gestattet. Be-
stimmteStrafen trafen contravenirendeMüller und Zwangsgäste. Selbst
der ursprünglicheeinfacheBegriff des Mahlzwanges wurde in Contracten
der Müller zur Vermeidung jeglicherUmgehungdahin erweitert, daß die
Zwangsgästenicht nur ihr Korn auf den berechtigtenMühlen mahlen zu
lassen, sondern auch überhaupt ihren ganzen Bedarf an allen möglichen
Mühlenfabrikatendort zu entnehmenverpflichtetwaren, die betreffenden

8) Buchka u. Budde, Entscheidungen, Bd. 2, S. 159 ff.
9) v. Kamptz, Meckl Civilrecht, tz 93.
">) Meckl. Urk.-B., Nr. 742, 1614, 1936, 2001, 2169, 2524, 2j25, 2539,

4055; Buchka u. Budde, Bd. 4, S. 170; Reversalen v. 1621, Artikel 32.
") Meckl. Urk.-B,, Nr. 499, 741, 1286, 1936, 2525, 4055.
") Meckl. Urk.-B. Nr. 595, 1936, 2169.
'*) Buchka u. Budde, Entscheidungen, Bd. 4, S. 170 ff.; Laudesgruud-

gesetzlicher Erbvergleich V. 18. April 1755, Anlage 7.

8*
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Müller also auch gewissermaßenein Handelsinonopolhatten. Abgesehen

von diesen ausdrücklichencontraetlichenStipulationen, entschiedenaber

sowohldie Gerichteim Streitfälle, als auch unsereLandesgesetze,4) immer

für den alten einfachenBegriff des Mahlzwanges.

§ 64.

Fortsetzung.

Ueberhauptging schon seit Aufaug dieses Jahrhunderts das allgc-

meineStreben dahin, die durch denMahlzwang herbeigeführtenmancherlei

Störungen möglichstzu lindern. Bei Betriebshemmuugenoder augeu-

blicklichemStillstand der Zwangsmühle') wurden Amtsscheinezum Ge-

brauche anderer Mühlen ansgetheilt, die Pungenwagen der Domanial-

Müller' concurrirten frei im gauzeuDomaninm, neuen Mühlen wurden

uicht mehr regelmäßig Zwangsgäste beigelegt, deu bereits Verpflichteten

wurde ihre vereinbarungsmäßigeEntsreinug gegenüberden berechtigten

Müllern möglichsterleichtert,die Domanialverwaltungselbstwar auf Ab-

löfuug bestcheuderMahlzwaugsrechtebedachtund ließ sich für ihren da-

durch entstehendenAusfall an MühlenpachtMahlzwangsbefreiuugs-

gel der von deu Verpflichtetenzahlen, welcheauch seit 1855 in Grund¬

lage der neuerenVeranschlaguugsprincipienregelmäßignicht mehr und nur

nochvon den älteren ausdrücklichdazu verpflichtetenErbpächternerhoben

wurden. Die Steuergesetzgebungvon 1863 ff. gab auch für die Städte

deu Verkehr mit von auswärts kommendenMühlenfabrikatenwesentlich

frei und machteauch das Umhersahreuder Pungenwagen nur noch von

speciellerobrigkeitlicherErlaubniß abhängig'^). In Folge der deutsche»

Gewerbeordnungvom 21. Juni 1869 fand endlichder Mahlzwang mit

sämmtlichenihu begleitendenBeschränkungenein erwünschtesEnde. § 7

derselbenbestimmte,daß daS mit demBesitzeinerMühle verbundeneRecht,

die Consumentenzum Mahlen oder Schroten ihres Bedarfes bei den

l4) Verordnung v. 22. März und 29. Juli 1809, Raabe, Ges.-S., Bd. 3,

S. 633; Verordn. v. 15. Mai 1863, S. 22 im Rgbl. Nr. 2»; vgl. auch die

deutsche Gewerbeordnung v. 21. Juni 1869, K 7.

So auch wegen Mangels an Wind, Meckl. Urk.-B., ?tr. 5375.

Q) Verordnung o. 15. Mai 1863, S. 22 im Rgbl. Nr. 20; Verordnung

v. 3. Februar 1869, Rgbl. St. 9.



Berechtigtenzu zwingen,seit 1. Jannar 1873 aufgehobensein solle,wo-
bei die Bestiniinniig einer Entschädigungden Landesgesetzenvorbehalten
blieb. Das Ablösungsgesetzvom 23. Deccmber1872 gewährte darauf
eine solchedurch Wegfall der auf die BerechtigunggelegtenAbgabenund
Leistungen,resp. der Recognitionen. Ein nicht unbedeutenderAusfall hat
hierdurch die herrschaftlichenKassengetroffen. Noch 1868 ergaben die
Erbmühlen eine Einnahme von 19,390 Thlrn., dagegen 1876 keine
22,000 Mark. Die Mahlzwangsbefreinngsgelderder älteren Erbpächter
geltenfreilich, als auf Contraet beruhend, im Allgemeinennicht hiervon
betroffenund werdenbei Capitalisirungdes bestehendenKorncanons(§ 58)
ebenfalls mit capitalisirt, hierdurch also perpetuirt3). Da ferner die
Mühlen zu den beschränktenAnlagen des § 16 der Gewerbeordnungnicht
gehören, so ist ihre Anlage jetzt eine allgemein freie und nur noch an
polizeilicheVorschriftenz. B. der Wegeordunng vom 29. Juni 1824
wegengewisserEntfernung der Mühlen von den öffentlichenWegen, ge-
Kunden; auch werdendann keineRecognitionenmehr erhoben^). Wegen
der Pnngenwagen entscheidendie Bestimmungendes Gewerbebetriebesim
Umherziehen,so daß dieselbenbeim Abholenund Bringen auf Bestellung
ganz unbehindertund frei sind, sonst aber bei ihrem Verkehrinnerhalb
drei Meilen vom Wohnorte der Müller nur eines Legitimationsscheines
der Ortsbehördebedürfen, darüber hinaus aber zur Lösungeines Legiti-
mations- und Gewerbescheinesseitens der GrojjherzoglichenGewerbecom-
missionverpflichtetsind6). Im Uebrigen könnendie Erbmühlenauch an
den, den andernErbzinsleutendes Domaninms in neuesterZeit gewährten
mancherleiVortheilen, z. B. hinsichtlichder Annahme neuer Contracte,
Ankaufs ihrer Zeitpachtländereienu. f. w. theiluehmen(Z 58). Letztere
ergaben1868 noch einePacht von mehr als 38,000 Thlrn., dagegenjetzt
nur nochdie Hälfte, werdenalso zn großemTheile von den Müllern in-
zwischengekauftsein.

Die Mühlen wegenihrer größerenEinträglichkeitwerden im Allge-
meinen, z. B. auch bei Schulbeiträgenn. s. w., gleichHöfen behandelt.

3) Circ. v. 28. Februar 1872.
4) Circ. v. 25. Oetober 1869.
5) Reskript des Ministeriums des Innern v. 14. Februar 1874.
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Dasselbegilt beiZeitpachtmühlenhinsichtlichConservationihrer Gebände6) >

und des s. g. umgehenden Zeuges, falls dasselbeherrschaftliches

Eigenthunl ist. Wegen Berechtigungenund Verpflichtungender Müller

hinsichtlichdes Wasserlanssentscheidendie Lcmdesgesetze?).

§ 65.

db. Non Arngril, Kchinicdcn«Zrcgelcien,Jroljncn.'trtt.
/

Die Anlage von Krügen auf dem platten Landewar niemals eine

freie, sondernstand immer zum Ermessender Grundherr?«. Die Landes-

Herrschaft^)ertheilteKruggerechtigkeitgegenjährlicheRecognitionuud.ver-

lieh selbstzuweilenKrngzwang mit der Verpflichtungganzer Ortschaften,

ihr nicht selbstgebrautesBier aus den betreffendenKrügen zu beziehen.

Aber Krugzwaug sowohl als Recognition sind durch die neuesteGesetz-

gebuugbeseitigt^). Dennoch ist die Anlage von Dorfkrügen sowie jeder

Schankwirthschaftresp. die GestattungdeöKleinhandelsmit Branntwein3)

auch fernerhin von obrigkeitlicherErlanbniß abhängig, welcheversagt wer-

den kann, wenn Mißbrauch zu erwarten, ferner das Local polizeilichen

Anforderungennicht genügt und endlichein Bedürfuiß darnach nicht vor-

Händenist4).
Auchdie Dorfschmiede bedurftenvon jeher einesbefonderen^gegen

Recognition ertheiltenPrivilegiums, wobei ihnen häufig auch Schmiede-

zwang auf ihre Benutzungdurch bestimmteZwangsgästeverliehenward5).

Doch war die Grundherrsckaftschonlängere Zeit bemüht,dieseGerechtig-

keit abzulösennnd sichfür ihren Ausfall an Schmiederecognitionvon den

6j Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 210; vgl. schon Mcckl. Urk.-B., Nr.

3973 u. 4066.

') Vgl schon Meckl. Urk.-B., 9ir. 1286, 2345, 2395, 2622, 4055; Ver-

ordnung v. 31. Juli 1846 K 13 in Raabe, Ges,-S,> Bd. 3, S. 587; Archiv f.
Landeskunde, 1860, S. 244; Bnchka u. Budde, Entscheidungen, Bd. 2, S. 7t ff.

') Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 206 h. 211.

2) Deutsche Gewerbeordnung v. 21. Juni 1869, § 7; Cire. v. 25. Oetober

1869; Ablojnngsgeseh v. 22. Deeember 1872, Ngbl. St. 68.

3) Nach ministerieller Enlscheidung bei weniger als 10 Liter.

4) Deutsche Gewerbeordnung v. 21. Juni 1869, § 33; Verordnung vom

18. September 1869, Ngbl. St. 77, v. 27. September 1869, § 10, Ngbl. Nr. 79.

5) Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 212.
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Pflichtigen Schmiedezwaugsbefreiungsgelder zahlen zn lassen,

von welchendasselbegilt wie von denMahlzwangsbefreiungsgeldern(H64).
Jetzt sind sowohlSchmiedezwangals Recognition gesetzlichabgeschafft^)
und der Schmiedebetriebist freigegeben.

Die Recognition, welche für Ziegeleibetrieb anf Privatbesitz

ohne Verleihungeines Bannrechtesin frühererZeit allgemeinüblichwar,

ist jetztausgehoben^)nnd jener ganz frei.

Die Frohnereien oder Abdeckereien int Donwitiiim8), welche

im Anfange vorigenJahrhunderts zu HerzogKarl LeopoldsZeiten Erb-

pachtconlracteerhielte«9), hatten stets daneben den Frohuereizwangauf

AblederuuggefalleneuodergetödtetenungenießbarenViehes innerhalb eines

gewissenBezirkes gegen bestimmteRecognition. Diese Einrichtung ist

selbst nach Einführung der deutschenGewerbeordnungvon 1869 allen

Inhaltes von Bestand geblieben, uud selbst die Errichtung neuer Ab-

deckereienerfordert fpeeielleGenehmigungder competeuteuBehörde'").

s 60.

6. Aus Necognitwn«nund Mudcmien.

Die jetzigeEinschränkungder Laudemieuvon Erbpachtgüternist be-
reitS früher erörtert (§ 57). Soweit ferner Recognitionen von Mühleu,

Krügen, Schmieden,Ziegeleien,Frohnereienzu entrichtensiud oderwaren,
gilt daS in den vorhergehendenParagraphen Gesagte. Aber anch von
gewissenPersonenwurde» solchebis in die neuesteZeit regelmäßigerhoben.

Zunächst von Stadtninsikanten, welchenMnsikzwang dahin
verliehenwar, daß auch Domanialbewohnereines gewissenBezirkes uur

Circ. v. 21. November 1868; Gewerbeordnung v. 21. Juni 1869, § 7;
Ablösungsgesetz u. 22. Deeember 1872, Rgbl. St 68.

7) Circ. v. 28. Januar 1870.

8) Balek citat, 214; Buchka u. Budde, Entscheidungen, Bd. 6, S. 60 ff.
") Bald citat, Bd. 1, S. 146; Beiir. z. Statist Meckl., Bd. 4, S. 38.

I0) Gewerbeordnung v. 21. Juni 1869, §§ 7 u. 16; Verordn. t». 25. Sep-
ternkr 1869, Rgbl. St. 77, §811, >2, 14, 15, 16, >9, V. 28. September 1869,
Rgbl. St. 79, § 5, v. 25. Oetvber 1869, Rgbl. St. 86, v. 29. April 1873,
Rgbl. St. 14.



ihrer sichbedienendurften'). Durch die deutscheGewerbeordnungvom
21. Juui 1869 § 7 ist aber Musikzwaugund Recognitio»beseitigt.

Gleiches gilt vou deu früheren Privilegien der Schweine- ltnb
Biehverschneidcr 2).

Dagegenbleibendie den Schornsteinfegern gegenRecognitiouen
verliehenenpersönlichenPrivilegien zu ihrer ausschließlichenVerwendung
innerhalb bestimmterKehrbezirke3)so lauge noch von Bestand, bis von
der competentenLandesbehördeihre Veränderungoder gänzlicheAushebung
beliebtist, wogegendeuBerechtigtenein Widerspruchoder Entschädignngs-
Anspruchjetzt abgeschnittenist4).

Recognitionenwerdenhiernach wesentlichnur nochvou Frohnereieu

(§ 65) nnd Schornsteinfegernerhoben. Ihr nochvor wenig Jahren bei-
nahe 2200 Thlr. ergebenderGefammtbetragist iu Folge dessenaus wenig
mehr als 4000 Mark abgemindert.

e. ilus tfaörifiöctricß.

§ 67.

aa. Im Allgrillkinen.

Mecklenburgist von der Natur auf Kornbau angewiesenuud das

,Fabrikwesenhat hier zu keinerZeit reckitgeblüht. Dennochwaren Mecklen-
burgs Fürsten schonfrüh darauf bedacht,auch Fabriken, wo es möglich

war, zu gründenuud zu erhalten. Besondersdie Gewinnung des Eisens,
welchesin Mecklenburgau vielen Stellen, hauptsächlichin den Aemteru

Dömitz, Hagenow, Grabow, Neustadt, Warnitz, Staveuhagen, Ribnitz,
Zarrentin als Moorerz oder Eisenklnmp,zuweilen iu Schichten bis zn
sechsFnß Dickeund mit einemReingehaltevon 30 bis 33 p(5t. erscheint,
wurde früh iu Angriff genommen'). Zu Malliß, deutsch— Hammer,

>) Balck eitat, S. 212.
Citat, S. 213; Circ. v. 25. Oetober 1869.

3) Citat, S. 213.

4) Gewerbeordnung v. 21. Juni 1869, §§ 39 u. 77; Verordn. v. 27. De-
eember 1872, Rgbl St^ 69, Verordn. v. 3. April 1876, Rgbl. St. 9.

') Hebet die Eisensabrikativn in Mecklenburg vgl. Lisch, Jahrbücher, Bd. 7,

S. 52 bis 156; Bd. 11, S. 128; Bd. 25, S. 250.



wird schonin der Wendenzeitein Eisenwerkbestandenhaben, nnd Eisen-

gruben bei Stavenhagen werden schon urkundlich1282 erwähnt. Bei

Grabow war 1513 eine Eiftnmiihle, von welcherweiter nichts verlautet,

nnd welchewol>lbald wiedereingegangensein wird. Bekannter sind die

Eisenwerkein den AeniternNeustadt, Wittenburg und Dömitz.

Zu Neustadt existirte schon 1527 eine Eisenschmelzhütteund ein

Eisenhammer,wozu noch 1544 ein Blechhammerkam. Unter Herzog

Johann Albrecht wurde 1570 die Eisenschmelzhütterestaurirt und zur

Produktion von Kugeln, Kanonen, Mörsern, Oesen im jährlichenGe-

sammtbetragevon 300 bis 800 Centnern verwandt. Der Schmelz-nnd

Gießmeistererhielt außer freier Wohnung, Besoldung, bestimmtenNatu-

relien, für die geliefertenArbeitenccntnerweisebis zu einemhalbenThaler

bezahlt. Der Blechhammerwar damals schon eingegangen,die Schmelz-

Hüttekostetejährlichen fürstlichenZuschuß, den Ausfall sollte ein 1574

angelegterFrischhammerzumVerschmiedendes Eisens, besonderszn Nägeln,

ersetzen. Nach Johann AlbrechtsTode ließ der sparsame HerzogUlrich

genaueBerechnungenüber die Eisenwerkezn Neustadtaufstellenund die-

selbenergaben, daß letzterejährlich baar mehrerehundert Gulden, außer-

dem aber jährlich mehr als tausendFaden Holz gekostethatten und oben-

drein die Bauern in der Umgegenddurch übergroße Dienstleistungener-

drücktwurden. Das Resultat war die Niederlegungder Eisenwerkeschon

vor 1586, au deren Stelle ein 1592 errichtetesgroßes Kupfer- uud

Meffiugwcrkauf Privatrechnung trat.

Herzog Adolf Friedrich 1G09 reuovirte die Schmelzhütteuud deu

Eisenhammer,gab sie zunächstan einen Pächter nnd nahm sie dann iu

eigeneVerwaltung. Die Meister standenin festemJahresgehalt, wurden

nicht mehr nach Maßstab des Gewichtes der Arbeiten bezahlt uud der

jährliche Baarertrag war zu mehr als 2300 Thlr. veranschlagt. Die

Anfertigung besondersvon eisernenOesen, Kugeln und Granaten hatte
gutenFortgang, wurde auch selbstim dreißigjährigenKriegeunter Wallen-
steins Herrschaft 1628 gefördert̂ ), durch die demnächstigenKriegsver-
heeruugeuaber ruiuirt uud erst 1647 wieder aufgenommen. Aber die

*) Lisch, Jahrbücher, 33b. 35, S. 58, 76, 77.
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Ungunstder Zeiten ließ das Werk zu keinemweiteren Gedeihenkommen
und bald nach Adolf FriedrichsTode 1661 verfiel es völlig. Freilich
ließ HerzogFriedrichWilhelm 1703 zu Neustadt wieder einen Schmelz-
ofen und einen Pochhammer,auch zu Wabel bei Neustadt eine Sensen»
mühle herstellen,welcheWerkeanfänglick sehr slorirten, so daß z. B. in
den Jahren 1708 bis 1709 81,000 Kugeln und Granaten durch Ver-
binduugeu mit Hamburger und Lübecker-Häusern ins Ausland gingen,
wöchentlichmehr als 100 Centner Eiseuzeugfabricirt und die jährlichen
Baarerträge auf mehr als 1000 Thlr. veranschlagtwurden', aber bald
nach Friedrich Wilhelms Tode setzteauch hier Mangel an Holz dem
Unternehmenein Ende. Die Wiederaufnahmewurde zwar noch einmal
1755 projectirt, jedochohne Erfolg.

§ 08.

Iortsetzmrg.

Die verwittweteHerzogin Sophie errichtete 1614 zu Wohld bei
Wittenburg einen Eisenhammerund eine Schmelzhütte,wozu 1623 eine
Hammermühlezn Schaalmühlebei Zarrentin kam. Anker,Stangeneisen,
Musketen wurden dort fabricirt. Diese Werke verschwindenjedochim
dreißigjährigenKriege.

Im Jahre 1755 trat eine Soeietät zur Anlage von Eisenwerkenbei
Dömitz zusammen, welchegegen jährliche geringe Recognitiou ein aus-
schlicßlichesPrivilegium auf das Graben von Eisenklumpin mehreren
benachbartenAemtern für den Bedarf zweierHochöfen,zu ihren Zwecken
auch die Gebäude der früherenWalkmühleau der Elde bei Dömitz und
vou der KammerdieZusage der uöthigeuHolzlieferunggegenbillige Taxe
erhielt. Der Vertrag ging nach Ausscheidender anderen Theiluehmer
1756 auf den unternehmendenAmtmann zur Neddeu über, welcherauch
mehrereJahre hindurch gutes Eisen lieferte. Das Werk umfaßte einen
Hochofenmit Gießerei, mehrere Hammer und Schmiedenund erzeugte
Oefeu, Glocken,Spaten, Beile, Ketten, Nägel, welcheauf einheimischen

und auswärtigen Factoreien guten Absatz fanden. Aber die Fabrik er-
forderte jährlich 2 bis 3000 Faden Holz, zn deren Weiterlieferungdie
Kaznmer1769 sich für unvermögenderklärte. Vergleichsweisefielen die



Werke 1770 an die Landesherrschaft zurück und siud bald darauf ganz

eingegangen.

Außer ihnen ist nur nochein Schmelzofenzu Picher, Amts Hagenow,

um die Mitte vorigen Jahrhunderts bekanntgeworden,welcheraber bald

wiederverschwindet.

Aber auch nochandereIndustriezweigewurden vou den Landesherren

unternommenund gefördert. So z. B. eine große Alaun sied erci bei

Eldena 1577, in welcherjährlich 500 Centner gesottenwurden, aber

1711 aus Holzmangel eingegangen'), ferner eine solche bei Malliß, Amts

Dömitz, jedochim dreißigjährigenKriege zerstört^). Pulvermühlen

existirten zu Neustadt 1520, zu Pulverhof, Amts Hagenow, 1552, im

siebenjährigenKriege zerstört, zu Kraak, Amts Hagenow, seit Ende des

16. Jahrhunderts, ebenfalls im siebenjährigen Kriege eingegangen, zu

Rehna und Rühn am Ende des 16. Jahrhunderts, zn Plau 1625 3).
Zahlreiche Glashütten bestanden schon vor Jahrhunderten in allen

Theilen des Landes, zu Hütten, Amts Doberan, KrenzlinerHütte, Amts
Hagenow, Dümmerhütte, Amts Wittenburg, Eichenthal und Karlsthal,
Amts Sülz, Bahlenhüschen,Amts Crivitz, Stöllnitz und Krembs, Amts
Gadebnsch,Warnitz und Leppin, Amts Warnitz, Dambeckund Raben-

steiufeld,Amts Schwerin — jedochwegengroßen HolzconsumSfür fürst¬
licheRechnungnicht profitabelund bald wieder eingestellt^). Herrschaft-
lichePapiermühlen waren zu Neustadt 1544 und 1702, zu Gade-
busch1621, zn Kiez,Amts Neustadt, schon1709, abgebrannt 1750, zn

Bützow 1709, zu Ribnitz 1716 5) — eine Lederfabrik zu Neustadt
1771 auf wenige Jahre'') — herrschaftliche Walkmühlen im Anfange

des vorigenJahrhunderts in den AemternBützow,Rehna, Grabow, Neu-

') Lisch, Jahrbücher, Bd. 7, S. 74 u. 75.
2) Lisch citat, Bd. 7, S. 63; Bd. 11, S 130 u. 152; Klüver, Bd. 2,

S. 126; 3Re<fl. Vaterlandskunde, Bd. 2, S, 31.
3) Lisch, Jahrbücher, Bd. 1, S. 46; Bd. 7, S. 57; Statist. Beitr., Bd. 4,

S. 110; Meckl. Vaterlandskunde, Bd. 2, S. i44.
") Statist. Beitr., Bd. 4, S. 34, 110, 133, 164.
ä) Lisch, Jahrbücher, Bd. 7, S. 57 u. 74; Klüver, Bd 2, S. 2»; Statist.

Beitr., Bd. 4, S. 120.
®)Lisch, Jahrbücher, Bd. 7, S. 82.



stadt, Schwerin, Zarrentin, aber ebenfallsbald entwedervöllig gelegtoder
in Privatbesitzübergegangen.

Nach der Kammer- und Rentereiordnnngvom 28. Angnst 1751
stand die Anlage von Fabrikenund Industrien zur Competenzder Kammer
— aber die frühereVerwaltung faßte nur das Nächsteund sofortigen
Gewinn ins Auge, und stand bald von Unternehmungenwiederab, welche
ohne baare Resultate und oft selbstmit dauernde»Einbußen wenigerdein
speciellenNutzen des Domaninms, als dem allgemeinenBesten dienten.
Dazu kam vor Allem die allgemeineUngunst der Zeiten. Der Zukunft
bleibt hier vielleichtnochManches überlassen.

§ 69.

bb. Von Salinen.

Salinenbetrieb bestandbereits im 13. Jahrhundert und hat sichbis
auf die Jetztzeit gehalten. Bon den früheren Salinen bei Ribnitz, zu
Neukirchenbei Bützow'), zu Sülten, Amts Stavenhagen, zu Sülte, AmtS
Schwerin, meldet nur noch die Sage. Zn Süllen, Amts Tempzin'*),
bestandschon1222 eine Saline, welcheam Ende des 16. Jahrhunderts
in Privatbesitz war und jährlich etwa 100 ScheffelSalz ergab. Sic
wurde am Anfang des 18. Jahrhunderts fürstlichesEigenthum, 1710
restaurirt und ist etwa 1731 wegenHolzmangelseingegangen.

Bekannterwar die Saline zu Konow, Amts Dömitz^). Sie wurde

1307 vom Landesherr»an das KlosterEldena verschenkt,wie denn über-
hanpt die Geistlichkeitden Salinebetrieb liebte und selbstdie von ihr so
sehr bevorzugtenMühlen gegenAntheilean Salinen eintauschte^),1461
vom Klostervererbpachtet,vor 1527 vom Erbpächteran die Landesherr-
schastwieder verkauft. Diese erweitertedas Werk, doch ging dasselbe
wegenschwachennur dreiproceutigeuSalzgehaltes 1546 wieder ein und
bestandauch nach seiner Wiederherstellung1577 nur kurzeZeit. Herzog
Adolf Friedrich errichtete1652 die Saline anfö Nene und verpflichtete

') Lisch, Jahrbücher, Bd. 1t, S. 166 ff.
a) Lisch citat, S. 156 ff.
3) Lisch citat, S. 123 ff.; Archiv f. Landeskunde, 1853, S. 278 ff.
') Meckl. Urk.-B., Nr. 2402, 2403, 2419.



1C54 mehrere Aeiuter, ihren Bedarf nur von ihr zu entnehmen. Der

damalige jährliche Ertrag belief sich auf 80V bis 2000 Scheffel, der

reine Ueberschnß,jedochwahrscheinlichohne Anrechnungdes Holzes, auf

500 Thlr. Seit 1660 war die Saline für 150 bis 200 Thlr. jährlich

verpachtet,mit der Verpflichtung, fämmtlichenAmtseingefefsenen,welche

dorthin gewiesenwaren, jedenScheffel für 24 Schillinge zu verkaufe».
Das inzwischenverfalleneWerk wurde 1697 wiederhergestellt,1701 für

400 Thlr., seit 1712 für 110 Thlr. verpachtet, doch sank der Betrieb

wegenschlechterSoole von Jahr zu Jahr und Hörleendlich1746 voll-

ständig aus.

8 70-

Fortsetzung.

Die nochjetztbestehendeSaline zu Sülze') existirtebereits1243
und war größteutheilsim Besitzedes KlostersDoberan, seit 1252 theil-
weiseauch des KlostersDargun, seit 1260 endlichverschiedenerPrivat-
Personen; fämmtlichen Inhabern wurden 1277 wichtige Privilegien ertheilt.

Schon im Anfange des 14. Jahrhunderts hatte das itlosterDoberan seine
Antheile au Bürger der 1262 gegründetenStadt Sülze vererbpachtet.
Beim Beginn des 17. Jahrhunderts waren bereits einigeTheile in den
Händen der Laudeshcrrschast,wurden im dreißigjährigenKriege au die

Familie v. d. Lühe verpfändet,1664 wiedereingelöst,1744 durchErwerb
der Antheile der Sülzer Bürger vermehrt, seit welcherZeit das ganze
Werk herrschaftlichist.

Das Salz auf der Sülzer Saline wird nicht als Steinsalz (§ 73)
auf bergmännischeWeise zu Tage gefördert, sondern aus Soolc>uelleuge-

Wonnen. Weil diese hier nur eine füufprocentige Soole enthalten, so

bedarf die Herstellungdes reinen Salzes umfassenderVorbereitungen. In
alter Zeit wurde die Soolquelle einfach in Gefäße geschöpftund durch
Einkochungund Verdunstungdie festeSubstanz gewonnen. Jetzt werden
die etwa 70 Fuß tief liegendenSoolquelleu durchBohrer erreicht, durch
Pumpenwerke, Wasserräder und Windmühlen emporgetriebenund über

') Lisch citat, S. 97 ff.; Archiv f. Landeskunde 1853, S. 278 ff., 385 ff.;
besonders Beitr. z. Statist. Meckl., Bd. 4, S. 159 ff.



Gradirwerke geleitet,d. i. Gebäudemit lockerenDornenwänden,durch

welchedie Soole herabträufelt, uiu wiedervon Neuem gehobenund durch

die bei diesemProcessestattfindendeVerdunstungallmälig bis über 20 pCt.

gebrachtund gleichzeitigvon erdigenSubstanzen gereinigtzn werden, in

welchemZustande erst die Soole siedefähigist. Die erstenGradirwerke

wurden bereits im Anfangedes 17. Jahrhunderts angelegt. Die Gradi-

rung geht bei guter Witterung über 5 Fälle, bei schlechterüber 6 oder 7,

die Gradirhäuser haben eine Höhe von 38 bis zn 10 Fuß herunter.

Diese kostbarenVorrichtungenließen eine Concnrrenz mit anderen sool-

haltigerenSalinen, z. B. der Lüneburger,welcheschonohne Gradirnng

eine zwanziglöthigeSoole hat, von jeher schweraufkommen. Die weitere

Bereitungder also gesättigtenSoole geschiehtin Siedehäusernauf Pfannen

von Eisenblech. Jede Pfanne erbringt etwa 84 ScheffelSalz bei jedem

Sod, deren bis 1865 mehr als 1500 jährlich fabricirt wurden.

DaS Salineterrain umfaßte 1754 nur erst 3000 Quadratruthen,

wurde aber damals durch einige Sülzer Grundstückevermehrt. Nachdem

seit Ende vorigen Jahrhunderts anstatt der kostbarenHolzfencrnngdie¬

jenigemit Torf eingeführtwar, wurden 1790 und 1807 größereMoor-

flächenvon derStadt TricbfeeSnnd 1803 vom pommerscheuGnte Karels-

dorf gepachtet,theilweifebis 1850. Im Jahre 1817 wurden das Gut

Langsdorf, 1824 die Güter Fahrenhanpt, Schulenberg,Allersdorf,Kneefe,

1831 Breesennnd Nütschowaugekauft,sämmtlichmit bedeutendenMoor-

flächenund Hauptbestandtheiledes 1816 gegründetenAmtes Sülze. —

Jeder Sod fämmtlicherPfannen erfordert mehr als 300,000 Soden Torf.

Wie schonfrüher die einzelnenherrschaftlichenSalinentheile, so wurde

auch seit 1744 die gauzeSaliue verpachtet,und war bis 1816 im Pacht-

besitzeder Familien Koch und Waitz von Eschen. Die Pacht stieg von

anfänglich2500 Thlr. schließlichum das Sechsfache. 1816 mit gleich-

zeitiger Errichtung des dortigen Domauialamtes trat das Werk unter

unmittelbareVerwaltung der GroßherzoglicheuKammer,bei welcheres bis

jetzt verbliebenist.
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§ 71.

Jortsetzling.

Um bcn Absatzder Saline zu sichern,wurden seit 1744 mehrere
Aeniter und später allmälig alle, sowieauch dieGroßherzoglichenBeamten
dorthin auf bestimmteDeputatezwangspslichtiggemacht. Salzniederlagenin
Schwerin,Hageuow,Plau, Wismar und Malchin erleichtertendenVerkehr,
welcherim Uebrigendurchdie alte Zunft der Sülzer Salzfahrer betrieben
wurde. Die von den Zwangspfiichtigenzu entrichtendenSalzpreife waren
feste,betrugenfür die geringerenLeutepro Scheffel24 Schillinge, für alle
Uebrigen auf der Saline selbst 37 Schillinge und in den Niederlagen
46 Schillinge. Die Zwangspflichterstrecktesich nicht anf Ritterschaft
und Städte und die frühere gegeutheiligeAbsichtder Landesherrenscheiterte
am Widerständejener, wie denn überhaupt im Uebrigen der ganzeSalz-
connners frei war'). Seit 1865 hat jener Zwangsabsatz aufgehört.
Nachdemdadurchder Salinebetrieb ein rein kaufmännischerund für Pri-
vate besserpassendergewordenwar, versuchtedie Kammer wiederumeine
Verpachtungder Saline, docherfolgtekein annehmlicherBot.

Der Gesammtabsatzder Sülzer Saline betrug um Mitte vorigen
Jahrhunderts nicht viel mehr als 30,000 Scheffel, stieg gegenEnde des-
selbenum mehr als das Doppelte, im Anfange diesesJahrhunderts, be-
sonders zur Zeit der großenContineutalsperreauf etwa 130,000 Scheffel,
wovon etwa % auf bat Zwangabsatzkamen, und hat sich mit einigen
Schwankungenbis 1865 auf diesemStandpunkte gehalten, ist aber seit
diesemJahre nach Aushebungdes Salzzwanges uud durch die bald darauf
erfolgteneue Steuer- uud Zollgesetzgebungauf 35 bis 40,000 Centner,
hauptsächlichWeißsalz, jährlich vermindert. Die früherenBruttoerträge
von jährlich bis 60,000 Thlr. sind iu Folge dessenauf etwa y4 reducirt.
Hierin eingeschlossenist auch der Verkauf für eingedickteMutterlauge,
welcheim durchschnittlichenJahresertrage von 300 Centnern von einem
Apothekerfür 6'/4 Mark pro Centner zum Alleinhandelübernommenist/
Im Uebrigen giebt die Herrschaftdas Salz von der Saline für feste
Fabrikatpreiseab, welchezur Zeit pro Centner bei Salzniederlagenuud

') Franke, Altes u. Neues, Bd. 16, S. 147; Klüver, III,, 2. Anhang,
VI., S. 275.
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Sülzer Salzfahrern für Weiß-, Fein- und Grobsalz 1 Mk. 25 Pf., für

Schwarzsalz60 Pf., bei Handverkaufvon der Saline für Weiß- und

Feinsalz en gros 1 Mk. 50 Pf., en detail 1 Mk. 80 Pf., für Grob¬

salz 1 Mk. 50 Pf., für Schwarzsalz60 Pf. betragen. Der hauptsäch-

lichsteSalzumsatzwird nachAufhebungdes Salzzwanges und allgemeinem

Eingehender darauf begründetenNiederlagenvon Sülzcr Salzfahreru jetzt

betrieben, welchewegenihrer sofortigenBaarzahlnng für die Saline von

großemstutzen sind.

Die Bruttoausgabeu für Betriebs- und Verwaltungskostenbetrugen

früher etwa l/3 der Einnahmen, sind aber jetzt auf die Hälfte derselben

gestiegen. Sie vertheileusichetwa zur gleichenHälfte auf Löhneinclusive

sonstigerVerwendungenund auf Torfstich. Abgesehenvon dem Verwal-

tungspersonaldes AmtesSülze selbst,werdenans herrschaftlicherKassean

ausschließlichenSalinebeamten ein Kunstwärter, eiu Salzmesser und ein

Moorwärter besoldet. Sämmtliche Einnahmen und Ausgaben ressortiren

zur Sülzer Amtskasse. Die Erträge des Fabrikates für die Herrschaft

sind demnachnur gering. Die Salzsteuern zum Nutzen der Neichökasse

werdendurch ein besonderesSaline-Steueramt erhoben").

§ 72.

Fortsetzung.

Bei der Saline wurde 1822 ein Soolbad') gegründet, und zu-

nächst auf Existenz aus eignenKräften angewiesen. Diese zeigten sich,

nachdem1823 ein Bade- und 1828 ein Logirhaus gebauet war, bald

als uuausreichlich, und 1832 wurde, nach Tilgung der erwachsenen

Schulden von mehr als 27,000 Thlrn. durch die Renterei, die Verwal-

tnng von der Herrschaftübernommen. Die Erfolge waren jedochnicht

befriedigend,die Überschüssegering, Zuschüsseöfter nothwendig. Seit

1852 ist die Anstalt verpachtet,bis 1861 für jährlich 300 Thlr., bis

1873 für 755 Thlr., wovon jedochmehrfacheRemissionenertheilt sind,

bis 1879 für 450 Thlr. zur Sülzer Amtskasse,wonebenPächter jährlich

*) Darüber demnächst im 2. Theil.

') Beitr. j. Statist. Meckl., Bd. 4, S. 164; Lisch, Jahrb., Bd. 11, 121;

Archiv f. Landeskunde, 1854, S. IS ff.
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über 200 unentgeltlicheSool-, Douche- und Regenbäderzur Herrschaft
licheuVerfügung stellenmuß. Er beziehtdie uöthigeSoole nebst Süß-
Wasser unentgeltlich aus der Saline, liefert das Inventar, trägt geringere

baulicheReparaturen und verzinst die baaren, von der Kammer zu be-
zahlendenKostender größerenBauten. Das Soolbad vermag manches
heilsameResultat nachzuweisen.

Zur Verwerthung der Saline-Abfälle, besondersder Mutterlauge
(§ 71), des Ockersaus der Brunnensoole,des ans den Gradirwerkensich
bildendenGypses wurdezu Sülze 1827—1829 eiltechemischeFabrik'^)
errichtet,auch auf derselbenSalmiak, Salzsäure, Berliner Blan, thierisches
Oel bereitetund zum Betrage einiger Tausend Thaler durch Vermittlung
eines Hamburger Hauses verkauft. Nachdemaber letzteres1831 mit be¬
deutendemVerluste der Fabrik insolvent geworden, anch der Preis der
Fabrikate, besondersdes Salmiaks, durchZufuhr aus Schottland gesunken,
auch Mgugel an Stabholz zu de» uöthigenFässern eingetretenund immer
bedeutendereherrschaftlicheZuschüssegeleistetwaren, hörte der Betrieb
1836 auf.

8 73-

cc. vom Gypswerll ju pbtljecir.')

Etwa 1100 Schritte südlichvon Lübtheensteht in einem isolirten
Hügel ein sehr bedeutenderGypsstock,dessenEnde bei 240 Fuß Tiefe noch
nicht erreichtist, mit einer Ausdehnungvon etwa 2000 HÜLachter,einem
Inhalt von 15 Millionen Cubikfuß,und sichbis Probst-Jesar hinziehend.
1826 zufällig entdeckt,wurde seine Ausbeutungzunächstvon der Kammer
übernommen, deren erster Anschlag ans Gewinnung von 7 Millionen
Centnern rohen Gypses mit einemKostenaufwandvon 263,270 Thlrn.
und unter Beschäftigungvon 50 Arbeitern auf 53 Jahre ging. Die
Arbeit begann1827 nach eineminzwischenbedeutendreducirtenMaßstabe
und die nöthigen Gebäude für Personal und Maschinen wurden für
10,000 Thlr. hergestellt. Durch verschiedeneNiederlagenwurde der Ab-

*) Beitr. z. Statistik citat; Lisch citat, S. 122; Archiv citat, 1853, S.
4t6, 555.

') Beitr, z. Statist, citat, S. 116; Archiv citat, 1853, S. 705.

9
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satz befördert. Die ProductiouS- sowie die Transportkostennach den

Niederlagen,besondersaber dieConcurrenzdes PreußischenGypses schmä-

textendie finanziellenResultate, welcheanfänglich nocheinen Jahresüber-

schnßvon etwa 2500 Thlrn., demnächstnur von einigen Hunderten, zu-

weilen sogar eine Unterbilanz ergaben. Seit 1853 ist das Werk auf

30 Jahre verpachtet. Der Pächter hat dieGebäudegegeneinen bestimm-

ten Preis übernommenund eiue Fläche von 1136 Quadratruthen zur

Ausbeutung in unbeschränkterTiefe erhalten. Die Pacht für den anf

seine Kosten auszubrechendenrohen Gyps beträgt für 100 Cubikfnß

3 l/s Thlr., darf aber uie unter jährlich 1562'/j Thlr., also dem Werthe

von 50,000 Cubikfnß,sein. Der Betrieb geht jetztenergischvorwärts,

und die Ueberpachtüber jenen Minimalsatz ist seit 10 Jahren vou etwa

300 Thlrn. schonbis zum drei- und vierfachenBetrage gestiegen. Die

Pacht stießt zur LübtheenerAmtskasse,an welchePächter außerdem noch

jährlich 48 Thlr. für Ländereienentrichtet.

Nachdemgelegentlichder dortigen Gypsbohrnngenauch auf Steinsalz

(§ 70) gestoßenworden, werdenanf Erachtendes BerghauptmauusOttiliae

zu Clausthal seit 1874 auch Bohrversuchedarauf gemacht,und ist zu

solchemZweckesowohl die Summe vou 20,000 Thlrn. angewiesen,als

auch zur Ausführung des Tiefbohrlochesmit einemIngenieur contrahirt.

Der dortigeSalzgehalt steigert sichmit der Tiefe und beträgt auf jetzt

266 Meter bis zn 17 pCt., also mehr als das Dreifachedesjenigenzu

Sülze (§ 70). Auf 1200 Fuß Tiefe hofft man das vollständigeStein-

falzlagerzu finden. Ob dann aber der Kostenaufwandbei Gewinnung

des Salzes ans so großer Tiefe das ganze Unternehmennoch rentabel

machenwird, bleibt abzuwarten2).

§ 74.

dd. VomBrmmkohleiuverkju Malliß.')

Bei Malliß, Amts Dömitz, wo wahrscheinlichschonin uralter Zeit

ein Eisenhammerexistirte (§ 67), steht ein Braunkohlenlagervon zwei

2) Meckl. Anzeigen, 1876, Nr. 182.

') Beitr. z. Statist. Meckl., Bd. 4, S. 96; Archiv f. Landeskunde, 1854,

S. 248, 440, 484, 677.
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Flvtzenmit einer Mächtigkeitvon 8—13 Fnß, wovon das oberste 60

bis 70 Fuß, das untere bis IVO Fnß Tiefe liegt. Das Lager wurde
1817 zuerst angebohrt und 1818 durch die Friedrich-Franz-Zecheberg-

männisch in Angriff genommen. Nachdemaber die Kohle als wenig
transportabel und leicht zerfallendsich erwiesenhatte, ging der Bau,

welcherbis 1838 mehr als 25,200 Thlr. der fürstlichenKasse gekostet

und nur 1300 Thlr. eingebrachthatte, damals ein. 1853 nahm Kauf-

mann Marßmann aus Wismar das Werk auf 30 Jahre in Pacht; er

erhielt eineFlächevon 500 Qnadratrnthen, um von hier aus ein Terrain
von 8000 Quadratruthen unter der Erde bergmännischans Braunkohle

zu bearbeiten,und hatte neben 4 Thlr. festerPacht 6 pCt. des Brutto-
ertrages nach Wahl der GroßherzoglichenKammer entwederirr natura

oder vom Werth der Kohlenabzugeben,anch auf alleinigeKostendie er-

forderlichenGebäudeaufzuführen,welcheaber fein Eigenthnmblieben. —

Durch Cession kam 1855 der Contraet an eine Aetiengesellschaft,den

MecklenbnrgschenBergbauverein, welcher300 Aetien ä 200 resp. 300
Thaler ausgegebenhat. 1873 erwarb eine offeneHandelsgesellschaft,die

f. g. Mallisser Gewerkschaft,das Nutzungsrechtdes Werkes,zugleichauch
den ErbpachthofMalliß durchKauf, 1875 endlich nach Rücknahmedes

Erbpachtcontractsdas Ganze inel. eines bedeutendenbisherigenForstareals
nach Ablösung des Canons zu freiem Eigenthum. LaufendeEinkünfte
fließen aus dem Werke nicht mehr zur herrschaftlichenKasse. Die Kohle
wird jetztsofort au Ort uud Stelle bei bedeutendemZiegeleibetriebver-
wandt, welchersein Material in reichendortigenThoulagern findet.

§ 75.

ee. von herrschaftlichenZiegeleienund Kalkbrennereien.

Diese, welchefrüher schonsehr zahlreichwaren, und für deren Ein-
richtnug und Controle sehr detaillirte Vorschriftenbestanden, sind mit
wenigenAusnahmenjetzt in Privatbesitzübergegangen,und anch von den
der Herrschaft verbliebenenbesteht directe herrschaftlicheAdministration
unr noch auf einer einzigen, der Kläterberger Kunstziegelei bei
Schwerin. Sie dient wesentlichzur Fabrikation von Ziegeln zu Herr-

g»
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schastlicheuund Kirchenbauteil,deren sie übrigens auch an Private abgiebt,
steht unter obererLeitung des Finanzministeriulnsund unter speciellsrder
Staatsbau-Verwaltung und erhält nöthigenfallsZuschüsseaus der Nenterei.
In Einnahme uud Ausgabe balancirt ihr Etat zwischen6—8000 Thlrn.

Die herrschaftlicheKalkbrennerei zu Hos Brodhagen, Amts

Doberan, ist dagegenverpachtet,und die Kalkfabrikationgeht auf eigne

Rechnungdes Pächters, zu dessenErmessender Preis des Kalkes.steht,

und welcherpro Brand, deren er wenigstens 15 jährlich betreibenmuß,

45 Thlr. Pacht giebt.

Gleichesgilt vou der Kalkbrennerei auf dein Kalkwerder bei

Schwerin, deren Pächter aber pro Brand, deren Anzahl seinemBelieben

überlassenist, 90 Thlr. Pacht entrichtet und außerdemzu herrschaftlichen

Bauten auf ErfordernKalk für 1 Thlr. pro Tonne, feit 1872 für 42 ßl.
pro Hectoliterzu liefern gehaltenist.

Die Kalkbrennereienerbringen jährlich etwa 6000 Mk. uud mibe-

deutendereAnlagen in den Aemtern Warin und Zarrentin nur einige

100 Mk.

§ 76.

f. Ans Gebühren und Strafen.

Die gerichtlichenGebühren uud die Autheile der landesherrlichen

Beamten an denselbensind uralt; wenigerdieVerwaltungsgebühren,deren

erst vie Amtsordnung vom 6. Mai 1583 den Auf- uud Ablaßgulden

für Gehöftseinweisungender Bauern, das Degedingsgeld, und geringe

Anweifungssportelnder Müller und Krüger nennt, auch den Beamten zu

eignemGewinne zuweist,darüber hinaus aber ihnen eignes Sportuliren

verbietet. Im Laufeder Zeiten, bei größerer Entwicklungdes Geschäfts-

betriebs vermehrtensichauch die verschiedenenGebührensätze,welcheregel-

mäßig den größten Theil der beamtlichenBesoldungen ausmachten. Erst

seit 1840 sind letzterealluiälig sixirt uud werden die Sporteln zu den

Amtskassenberechnet(§ 81).
Die jetzigenAmtsfportelrechnungenzerfallen in die gerichtlicheund

die außergerichtliche;elftere enthält die Gebühren aus der Civil- uud

Crimiuäljnstiz,aus den Forstgerichten,Curatclen und der Polizei, letztere
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aus der engeren Amtsadmiuistrationund dem Hypothekenbetriebe.Für
die Sportulirung normiren die speciellengerichtlichenTaxen resp. für Ver-
waltung und Polizei anstatt der jetztaufgehobenenälteren vom 2. Jnli
1802 und 2. Februar 1849 die bedeutendvereinfachtevom 15. Oetobcr
1874. Letzterestatuirt Verwaltungsgebührenwesentlichnur noch bei
Besitzesänderungen') und bemißt jene theils nach niedrigenfestenSätzen,
theils nach Größe der Grundstückeoder ihrer Erlegnisse. Sämiutliche
Gebührender bisherigencombinirtenJustiz-, Polizei- und Amtsverwaltung
der GroßherzoglichenAemter betrugen 1851 mehr als 22,000 Thlr.,
1868 rund 36,000 Thlr., stiegenin den letztenJahren aus etwa50,000
Thaler, werden jedochjetzt, wenigstensdiejenigenaus der Verwaltung,
durch die in neuesterZeit geschaffenegrößereFestigkeitund Stabilität der
Grundbesitzungenallmälig abnehmen, wenn uicht die Gebühren aus dem
entsprechendgesteigertenHypothekenbetriebjene» Ausfall deckensollten. —

Das Verhältniß der gerichtlichenzu den außergerichtlichenSporteln ist ein
schwankendesund hängt ganz von der Betriebsweiseder Aemter, ius-
besonderein der Justiz, ob z. B. viele Processi!verglichenoder bis zu
Ende durchgeführtwerden,ob großeCuratelverwaltnngeueintretenu. f. w.,
ab; im Allgemeinenaber übersteigendie Gebühren aus der Gerichtsver-
waltung diejenigenaus der Administrationbedeutend.

Auch die Strafen fließen gleichmäßigans Justiz incl. Forstgericht

(§§ 120, 123), Polizei und eigentlicherVerwaltung. Soweit sie nicht
gesetzlichoder statutarischanderweitighingewiesenwaren, galt der Grund-
satz2), daß alle dem öffentlichenRecht angehörendenStrafen an die
Amtsarmenkassenverfallenund nur die Coutracts- und Conventionalstrafen
der Domanialverwaltung, z. B. der Hofpächteraus unerlaubten Saaten

(§ 48), den Amtskaffenverbleibensollten. Seit Einführung der Ge-
Nieindeordnuug(§ 88) aber werden auch jene zu den Amtskassenver¬
einnahmt2). Säinmtliche Strafen betrugen vor 20 Jahren etwa nur
4000 Thlr., stiegendemnächstfast ans das Dreifache,sind aber in Folge

') Wegen Anweisungsgebnhren der Erbzinsleutc bgl. noch Circ. v. 21. Sep-
tember 1876.

2) C. v. 26. März 1862.

-) C. v. 5. Oetober 1870.
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der neueren gerichtlichenGesetzgebungjetzt fast «tf den ersteren Betrag

zurückgesunken.

s 77.

g. Ans sonstigen Einnahmeq »eilen.

Dahin gehören die s. g. Vcedcu u»d Pachte, theils Orbeeden

aus Städteu (ß 1), theils uralte fürstlicheAbgaben und Renten ans

Rittergütern, zu deren prompter Beitreibung auf bloßen amtlichenAnruf

die LaudcSgerichteangewiesensind^). Die schon 1819 begonnenenuud

nur theilweisegelungenenVerhandlungenwegen ihrer Ablösung sind in

neuesterZeit wiederausgenommen;der Ablösungsmodusist uicht generell

festgestellt,sondern je nach den Umständenangenommen,und zum Theil

schongegenzwauzigsachenBetrag, also auf fünfprocentigerBasis die Ab-

lösuug geschehen. Die hieraus resultireudenCapitalien fließenzum Do-

manial-CapitalfondŜ) (S 98). Die früherenJahresgefällezn den Amts-

kaffenvon 3570 Thlrn. fiud in Folge dessenjetzt auf rund 8000 Mk.

gesunken.

Außer den genanntenresnltiren aus der Localverwaltungder Aemter

jährlich nochmanche,mit der Mannigfaltigkeitihres Betriebes zusammen-

hängendeEinnahmen, welcheaber meist an sichnur unbedeutendsind, auf

daS Ganze wenig einwirken, und deshalb genauererErörterung nicht bc-

dürfen. — Hierher gehören auch die Retardaten, nachträglicheEr-

Hebungenbesondersans gestundetenPächten (§ 47), rückständigenGe¬

richtskostenn. s. w., welchezur Zeit 100 bis 120,000 Mk. jährlich bc-

tragen; ferner die Auskunft ans geliefertemNaturalkorn mit jährlich

6 bis 7000 Mk., sowieauS Abbruch alter Gebäude^) (vgl. § 99).
Zur vollständigenControle der rechnungsmäßigenThätigkeit der

Aemtererscheinenendlich im Anhange, der s. g. zweitenAbtheiluugder

Amtsgeldrcgister,die Resultate aller außer den letzterenvon den Beamten

geführten fpeciellenNebenrechnungen,z. B. über Armenkaffencapitalien

') C. v. 7. Anglist 1846, v. 25. Jnli 1868.

2) C. v. 21. November 1871.

3) C. v. 24. Juni 1875, 22. Juli 1876.
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(§ 88), Gehostsgelder̂) u. s. w., sowie die nur durchgehendenGeld-

erhebungen(§ 98).

V. AlusQaöcn nits der CocafoeramCturiQ.

§ 78.

a Im AUgcmeinkn.

Die baaren Ausgabender GroßherzoglichenAemterwurden von je her

direkt aus den Einnahmen derselbenvorweg bestritten, so daß nur die

reinen Überschüsseder Amtskassenzu der Centralkassegelangten (§ 8).
Jene waren in frühererZeit wegender Natnralwirthschaft(§ 42 ff.) gleich

den Einnahmen nur gering, und sind erst seit vorigemJahrhundert zu

einiger Bedeutung gelangt. Die Brutto - Ausgaben schwankte»immer

zwischen20 bis 30 pCt. der Brutto-Einnahmen; innerhalb dieserGrenzen

gaben hierbei theils Erhöhungender Einnahmen, besondersder Pachte bei

guten Conjunctnren,theils ihre Verminderung,hauptsächlichdurch Erlasse

und Stundungen der Pachte, theils Vermehrungder AusgabendurchSteige-

rnng der Besoldungen,der Feldregnlirungskostenu. s. w., theils endlich

Sinken derselbendurch UebertragnugmancherLasten ans Gemeinden in

neuesterZeit n. s. w. den Ausschlag.

Beispielsweisebetrugen bei den in § 43 aufgeführtenBrutto-Ein-

nahmen der AemterdieBrutto-AusgabeuderselbengegenMitte des vorigen

Jahrhunderts mehr als 60,000 Thlr., gegen Ende desselbenmehr als

100,000 Thlr., 1820 fast das Doppelte, 1830 270,000 Thlr., 1837

mehr als 300,000 Thlr., 1849 rund 450,000 Thlr., 1851 etwa

438,000 Thlr., 1862 rund 460,000 Thlr., 1872 537,000 Thlr., und

in den letztenJahren durchschnittlich1,570,000 Mk. bei jetzigerdurch-

schuittlicherBrutto - Einnahme von 5,700,000 Mk., also zur Zeit 27

bis 28 pCt.

In den einzelnenAemtern ist der Procentsatz der Ausgaben zu den

Einnahmen sehr verschieden,weil besonders die Verwaltungskostennicht

durch die Einträglichkeitder Aemter bedingt, sondern nach davon nnab-

4) C. v. 5. Juli 1866.



hängigenPrincipien und auch wesentlich»ach der Notwendigkeitbemessen
sind; so absorbirt z. B. das wenig ergiebigeAmt Lübtheenmit dennoch
vollemVerwaltnngsapparateetwa 50 pCt. seiner Erträge, während die
fruchtbarenAemter Buckow, Gadebusch,Grevismühlen regelmäßig noch
weit unter 20 pCt. bleiben.

b. <für Rosotdungen.

§ 79.

aa. Der Amtsbrhördrn.

Den wendischenBnrgbezirketloder Castelaueienstanden erblicheCa-
stelane,seit dem 13. Jahrhundert den germanischenVoigtei«! landesherr¬
licheVoigte vor (§ 30), welcheanch schonfrüh als ballivi, amptlude,
officiales '), Ambachtmänner,Amtmännerbezeichnetwerden,währenddie
später üblichenTitel als Droste, Truchsesse,dapiferi, sowie als Küchen-
meister,ooc^uinarii ursprünglichnur specielleHofämterbedeuteten^). Weil
die Voigteien sich anfänglich auch auf die adligen Vasallen erstreckten,
pflegtediesengelegentlichdieZusicherunggegebenzu werden,daß nur ein-
heimischeLehenmännerund keineFremdezu Voigtenbestelltwerdensollten3).
Letzterewurden regelmäßignur ans wenig bestimmteJahre angenommen,
dochenthaltenArchivurkundenaus dem 14. Jahrhundert auch schongegen-
seitigehalbjährlicheKündigung. Nach gleichzeitigenBestallungen wurden
sie hauptsächlichverpflichtet,dem „Kriegevorzustehenund den Frieden zu
weisen" — dochruhete auf ihnen die ganzeVerwaltung der Voigtei in
militärischer,gerichtlicher,polizeilicher,administrativerBeziehung4), ins¬
besondereauch die Berechnungder herrschaftlichenGefälles. Sie be-
diente»sichder Hülfe von Privatschreibern,meistensanS der Anzahl der

') Meckl. Urk.-B., Nr. 1078, 1127,1821, 6433; Salt. Stud,, Bd. 7, S. 83.
2) Citat, Bd. 4, Sachregister, voce: Truchseß und Küchenmeister; Lisch,

Jahrbücher, Bd. 7, ®. 17.

3) Meckl. Urk.-B , Nr. 6542, 6552; Rudloff, Mittlere Gesch., S. 924.
') Sachregister citat, voce: Vögte; Wigger, Faiiiil, v. Blücher, S. 9V.
5) Meckl. Urk.-B., Nr. 3296, 394 l; Lisch, Jahrbücher, Bd. 17, S. 348;

Bd. 25, S. 316; Bd. 39, S. 1 ff.
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Geistlichen.— Als Unterbedientefungirten sck>onfrüh die Landreitcr6)
und die Einspänniger7).

Die seit dem 15. Jahrhundert aus denVoigteienentstehendenAemter

(§ 30) wurden von denHauptleuten oder Befehlshabern,michAmtshaupt¬

leuten, sowieden Küchenmeistern,welchebei längerer Zeit zn Amtmännern

aufrückten,verwaltet. In der ältestenAmtsorduuiig vom 6. Mai 1583

sind ihre Verhältnisseumfänglicherörtert; sie sollen zur AngsbnrgerEon-

sessiongehören, die Küchenmeistererscheinenwesentlichals Ncchnnngs-

beamte, die Landreiter sollen sich vor Erpressungender Bauern hüten.

Alle wurden dainals schon ans den Dienst beeidigt, standen auf halb-

jährlicheKündigung,erhieltenBestallungen, und die Küchenmeister,welche

gewöhnlichmit den Hauptleutenkamenund gingen, stelltenCantion dnrch

Bürgen. Die Subalterneudienstewurden von Privatschreibernund No-

taren besorgt. Nach Amtsordnungvom 19. December1660, welcherdie

Wallensteinschevon 1629 theilweife als Vorbild diente^), sollen alle

Beamte qualisicirt, in Haushalt und Rechnung geübt, cautionspslichtig

sein, auch stets beeidigtwerden. Anstatt der Küchenmeistererscheinenauch

seit jener Zeit allmälig die Amtsverwalter, während landesherrlichefest

angestellteSubalterne auch damals noch nicht existirten. Ueberhanptwar

die Einrichtung eines allseitig wohlgeordnetenBeamtenstandeseine Un-

Möglichkeit,so lange das verderblicheSystem der Generalverpachtnngen

(§ 42) bestand nnd daneben die zahlreichens. g. relnirten Aemter in

auswärtigemPfandbesitzewaren. Die jetzigeBesetzungder Großherzog-

lichen Aemter datirt wesentlicherst ans dem Ende des vorigen Jahr-

Hunderts. Wegen einfachenGeschäftsbetriebeswar das Personal aber

damals nur schwach,zählte,nur bei wenigAciutcrueinenAmtshauptmann,

regelmäßignur Amtmann, Amtsverwalterund Amtsactuar oder Registra-

tor. — Auch wurde eine allgemeinebestimmteVorbildung nicht verlangt,

und die erstenBeamtenstellenwaren zuweilen die Ruheplätzepeusiouirter

Ofsieiereund Hosbediente».

Lisch oit.. Bd. 1j, S. 260.

') Lisch cit., Bd. 22, S. 117.

8) Die Wallensteinsche s. in Lisch cit;., Bd 36, S. 50 ff.
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§ 80.

Isrtsetzung.')
Die jetzigenwirklichen Beamten beginnen ihre Laufbahn nach

absolvirter erster juristischerPrüfung als AintSauditorennnd avanciren
nach demRichterexamenzu Amtsmitarbeiterncum voto in judicialibus
resp. in cameralibus; eine 1856 und 1859 statt des Richterexamens
eingeführtehöherecameralistischePrüfung vor demGroßherzoglichenKam-
mer-Collegiumist bis jetztnur in vereinzeltenFällen zur Anwendungge-
kommen,und wird voraussichtlicherst nach bevorstehendervölligerTren-
nung der bei den GroßherzoglichenAemtern noch combinirtenJnstiz und
Administrationzu allgemeinerBedeutunggelangen.— Bei sonstgehöriger
Qnalification geschiehtnach der durch das Datum des Patents der gegen-
wärtigen DienststellungbedingtenAnciennetät das weitereAufrückenbei
eintretenden Vacauzen zu Amtsverwaltern, Amtmännern, Anitshanpt-
Männern, welchennach längerer erfolgreicherWirksamkeitder Charakterals
Drost oder Landdrost beigelegt.zu werdenpflegt; die zu Amtsdirigeuteu
an sichnicht Geeignetenerhalten wohl denCharakterals Oberamtmänner.
SämmtlicheBeamte bilden ein Collegiumunter Vorsitzdes Amtsdirigenten,
dessenRechte nnd Pflichten durch die neueste Directorialordnnng vom
15. Jnli 1876 umfassendbestimmtsind.

Die Subalternen beginnenregelmäßigals Privat- oderRegister-
fchreiberbei den die Amtsgeldrechnungführenden Beamten und werdeu

nach Ermessender KammerAmtsdiätare, wenn sie dieBildung einjähriger

Freiwilliger haben. Sie avanciren zu Anitsprotocollisten,Amtsregistra-

toren, denen bei längerer guter Dienstführnng wohl der Charakter als

Amtsfecretäreverliehenzu werden pflegt. Gewöhnlichanö ihrer Mitte

wurden eine Zeitlang Rendanten zu fpeciellerBesorgung des Amts-

rechnnngswefensentnommen,doch ist deren Anzahl nicht weiter vermehrt

und ihr Amt auf wirklicheBeamte übertragen(§ 9).
Als Amtsunterbediente fnngiren Landreiter für den auswar-

tigeu nnd Gerichtsdienerfür den Localdienst. Erstere werdentheils aus

Ucber das Folgende vgl. Balck, Doman. Verl),, S. 13 bis 32; 23eitc. j-

©tntifi. Meckl, Bd. 4, S. 8» ff.
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Marstallpersonal,theils ans Militär, letzterenur ans dem Militär nach

den für Civilanwärter geltendenGrundsätzenentnommen.

SämmtlicheMitglieder der Amtsbehördenmit Ausnahmeder Amts-

diätare sind landesherrlicheDiener, Genossendes Wittweninstitnts, jeder

Versetzungund Dienstveränderungunterworfen,cautionspflichtig,stehenauf

halbjährliche,gegenseitigeKündigung, welcheSeitens der Herrschaftjedoch

nur fclten und in dringendenFällen, auch nur auf Beschlußdes Staats-

Ministeriums erfolgt. Bei Endigung ihres Dienstverhältnisses durch Alter

nnd Invalidität sind sie pensionsberechtigt.NachVerordnungvom 7. Ja¬

nuar 1876 wird von Allen die Erfüllung der üblichenkirchlichenPflichten

hinsichtlichTrauung und Taufe verlangt.

Die Dorfschulzen oder Örtsvorsteherwaren in frühererZeit eine

Art Amtsunterbedienter,Mittelpersonen zwischenihrer Ortschaft und dem

Amte bei Ausführung amtlicherErlasse, die unterstenOrgane zur Aus-

Übung der Ortspolizei, wurden regelmäßig aus bäuerlichenHanswirthen

vom Amte, gewählt, von der Kammer bestätigt. Auch nach der neuen

Gemeindeordnungvom 29. Juni 1869 sind solcheOsficien, wenngleich

entsprechenderweitert, geblieben, doch haben die Schulzen danebenden

Vorsitz und die Leitung im Gemeindevorstandund in der Dorsversamm-

lnng. Die jetzigenGemeindeschulzenwerdenvomMinisterium des Innern

ans den selbstständigenGemeindegliedernernannt2), vom Amte beeidigt3),
sind zur Annahme im Allgemeinenverpflichtet, wobei jedochdringende

GegengründeangemesseneBerücksichtigungsinden4). Auf Höfen fungiren

als Örtsvorsteherdie Inhaber derselben,bei Vereinigung von Höfen und

Dörfern entscheidetdas Statut; in den FleckenstehenObervorsteherneben

einigenOrtsvorstehernan der Spitze der Polizei und der Commnnalpflege.

§ 81.

Iwrisetzkng.

BestimmteBefoldnngsprincipienfür dieMitglieder der Amtsbehörden

datiren erst aus neuererZeit. Die früherenBeamten, insbesonderedie

2) Circ. v. 27. Januar 1873.

3) Nach Circ. v. 10. October 1874 gebührenfrei.

") Circ. v. 19. September 1870.
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Voigte waren häufig Pfandinhaberder Aemter, doch wurden ihnen anch
nicht seltenletztereloco salarii überwiesen. Wo dies nicht der Fall war,
bezogensie an baarem Gelde außer einigen Sporteln (Z 76) höchstens
einigehundert Gulden, daneben aber bei der früherenNatnralwirthschafl

(§ 42) wesentlichnaturale Gefälle, z. B. nach einer BoitzenburgerAmts-
Hauptmannsbestallungaus der Mitte des 16. Jahrhunderts Unterhalt von
6 Pferden, Hofkleidung,10 Mispel Roggen, 24 Drömt Malz, 50 Drömt
Hafer, 4 Drömt Gerste, 4 Drömt Buchweizen,4 Ochsen, 3 Kühe, 38
fette Schweine, 30 Hammel, 30 Gänse, 150 Hühner, 1000 Eier,
2 Tonnen Käse, 4 Tonnen Heringe, 3 Znber Bntter und alle Woche
eine frischeLieferungdavon, 2 LiespfundTalg, 2 Faß Essig, wovon
jedochdas nöthigeHülsspersonalmit unterhalten werdenmußte. Beim
Sitze des Amtes am Orte einer fürstlichenHofhaltung wurde gewöhnlich
allseitigefreie Verpflegungim Schlosseausbeduugen.

Die Gehalte sämmtlicherDomanialbeamtenbetrugennoch 1709 nur
6200 Thlr. Ein einziger damals vorhandener Amtshauptmann bezog
1000 Thlr., 7 Amtmänner bis 400 Thlr., 6 Küchenmeisterbis 300
Thaler, 9 Amtsschreiberbis 200 Thlr., 18 Notare bis 50 Thlr., eben-
soviel 17 Landrciter, 17 Pförtner bis 25 Thlr., außerdem freie Woh-
nung, bedeutendeHolz-, Korn-, Fischdeputateund theilweiseDienstkleidung.

Erst nach Fixirnng der Sporteln seit 1840 sind gleichmäßigeGe-
Haltssätzeder verschiedenenBeamtenklassen-eingeführt, jedochnur allmälig,

weil ältere Beamte bestallungsmäßigeRechte auf den Bezug der ersteren

hatten. Noch nach dem Etat von 1850/51 erscheinendeshalb sehr ver-

schiedeneGehalte, welcheerst seit etwa 20 Jahren allgemein äqualisirt

sind. Dieselbenbetragennach zeitgemäßerErhöhung seit 1874 mit fünf-

jährigen Scalen beim Amtshauptmann 6000, 6400, 6800 Mark, beim

Oberamtmänn 5400 Mark, beim Amtmann 4200, 4500, 4800 Mark,

beim Amtsverwalter 3000, 3600 Mark, beim Amtsmitarbeiter täglich

4 Mark, beim Rendanten 2250, 2625, 3000 Mark, beim Registrator

2250, 2550, 2850 Mark, beim Protocollisten 1500, 1650, 1800,

1950 Mark, beimDiätar täglich2'/2, 23/4 und 3 Mark, beimLandreiter

1050, 1125 Mark, beim Gerichtsdiener900, 975 Mark, werden auch



jetzt vierteljährlich praenumerando gezahlt'). Dazu kommen (§ 85)
Fourage- und Schreibgelder, Umzugskostcn, Vergütungen für Register-
schreiber, Diäteu bei Conimissorien(Z IVO), bei Landreitern Aversional-
entschädignngenfür Reitpferd, sowie geringe Vergütungen für Insinuation
der Landtagsausschreibenund für auswärtigen Gefangeutrausport, bei Ge-
richtsdienern Ersatz für Aufwartung, Beköstigungn. s. w. der Gefangenen
nach bestimmtenTaxen (§ 86). An den festen Besoldungen haben die
HinterbliebenenzweiGnadenquartale2). Für Wohnort in Schwerin Pafsirt
den wirklichenBeamten eine Residenzzulagevon 10 pCt. Auchden jetzigen
Obervorstehern in FleckenwerdenRemunerationen bis 1500 Mark aus den
Amtskassengezahlt. Sämmtliche Besoldungen des Amtspersonals, welches
zur Zeit aus mehr als 100 Beamten, etwa 70 Subalternen und eben-
soviel Unterbedientenbesteht, betrugen 1850 etwa 150,000 Thlr., vor den
Gehaltsaufbesserungenvon 1874 mehr als 200,000 Thlr., und werden
jetzt ans rnnd 740,000 Mark gestiegensein, also auf etwa 47 pCt. der
gefammtenAusgaben bei den GroßherzoglichenAemtern (§ 78). Dabei
kommt aber in Betracht, daß jetzt auch die Baubeamten (§ 83) nnd die
Districtsingenienrs (§ 84) ans die Amtskassenübernommensind.

AuchdieGehalte des amtsrichterlichcnPersonals sindhierin begriffen.
Nach demnächstigerAusscheidungdesselbenwerdendie eigentlichadministra-
tiveu Besoldungen voraussichtlichauf die Hälfte jener Beträge sinken.
Aber nochweitereErsparungen am VerwaltungsaufwanddurchZusammen-
legen von ganzen Aemtern, welcheüberhaupt durchgehendsnur wenige
Onadratmeilen umfassen,und z. B. hinter denjenigendes benachbarten
Hannover an Größe zurückstehen,werden möglichsein, wenn der Hypo-
thekenbetriebdemnächstans die Gerichteübergeht nnd ferner vielleichtdie
Amtsgeldrechnungen,wie fast überall, an besondereaußerhalb des Amts-
VerbandesstehendeRendanten (§ 9) übertragenwerden,denendann gleich-
zeitig die Forstrechnungen(§

109)1
zuzuteilen sein dürften.

i) Berordu. to. 27. October 1873, Rgbl. St. 3t; Circ. v. 5. Novbr. 1873.
Nach neuesten Principien, also nicht mehr an den sonstigen Vergütungen;

auch das frühere Sterbequartal ist durch jetzige Pränumeration der Gehalte ge-
fallen. Jni Uebrigen vgl. Balck, Doman, Verh., Bd. 1, S. 31; und hier § 86,
Note 2.
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§ 82.

A'ortsrhmig.

Nebenverdienstbxivd)Geschäftefür andereBehördenund Private be¬

darf bei Beamten resp. Subalternen ') der Genehmigungder Kammer

resp. der Amtsdirigenten. Jeder in Besoldung tretende Amtsinitarbeiter

muß seinebisher etwa geübteAdvocaturuebstNotariat aufrufen. — Au

Sportelu werdenjetztnur uoch die gesetzlichenRecepturgebühreuder edict-

mäßigen Contributiou den Mitgliedern der Amtsbehördegelassen.

Amtsdirigenteuresp. Amtsunterbediente,zuweilenauch die Registra-

toreu, haben regelmäßigherrschaftlicheDienstwohnungenzu eigenerNutzung

gegenAbzug bis zu 250 Thlr. resp. 20 bis 3VThlr. vomGehalte, oder

in deren Ermangelung eine baare Miethsentschädignug. Dieselbenliegen

meistensauf den Amtsfreiheiten,gehen mit diesenalso jetztzu Stadtrecht

über (§ 37). Nach Verordnung vom 29. März 1847 werden die ge-

schlichenGrundsteuern von der Herrschaft, die Gemeindelastcudagegen

regelmäßigvon den Nutznießernübertragen; auch habeu letzteregeringere

Reparaturen aus eigene»Mitteln zu leisten, entsprechendeNeufertigungen

dagegenz, B. derOefen und Heerdeu. s. w. nur erst bei einemGesaninit-

einkommenvon 1500 Marl2); die erforderlichenMaterialien werdenhierzu

gegenBereitelohngeliefertund frei angefahren.

DieselbenOssicianten erhalten regelmäßig auch herrschaftlicheLände-

reien zu eigener Nutzung als Pächter gegen bestimmtenAnschlag3), die

Amtsdirigenteu 1 bis 2 Last oder darüber, die Amtsunterbedieuteu be-

deutend weniger, von denen, wenn sie etwa innerhalb domauialer Ge-

meindeverbände liegen (§ 38), Spanndienste in Natur zu Commuual-

zweckennicht zu leisten sind, wie denn auch Hauddieuste ihre Nutz-

uießer nicht treffen4). Auch die Dorfschulzen nutzen schon nach Ber-

ordnnng vom 2. Januar 1705 regelmäßig Dieustcompetenzeuvon einigen

Scheffeln Aussaat unentgeltlich; wo dieselben jetzt ins EiZeuthum der

') Balck, Doman. Verl)., Bd. 1, S. 22 it. 23; Cire, v. Mai 1867.

2) Verordnung v. 30. März 1875, 9is-jbl.St. 9; vgl. im Uebrigen Balck,

Doman. Verl)., S. 2-1.
3j Cire. v. 18 u. 21 Oetvber 1373; Balck eitat.

4) Gemeindeordnung v, 29. Juni 1869, § 8.



Gemeindenübergegangen,sind letzterezur Belassung an die Dorfschulzen

verpflichtet5).
Die früherenDienströckewerden den Amtsunterbedientenjetzt nicht

mehr verliehen, dagegenaber wenigstensdas erste Mal Dienstmützen°).
Landreitererhalten auch geringeFeuerungsdeputate,während die Gerichts-
diener in dieserBeziehung ans die Amtsvorräthe angewiesenzu werden
Pflegen (§ 116).

§ 83.

bb. per Pautrrmntrn.')

Localbaubeamtefür die domanialeuBauteu gab es früher nicht, son-
dern letztereruhten schon nach Amtsordnung vom 6. Mai 1583 aus-
schließlichim Schooßcder eigentlichenAmtsbehörden,welchesichbei tech-
uischenFragen freier Kunstverständigeroder anch gewöhnlicherHandwerker
bedienten. Die Ausführung wurde jedochschonseitAnfang vorigenJahr-
Hunderts von einem Baudireetor iu Schwerin überwacht, welchemein
Landbaumeisteroder Baueonducteur nebst einemBaucommissairoder Bau-
schreiberuntergebenwar. Im Jahre 1809 wurden fünf Baudistricteüber
das ganze Domaninm unter ebensovielLandbaumeisternerrichtet, 1852
auf neun vermehrt,außer welchenjedochnochdie Bauten einzelnerAeniter
durch besondereBaumeisterbesorgtwurden, und 1875 auf zehn, sänimt-
licheAemterumfassende,Baudistricteunter acht Landbanmeisternund zwei
Baumeisternfestgestellt. Letzterebilden zusammenmit den Beamten der
betreffendenAemter collegialeAmtsbaubehördeuund stehennachDirectorial-
ordnnng vom 15. Jnli 1876 unter dem Amtsdirigenten, bedienensich
auch nöthigeusallsder Amtssnbalternenund Amtsuuterbedienteu. Ihre
Thätigkeit ist jetzt auf eigentlicheKammerbanteuinclusivederjenigender
Forstinspectionen(A 129) und.der Gestütsstationsbauten'^), sowie auf
Taxationen im Bereichedes Directoriums der Domanialbrandkasse3)(§ 97)

5) Circ u. 15. November 1869.
°) Circ. V>.9. Jnli 1868.
') Balck, Domaii. Vcrh., Bd. 1, S. 64 bis 70.
2) Circ. v. 8. April 1876.
3) Vgl. neuestes Grundgesetz derselben v. 1. Mai 1874, Rgbl. St. 12, §§ !»,10, 34; Circ. v, f>. October 1875.
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beschränkt,ihr früheres Verhältniß zu den Chausseenihres Districtes schon

seit Ernennung besondererArchitektenzu solchemZweckeseit 1857, ebenso

ihre Verpflichtung zur Leitung der Haushaltsbauten 4) (§ 137) und der

Staats- wie ReichsbautenR) in neuesterZeit gelöst (KZ 101 und 102).
Die Baubeaiuteu stehen unter dem GroßherzoglicheuKammercollegium,

insbesonderedem bautechnischenMitglieds desselben.

Nach gehöriger Gymnasial- und academischerPrüfung müssen die

Bauaspiranten vor einer besonderenCommissioneine theoretischeund dem-

nächst eine practischePrüfung bestehen^), werden nach ersterer Archi-

tekten ohne bestimmtenWirkungskreis, nach der zweiten Baucouduc-

teurs und beeidigtelandesherrlicheDiener, auch besondersbis auf weiteres

Avancementzur häuslichen Hülse7) der wirklichenBaubeaiuteu diesen zu-

getheilt. Letzteresind die Baumeister und Landbaumeister, deren

persönlicheund dienstlicheVerhältnissedenjenigender Mitglieder der Anits-

behörden entsprechen8)(§ 80).
Die Dieustbesolduugder Banbeamten bestehtausschließlichaus baarem

Gehalte. Baucondnctenrs hatten 1832 entwederTagesdiäten oder jährlich

200 Thlr., Baumeister 550 Thlr., Landbaumeister 6 —700 Thlr., ihre

Gesammteinnahmenbetrugen damals 5400 Thlr. Demnächstwurden sie

auf 600 Thlr., 800 Thlr., 11 —1300 Thlr. erhöhet. Seit Johannis

1873 beziehenmit fünfjährigen Scalen die Conducteurs 800 und 900

Thaler, die Baumeister 1000 und 1200 Thlr., die Landbanmeister1400,

1500, 1600 Thlr., event. mit Residenzzulagevou 10 pCt. 9), zum jähr¬

lichen Gesammtbctragevon rund 20,000 Thlrn. Dazu kommt Zeichner-

hülfe und Reiseersatz (§ 101), auch bei Versicherungstaxen von Neu-

bauten'") event. Zehruugs- und Honorardiäten nach Commissionsgesetz

vom 29. November 1859. — Obige Gehalte wurden früher von der

') Nach Vereinbarung mit dem Haushalte v. 15. März 1873; vgl. Circ.

v. 2. Mai 1873.

5) Circ. v. 23. Juli 1868.

°) Nach V. v. 21. Juli 1865, Ngbl. 32, mit besonderer Beachtung des mit-

telalterlichen Meckl. Ziegelbaustyls.

r) C. u. 19. Oet. 1857.

S) Uniform ist dnrch C. v. 3. Juli 1866 verliehen.

°) C. v. 22. April 1873.

10) Grnndges. d. Domanialbrandversichernng v. 1. Mai 1874, Rgbl. 12, § 10.



Renterei unter dem Kapitel einer besonderenCeutralbauverwaltung bezahlt,
sind aber 1874 auf die Amtskassengelegt. — Gnadenquartale werden
wie bei der Anitsbehörde verliehen (Z 81).

§ 84.

cc. Drr Districtsingenieurs.

Landmesseroder Ingenieurs als Kammerbedienteerscheinenschonim
Anfangevorigen Jahrhunderts. Sie wurden häufig inactiven Officieren
entnommen,bezogenbis zu 350 Thlr. Gage, auch wohl Fourage für ein
bis zwei Pferde, und erhielten bei längerer Dienstzeit den Titel von
Kammercommissarien.1716 betrug der Aufwand für neun Landmesser
1500 Thlr. Als ihre Instruction normirte wesentlichdie dem Landes-
grundgesetzlichenErbvergleichevom 18. April 1755 angehängte.

Für ihre neueren Verhältnisse') galten die Landmesserordnungen
vom 20. Deceuiber1854 und Ii). Juli 1866. — Nach Gewinnung der
uöthigeu Schulbildung bildeten sie sich als Lehrlinge practischaus,
wurden nach einem, vor einer besonderencanieraleuPrüfungscommission
absolvirten, Examen Gehülfen bei Kammeringenieursund unter deren
Verantwortlichkeit,und avancirtcn nach weiteremExamen selbst zu be-
eidigten Kammeringenieurs. Diese waren keine landesherrlichen
Diener, dennochaber2) bestimmtenDomauialämteru zur Vornahme geo-
metrischerArbeiten im Auftrage der Beamten zugetheilt, daneben an
Privatarbeiten unbehindert, wurden nicht fest, sondern für einzelneAr-
beitstageund Leistungennach gewissenTaxen salarirt, genosseneine Art
öffentlichenCharakters3) und konntenauf Veranlassungvon der Kammer
sofort entlassenwerden.

Diese abhängigeLage der Ingenieurs ist iu neuesterZeit gehoben.
Nachdemdie deutscheGewerbeordnungvom 21. Juni 1869 § 36 das
Gewerbeder Feldmesserfür frei erklärt, jedochBeeidigung auf bestehende
Vorschriftenund öffentlicheAnstellung ausbedungen,dann aber auch den
HandlungenderselbenbesondereGlaubwürdigkeitbeigelegthatte, müssendie

') Vgl. darüber Balck, Domau. VerhBd. 1, S. 72—75.
2) C, v. 12. September 1865.
3) Buchka und Budde, Entscheidungen, Bd. 5, Nr. 1t).

10
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MecklenburgschenFeldmessernach Verordnung vom 2'S. Februar 1874

eilt Staatsexamen vor einer Staatsprüfungsbehörde abfolviren4), werden

vom Ministerium des Innern beeidigt und öffentlichangestellt, dürfen sich

wegen ihrer Remuneration frei vereinbaren. Ziehen sie aber solcher fvcioit

Stellung den Eintritt in den Domauialdienst vor, so werden fi'c in

Grundlage der Verordnung vom !). Juni 1873 nach dem Staatsexamen

nach Befinden von der Kammer angestellt, deren Diseipliuargewalt sie

auch unterworfen sind. Die jüngeren finden als Kammeringenienrs

Verwendung im Messungsbureau zu Schwerin^) (tz 100), die älteren

avanciren zu Districtsingenieurs, deren zwölf über die Aemter des

Domauiums vertheilt sind. Als solche°) werden sie wirklichelandesherr

liche Beamte mit gewissemDieustraug zu den Mitgliedern der Amts-

behörden7), deren Amtsdirectorinm auch sie unterstellt sind8), beziehenein

Jahresgehalt von 1200 Mark, für jedenArbeitstagv) 8 Mark, auf Reifeu

in Städten und FleckenebensovielOnartiergelder, daneben freie Gestellung

der erforderlichenArbeiter und Materialien, außerdemFuhren und ZeicheiK

papier (§ 85). — Die feste gefammte JahreSbefoldnng der Distriets-

ingenienrs beträgt 14,400 Mk., während die Summe ihrer Arbeitsdiäten

nach der Anzahl ihrer wirklichenArbeitstage sichrichtet und neben den sou-

stigeuVergütungen unter Regnliruugskosteu(tz 94) zur Berechnung kommt;

wird ihre Arbeitszeit nicht dnrch herrschaftlichenDienst ausgefüllt, so wird

ihnen daneben als öffentlichbestelltenFeldmessernprivater Verdienstgestattet.

8 85.

c. I'ür Geschäflsbrtrirb.

Dahin gehören:

Reisen. Nur die mit Anspannung versehenen,an der jedesmaligen

4) V. v. 17. Januar u. 23. Februar 1874, Negbl, Slmtl. Beil. Nr. 8 u. 13;

v> 23. Deceniber 1876, Rgbl. 31.

b) C. 12. ©fptcmbev 1865.

") C. v. 29. Deeember 1874.

C. v. 29. Äpril 1875.

B) C. 1). 15. Juli 1876.

°) @jd. regelmäßig am Sonntag, (i. v. 29. Deceniber 1874. Wegen ihrer

Remuneration bei Pachthos-Drainagen vgl. v. 15. Juni 1864.
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beamtlichenThätigkeit außerhalb Dienstorts betheiligtenAmtseingesessenen
müssen nach der gerichtlichenSporteltaxe') das ganze erforderlicheBe-
amtenpersonal,nach der öconomischendagegenbloß die Subalternen an-
holen resp. den Fuhrverlag erstatten. Aller übrigeFuhraufwand trifft die
Amtskassen. Die Beamten hatten für diesenFall früher gewisseFuhr-
oder Fonragegelder^), welchejetzt bei eignem Fuhrwerk nur noch
den Amtsdirigentenbis 500 Thlr. jährlich bewilligt werden, woneben
ihnen das Chausseegeld3),aber sonstigerFuhrverlag nicht, erstattetwird.
Wenn die anderenBeamten sich eignenFuhrwerks bei Dienstreisen be-
dienen, so erhalten sie4) pro Meile 4 bei eignemReitpferd3 Mk.^)
inel. Chausseegeld.Sonst ist mit Fuhrleuten wegenGestellungdes Fuhr-
Werks zu accordireu. Stets ist auf Sparsamkeit, besonders auf Zusammen-

reisenmehrererBeamten und diesermit denSubalternen Bedachtzu nehmen.
Für mäßige Zchrnng, Eisenbahn und Post passirt Verlag. Dienstreisen
außerhalb des eigentlichenVerwaltungsbezirkswerdennach gleichenGrund-
sähen wie wirklicheCommissorien(§ 100) behandelt?). Dasselbewegen
der Fuhren normirt auchbei den Districtsingenieurs,währendReisender
Baubeamtennichtvon denAmtskassen,sondernvon der Centralkasse(§ 101)
übertragenwerden. — Die Laudreiter beziehenfür ihr Reitpferd außer
einemKorn- und Futterdeputatezu Hufbeschlagund Abnutz jährlich eine

Aversioualsuinnie8).— Vou 7—8000 Thlrn. im Jahre 1851 ist jetzt
diese Gesammt-Position auf das Doppelte gestiegen. Für Umzugs-
kosten bei dienstliche»Versetzungenohne Rang- oder Gehaltserhöhung
passirt billiger Verlag, jedochohne Ersatz für Beschädigung.

Schreibmaterialien, im jährlichen Gesammtbetragevou etwa
8000 Thlrn. Die wirklichenBeamten und Amtsmitarbeiter erhalten

') V. 29. December 1873, XXXIV.
'} Balck, Doman. Lech, Bd. I, S. 25 ff.
3) Nach Kammerbeschluß v. 1875.
4) Ziach Kammerbeschlußv. 186V wird jede Reise wenigstens zu einer Meile

angenommen.
b) C. ». 3. Juni 1873. Für die Strundämter sind bei eignem Fuhrwerk

durch C. v. 2. August 1876 lindereBestimmungen ergangen.
"i Balck cit., S. 25.
7) Nach Kammerentscheidungv 187g.
8) C. v. 24. Januar 1871.

10*
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schon seit Anfang vorigen Jahrhunderts feste Avers« von jetzt jährlich

25 Thlrn., die Baubeamten jährlicheZeichnenhülfenvon je 50 Thlrn.,

die DistrictSingenieursVergütung des Zeichnenpapiers,die Rechnungs-

beamtenzur Haltung eines Registerschreibersjährlich noch 100 Thlr.

Al'schrists- und Druckerei kosten von fast gleicherHöhe. Die

Anschaffungaller auf höherer Anordnung beruhenden, gedruckten

und lithographirtenFormulare geschieht,auch beiBaubeamten, auf Kosten

der Amtskassen9),währeud in den übrigen Fällen von den Officianten

wenigstensder Werth des Papiers zn tragen ist, für welchessie ja die

erwähnten Aversa beziehen.— Hierher gehören anch die seit etwa zehn

Jahren zur Herausgabe von Amtsanzeigern gegenVerpflichtungzur

event. unentgeltlichenAufnahme der officiellenInserate jährlich an die

HerausgeberbewilligtenSubventionen bis 100 Thlr., welcheaber fortan

wegenjetztguten Bestehensjener wegfallen.

Gefchäftsgeräthe und Bücher von jährlich 2—3000 Thlrn.;

genaue Jnventarieu derselbensind bei jährlicher Einrcichnng der Amts-

geldrechnungenzur Revisionderselbenanzuschließen

Botenlohn von 500 —700 Thlrn. für Besorgungen, zu denen

die Amtsunterbedientennicht genügen.

P ostgeld, nach geschehenerAversionirnng in neuesterZeit von

ebenfallsinsgefannntnur noch 500 —700 Thlrn. jährlich.

Die jährlicheGefammtsiininiefür Geschäftsbetriebist seit 25 Jahren

vou 21,000 Thlrn.' auf jetzt 33,000 Thlr. gestiegen,hierin jedochder

administrativeund gerichtlicheAufwand nngetrenut begriffen.

§ 86.

d. I'ür Gericht«- und polizeiverwaltung.

Auch die Kostender von denGroßherzoglichenAemternbis jetzt aus-

zuübendenJustiz und Polizei wurden von jeher ans den Großherzoglichen

Ämtskassenübertragen. Der ganze Aufwand hierfür ist schwerbestimm-

bar, weil er größtentheils in den Besoldungendes combinirten Justiz-

9) C. v. 19. November 1875.

10)Auch von den Baubeamten, nach C. v. 17. April 1372, v. 14. Mai 187S.



und Verwaltungspersonales(§ 81), auch im Geschäftsbetrieb(Z 85), cnd-
lich nochin anderenPositionen,z. B. demAufwändefür weltlicheBauten

(§ 103), wohin auch diejenigenfür Amtsgefängnifsezählen,begriffenist.
Die ausschließlichenund directeu Verwendungenzu obigemZwecke,um
welchees sichan dieserStelle handelt, erscheinendeshalb verhältuißmäßig

nur gering, und werdenvon den aufkommendenGebührenweit überwogen

(§ 76). Von etwa 10,000 Thlrn. vor 25 Jahren sind sie freilich in-
zwischenfast auf das Doppelte gewachsen. Dahin gehören insbesondere
die Untersuchungskostenarmer oder freigesprochenerJneulpaten, die Feue-
rungsbedürfnisseder Amtspförtnereien(§ 116), die nach gewissenTaxen')
den Gerichtsdienernzn vergütendenKosten^) für Aufwartung, Wäsche,

Lagerstroh3),Beköstigungder Gefangenen, die Susteutatiousbeiträgean

die Strafanstalt Dreibergen, endlich geringe festeRemunerationenan die
Gerichts- und Polizeiärzte(Z 90). Alle dieseVerhältnissebedürfenhier
um so weniger eingehenderErörterung, als sie bei der bevorstehenden
Reorganisationder Justiz einer ganz neuen Regelung entgegengehen.

8 87.

c. Mr Armenpflege.

Schon die Land- und Polizeiordnungvon 15,72 gebot allgemeindie
Ernährung der Armen durch die einzelnenKirchspiele,gestatteteaber jenen
auch das Betteln im ganzen Lande, falls sie obrigkeitlichbeglaubigte
Bettelzeicheuauf ihrem Rocketrugen. Die Amtsorduuug vom 6. Mai
1583 befahl die Verpflegung einer bestimmtenAnzahl rechterHausarmer
iuuerhalb der einzelnen Aemter durch freiwillige Almosen. Wallenstein
während seiner kurzen Regierung über Mecklenburg') ließ säuimtliche
Arme im ganzenLandezählen, welchesichdamals auf nur 300 Personen
beliefenuud verwies dieselbenauf ihre Kirchspiele. Dies Priucip wird
nie praetisch gewordensein, weil bei der früherenLeibeigenschaftes sich

') Vgl. die gerichtlichenSportellaxen. desgl. Circ. v. 27. Juni u. 11. Juli
1873; «Palet, Doman. Verh., Bd. 1, S. 27.

*) Nach C. v. 24. Januar 1874 ohne Gnadenquartal (§ 81, Note 2).
3) Vgl. C. v. 7. November 1876.
') Lisch, Jahrb., Bd. 35, S. 80 ff.
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Von selbstverstand, daß dic Armen von ihrem Grundherrn ernährt wer-

de» mußten, wobei freilich innerhalb der Domänen, welcheinsgefammt

allein dem Landesherrngehörten, keinebestimmteVerweisungaus einzelne

Ortschaften,sondernauf den Umkreisder einzelnenAemter Regel gewesen

zu sein scheint^). AusdrücklicheBestimmungenfürs Domaninm finden

sichdeshalb wiedererst in der Verordnung vom 24. März 1746; hier-

nach waren die s. g. obrigkeitlichenBettelpässeverboten, aber anch schon

die Armen auf freiwillige Beiträge ihres fpecielleuHeimatsortes äuge-

wiesen;alle fremdenBettler wurden in ihre Heimat abgeführt. Zur Aus¬

führung dieserBestimmungenwurden durch Verordnung vom 26. Marz

1746 eine Anzahl neuer Landreiterangesetzt. Durch Verordnungenvom

17. Deeember178?» und 14. März 1795 wurde die Ernährung der

Armen wieder auf den Umkreis der einzelnenAemter, jedochmir durch

freiwilligeBeiträge, ausgedehnt,nebenbeiauch dic Ertheiluug obrigkeitlicher

Bettelpässeinnerhalb der specielleuOrtsgemeindeuwieder für zulässiger-

klärt. Die Verordnungvom 2. Mai 1801 verbot jedochletzterefür alle

Zukunft, erklärtedie Versorgungder Armen für dic Pflicht jedes einzelnen

Amtes und berechtigtedasselbezur Erhebung vou Armenbeiträgennach

Bedarf, jedochaus freiem Willcn dcr Amtscingesessenen.So cutstauden

schonam Ende des vorigen und im Anfange diesesJahrhunderts in den

AemternGüstrow, Schwaan, Toitenwinkel,Warin förmlicheAmtsarmen-

verbände mit Amtsarmenkassen,welchetheils ans freiwilligen,aber auf

bestimmteZeit zugesichertenBeiträgen dcr Amtscingesessenen,theils ans

Zuschüssendes Landesherr»nach Bedarf gespeistwurden. Erst dic allgc-

»leine,in Folge dcr Aufhebungder Leibeigenschaft1820 ergangeneArmen-

ordnnng voni 21. Juli 1821 orducte eine ZwaugSpslichtaller Landes¬

bewohnerzn Annenbeiträgenan, verpflichtetedie Obrigkeitenzur Hergabe

von Obdach mit Zubehör, forderte jedochauch dagegenvou deu Armen

bestimmteArbeitsleistungen;etwa vorhandenealimentationspflichtigeAn-

gehörigewaren primitiv zur Unterhaltungihrer hülfsbedürftigenFamilien-

Mitglieder verbunden. Nach der auf dieser Basis beruhenden speciellen

Domanial-Armenordiiuiigvom 30. Juni 1824 wurde nunmehr die

Hierüber und über das Folgende Bolbrngge, Das Landvolk in Meck¬

lenburg-Schwerin, S. 151 ff.



Amtsarmenpflege tu sämmtlichenGroßherzoglichenAemtern eingeführt.

Jedes einzelneAmt bildeteeinen einzigenArmenverbandunter einem aus

GroßherzoglichenBeamten und einigen geeignetenAmtseingesessenenge-

bildetenAmtSarmencolleginmsowieunter Oberleitung der Großherzoglichen

Kammer. Die Enqnotirnng der Zahlpflichtigengeschahnach Bedarf mit

einementsprechendenordentlichenund nötigenfalls außerordentlichenZu¬

schüsseaus den GroßherzoglichenAmtskassen,welchesAlles für jedesAmt

zur Amtsarnieukasfeberechnetund woraus die Bedürfnisseder Armuth

durchVermittelnng von Ortsarmenpflegernbestrittenwurden. Außerdem

gewährtedie GruudherrfchaftHülfen zum Bau von Amtsariuelihäufern3)
zur Unterbringung von Obdachlosen, für welchenZweckübrigens auch

disponibleMietwohnungen im ganzenAmte beanspruchtwerdenkonnten^),

sowieFeuerung für Arme, wie denn auch die meistenStrafgelder den

Armenkassenzugewiesenwurden (§76). AlleUnterstützungengalten regel-

mäßig nur als Anleihen und Vorschüsse,welcheevent. wieder einzuziehen

waren5), michstets nur subsidiärgegenüberder gesetzlichenAlimentations-

Pflicht% Obdachslosewaren zur Leistungvon Arbeitenbis zumMieths-

werthe der ihnen gegebenenWohnung verpflichtet?),wie denn auch zur

ErzwingungsolcherArbeitsleistunghin und wiederselbstbesondereArbeits-

Häusereingerichtetwurden^).
Diese Amtsarmenpslegehatte mancheUebelstäudeim Gefolge. Bei

dem Beitragszwangeerkalteteder Wohlthätigkeitssinnund die Armen wur-

deu immer an die Amtsarmenkassengewiesen; wegen der gleichmäßigen

Reparation der Armenbeiträge,selbstüber Ortschuftenohne eigeneArme,

suchtejede derselbenbei Gelegenheitso viel wie möglichfür ihre späteren

Armenaus der Aintsarmenkassewiederwahrzunehmen;die Amtseingesessenen

hatten wegenihrer beschränktenTheilnahme an der Armenverwaltungkein

Interesse daran und die Controle über die wirklichenBedürfnisseder

3) lieber dieselbenvgl. Circ. v. 13. Deeember1853; Raabe, Ges-S., Bd. 5,
S. 639; sowie Giro. v. 29. April 1853.

4) Balck, Doinan. Verl)., Bd. I, S- 186 ff.
5) Circ. to. 17. März 1816, Raabe citat, S. 637.

") Ueber deren Realisirung vgl. Berordn. v. 7. Februar 1863, Rgbl. Sl. 7.
Verordn. v. 31. Januar 1859, Rgbl. St. 11.

S) Circ. v. 15. Deeember 1851, Raabe citat, S. 640.



Armuth und über dic Verwendungder gewährten Hülfen war deshalb
ungenügend; die ZwangsunterbringungenObdachsloserüber das ganze
Amt machtenviel bösesBlut und kostetengroße Summen. Eine natür-
liche Folge hiervon war ein immerwährendesAnwachsender Armen-
erfordernisse. 1839 betrug im ganzenDomanium der Beitrag der Amts-
eingesessenenfast 38,000 Thlr., derjenigeder GroßherzoglichenAmtskasseu
mehr als 36,000 Thlr., und 1855 war er auf 65,000 Thlr. resp.
60,000 Thlr. gestiegen.

§ 88.

Iwrtsktzung.

Dic Einführung der Ortsarmenpfege allein vermochtehier Hülfe
zn bringen. Durch Verordnungvom 23. Juni 1856 zunächstnur für
die Aeniter Dargnn und Stavenhagen versucht,wurde sie, nachdemsie
sich dort bewährt hatte, durch Verordnung vom 9. Mai 1859 auf die
AeniterBützow,Warin, Neustadt,Hageuow,Grabow, Lübtheen,Schwerin,
ausgedehnt. Hierbei fielen dic Zwangsbeiträge zur Aintsarmeukassefort,
der Amtsarmenverbandwurde ausgelöst, jede Ortschaft Übernahm ihre
eigenenArmen, durch freiwilligeBeiträge sollte» dieseversorgt und erst
bci ihrer UnausreichlichkeitwiederZwangsbeiträge zu den Ortskassen er¬
hobenwerden. Verwaltungsorganewaren schondamals dic nochjetztnach
Einführung der Gcmeindcordnunggeltenden,dicOberaufsichtging von der
Kammerauf das Ministerium des Innern über. Die Amtsarmenkassen
bliebeneinstweilen,vom Amte geleitet, wurden jedochnur nochdurch dic
ordentliche»Zuschüsseaus den Amtskassengespeist, auch zu Medicinal-
zwcckcnund Armenzuschüssenan überlasteteOrtschaftenverwandt und ihre
Ueberschüssezur Einrichtung vou Arbcitsanstaltenoder ähnlichengemein-
nützigenZweckenbestimmt. Alle Armenunterstützungengalten auch hier
nur als Vorschüsse.Dic Verhältnissezu den Armenhäusernwurden statu-
tarisch geregelt, dic grundherrlichenFeuerungshülscnblieben. Die Unter-
bringung Obdachslosergeschahdurch die Dorffchaften;zur Erzwingung
der gesetzlichenGegenleistungenwurde 1861 das Domauialarbeitshauszu
Wickendorfgegründetzur Aufnahme arbeitsfähiger und selbstverschuldeter
Armer, an dessenBenutzung dic neun mit Ortsarmenpflegebewidmeten



Aemter vor den übrigen daö nächsteRecht hatte». Bei dieserEinrichtung
blieben also die grnndherrlichen Armenverwendungen aus den Amtskasseu
wesentlich in ihrem früheren hohen Bestände, betrugen z. B. 1868 noch
nahe an 60,000 Thlr. jährlich, während die Beiträge der Amtseingesessenen
durch Ausscheiden der Aemter mit Ortsarmenpflege damals schon auf
41,000 Thlr. gesunken waren.

Die Einführung der Gemeindeordnung durch Verordnungen vom

31. Jnli 1865 und vom 29. Juni 1869 nebst separaten Armeuordnun-
gen desselbenDatums haben endlich die Ortsarmenpflege über das ganze

Domaninm verbreitet. Auch die grundherrlicheu Zuschüssehaben fast auf-
gehört, nachdem die Gemeinden zur Übertragung ihrer Commnnallasten
mit Ländereien reichlich dotirt sind (§ 61); jene werden event. nur noch
für Pachthöfe (K 48) und für geringe Domanialflächen, insbesondere für.
die Amtsfreiheiten (ß 37) gewährt, insoweit diesenoch nicht den städtischen
Conimunalverbänden einverleibt sind; sie betragen zur Zeit nur noch einige

Tausend.Thaler. Die besonders bei der schonvorhergegangenenOrtschafts-
armenpflege von nenn Domanialänitern durch damalige Weitergewährung
der grundherrlichen Armenzuschüsseaugesammelteu Amtsarmenkassen-Capi-
talien im Betrage von weit über 100,000 Thlr. werden zunächst zur
Deckung der Schulden aus der früheren Amtsarmenverwaltung verwandt,
zu ihrem Reste aber durch die Aemter in bisheriger Weise weiter ver-
waltet, auch aus ihren Zinsen die Beiträge derjenigen Aemter, welche sie
angesammelt haben, zur Unterhaltung der jetzigen Domanialarbeitshänser
zu Wickendorf nnd Doberan bezahlt'); die Rechnuugsablage hierüber
geschiehtvor der Kammer2), während im Uebrigen für diese neue Armen-
pflege das Ministerium des Juueru allein competent ist ^). Auch die
früher zur Amtsarmenkasse geflossenenStrafgelder (A 76) verbleiben jetzt

de» Amtskafsen4). Die Armenhäuser sind auf die Gemeinden übergegan-

gen, anch die grnndherrlichen Fenernngshiilfen einstweilenbelassen (HZ 116,

') Cire. v. 30. Juli 187?, v. 21. Dceembcr 187!; Arbe!tshausstatuten v.
5 Juni 1872, Rgbl. St. 33, K 9.

2) Cire. v. 4 Roveinker 1868.
3) Verordn. v. 21. September 1868, Rgbl. St. 76.
4) Cire. v. 5. April 1870, v. 20. Juni 1870, v, 5. Oktober 1870; vgl.

auch Verordn. v. 27. Juni 1870, Rgbl. St. SI.



118); endlich werden die Snstentationsbeiträge der Domanialarbeitshänser

für diejenigen Aemter, welche keine Armenkaffen-Capitalien oder nicht auö-

reichlich gesammelt haben, noch einstweilen ans den Amtskassenbestritten5).

Eine definitive Bestininmng über zukünftige Verwendnng der Amtsarmen-

kafsen-Capitalien steht noch zu erwarten.

Die Ortsarmenpflege ist der wichtigste Verwaltungszweig der neuen

Domanialgemeinden und wird von diesen mit regem Eifer geübt. Auch

für die herrschaftlichenKassen ist hierdurch eine wesentlicheEntlastung ein-

getreten, wenngleich andererseits ihnen auch wiederum die bedeutenden

Pachte für die zur Dotation der Gemeinden unentgeltlich hingegebenen

Ländereien entgehen (§ 61). Bon einer Fiuanzfpcculatiou kann hierbei

also überall keine Rede sein.

8 8!).

f. Mr Mcdicinalpstege.

Dieselbe steht mit der Armenpflege in innigster Verbindung und

bildet einen Hanptbestandtheil derselben. Schon die Armenordnungen vom

17. December 1783 nnd vom 21. Juli 1821 geboten die Versorgung

der Arincn mit Arzneien. Umfassendere Vorschriften ertheilten die Do-

manialarmenordnnng vom 30. Juni 1824 und spätere Nachträge.

Zunächst genossen freie Arznei alle registerniäßigen Benesiciaten

nnd solche Bedürftige, welche einen Amtsschein hieraus erwirkten, dahin

gehörte auch die Verabreichung von Bruchbänder». Bei Epidemien

hatten selbst von den Bauern inclusive abwärts alle Amtseingesessenen

unentgeltliche Arznei nnd sonstige Pflege. Bei der früheren mangelhaften

Controle der Amtsarmeupflege wurde mit den Medicamenten n. f. w. ein

großer Mißbrauch getrieben und viel Geld auf diese Weise jährlich ver-

geudet').
Je nach Größe der einzelnen Aemter wurden in Viesen einer oder

mehrere Amtsärzte und Amtschirnrgeu zur unentgeltlichen Hülse

angestellt, welche iu der Regel allen Aiutseingesesseueuvon den Büdnern

inclusive abwärts gewährt wurde. Jene bezogen außer einem FenernngS-

5) Vgl. die Arbeitshansstatntcn der Note 1.

f) Vgl. Bolbrügge, Das Landvolk in Mecklenburg.Schwerin, S. 157 ff.
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deputat (g 116) und einem besonderenHonorar tu schwerenFällen baarcs

Gehalt ans den Amtskasscu durch dic Armenkassen und wurden von deu

dazu verpflichteten, mit Anspannung versehenenAmtScingefeffenenin natura

oder durch Leistung von Fuhrgeld angeholt.

Einen großen Kostenaufwand veranlagte die Verpflegung Hülssbedürs-

tiger in öffentlichenHeilausialten. — Schon aus vorigem Jahrhundert

finden sich in den Rentereirechnungen Zahlungen zu solchem Zwecke an

das Krankenhaus in Schwerin znm Betrage vou jährlich mehreren hundert

Thalern. Nachdem dort das jetzige Stadtkrankenhaus erbauet war, schloß

die Großherzogliche Kammer unter dem 18. December 1840 einen Ver¬

trag mit dem Schweriner Magistrate, nach welchemihr auf ewige Zeiten

zwanzig Krankenstellen oder jährlich 7300 Verpflegungstage für Domanial-

bewohuer zur Disposition gestellt wurden. Zur Entschädigung für Bau,

Einrichtung und Verwaltung zahlte sie an f. g. Generalkosten tag-

lich für jede Stelle fünf Schillinge N^/z oder ein jährliches Averfum von

760 Thlr. 20 ßl. 9!" j, für überschießendeTage täglich außerdem 5 ßl.

seit 1843 ferner noch 70 Thlr. für Correspondenz mit Aemtern,

nach Vereinbarung vom 30. März 1860 endlich eiu jährliches Aversniu

von 1000 Thlrn. Cour, ans der Hauptkasse. Au Specialkosten für

wirkliche Verpflegungstage wurden 4 ßl., seit 1861 8'^ ßl. aus den

Amtskasse», außerdem der Verlag für Arzneien und Bandagen, Kleidung,

Transport und Beerdigung aus den Amtsarmenkassen bezahlt. — Mit

Rostock wurde wegen des dortigen Stadtkrankeuhauses 1846, 1855, 1861

und unter dem 6. Mai 1865 iu ähnlicher Weise kündbar vereinbart.

Nach letzterem Vertrage erhielt die Großherzoglichc Kammer 25 Kranken-

stellen oder 0125 Tage gegen jährliche Gcncralkostcn von 900 Thlrn.,

und zahlte obendrein für überzählige Tage bis zn der Zahl von 1825

täglich 4 ßl. und darüber hinaus 6 ßl., ferner an Specialkosteu täglich

bei Männern 9'/* ßl., bei Frauen 8l/2 ßl., bei nicht coufirmirten Kin¬

dern 7 ßl., endlich Verläge wie bei Schwerin. — Bei Unterbringung in

Irrenanstalten zahlten die Amtskasfen für Kostgeld und Trausport, dic

Amtsarmenkassen für Kleidung und Beerdigung. — Bei Benutzung des

Bliudeninstituts zu Nenkloster wurde das Kostgeld zu % aus den Amts-,
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zu '/3 aus den Amtsarmenkassen, aus letzteren auch Kleidung und Beerdi-
gnng übertragen 'z).

Für Ausetzuug tüchtiger Hebammen, Welchebei Armen unentgelt¬
ich helfen mußten, wurde schon vor 100 Jahren vou der Gruudhcrrschaft
gesorgt, ihre gehörige Ausbildung auch zuletzt durch Verordnung vom
15. Februar 1864 allseitig bestinimt. Ihnen wurden bestimmte Districte
zugewiesen, jedoch herrschte ein Districtszwang auf ihre ausschließlicheBe-
Nutzung nur in so weit, als die Districtsbewohuer auch an sie die Ge-
bühreu zahlen mußten, wenn sie sichanderer nicht concessionirterHebammen
bedient hatten. Sie erhielten unentgeltlichLändereien und Feuerung (§ 116)
von der Grundherrschaft, ferner die Kosten der Miethe und der nöthigeu
Instrumente vou den Amtseingesessenen.

Bei Viehseuchen wurden die Thierärzte durch die sie reqnirirenden
Amtseingesessenen,jedoch weitergehendeMaßregeln der Medicinalpolizei aus
den Amtskasfen bezahlt.

8 90.

Fortsetzung.

Die Ortsarmenpflege vou 1856 nud 1859 änderte an diesen Be-
stimnmugen wesentlich nur dahin, daß Arzneien und Bruchbänder, sowie
auch Honorare der Aerzte für schwerere Krankheitsfälle zur Hälfte aus
den Ortsarmenkassen übertragen wurden. Erst die Gemeinde-Armenordnung

vorn 29. Juni 1869 führte eine größere Entlastung der Grundherrschaft

herbei, deren Gesammtverwendungen damals schon auf mehr als 30,000
Thaler jährlich angewachsen waren. Die Arzneien und Bruchbänder
sind jetzt von den Ortsarmenkassen zu bezahlen. BestehendeCoutracte mit

Amtsärzten und Chirurgen werden von den Gemeinden aus den

Ortskassen erfüllt, event. haben die Gemeinden ans ihre Kosten jene neu

anzunehmen; die Amtskassen zahlen nur noch geringe Honorare an Ge-

richts- und Polizeiärzte (§ 86) für Amtsgefangene, auch ältere

Amtsärzte erhalten Wohl Pensionen aus der Renterei'). Die früheren

Verwendungen der Amtskassen für öffentlicheHeilanstalten, wo deren

2) Cire. v. 18. August 1865.

') Vgl. C. v. 4. November J874.
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Benutzung nach der Natur der Krankheit uothweudig ist2), werden jetzt

nach einem aus bouitirtem Husenstande und aus Einwohnerzahl gemischten

RepartitionsmodnS von fämmtlichenGemeinden desselbenAmtes übertragen.

Insbesondere die Hospitalbcnntznng zu Schwerin und Rostock geschieht

durch Vermittlung der Aemtcr, welche auch die Zahlungen gegen Ersatz

der ebenfalls über die Gemeinden zu repartireudeu Specialkosteu incl. eines

Zuschlages für die auch fernerhin direct von der Renterei an die betreffen-

deu Hospitäler zn zahlenden Generalkosten, leisten3), während Transport,

Kleidung und Beerdigung von den einzelnen Ortskassen übertragen wird.
Die Dotation der Hebammen ist vollständig von den Gemeinden über-

nominell4). Die Hebammendistricte bestehen fort und die ihnen nicht an-

gehörenden Ortschaften sind ebenfalls verpflichtet, für arme Wöchnerinnen

Hebammen anzunehmens). Gebühren au dieselben werden aber nur noch
von denjenigen gezahlt, welche sich ihrer wirklich bedient haben 6)._ Bei

Epidemien tragen die Amtskasseu nur noch die Kosten polizeilicher Maß-

regeln oder soweit sie jenen gesetzlich, z. B. bei Cholera, ausdrücklich

zugewiesen sind; die frühere allgemeine Gewährung freier Kur hört

also auf7). Gleiches wird im Allgemeinen auch bei Viehseuchenfortan

gelten8).

§ 91-

g. gFür Schulwesen.^

Ursprünglich bis in dies Jahrhundert hinein gab es im Domanium
fast nur Küsterschulen, deren etwa 200 existirten. Seit dem ersten
Viertel dieses Jahrhunderts entstanden zahlreiche neue Schulen auch in
den übrigen Domanialortschaften, auf Dörfern und Höfen. 1830 be-
standen bereits im Ganzen etwa 500 Schulen, welche jetzt auf G42 an-

J) (Site. v. 24. Mai und 3. Juni 1871.
3) Site. v. 5. Juni 1871, 16. September 1873, 4. März u. 27. Juli 1875,

1 April 1876.
4) Cire. v. 15. November 1869, v. 17. Juli 1871.
°) Cire. v. 22. Mai 1872.

°) Cire. v. 16. Aptil 1872.
') (Site. v. 5. April 1870.
8) Vgl. z B. Verordu. v. 31. Jauuat 1871, Rgbl. St. 11.
') Balck, Doman. Verh., Bd. 2.
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gewachsen sind. Diese Elementarschulen nach Schulordnung vom
7. März 1823 waren ursprünglich nur Winterschulen, sind aber seit

1852 auch zu Sommer schulen organisirt, für welche letzteren jetzt das

Regulativ vom 18. Juni 1866 maßgebend ist. Industrieschulen

waren vereinzelt schon am Ende des vorigen Jahrhunderts, wurden be-

sonders seit 1837, wo ihnen ein Regulativ gegeben wurde, mehr aber

noch in neuester Zeit gefördert; 1865 existirten 181, 1870 schon 300,

welche sich bis jetzt wiederum auf 413 vermehrt haben; ihr jetziges Re-

gnlativ datirt vom 12. August 1869. In abgelegenen Ortschaften be-
stehen einige Neben schulen für kleinereKinder unter Hülfslehrern. Zur
Anlage von Privat schulen für Unterricht mehrerer Kinder ans mehreren

Familien durch einzelne Lehrer oder Lehrerinnen ist die Genehmigung des

Unterrichtsministeriums erforderlich. Das Maximum der von einem ein¬

zigen Lehrer resp. einer Lehrerin zu unterrichtenden Kinder beträgt in

Elementarschulen 100, in Industrieschulen 50; darüber hinaus sind mög-

lichst neue Schulen oder doch wenigstens besondere Schulclasfen unter

eigenen Lehrern zu errichten.

Schulzwang herrscht vom sechsten Lebensjahre bis zur Consir-

mation, für andere Glaubensbekenntnisse bis ins fünfzehnte Lebensjahr.
Schulpflichtig sind außer evangelisch-lutherischen auch die Kinder anderer

christlicher und der jüdischenGlaubensbekenntnisse, falls sie nicht anderswo

erlaubten Unterricht genießen, dochsind diese von Theilnahme am Religious-

unterrichte frei. Auf Wunsch der Eltern kann der Unterricht auch noch

nach der Consirmation fortgesetzt werden. Besondere ländliche Fort-

bildungsschnleu sind ausschließlich Sache der Gemeinden ohne gruud-

herrliche Hülfen und werden hierzu höchstens Beiträge ans Amtsschulkassen

bei ihrem günstigen Stande gewährt^). Bei Sommerschulen tritt Dis-

pcnsation der s. g. Dienstkinder nach vollendetem zehnten Lebensjahre durch

Diensterlanbnißschein ein, falls jene in einer Prüfung gewisseKenntnisse

nachgewiesenhaben; die Aufhebung dieser durch Mangel an Dienstboten,

besonders an Hirten hervorgerufenen auffallenden Maßregel ist dringend

wünschenswerth. Schulversäumnisse werden durch Gelderlegniß resp. Hast

2; Nach einem Neser. des Unterrichtsminist, v. 11. Juli 1876.



der Angehörigenbestraft̂ ). Selbst schwedischeDienstkinderwerden hier
bis zur Consirmation als schulpflichtigbehandelt^). Mit Preußen und
Sachsen ist wegengegenseitigenobligatorischenUnterrichteseineConvention
geschlossen5).

Die Lehrer werden im Seminar zu Neuklostergebildet, fungircu
zunächstals Assistenten zur Aushülfe,dann als unverheiratheteClas-
sen- oder s. g. zweite,dritte n. s. w. Lehrer, und rücken endlichzu
Hauptlehreru mit Familienstellenaus. Sie stehen auf halbjährliche
Kündigungund sindevent.pensionsberechtigt.— Jndustrielehrerinnen,
regelmäßigAngehörigeder Lehrer, werdenwegen ihrer Qualifikation ge-
prüft und sind nickt pensionsberechtigt.

Die Localfchulbehörde besteht aus Amt und Prediger, eine
Mittel-Instanz bilden dieSuperintendenten,das obersteSchnlpatronat
ist beim Unterrichtsministerium,dem insbesondereresp. nach Benehinen
mit den übrigen Ministerien die Gründung und Erhaltung der Schule,
Berufung und sonstigeVerfügung über die Lehrer obliegt. Die Orts-
gemeindehat als vermittelndesOrgan gegenüberLehrern und Behörden
zwei Schulvorsteher,deren erster der Dorfschulzeist, der andere bis zur
Gemeindeordnuugvou 1809 ans den Bauern und Büdnern gewählt
wurde.

s 02.

I-ortselnuiiz.

lieber die Diensteinkünfteder Lehrer gilt'' bis zur Einführung der
Gemeiudeordnnugvon 18G9 Folgendes:

Als Dotation von der Grundherrschafterhalten die Hauptlehrer
mit Familienstellen,deren wenigstenseine bei jederElementarschulebesteht,
zunächstDienstländereien. Dieselben umfassennach Schulreglementvon
1770 zu Haus- und Hofplatz25 ÜHRutheu,zu Garteu 100 HHRuthen,
4 ScheffelAussaat Land, eine Wiese vou zwei Fudern Heu, freie Weide

3) Jetzt nach Verordn. v. 19. Juni 1876, Rgbl. St. 18.
4) C. v. 15. September 1869.
s) Verordn. v. 11. Juli 1876 im Regbl., amtliche Beilage Nr. 28, dgl. v.

16. Oetober 1876, oitat Nr. 39.
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auf der Dorfweidefür 2 Kühe, 1 Kalb, 10 Schaafe, 2 Schweine. Nach

der Separation der Dorfweide ist ihnen anstatt ihrer Weideberechtignng

seit 1827 eine separirte Ackerflächezugewiesen,so daß jederHauptlehrer

dadurchungefährdas Areal einerBüdnerei (§ 59) in Nutzunghat; 1865

betrug der Gefamnitumfangdes Schulackers1,407,048 HÜRutheu'). Der

eigentlicheSchulacker ist von der Gemeinde unentgeltlich, das Weide-

äquivalent gegenErsatz zn bestellen. Auf Pachthöfenwerdenzuweilenan

dortige Lehrer statt der LändereienNaturaldeputate au Korn und Futter

für das Vieh verabreicht. Auchdie Jndustrielehreriuueuerhieltenfrüher

bis 50 ^Ruthen Gartenland, Weide für eine Kuh, uebst uöthigemHen,

Vergütung für 1 ScheffelAussaat Acker,dochwerdenseit Regulativ von

1869 statt dessenerhöheteGehalte gegeben.

Zn S chul h äuser n in Dörfern mit Familienwohnungenfür die

Hauptlehrer, iu welchendie Schulclaffeu so groß sein müssen, daß

0,75 ÖDi. auf jedes Schulkindkommen^),gewährt die Grnndherrfchaft

die rohen Materialien, die Gemeindedas Uebrige incl. Brandkassengeld

und Schornsteinfegerlohn,wobei die eingeschultenHofpächtervon baaren

Bankosten contractlich frei zu sein pflegen; Gleiches gilt für die Be-

fchaffungdes eigentlichenSchulmobiliars, auch bei Küsterbautenzu Um-

fangserweiterungenfür Schulzwecke,während im Uebrigenhier die gefctz-

lichenBestimmungenwegen geistlicherBauten (§ 104) normiren. Bei

Schulen ans Pachthöfen ist die grundherrlicheBaulast ausgedehnterund

wird auch der Schorusteinfegerlohuund Brandkassengeldaus den Amts-

kassenbezahlt(§ 97). Die eigeneErhaltungspflicht der Lehrer ist nicht

iu gleichemGrade bestimmt,wie bei sonstigenDienstwohnungen3)(§82). '

Für unverheiratete oder Classenlehrer, ebenso für Jndnstrielehrerinnen

ohne Naturalwohnnngwird Miethe gezahlt. Assistentenzur Hülfe kranker

Lehrer oder interimistischenVacanzenwohnen im Schulhanse und werden

dort frei aus dem Hausstandedes Lehrers unterhalten.

An baarem S chu l l oh u wurden ursprünglichgeringeBeiträge für

') Statist. Beitr., Bd. 4, S. 53.

2) Circ. v. 16. Januar 1874.

3) Balck, Domau. Verh., Bd. 2, S. 50; V. v. 29. März 1347,

Raabe, Ges-S.. Bd. 4, S. 937.

15,
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jedes einzelneSchulkind von den Angehörigenbezahlt. In neuererZcit
wurden größereSummen nach Maßgabe der Gesammtheitder Kinder ge-
geben. Jetzt*) erhalten dieHanptlehrerden Martinipreis von 1500 Pfd.
Roggen und ferner bis 50 Kinder inclusive75 Mark, bis 60 inclusive
90 Mark, bis 70 inclusive105 Mark, darüber hinaus 120 Mark. Die
Classenlehrerbeziehenjetzts) 450 Mark, die Assistenten^)wöchentlich
3 Mark, die Jndustrielehrerinnenseit Regulativ von 1869 bis 10 Kin-
der inclusive 60 Mark, bis 20 inclusive 75 Mark, darüber hinaus

90 Mark.

Dieser Schullohn wird aber nicht von den einzelnenAngehörigen

direct an die Lehrer, sondern nach gewissemRepartitionsmodns, welcher

je »ach Menge der Schulen und Wohlhabenheitder Bewohner in jedem

Amte verschiedenist und für welchenim Uebrigen das Regulativ vom

23. März 1874 normirt, von sämmtlichenGemeindegliederumit wenigen

Ausnahmen an eine für jedes Amt gemeinschaftliche,vom Amte zu be-

rechnendeAmtsschulkasse gezahlt, aus welcherdie Lehrerihren Lohn

erhalten und auch andere baare Schulverwendungen,insbesondereWoh-

mingSmkthen,Feuernugsbereitelohn,Anholungskostender Assistenten,Pen¬

sionsbeiträge, znweilen auch, besondersbei Unansreichlichkeitder Ber-
sänmnißgelder, Kosten von Lehrmitteln7) u. s. w. übertragen werden.
Die Grundherrschaftzahlt dazu ihrerseits an die AmtsschulkassendieHälfte

des Gehaltes der Classenlehrerund der Assistenten,die Hälfte der Schul-

miethen, ein Viertel des Schullohns für Jndustrielehrerinnen, etwaige

Zulagen nud Entschädigungen,z. B. für Fehlen von Dienstländereien,

und ferner direct an die Berechtigteneine Quote — regelmäßig% —

der Pensionen ; weitereEinnahmequellender Amtsschulkassenbestehenim

Genuß angesammelterCapitalien, Stiftungsgeldern, Verfäumnißstrafen9)
u. s. w. Rechunngsablagegeschiehtvor dem Unterichtsmiuisterium'").

Die Haupt- und Classenlehrer,sowiedieJndustrielehrerinnenbeziehen

4) Circ. v. 10. Deeeinber 1873; vgl C. v. 9. September 1872.
') Circ, v. 24. März 1873.

°) Circ. v. 25. März 1869.

0 C. v. 6. Juni it. 26. Detoter 1872, 23. März 1874.
8), 9) li. I0) Vgl. Normal-Schnlkasseureglement v. 23. März 1874.

II



- 162 -

aus den herrschaftlichenWaldungen mit freier Anfuhr durchdieGemeinde

Feuerungsdeputate (§§ 116, 118) an Holz und Torf gegenBe-

zahlung des Bereitelohnesaus der Amtsschulkasse,wovon sie die Schnl-

stnbengehörigheizenmüssen. Die Hauptlehrer dürfen auch davon ihren

wirtschaftlichen Bedarf bestreiten, müssen aber dann etwaiges Mehr-

ersorderuißaus eigenenMitteln beschaffen''), wogegendie früherenVer-

äußeruugsverbotebei etwaigemUeberschussejetzt nicht mehr gelten12).
Endlich liegt den Schulgemeindendie Anholuug der Haupt- und

Clafseulehrer,sowiedie Leistungder Fuhren zu Arzt, Prediger, Hebamme,

Kirche,Mühle ob, während die Anholung der Assistentenwesentlichvon

der Amtsschulkasseübertragenwird.

§ 93.

Fortsetzung.

Die Gemeiude-Schnlordnungvom 29. Juni 1869 hat wesentlichan

vorstehendenBestimmungengeändert.

In den Domanialdörsern sind die herrschaftlichenDienstländereien

der Lehrerden Gemeindenals Eigenthumüberwiesen,jedochmit der Be-

dingnug ihrer bisherigenVerwendungsart;wo sie nichtausreichendwaren,

sind sie vorher aus herrschaftlichenReservaten möglichstcompletirt').
Küstcrländerciensind dagegender Kircheverblieben; bei Combination von

Schnl- und Knsterländereiensind im Zweifel beide als Vermögender

Kirche anzusehen2). Gauz neue Schulen sind von der Dorfschaft aus

ihren Gemeindeländereienzu dotiren. Schnlländereien auf Höfen ver-

bleibenim herrschaftlichenEigenthum.

Was von den Ländereien,gilt auch von den Schnl- resp. combinir-

ten Schul- und Küsterhäuserniu Dörfern^). Die gauze Baulast an

Schulhäuser», sowie zu Umsangserweiternngender Küstereienfür Schul-

zweckeist hier der Herrschaftabgenommenund auf die Schulgemeindenin

") Verordnung u. 1. Juni 1869, Rgbl. St. 41.
Cire. v. 23. u. 31. Mai 1871.

•) Cire. v. 30. Mai 1868.

Cire. v. 26. Februar 1870, 3. Juni 1871, 13. Deeember 1872.

>')Vgl. die Citate iu Rote 2.



Grundlage eiitcv besonderenInstruction übergegangen. Schulhäuser ans
Hosen verbleibenim herrschaftlichenEigenthum. Ueberdie Schulbaulast
der in DorfschuleneingeschultenHöfe entscheidenderen Contracid) (Z 48).

Mit der Schulbaulast in Dörfern ist auch die Bezahlungder Schul-
miethen, sowie die Beschaffungdes Schulinventars und der Lehrmittel6)
auf die Dorfgemeindenrefp. auf eingeschulteHöfe übergegangen.

Sämmtliche Hof- und Dorfgemeinde»siud verpflichtet,die ganzen
Schnlcompetenzen,inclusivedes Weideäqnivalentesunentgeltlichzu bestellen;
dies gilt auchbei combinirtenSchul- nud Küsterländereien,bei nicht etwa
entgegenstehendemHerkommen6). Auch müssen sie außer den übrigen
Lehrernjetzt nochdie Assistentenanholen7), außer Anfuhr der Feuernngs-
deputateden Bereitelohnderselbenbezahlen8), die Mühlfuhren leistenund
neben den Pensionsbeiträgeuder Grundherrschaftund der Schulkassevon
je -)5 regelmäßigselbst V8 geben9). Wenn Hofpächterhierbei in Grund-
läge ihrer Contracte etwaigeEutfreinng beanspruchen,so müssensie doch
zunächstleistenund haben ihren Regreß gegendieGrundherrschaft(§ 48).

Die Überweisung der Schulstrafgelderan die Gemeindenist noch
nicht allgemeineingeführt10).

Der Grundherrschaftist hiernachalso abgenommendie Dotation der
Dorfschulenmit Ländereien,sowie die Bauhülfe zu Gebäude» und In-
ventar, refp. Zahlung von Miethen. Sie überträgt noch fernerhindie
früheren Zulagen zum Gehalte der Ciassenlehrer,der Assistenten,der In-
dustrielehrerinnen, etwaige Gnadenznlagen, Entschädigungenfür unans-
reichlicheSchnlländereien,und regelmäßig% Pensionsquoten. Abgesehen
vou den Kosten der früher von ihr zu gebendenrohen Baumaterialien
sind also ihre baareu Schulverwendungenfast unverändert gebliebenund
coujuucturmäßigemWachse»unterworfen. Dieselbenbetrugenvor 25 Jahren

4) Circ. v. 10- November 1875.

5) Circ. v. 6. Sinti u. 26. Oetober 1872.
6) Circ. v. 28. Februar 1871.
7) Circ. v. 21. Augustu. 6. November1869.
8) Site. v. 21. Augustit. 6. November1869.

Circ. v 23. März 1874.
Nur in einzelnen Fällen z. B, durch Rescript v. 8. November 1870 an

Amt Wittenbnrg bestimmt.

11*



nicht vicl mehr als 13,000 Thlr. jährlich, 1868 beinahe17,000 Thlr.,

woncbendie Schulgcmeindenselbst etwa 52,000 Thlr. beitrugen, und

sind jetzt besondersin Folge der erhöhetenLehrergehalteans höher als

70,000 Mark gestiegen, wozu etwa 240,000 Mark von den Schul-

gemeindenkommen.

Den Amtsschulkassendagegenfind abgenommendieWohnnngsmiethen,

der Feuerungsbereitelohn,die Anholuugskosteuder Assistenten,die Kosten

der Lehrmittel, '/s der Pensionsbeiträge,und auf die Gemeindenüber-

gegangen.

Auchdie Lehrersind Mitglieder der Gemeinden, jedochvon Person-

lichen Handdiensten, sowie für ihre Ländereien von Spanndiensten in

Natur frei, im Uebrigenaber, wenngleichnicht die Küster, zu den Ge-

meindelastenpflichtig'') (§ 38).
Die Leitung der gemeindlichenBetheiligung an den Dorfschulenge-

bührt jetzt dem Gemeindevorstande,jedochunter Beirath der Schnlvor-

steher, von welchenletzterenaber jetzt der zweite nicht mehr unbedingt aus

dm Gemeindegrundbesitzernentnommen, sondern von der ganzen Dorf-

Versammlung vorgeschlagenund dann von der Localschnlbehördegewählt

wird r').
Im Uebrigensind die Befugnisseder Schulbehvrdenwesentlichnnver-

ändert geblieben,und ist dieser Theil der Gemeindepflegeam wenigsten

der Bestimmungder Gemeindenüberlassen.

Für die Flecken(§ 37) u. s. w. uormiren besondere,ihren verän-

derten Verhältnissenangepaßte und insbesonderegrößere, denjenigender

Stadtlehrer entsprechende,LehrergehaltegewährendeGemeinde-Schnlordnun-

gen, für Poel vom 10. Juli 1873, Lübtheenvom 31. März 1875, Neu-

klosterund Zarrentin vom30. Juni 1875, Dargun vom24. Mai 1876.

§ 94.

K.Zu sonstigenZwecken.

Dahin gehören vor Allem die Kostender Feldregnlirnngen

(ß 45), welchebesondersbei den bisherigenDörfern der Zeitpachtbauern

") Gemeindeordnung v. 29. Juni 1869, § 8; Cire. v. 23. März 1871.

lä) Cire.v. 6. Deeember1873.



nach Ablauf der Dorfcontracte stattfanden und durch Vermessungen, Gra-

bungen, Bonitirnngen, Anfertigung von Karten'), nicht geringen Auf-

wand herbeiführten. Derselbe bezifferte sich in früherer Zeit durchschnitt-

lich auf 20 bis 30,000 Thlr. jährlich, stieg aber seit Beginn der all-

gemeinen Vererbpachtung und damit verbundener Feldregnlirung aller

Domanialdörfer im Zeitraum weniger Jahre seit 1866 jährlich bis anf

den dreifachen Betrag, ist jedoch jetzt nach fast allgemeinem Abschlüsse der

domanialen Reorganisation im raschen Sinken begriffen und zur Zcit noch

etwa anf 140 bis 150,000 Mark jährlich zu veranschlagen. Dahin ge-

hören auch die Diäten, Quartiergelder u. f. w. der Districtöingenienrs

(ß 84), ferner auch die gruudhcrrfchaftlichcu Drainagekosten (§ 48) auf

Pachthöfeu u. s. w. Je mehr die Vesitzesverhältnisse in den Domänen

sich fester gestalten, wird diese Position sinken.

Anch geistliche Gebühren und Zahlungen an die Kirche liegen

den Amtskassen ob. Größtenteils enthalten sie Gruudabgabeu und Pacht-

Zahlungen für Pfarracker, welcher besonders im Laufe des vorigen Jahr-

huuderts refp. schon früher von feinen Eigenthümern und Besitzern an

die Landesherrschast selbst in Erbpacht gegeben und von dieser anderweitig

verwandt wurde. Theilweise sind hierunter auch begriffen reale kirchliche

Abgaben; z. B. sixirte Zehnten, Meßkorn, welche seit uralter Zeit an die

Kirche und Pfarren von herrschaftlichenBauergehöften direct geschuldet^)

und nach deren Legung und anderweitigen Verwendung direct von der

Amtskasse zur Leistung au die Berechtigten übernommen wurden. Hiu-

sichtlichder letzteren ist die Grnndherrschast befugt, dieselben andere» Bc-

sitzesstellendesselbenOrtes wieder aufzulegen und dadurch die landesherr-

lichen Kasseu zu entfreien, den Neubelasteten dagegen den fünfundzwanzig-

fachenBetrag solcherPrästationen von ihren: Canoncapitale abzurechnen3).

Bei den ersteren dagegen ist zu unterscheiden, ob sie Geld- oder Natural-

leistungen sind. Jene werden jetzt zum fünfnndzwanzigfachenBetrage der

Jahresleistung abgelöst, jedoch, mit Ausnahme kleinerer Beträge bis

') Vgl. Circ. v. 12. August 1874, betr. Schonung der Bronillon - Karten;

Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 83.

2) Budde, Entscheidungen des Oberappellationsgerichtes, Bd. 8, S. 250,

°) Cire. v. 13. Deeember 1872, v. 8. Oetober 1873.
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60 Mk. incl., nicht ausgezahlt, sondern in vierprocentige Schuldbekennt-

nisse convertirt, wogegen die Kirche auf ihr Obereigenthum und ihr

etwaiges Pfandrecht verzichtet^); die Naturalprästatiouen der Domanial-

Verwaltung bleiben dagegen von Bestand^). — Endlich gehören hierher

Miethsgelder für Predigerwittwen in Ermangelung von Natural-

Wohnungen, welche nach den Grundsätzen (§ 104) der geistlichen Bauten

unter die Eiugepfarrten repartirt und zum Autheil des Landesherrn ans

den Amtskasfeu gezahlt werden 6). Die Gefammtansgabe beläuft sich zur

Zeit jährlich auf etwa 90,000 Mark.

Noch erscheinen bei den Amtskassen in Ausgabe die Verwendungen

für Fabriken (§ 69 ff.), etwaige Entschädigungen z. B. an Domanial-

schullehrer für fehlende Ländereien (§ 92), Ausfälle an der Pacht durch

Remissionen (§47) und Retardaten (§ 77), die Zuschüsse zur landwirth-

schädlichen Steuer für Jncamerata und sonstige kleinere herrschaftliche

Verwendungen von wechselndem Betrage z. B. erstattete Schulbaukosten

und Brandversicherungsprämien für Hosschnlen an nicht verpflichtete Pächter

(§ 93), erstattete Brandassecnranzprämieu au Pächter für ihre Hofgebäude

(§ 48), gleiche Prämien für geistliche Gebäude zum Autheil der ver-

sicherten herrschaftlichen Baubeiträge (§ 104), Meilen- und Verpslegnngs-

gelder an einberufene Reeruteu und Reservisten 7). Der Gesammtaufwand

für alle diese, meistens in ihrem Betrage schwankenden Positionen beläust

sich zur Zeit auf etwa jährlich 200,000 Mark. — Endlich werden auch

die betreffeuden Positionen der s. g. zweiten Abtheilnng (§ 77) wieder in

Ausgabe gestellt.

VI. Einnahmen nus der (Ccntiafocrmaftung.

§ 95-

a. Ans Uetrerfchüsseil der Uoralverwaltung.

Die Hanptkamnierkasse (§ 8) ist bestimmt, zunächst die Jahresüber-

') Circ. v. 13. December 1872, 8. Oetober 1873, 13. December 1875.
5J Circ. v. 8. October 1873.

6) Verordn. v. 31. December 1832, Raabe, Ges.-S., Bd. 4, S, 2»; Circ.
v. 20. November 1841, Raabe oitat, S. 48.

Circ, v. 1. Oct. 1869, 5. April 1870, 6. Januar 1871, 20. Febr. 1872.



schösseder Großherzoglichen Aemter in sich aufzunehmen. Dieselben er-

geben sich durch Abzug der Brntto-Ansgaben (§ 78) von den Brntto-

Einnahmen (Z 43). Hiernach betrugen sie um die Mitte vorigen Jahr-

Hunderts 190,000 Thlr., am Eude desselben 400,000 Thlr., 1820

462,000 Thlr., 1830 464,000 Thlr., 1837 nach Zngang der relnirten

Aemter 948,000 Thlr., 1849 1,450,000 Thlr., 1851 nach Abgang des

Großherzoglichen Haushaltes 1,222,000 Thlr., 1862 1,540,000 Thlr.,

1872 1,713,000 Thlr., und sind seit weiterer Vergrößerung des Groß-

herzoglichen Haushaltes 1873 ans 4,100,000 Mark zurückgegangen, er-

reichen aber noch jetzt immerhin fast den Betrag vor erster Anöscheiduug

des Hausgutes 1849 (§ 134 ff.). Em weiteres conjnncturmäßiges Stei-

gen ist wohl kaum zu erwarten, da die Höhe der Hofpächte einstweilen

ihre natürliche Grenze gefunden zu haben scheint (§ 47) nnd der Canon

der bäuerlichen Erbpächter durch Capitalisirung zu festen unveränderlichen

Geldsummen (§§ 57 und 58) ebenfalls keine Zunahme erfahren wird.

8 96.

b. Ans Gebühren.

Diese bilden die Hanptposition der Hauptkammerkasse aus eigener

Verwaltung des Großherzoglicheu Kammercollegiums und werden hier durch

einige Subalterne, das Kamm er-Taxamt, erhoben (vgl. noch ß 128).

Sie zerfallen theils in Kammer-Canzlei-Sporteln, theils in

Kamm er-Gebühren, welche contractlich ansbeduugeu sind. Für erstere

uormirte früher die Taxe vom 12. Juli 1737, eine neuere in Reichs-

mark umgesetzte datirt vom 20. Juli 1874. Dieselbe enthält billige, feste

Ansätze für Bescheide und Versüguugeu des Kammercollegiums, Procent-

sätze für Bestallungen von Doinanialbeaniten, nnd nach dem Hufenstand

der einzelnen Grundstücke bemessene, theilweise aber mich Procentsätze für

Anerkennungsacten neuer Erwerber. Die ungleich bedentenderen, noch

außerdem ans den Contracten selbst originireudeu eigentlichen Kammer-

sportelu resultiren hauptsächlich aus Ertheilnug neuer Hospachtcontracte

mit l'/z pCt. des Gesammtbetrages der Pacht aller Pachtjahre, ferner

ans Cessionen des Hofpachtrechtes mit 1 pCt. der Pacht für sämmtliche

hinterstellige Pachtjahre, aus Erbpachteontracteu, bei welchen nach älterer
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Fassung für Canonregulirungen 1 '/3 pCt. der ganzen Preisperiode und
nach dein neuen Formulare für Anerkennungen neuer Erwerber 2 pCt.
des Werthes der Hufe mit Zubehör ausbedungen werden, wenn hier keine
Verlassenschaftsfälle, noch Zwaugsverkäuse vorliegen und kein Blntsver-
wandter des letzten Besitzers bis znm vierten Grade inclusive das Grund-
stuck erwirbt.

Diese fämmtlichen Gebühren gehörten bis vor etwa 46 Jahren zur
Besoldung der Mitglieder des Kammercollegiums, sind aber bei damaliger
Fixirung derselben zur Hauptkammerkasse gezogen. Sie betrugen 1832
12,755 Thlr. jährlich, stiegen bis 1836 aus 17,000 Thlr., bis 1843
auf 28,000 Thlr., und in neuerer Zeit bis 100,000 Mark.

8 97.

c. An» der Domnumllirmidknssc.

Diese leistet Ersatz für Brandschaden der bei ihr versicherten Herr-
fchaftlichen Gebäude. Principmäßig werden dieselben nur bei dringender
Feuersgefahr versichert'), deshalb gewöhnlich nicht die Dienstwohnungen,
sowie die Pachthosgebäude, bei welchen letzteren erst in neuester Zeit unter
Umständen Versicherung eintritt (§ 48). Versichert »Verdendagegen schon
nach der hierfür bestehenden Zwangspflicht die herrschaftlichen Baulasten
für Hofschulen (§ 93 und 94) nnd für geistliche Gebäude2) (§ 104).
Die herrschaftliche Versicherung der früheren Banergehöste (§ 54) ist mit
deren Vererbpachtung auf die Besitzer selbst übergegangen.

Die Branderstattungen schwanken nach der Natur der Sache, betrugen

z. B. 1851 47,600 Thlr., dagegen 1857 nur 3200 Thlr. In den
Jahren von 1851 bis 1860 wurden für Banergehöste im Ganzen 141,700
Thaler erstattet. Der jetzige Jahresdurchschnitt beträgt etwa 50,000 Mark.

Hierher gehören auch die Entschädigungen aus der Domauialbraud-
kasse für Zuziehung von Domanial-Baubeamten zur Taxation der bei ihr
versicherten Gebäude (§ 83). Dieselbe zahlt3) hierfür jährlich zweimal
ein mäßiges Panschquantnm von 24 Mark für jede halbe Million der

]) (Sitt. v. 22. August 1866.
2) C. v. 1. Mai 1858; 33. v, 1. Mai 1874, § 4, Rgbl. St. 12.
3) Verordn, v. 1. Mai 1874, Rgbl. St. 12, § 10.



an dcn betreffenden Tagen bestehendenVersicherungen, zur Zeit etwa 4000

bis 5000 Mark jährlich (§ 101).

§ W.

d. Ans fcultigcn Eimiahmeqnellcn.

Solche entstehen ans Processen und sind sonach von sehr nnbe-

stimnitcm Betrage, jedoch int Ganzen nicht bedeutend und jährlich einige

Tausend Mark kaum übersteigend. Ferner gehören dorthin erstattete V or-

schüsse aus früheren Jahrgängen, während die im Laufe desselben Jahr-

ganges erstatteten kurzweg abgerechnet werden und nicht zur Buchung in

der Hauptrechnung gelangen. Anch sie sind regelmäßig nur unbedeutend

und pflegen über einige Tausend Mark jährlich nicht hinauszugehen.

Die vorgenannten Einkünfte (§ 95 ff.) der Hanptkammerkasse werden

voll in der Jahresrechnung derselben gebucht und dienen zunächst zur Be-

streitung der ihr zugewiesenen Ausgaben, werden auch in ihren dann erst

verbleibenden Ueberschüssen zur Renterei abgeführt (§ 106). Im Gegen¬

sätze zu ihnen fließen aber auch noch andere zur Hauptkammerkasse, welche

scheu bei dcn Aemtern, in welchen sie zur ersten Einzahlung gelangten,

eine besondere Stellung einnahmen, indem sie dort nur als durchgehende

Posten in der s. g. zweiten Abtheilung (§§ 77, 94) berechnet und vou

den sonstigen Amtsüberschüssen getrennt zur Hauptkammerkasse abgesandt

werden. Auch bei letzterer behaupten sie ihren separaten Platz, vor 1850

in einem besonderen Anhange, seit jener Zeit aber ebenfalls iu einer f. g.
zweiten Abtheilung derselben. Sie dürfen hier zur Bestreitung des

Domanialauswandes ebensowenig verausgabt, sondern müssen in ihrem

vollen Bestände au die Hanptcentralkasse, die Großherzogliche Renterei,

weiter gesandt werden, wo sie im außerordentlichen Etat (§ 10) ihre

Bnchnng und Verwendung finden.

Dahin gehören zunächst die Pachtvorschüssc (§ 47), besonders

der großen Höfe '), welche zur Rückzahlung an die Hofpächter bei monitur-

freier Znrücklieferung der Pachthöfe am Ende der Pachtjahre bestimmt sind,

also eine Schuld der Grundherrschaft involvircn und deshalb au sich zur

') Raabe, Ges-S., 5?b. 1, S. 3 u. 94.



Passivverwaltung der Renterci gehören. Ihr Jahresbetrag ist von der

Anzahl der ans der Pacht fallenden Höfe abhängig und deshalb schwan¬

kend zwischen etwa 1 -200,000 Mark.

Ferner werden hier aufgenommen ^) die s. g. zweiten oder abwohn-

baren Pachtvorschüsse, sowie die Capitalpächte (§ 47) der Pacht¬

höfe von ebenfalls unbestimmtem und schon bis etwa 200,000 Mark

gesteigerten Jahresbetrage, welche aber fernerhin nicht bedungen zu werden

scheinen.

Die wichtigste hierher gehörige Auskunft bildet diejenige anS den

Administrativverkänfeu (§§ 26, 55—64) des Domaninms —

insbesondere bei heimgefallenen und öffentlich meistbietend verkauften Bauer-

Hufen der Erlös für Gebäude, Hofwehren, Erbstaudsgeld — der Kaufpreis

für neugebildete, auf Meistgebot weggegebene Erbpachtstellen, Büduereieu,

Häuslereien, Parcelen — für Znlageländereien schon bestehender Grund-

stücke — der von einzelnen Bauern für Ankauf ihrer herrschaftlichen Hof-

wehren gezahlte Preis — die Gegenleistung für die besonders vor etwa

30 Jahren häufig vorgekommene Verleihung von Gehöfteu zu bloßem

Bauerrecht — die Zahlung für überflüssige und alte, deshalb abzubrechende

herrschaftliche Gebäude, sowie für rein verkaufte Jnventarienfaaten 3) u. s. W.

Die Jahresbeträge für alle diese Verkäufe sind seit Anfang dieses Jahr-

Hunderts sehr bedeutend, haben im Minimum nicht weniger als 30,000

Thaler, im Maximum dagegen, besonders seit Anlage der Häuslereien vor

30 Jahren und in neuester Zeit bei Schaffung und Canonablösung zahl-

reichen kleinen Grundbesitzes schon mehr als 200,000 Thlr. ergeben.

Allein ans Meistgebot auf heimgefallene Bauergehöfte siud in den Jahren

von 1863 bis 1873 mehr als 450,000 Thlr. aufgekommen. Das Ge-

sammtresnltat der Administrativverkäufe vou Anfang an beziffert sich wenig-

stens ans mehrere Millionen Thaler. Dieselben siud jedoch nicht für

ordentliche Ausgaben, sondern nur zu außerordentlichen, nützlichen Zwecken

des Domauiums und des ganzen Landes verwandt. Bereits 1817 erging

die Bestimmung, daß davon zur Arrondirung der Domänen Rittergüter

angekauft, die Domänen überhaupt meliorirt und größere Bauten auf-

2) Circ. v. 26. August 1874.

3) Vgl. Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 102.
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geführt werdensollten. 1832 wurde ihre Verwendungzn laufendenAns-
gabenbestimmtuntersagt4), und seit jenerZeit haben sie im anßerordent-
liehenRentereietatbesonderszu Staats- und Kirchenbauteneine würdige
Verwendung gesunden. Durch eine große Anzahl neuer Gotteshäuser,
durchbekanntekostbareNeubauten zu Universitäts-,Gymnasial-, Militär-,
Justizzweckenu. s. w., ferner durch Verwendungenauf den Bau der
Friedrich-Franz-Eisenbahnwird dies zur Genüge bekundets).

Seit 1873 endlich,nachdemschonvorher die dauerndeConservation
der aus der generellenbäuerlichenVererbpachtungauskommendenJntraden
sowiederCauoncapitaliender Erbpachthöfe,der bäuerlichenErbpachtgehöfte
und der Büdnereien, endlichder Ablösungenfür Beeden(§ 77) im nen-
errichtetenDomanial-Capitalfonds(A56) angeordnetwar, sind fämmtliche
vorgenannteAuskünfteaus laufenden Administrativverkänfeninel. aller
Canonablösungenebenfallsdorthin überwiesen,dadurchalso dem Etat der
Hauptkammerkasseund der Renterei entzogen. Nur die geringeAuskunft
aus abzubrechendenalten Gebäudenist direct den Amtskasseuzu lausenden
Verwendungenüberlassen6). Zur Ausgleichungder dadurchder Renterei
erwachsenenbedeutendenAusfälle hat der Domanialsondsdagegenfür die-
selbebis auf Weiteres die Amortisationszahlnngenan die RelnitionSkasse
von jährlich 235,500 Mark übernommen') (§ 106).

VII. «flusgaGen aus ber CCciitraCucrioaftuiuj.

§ 99-

a. Mr Besoldungen.

Die Räthe des Kammercollegiums(ZA40, 41) werden regelmäßig
aus den Domanialbeamtenentnommen,deren persönlicheVerhältnissealso
auch für jene gelten. Ihre Anzahl wechseltnach Bedürsniß und ist erst
in neuesterZeit wegenVereinfachungder Domanialverwaltnngvon früher
vier Rüthen auf drei, außer dein Director, bestinimt. Dazu kommtein

4) Raabe, Ges-S., Bd. 1, S. 31.
s) Das Speeiellereim 2. Thcil.
") Circ. v. 24. Juni 1875, v. 22. Juli 1876.
') Heber das Speeielleredemnächstim 2. Bande.



technischerBaurath zur oberen Leitung der Domanialbanten, gewöhnlich

ein älterer Landbanmeister.— Die s. g. Canzlei des Collegiums ist

sehr zahlreich,bestehtaus juristischgebildetenSecretairen, ferner Kammer-

registratoren,Canzelisten,Copiisten,einemExecntorund den erforderlichen

Unterbedienten. Dahin gehört auch ein Kammercommissairals Vorstand

des Messungsburean(§ 100), sowie das Mitglied des photographischen

Ateliers (§ 100). Für Rechtssachenpflegt die Kammer sich besonderer

Procnratoren zu bedienen, ohne dadurch in der Beauftragung sonstiger

Rechtsanwältebeschränktzu sein.

Die Dienstemolumenteder Kammerbestandenfrüher hauptsächlichiu

Bezug der bedeutendenSporteln (§ 96), sowie in Naturalien, nur zn

geringemTheile in sixirtenGehalten. Vor 200 Jahren hatte der Kammer-

Präsident 700 Gulden, jeder Kanimerrath 300, der Kammersecretair 200.

Im Ansaugevorigen Jahrhunderts bezog der Director 1800 Thlr., zur

Miethe 94 Thlr., sowie 50 Faden Holz, jeder Rath 4 -600 Thlr.,

30—40 Faden Holz und wöchentlichzwei Fischgerichte,jeder Secretair

200 Thlr., 6 Faden Holz und ei» Fischgericht;die sixirteBesoldungder

ganze»Behörde erfordertedamals nicht viel über 4000 Thlr. jährlich.

Vor 100 Jahren wurden die Gehalte erhöhet, die Räthe stiegenbis zu

1600, die Subalternen bis 600 Thlr., die Gesanimtbcsolduiigcnüber

10,000 Thlr. Etwa 1830 sind die Besoldungennach allmäligerAb-

lösnng der Sporteln sixirt und haben seitdemwenig Veränderungener-

fahren'). Der Director bezieht 10,500 Mark, jeder GeheimeKammer-

rath 8400 Mark, der Kammerrath 7500 Mark, der Baurath, welcher

früher als Vorstand einer besonderenCentralbanverwaltung(§ 83) im

Rentereietatstand, seit 1874 aber als Baurath fürs Domanium2) auf

die Hauptkammerkasseübernommenist, noch etwas weniger, von den

Subalternen nach Gehaltsnormen von 1874 mit zweimaligenZulagen

nach je fünf Jahren, jeder Secretair bis 5100 Mark, der Kammer-

commissair fast ebensoviel, jeder Registrator bis 3600 Mark, jeder

Canzlist bis 2700 Mark, jeder Copiist, sowie wesentlichauch der

') Vgl. gedrucktenEtat 1850/51, S. 30.

2) Seine Remuneration für Verwaltung der Staatsbauten, worüber im

2. Theile, ist aus dem Rentereietat verblieben-



Photograph bis 2400 Mark, die Unterbedientenvon bis 1350 Mark.

Die Gehalte werdenpränumerando, anch mit zwei Gnadenquartalen für

die Hinterbliebenen,gezahlt. Naturalien resp. baare Vergütungenfür die-

selben werden außer der Lieferungder Schreibmaterialienc. p. (§ 100)
nichtmehrgewährt. RemunerationenPassirenfür Berechnungder Kammer-

fporteln (§ 96) sowieder Kammeradministrationskasse(§ 100), während

diejenigefür Führung der Hauptkammerkasse(§ 8) mit den Besoldungen

der Renterei auf denRcntereietatübernommenist. Der Gesammtaufwand

der Kammerfür Dienstgehalteerreicht seit Jahren etwa 100,000 Mark

jährlich.

8 100.

b. Mr Geschäftsbetrieb.

SämmtlicheErfordernissedesselbenwerdendurchdie f. g. Kammer-

administra tionskasse bestritten,welche1837 errichtetist, durcheinen

Kaiumersiibalternengeführt, anch aus der Hauptkamiuerkassegespeistwird

und eine Ausgabepositionder letzterenbildet. Dahin gehören:

die Reisekosten. Die früheren Fouragegelderder Räthe von

jährlich 175 Thlrn. sindin neuererZeit fortgefallenund liquidum letztere

jetzt ihren Verlag. Aus dieserPosition werdenferner dieEntschädigungen

au die Domanialbcaintenfür die von der KammerertheiltenCommissorien

nach dem Commifsionsgesetzevon 1859 bezahlt;

die Biireanbedürsnisse für Schreibmaterialienc. p., welchean

sämmtlicheMitglieder der Kammer (§ 129) in natura geliefertwerden,

dieCopialien, Zeitungen, Botenlohn n. f. w., dieBnreaukostender Haupt-

kammerkassesind jetzt von der mit ihr eng verbundenenRenterei (§ 8)
übernommen;

die Procuratur- und Proceßkosten, nicht aber die ver-

lorenen Proceßobjecte(§ 105);
die Verwendungenfür das Meffnngsburcan, 1865 zu Schwerin

errichtet und der Kammer unterstellt'), um die Nenvermessungenim

') Circ, V. 12. September 1865.
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ganzenDomanium zu übernehmen^), während die übrigen geometrischen
Arbeiten bei den Aemterndurch die früheren Kammer- und jetzigenDi-
strictsingenieurs auszuführen sind (ß 84). Der Vorstand, mit dem
Charakter als Kammercommissair(§ 99), gehört zur Kammercauzlei,
während die übrigen Mitglieder aus den jüngeren im Staatsexamen be-
standenenIngenieurs (§ 84) nachVereidigungvor der Kammerentnommen
werden. Sie erhalten aus der KammeradministrationskasseDiäten von
10 Mark, ferner aus Reisen in Städten und Flecken8 Mark Quartier-
gelber,endlichihren Fuhrverlag, auch die uöthigenArbeitsleuteund Ma-
terialieu freigestellt3). Bei ihrer im Ermessendes Kammercommissairs
stehende»etwaigenAccordarbeitnormiren ähnlicheSätze. Der Kammer-
commissairselbstliquidirt beiReisenZehrungsdiätennachdemComniissions-
gesetzvon 1859 und Fuhrverlag;

die Kostenfür das photographische Atelier, 1866 zur Ver-
vielsältigung von Feldkarten gemeinschaftlichvon Kammer und Landes-
Vermessungscommissiongegründet und unterhalten, nach Auflösung der
letzteren1874 allein von der Kammer übernommen. Der Photograph
zählt zum Canzleipersonal(§ 99). Die Einnahmen des Ateliers für
verkauftePhotographienn. f. w. betragen einige IVO Mark und werden
von den Ausgaben zu Bureauzwecken,Chemikalienu. f. w. überwogen;

das Karten-Depot unter Aufsichtdes Kammercommissairsund
des Kammerphotographen;

die Kostender Prüfungsbehörde für höhere Baubeamte,
1847 errichtet4); die Examinatorenerhalten für die Prüfung der Probe-
arbeiten festeAversa von 120 bis 240 Mark, außerdemFuhrverlag nach
Commissionsgesetzvou 1859, sowietäglich 10 Mark 50 Pf. Diäten und
7 Mark für Defrayruug;

die ebenfalls früher aus der AdministrationskassebezahltenKosten
der Prüfungsbehörde für Kammeringenieurs sind nach Ver-

2) Auch besorgtdas MessungsbureandieRevision derFeldmesserarbeiten,nach
Feldmesserordn.b. 9. Juni 1873, §§ 47—53, Rgbl. St. 19.

3) Nach Taxe in Verordn. V. 9 Juni 1873, Rgbl. Sl. 19. Wegen Sonn-
tagsarbeit vgl. C. v. 27. April 1875.

4) Verordn. v. 21. Mai 1847, Rgbl. St. 17.
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Wandlung derselbenin eine solchefür öffentlichzu bestellendeFeldmesser
(§ 84) jetzt von der Renterei übernommen.

SammtlicheGeschäftsbetriebskosten,deren einzelnePositionennach der
Natur der Sache schwanken,sind von etwa 4000 Thlr, im Jahre 1832
jetztüber 40,000 Mark jährlich gestiegen.

§ 101.

c. Für Reisen der Mubeamten.

Ihre Besoldungen(§ 83) und sonstigen dienstlichenVergütungen
(§ 85) beziehen dieselben direct aus den Amtskassen. Ihr Reiseaufwand
dagegen, welcher bis 1873 aus der Renterei durch Vermittlung der
Kammeradministrationskassegezahlt wurde, ist damals auf die Haupt-
kammerkassegelegt, wenngleicher an sichzum Aufwändeder Localverwal-
tnng gehört.

Die Fuhren der Banbeamten wurden früher in natura von den
Aemtern gestellt,später durch bestimmteFuragegeldervergütet^), demnächst
Mit dem gemachtenVerlage*), nnd werden jetztwie bei der Aintsbehörde
ersetzt3). An Zehrnngsdiäteu passirtenfrüher täglich 1 Thlr. 36 ßl.,
dochsind diesejetzt weggefallen^)und wird auch hier nur billiger Ver-
lag gewährt; nur die etwa schonvor demerstenr^sp. nachdemselben,aber
vor dem zweitenExamen beschäftigtenArchitektenerhalten nochZehnmgs-
diäten vou 3 Mark rcfp. 4 Mark 67 Pf. Ueber den ganzen Aufwand
wird vierteljährlichliquidirt5). GleicheGrundsätzegaltenfrüher auch für
die den Banbeamten innerhalb des GroßherzoglicheuHausgutes obliegen-
den Dienstreisen^), doch hat dies jetzt aufgehört?) und die Hausguts-
Verwaltungadhibirt jetztdirect und nach freier Auswahl die erforderlichen
Techniker(§ 137). Ebenso sind die früher den domanialenBaubeamten

') Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 68.
2) Nach Cire. v. 17. September 1862.
3) Cire. v. 3. Juni 1873; vgl. noch besonders§ 85.
4) Cire ». 22. April 1873.
4) Cire. v. 29. Januar 1858, v. 2. Juli 1873.
6) Cire. v. 31. Deeember1859.
7) Nach Vereinbarung v. 15. März 1873, Cire. v. 2. Mai 1873.
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(§ 83) obliegendenDienstreisenzu Steuer- und Zollbauten8), sowie zu

Post- und Telegraphenbauten9) jetzt besonderenStaats- resp. Reichsbau-

beamtenübertragen (§ 102). Dagegen trägt die Hauptkammerkasseden

Fuhr- und Zehrnngsverlag der Baubeamten zu Zweckender Domauial-

Brandversicherungsanstalt,welchedafür bestimmteAversa (Z 97) an erstere

ersetzt. Wenn dagegenl0), jDag jetzt gestattet ist, zu solchenGebäude-

taxationenprivate Technikerzugezogenwerden, so erhalten dieselbenaußer

ihren Fuhrkostentäglich 9 Mark Zehrnngsdiätenund haben dieDomanial-

baubeamtendiesenVerlag in ihre vierteljährlichenLiquidationenmit auf-

zunehmen.

DieseganzeAusgabepositionbeziffertsichjährlichauf etwa30,000 Mk.

8 102.

d. Zu weltlichenBauteil.

Dieselbenumfassenhier nur die im Umkreiseder Großherzoglichen

Aemter vorkommendenund von der Amtsbaubehörde(§ 83) geleiteten

Reparaturen und Neubauten an den im Eigenthum der Landesherrschaft

stehendenBauwerken, während die bis unlängst ebenfallsvon donianialen

Baubeamten betriebenen,jetzt aber besonderenTechnikern(§ 101) über¬

geben«:eigentlichenStaatsbauten z. B. an Gymnasien,Irrenanstalten

n. s. w. zu keinerZeit direct aus den domanialenKassen,sondernimmer

aus der Renterei, wenngleichhäufig vou außerordentliche»Einkünftendes

Domaninms (§ 98), bestrittenwurden und deshalb an andererStelle eine

specielleErörterung finden werden.

Die weltlichenBauten der GroßherzoglichenAemter wurden dagegen

in früherer Zeit auf die betreffendenAmtskassenund sind seit 1833 auf

die Hauptkammerkassegelegt'), für welchejedochdieAmtskassenseit neuerer

Zeit2), zur Vermeidungder baaren Geldsendungen,in Vorschuß gehen.

Ein genauer Ueberblicküber die früheren baulichenVerwendungenist des-

8) Circ. v, 30. Januar 1868.
«) Circ. v. 23. Juli 1868.
10) Circ. v. 27. Oetober 187S.

') Raabe, Gef.-S., B. 1, S. 94 u. 152.

2) Circ. v>11. Juni 1869.



halb wegen der Menge nnd Getrenntheit der einzelnenAmtskassennicht,
und nur erst seit Gründung der Hauptkammerkasse,als einer einzigen
Centralstelle(§ 8) zu gewinnen. Einen größeren Umfang werden die
domanialenBaukostenaber überhaupt erst seit dem dreißigjährigenKriege
gewonnenhaben, durch welchenhauptsächlichdie in baulicherBeziehung
immer sehr kostbarenPachthöfeentstandenund auch auf denBanergehösten
die herrschaftlicheBaulast zur allgemeinenRegel wurde.

Die baulichenVerwendungender Grundherrschaftzerfallenin ange-
kaufteMaterialien, Fuhren, baareuArbeitslohn und In natura abgegebene
Materialien. Letzteresind jetztweggefallen,seitdemseit zehn Jahren der
baare Ankauf aller Baumaterialien entweder aus den Großherzoglichen
Forsten oder anderswoangeordnetist (§ 116), und die elfteren dadurch
im entsprechendenBetrage gewachsen. Diese erreichendurchschnittlich%
des Gesammtauswandes,währenddie bei WeitemgrößereHälfte auf den
baaren Arbeitslohnfällt, da die ans herrschaftlicherKasse zu bezahlenden
Fuhren wegenihrer regelmäßigenNaturalleistnng durch diejenigenAmts-
eingesessenen,für welchegebaut wird, jährlich nur einigeTausend Mark
betragen.

Veranlaßt werdendie Bauten durch coutractlicheStipulationen, be-
sonders bei den großen Pachthöfen,durch Brandschaden,Sturm, Wasser,
Schwamm. Erste» bewirkenregelmäßigden größerenAufwand, die durch
Unglück veranlaßt?» einen geringeren, und hier hauptsächlichnur die
Brandbauten, bei welchenfreilich die nach stattgehabterVersicherungzu
erhebendenBrandgelder(§ 97) wieder in Anrechnungkommen. In den
neun Jahren von 1851 bis 1860 erfordertenz. B. bei einemGesammt-
aufwändevou etwa l3/± Millionen Thalern inclusiveBaumaterialien, die
herrschaftlichenBanergehöftefür Brandschadenim Ganzen etwa 400,000
Thaler, dagegenfür Sturm und Schwamm nur etwa 5000 Thaler.

§ 103.

Fortsetzung.

Der Gesammtaufwandfür weltlicheDomanialbantenstieg von 1832
bis 1842 auf jährlich 100,000 Thlr., bis 1864 auf durchschnittlich
200,000 Thlr. und wird seit jener Zeit wegenallgemeinerVerthenning

12
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der Materialien und Löhne noch entsprechendzugenommenhaben. Die

Bankostenfür herrschaftlicheBauergehöfteim jährlichenDurchschnittvon

etwa 80,00(1 Thlrn. sind freilichdurchdercu jetzt fast durchgeführteall-

gemeine Vererbpachtungauf ein Minimum redncirt, dagegendiejenigen

für die Pachthöfeseit zehn Jahren von jährlich etwa 100,000 Thlrn.

conjnnctnrwäßigbedeutendgewachsen,wofür freilich(§ 48) theilweifeVer¬

zinsung eintritt'), wie denn auch ferner die 1873 gescheheneAbtretung

von 28 Höfen aus GroßherzoglicheHausgut (§ 135) in dieserBeziehung

eine Entlastung deö Domanialbanetats herbeiführenwird. — Der Rest

kommt ans die herrschaftlichenDienstwohnungen, die Schnlhänser, der-

schiedeneGroßherzoglicheGebände,z. B. Gefängnisse,Mühlen, die Snlzer

Saline, Ziegeleienund Kalkbrennereien,Wege und Brücken, sowie die

Wasserbauten zu Schleusen und Deichen, besondersin den Aemtern

Nibnitz, Dömitzund Boizenburg. Zu Dömitz bestehtnach Verordnung

vom 2. Juui 1842 eine besondereDeichordnniig,nach welcherznr Unter-

Haltungder dortigen Deiche bei Unansreichlichkeitder eigenenEinnahmen

aus Pacht für Gras, Schilf, Rohr, sowieans Strafgeldern, etwaigeZu-

schlissezu % von der Kammerund zu '/4 von derStadt Dömitz geleistet

werden. AußerdemwerdennocheinigeUnterofficianten,z. B. Deichvoigte,

Deichwärter, Stackmeisterund Stromaufscher direct ans den betreffenden

Amtskassenbesoldet. Für die Correctioueu der Elbe u. s. w. in den

AemternBoizenburg und Dömitz wird eine besondere,ans der Renterei

gespeisteund später zn erörterndeWasserbaukassegeführt.

Diesen bedeutendenAusgaben für Bauten, zn denen noch die Be-

foldnngenc. p. (§§ 83, 85) sowie die Reisekosten(§ 101) der Bau-

beamtenkommen,stehendie weit geringerenEinnahmen für theilweifeVer-

zinsnng der Baukosten(ß 48), ans Abbruch alter Gebäude(§ 98) und

aus Brandkassengeldern(,§ 97) gegenüber.

Der ganze domanialeBaubetrieb ist allseitig geregelt^). Für die

Bauten an nicht herrschaftlichen,sondernim Privateigenthumder Besitzer

') Nach Archiv f. Landeskunde,1870, S. 249, kostetendieHofbauten10 pCt.

der Pachtsumme(§ 47), dochwird dieserProcentsatz nach den Conjnnetnren der

letztenJahre jetztüber das Doppelte überschrittensein.

a) Balck, Doman. Verh>,Bd. 1, S. 70.
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befindlichenGebäuden z. B. der Erbzinsleute u. s. w., auf welchesich
früher ebenfallsdie Cognition der Amtsbaubehördenerstreckte,normirt jetzt
ausschließlichdie Verordnungvom 3. Januar 1876.

§ 104.

e. Zu geistlichenMuten.

Die kirchlicheBaulast haftete von jeher sowohl gemeinrechtlich,als
nach hiesigenLandesgesetzen') ans demKirchenvermögen,und zwar zunächst

auf demjenigenim eigenenGenuß der Kirche, f. g. fabrica ecclesiae,

und bei dessenUuausreichlichkeitauf demjenigenin NutznießungAnderer.
Eine allgemeinesubsidiäreBeitragspflichtdes Patrons und der Parochianen
existirtezunächstnur iu so weit, als sie selbstim Besitzevon Kirchengnt
waren. Die altchristlichePietät und Liberalität gegen die Kirche ver-

anlaßte jeue aber früh zu an sich unverbindlichenBauleistungen, aus

deren stetigerUebung allmälig Observanzen erwuchsen2),welchejetztden

Hauptsactorbei den Fragen der kirchlichenBaulast ausmachen. Auch der
laudesgrnudgesetzlicheErbvergleichvom 18. April 1755 bestätigtewesent-
lich die älteren Bestimmungen3), verpflichtetedie Eingepfarrtenim § 499

nur bei Reparaturen zu Hand- und Spanndiensten4), recurrirte aber im
Uebrigenauf bestehendeObservanzen. EingehendereBestimmungenenthält

die Verordnung voni 27. December1824. Hiernachentscheidenzunächst
rechtskräftigeErkenntnisse,jedochdie seit 1797 ergangenenprincipiellen

bei fürstlichenPatronatkirchennur insoweit,als sie dieEingepfarrtennicht

mehr belasten,als durch dieseVerordnung geschieht,— sodann Verträge

und sowohl dnrch ausdrücklicheErklärung, als auch aus tatsächlichen

Vorgängenanerkannte5)Observanzen. In deren Ermangelung bewendet

es bei Solvenz deö Aerars bei den Bestimmungendes landesgrnndgefetz-

') Vgl. sämmtlicheeinschlagendeBestimmungen in Buchkau. Budde, Ent-
scheidniigcndes Oberappellationsgerichtes,Bd. 3, S. 334 ff.; vgl. jedochUrkunde
v. 1288 im Meckl.Urk.-B. Nr. 1939.

2) Budde citat, Bd. 8, S. 250 ff.
3) Vgl. Cire. v. 14. Februar 1806, Raabe, Ges.-S., Bd. 4, S. 129.
4) Ueber derenRepartnion vgl. Buchkan. Budde vitat, Bd 3, S. 358 ff.;

Bd. 5, S. 391; Bd. 8, S. 250 ff.
Buchkau. Budde citat, Bd. 6, S. 287.

12*
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lichenErbvergleichs. Ist das Aerar aber insolvent, so giebt der Patron
die rohen®)Materialien gegenBereitelohn, Fuhren und Dienste werden
von deuEingepsarrtengeleistet,und die baarenBaukosteninclusiveBereite-
lohn und der vom Patron nickt zu lieferndenMaterialien zu gleicher
Hälfte vom Patron und von den Eingepsarrtengezahlt. Für die donia-

malen Pachthöfetritt die Grundherrschaftdu*). Das Unvermögender
Kirchewird angenommen,wenn ihre Einkünfte nur zur Erhaltung des
Institutes der Kirche selbst ausreichen"); bei theilweiserJnsusficienzdes
Aerars beanspruchtder fürstlichePatron auch theilweiseAnrechnungauf
feine Leistungen°). Beim Ausfall von Parochialquotennach Urtheil,
Vertrag oder Herkommenlehnt der fürstlichePatron vorschüssigeUeber-
tragung ab und hat sie bis jetztnur ausnahmsweisegeleistetl0); eine
gesetzlicheRegelunghierüber ist am ständischenWiderspruchgescheitert").
GleicheGrundsätzegelten auch für die ErweiterungkirchlicherGebäude12).
Unter letzterenwerden stetssowohldieKirchenselbst,als auch diePfarren,
Küstereien,Wittwenhänfer'^)verstanden;ausgenommennur sindAnbauten
an Küstereienzu Schulzwecken14) (§ 92). Auch für Anlage von Kirch-
Hofennormirt obigeBaulast 16); nach der Gemciudcorduuugvom29. Juni
1869 sollen jedoch die Gemeinden für Vorhandensein ausreichender Be-

gräbnißstätteusorgen. KirchlicheUtensilien,z. B. Glocken,Orgeln, heilige
Gefäße, Crncifixe sollen bei fürstlichenPatronatkirchenzunächstans Ge-
schenkender Betheiligten,event. aus dem Aerar beschafftwerden16). Die

6j Also keinekünstlichenSurrogate, Circ. v. 26. Mai 1852, Raabe, Gef.-S>,
Bd. 5, S. 1095.

7) Verordn. v. 28. Juli 1KZ5,Raabe, Gcs.-S., Bd. 4, S. 136.
8) Verordu. v. 21. April 1832, Raabe citat, S. 138.
9) Circ. v. 21. Mai 1851, Raabe citat, Bd. 5, S. 1094.
10)Circ. v. 10. August 1839, Raabe Bd. 4, S. 147; v. 27. Juni 1848,

Raabe Bd. 5, S. 1093.
") Archiv f. Landcsk.v. 1864, S. 71.
12)Buchka u. Budde citat, Bd. 2, ©. 294 ff.
13)Verordn. v. 31. December1832, Raabe Bd. 4, S. 30.
11)V- v. 21. April 1832, Raabe citat, S. 138; Anlage znr Schulordnung

vom 29. Juni 1869.
Buchka u. Budde citat, Bd. 4, S. 298 ff.; contra Cire. V. 29. Mai

1852, Raabe citat, Bd. 5, S. 1084.
I6) Circ. v. 7. u. 20. September 1854, V. 18. Mai 1875.
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Liberalitätdes fürstlichenPatrons giebt übrigens hierzu jährlich Tausende
(§ 137); die hierbei erforderlichenbaulichenVorrichtungengeschehennach
den Regeln der kirchlichenBaulast.

Die hiernach die Landesherrschaftals Patron resp. als Grundherr-
schafttreffendenund gleichdenweltlichenBaukostenzu berechnenden(§ 102)
Zahlungenenthaltenalso denAnkauf roherMaterialien, die halben baaren
Kostenund ParochialqnoteneingepsarrterPachthöfe. Sie sind seit 1842
von 16,000 Thlr. jährlich auf jetzt 70—80,000 Thlr. gestiegen. Diese
herrschaftliche»Baulasten werdenjetzt regelmäßiggegenFeuersgefahr(§ 97)
versichert"). Der nach Stiftnngsacte vom 29. Oetober 1784 von den
Ständen ans dem f. g. fünften SteuerpfennigdemLandesherrnzur Unter-
stützungvon fürstlichenPatronatskirchen jährlich zn gebendeBeitrag von
3120 Thlrn. ist durch Steuervereinbarung vom 15. Mai 1863 fort-
gefallen.

Für denallgemeinenBaubetriebnormirt dieVerordnungvom27. De-
cember1824, während für die Berechnungder herrschaftlichenBaulasten
fpeeielleBestimmungenergangensind,8). Die specielleErhaltungspflicht
der Bewohner geistlicherGebäudeist nicht geregelt'°).

8 105.

k. Zu sonstigenZwecken.

Entsprechendden Einnahmequellenim § 98 kommenhier in Aus-
gäbe die Zahlungen ans verlorenenProcessen im durchschnittlichenBe¬
trage von einigenTausend Mark jährlich und mit Ausschlnßder eigent-
lichen Proceß- und Procuraturkosteu(§ 100), ferner die Vorschüsse
des laufenden Rechnungsjahres, welchenicht sofort in demselben
wiedererstattetwerden, endlichauch die separat uud uicht mit den fonsti-
gen Ueberschüssender Hanptkamnierkasse(§ 106) an die Renterei zn zah-
lendenPositionenans der s. g. zweiten Abt Heilung, welcheerst in
der Renterei ihre definitiveBerechnungund Verwendungfinden.

,r) (Site, v, 1. Mai 1858.
IS)Circ. v. 16. September1839 u. v. 21. September1839, Raabe, Ges.-S.,

Bd. .1, S. 148 u. S. 159 ff.
,9j C. i>.16. September 1839, Raabe, Ges.-S., Bd. 4, S. 150; Verordn.v. 29. März 1847, § 15, citat, S. 947.
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Seine Stelle hat hier endlichnochder s. g. Dispositionsfonds

der Kammer (§ 11), welcherihr zu außerordentlichenund außeretatmäßi-

gen Verwendungender Aemter aus Mitteln der Hanptkammerkassezur

Verfügung steht und ein förmlichesAusgabekapitelder letzteren bildet.

Innerhalb seiner etatmäßige»Begrenzungweist die Kammer hierauf alle

betreffendenunvermeidlichenAusgaben der Aemter unbeschränktan, die

nicht unbedingtnothwendigennur bis zu bestimmtemgeringerenBetrage,

alle anderenund reine Gnadensachennur nach Genehmigungdes Finanz-

Ministeriums, von welchemauch event. Zuschußzu erwirkenist'). Bei

den durch die Reorganisation der Domänen hervorgerufenenaußerordent-

lichenVerwendungender Aemter ist der Dispositionsfonds in den letzten

Jahren von früher durchschnittlich20,000 Thlrn. ans das Dreifacheund

höher gestiegen,jetzt aber wieder in entsprechenderAbnahmebegriffen.

s 106.

VIII. Schlußresultat m>« drr Uoral- und Centralvorwaltungder Armtrr.

Ohne Anrechnungder nur durchgehendenPositionen aus der s. g.

zweiten Abtheilung (§§ 77, 94, 98, 105) betragen die Brutto - Ein¬

nahmen bei den Aemtern (§ 43) zur Zeit etwa 5,700,000 Mark, bei

der Kammer (§§ 96—98) rund 150,000 Mark, demnachin Summa

5,850,000 Mark — dagegen die Brutto - Ausgabe» bei deu Aemtern

(§ 78) 1,570,000 Mark, bei der Kammer (§§ 99—105) 1,260,000

Mark, also in Summa 2,830,000 Mark, zusammenbeinahe 50 pCt.

der gesammtenVrntto-Eiunahmen (§ 78) — ein noch günstigeresVer¬

hältnis; als in anderen deutschenStaaten (§ 132), welchesfür Mecklen¬

burg durch jetzigebedeutendeVereinfachungder eigentlichenVerwaltung

(§ 38) sich bald noch steigernwird. Als Netto- Überschüssefür die

Renterei (§ 8) verbleibenmehr als drei Millionen Mark. Aber anch

diesefließennicht rein dorthin, sondern die Erfordernisseder Relnitions-

kasse') gehenhiervon direct an letztereaus deu afsiguirteuAemternvor-

weg mit in Summa mehr als % Millionen Mark zu Amortisation,

Verzinsung und Verwaltung, wovon jedochjetzt der Domanial-Capital-

') Nach Ministcrialrescriptv. 21. April 1852.

') Das Specielle im 2. Thejl.



fonds die Amortisation mit 235,509 Mark wieder zur Renterei er-

stattet (§ 98).
Von obigen Brutto - Einnahmen kommen etwa 90 pCt. allein aus

den Amtsgrundstücken mit landwirtschaftlichem Betriebe (§ 44). Von

den Brntto-Ansgaben fallen schon ans Besoldungen und Geschäfts-

betrieb der Localverwaltuug incl. Justiz- uud Polizei-Personal (ZZ 81

bis 85, 101) 870,000 Mark — der Cmtralverwaltung (§§ 99 uud

100) 140,000 Mark, also in Summa etwas mehr als eine Million

Mark; ferner auf weltliche und geistliche Bauten (§§ 103 und

104) annähernd ebensoviel, ans Feldregnlirnugen 150,000 Mark (§ 94).
Der ganze übrige Aufwand für fämmtliche andere Ausgabepositionen der

Local- nnd Centralverwaltnug (KZ 86 -94 uud 105) erfordert also nur
etwa 700,000 Mark.

Ii. Forsten.

s 107.

I. Allgemeine Uerliältnijse.

Die Donianialforsten haben gleichen Charakter mit den übrigen Do-

mäueu, von denen sie nur durch besondere Administration getrennt siud

(KZ31 uud 44), standen deshalb von jeher im Eigenthum des Landes-

Herrn resp. des fürstlichen Hauses (ZK21 uud 22). Eine Regalität

außerhalb der Domänen existirt nicht, denn die Forsten c. p. siud immer

als schon nach dem jus fundi den betreffendenEigeuthümeru gehörig au-

gesehen^). Unabhängig hiervon ist das fürstliche Hoheitsrecht, nach

welchemdie allgemeine Gesetzgebung,z. B. über Schonzeit, Forstfrevel :c.

auch auf die Waldungen von Privaten und Corporationen sich erstrecken

kann, auch ein beschränktes landesherrliches Oberaufsichtsrecht auf Wal-

duugeu der Städte auerkauut wird uud selbst auf Rittergütern die jährliche

Fällung von Eichen uud Buchen nur in gewissen Grenzen gestattet ist^);

') Leo, Forststatistik, Bemerk. 1, S. 17 ff.
s) Hagemeister, Meckl. Staatsrecht, S. 244 ff.; v. Kamptz, Meckl. Civilr.,

§§ 55 u. 61, Buchka it. Budde, Entscheidungen,Bd. 5, S. 1V2 ff.
3) Leo vitat, S. 327; Erbvergleich citat, $ 307.
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eine directe und eigentlicheStaatsforstverwaltuug, wie z. B. in Hannover,

Nassau, Bayern^), hat sich aber hier nie ausgebildet. Die früher den

Landesherren auf Rittergütern gebührende Vorjagd 5) ist durch den Erb¬

vergleich vom 18. April 1755 § 304 aufgehoben und an fürstlichen

Prärogativen nur noch die Jagd folge6), d. i. die persönliche Berechti-

gung, angehetztes resp. angeschossenesWild über das eigene Jagdgebiet

hinaus zu verfolgen und zn erbeuten, sowie auf bestimmten Rittergütern

die hohe Jagd*) verblieben.

Einzelne Nutzungsrechte von Privaten und Ortschaften an fürstlichen

und anderen Waldungen kommen schon im 13. und 14. Jahrhundert vor,

jedochregelmäßig nur nach Bedarf und unter Aufsicht8). Selbst Nutzeigeu-

thuni, Erbpacht (§ 51) wurde hier schondamals verliehen^), wenngleichauch

hier zuweilen nur nach Nothdurft nnd unter Controle, selbstnicht ohne An-

fechtung"'). Städte, z. B. Güstrow"), Crivitz'^), haben sich hier im

Besitze zu behaupten gewußt, und siud die Lewitz-Berechtigungeuvou Crivitz

erst in neuerer Zeit unter schwerenOpfern abgelöst (§ 116). Die Banern

dagegen verloren ihre etwaigen Rechte an fürstlichenWaldungen vollständig.

Selbst auf einzelne Buchen und Eichen auf ihren Ländereien sind ihnen

Nutzungsrechte nur in so weit gelassen, als jene neben den Gehöften und

auf den Wehrten von ihrer eigenen Familie angepflanzt sind l3), wie beim

auch in ihren, sowie in den Contracten der älteren Erbpächter alle Wald-

bäume generell für die Grundherrschaft refervirt wurden, was bei Pacht-

Höfen noch jetzt geschieht; dagegen waren sie nach Herkommen in der Be-

Nutzung ihres Weichholzes immer ziemlich unbeschränkt14). Bei den

") Leo citat, S> 325 ff.
s) Verordn. v. 12. März 1787 in Hinstorfs, Gcs.-S,, Bd. 4, Nr. 137;

Klüver, Beschr. Meckl., Bd. 1, S. 549, Neversalen v. 1621, Slvt. 19.
6) Verordn, v. 12. März 1787, citat; v. 22. Januar 1859, Ngbl. St. 6.
') Verordn. v. 19. Juli 1702, Hinstorsf cit., Nr. 95; v. 12. März 1787, cit.
8) Meckl. Urk.-B., Nr 165«, 1358, 2549, 2719, 4055, 4040, 4066, 562!.
°) Citat, Nr. 1110, 1150, 3024, 3750.
'") Citat, Nr. 3835; Balcl, Zur Gesch. u. Vererbp., S. 19.

-') Citat, Nr. 3024.
12j Citat, Nr. 6542.
13j Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 116; Circ. v. 7, Oet. 1868, sab 12.

I4) Circ. v. 12. März 1869.



neueren bäuerlichen Erbpächtern sind jene generellen Reservate sortgefallen,

doch werden die aus ihrer bäuerlichen BesitzeSzeitherstammenden einzelnen

Waldbänme ihnen nur gegeu Taxe überlassen oder von der Forst weg-

genommen18), wogegen Schutz- und Zierbäume auf Dorffreiheiten und

Straßen nicht weggehauen, aber auch an Gemeinden nicht überlassen, son-

der» conservirt werden sollen '^). Auch die Verordnung vom 3. Januar

1876 § 31 verbietet, solche Bäume ohne Erlanbniß der Amtspolizei zu
^utferneu, und verleiht ihr selbst die Besugniß, die Gemeinden zum An-

pflanzen solcherBäume anhalten zu können. — GroßherzoglichenPatronat-

psarren ist Fälluug vou Hartholz auf dem Pfarracker ohne vorherige

Cognition und Erlanbniß des Oberkirchenraths nicht gestattet,7).

§ 108.

IL Umfang.

Zur Wendenzeit wird Mecklenburg sehr waldreich gewesen sein; die

in mehrfachen Urkunden nach der Germauisirung vorkommende cultura

silvestris, Urbarmachung des Waldbodens, gilt für gleichbedeutendmit

dem Ende des Heidenthums '). Auf ausgerodetem Waldland entstanden

damals die zahlreichen deutschen Hagendörfer (§ 28). Holzverkauf uach

auswärts, z. B. an das abgebrannte Hamburg, fand fchou 1284 statt 2),
et» fürstlicher Holzhof war schon 1300 in Wismar 2). Die ersten be-

kanuteu, gesetzlichenBestimmungen enthielt die Polizeiordnnng vom 2. Juli

1572, renovirt 1661; in ihrem 11. Titel verbot sie nnnöthiges Roden

und Verwüsten der Wälder. Noch in seinem Testamente 1573 befahl

Herzog Johann Albrecht die Befolgung der Holzordnung 4); auch die

Amtsordnung vom 6. Mai 1583 schärfte den Beamten Aufsicht auf die

Conlraetsformular z, Cire. to. 14. Mai 1868, §2 u. Bemerk.; Che. v.
16. November 1870, sub 5; v, 12. März 1869.

I0) Cire. v. 7. Oetvbcr 1868, sub 12; v. 4. Oetober 1869, sub 4.
") Nach Site. D. 18. März 1856 u. 12. April 1865.
i) Meckl. Urf.»33., Bd. 4, Register, voce: cultura und paganismus; nach

Lisch, Jahrb., Bd. 13, S. 83, bedeutet jener Ausdruck aber Jagd und Ackerbau
der in die Wälder zurückgedrängtenWenden.

*, Meckl. Urk..B,, Nr. 1748.
3) Citat, Nr. 2603.
4) Klüver, Beschr. Meckl., Bd. 3, 2. Anhang.
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Holzungen ein; Fabriken (§ 07 ff.), welche viel Holz consumirten, wnr-
den schon damals zuweilen niedergelegt. Während nnd nach den Ver-
Wüstungen des dreißigjährigen Krieges verbreiteten sich die Waldungen
über manche ausgebrannten Dorfstätten und sie besonders dienten, die er-
schöpften landesherrlichen Kassen (§ 43) wieder zn füllen®). Holzhandel,
besonders nach Hamburg, mittelst Flößnug ans der Elbe, welcher schon
vor dem Kriege rege betrieben war fi), nahm bald größere Dimensionen
an, und die Rentereirechnungen aus der Mitte des 17. Jahrhunderts er-
weisen stete Holzeinnahmen, pro Faden '/, -1V2 Thlr. (§111). Herzog
Adolf Friedrich 1054 bestimmtedagegen in seinemTestamente die Schonung
des harten Holzes^). Die Amtsordnung vom 19. December 1000 nannte
die Wälder uud Gehölze vornehmstes Kleinod und Schatz dieses Fürsten-
thnmeS, ordnete genaue Berechnung des Erlöses vom Holzhandel und ver-
bot ihn ohne fürstlichenConsens völlig. Die Forstordnung vom 29. April
1700 gestattete endlich Holzhandel, sowie Flößung auf Elbe, Elde, Sude,
Schaale nur noch den fürstlichen Beamten. Die Ansicht, daß Mecklen-
bürg noch zu Anfang vorigen Jahrhunderts zur Hälfte mit Wald bedeckt
gewesen sei8), scheint demnach nicht ganz zutreffend zu fei», zumal auch
zahlreiche Fabrikanlagen Unmassen von Holz verschlangen nnd gerade des-
halb im Lause des 17. uud 18. Jahrhunderts säst sämmlich eingingen.
Ein Hauptmoment für deu späteren Holzmangel liegt in der Einführung
der Mecklenburgern Koppel- uud Schlagwirthschaft feit 1730 uud 1770,
für welche große Flächen von Wäldern entblößt und zu Acker aptirt
wurden ^).

Die jetzige Gesammt-Waldfläche des Großherzogthums wird aus rund
241 '/* Meilen des letzteren10) zn 103,500 Hcctarcu — 75,451,000
Ruthen — 293/4 Meilen, also zu etwa 12 pCt. angenommen, er¬
reicht demnach den Durchschnittssatz der deutschen Staate» von 20 pCt.

5; Balck, Zur Gesch. u. Vererbp., S- 38.
6) Klüver citat, S. 56.
') Klüver, Bd. 3. 1, S. 261.
S) Raabe, Vaterlandskunde, Bd. 2, <3. 37.

Beitr. zur Statist. Meckl, Bd. 8, S. 6; Balck, Doman. Verh, Bd. 1,
S. 220 ff.

Nach Topographie im meckl.Staatskalender.
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noch nicht zur Hälfte, und übertrifft nur diejenige von Schleswig-Holstein,

Oldenburg, sowie der freien Städte"). Die Cameralforsten I2), also

exclnsive des Großherzoglichen Hanshaltes, umfaßten hiervon 1870 aus

den? Gefaniintareal von rund 92 QÜJeilen Kammerdomänen (§ 27)
108,455 Hectareu — 50,029,000 ^Ruthen = 193/4 ^Meilen —

hierunter jedoch 5,522,627 Ruthen NichtHolzboden, und theils zu au-

deren Zwecken (§§ 118, 119, 126), theils unbrauchbar — also mehr als

21 pCt., wogegen dann der Procentsatz für das übrige Land noch weit

unter 12 pCt. sinkt. Nach der 1873 geschehenenVergrößerung (§ 135)

des Großherzoglichen Hansgntes um mehr als 3 H^Mcilen (§ 27), wo¬

von beinahe 1 H^Meile Forstareal, ist der Procentsatz der jetzigenCameral-

forsten zum übrigen Kammergut auf etwa 20 pCt. redncirt und steht

demjenigen der Gesamintwaldflächevon Mecklenburg-Strelitz, Anhalt, Lippe-

Schaumburg, Posen, Ost- nnd Westpreußen, Provinz Sachsen, Westphalen,

Pommern zum ganzen Lande gleich'3).

Ein Hufenstand der Forsten an sich ist bis jetzt nicht ermittelt, weil

nur die Weide in denselben abgeschätztist (§§ 28 nnd 29).

§ 109.

III. Jorawerwaltung.

Die Localverwaltnng der Forsten ruhte bis zum Beginn des 17.

Jahrhunderts wesentlich bei den Aemtern, von denen sie auch räumlich

umschlossenwaren, und deren Geschichtesie deshalb im Allgemeinen theilen

(§§ 27, 30 - 35). Noch in neuerer Zeit') und selbst diensteidlichwaren

die Beamten zu solcher Aufsicht verpflichtet, doch sind dieselben jetzt nur

noch in Fällen, welcheRechtskenntniß erfordern, zur Vertretung verbunden2).

Das mittelalterliche Forstpersonal — Jägermeister, Haidereiter,

Schützen, Netzknechte— diente hauptsächlich Zweckender Jagd. Erst seit

Ansang des 17. Jahrhunderts erscheinen für die Forstverwaltung einzelne

") Leo, Forststatistik, S. 2 n. 16.
12j Statist. Beitr, cit., S. 12 u. 17, wodurch dieje»igen in Bd. 4, S. 205,

erläutert sind.
13) Vgl. Leo citat.
') Balck, Doman. Verl)., Bd. 1, <S. 50.

2) Circ, t>.5. September 1845, Raabe, Ges.-S., Bd. 5, S. 74.
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Oberförster, Förster, Holzvoigte und Holzwärter. Förmliche Jnspectionen
unter Forstmeistern treten erst im Anfange vorigen Jahrhunderts hervor,
so 1709 zu Schwerin für die Aemter Wcilsinühlen, Neustadt, Warnitz,
Wismar, Buckow, zu Karstedt für Grabow und Dömitz, zu Zarrentin
für Wittenburg, Gadebufch, Rehna, Grevismühlen, Boizenburg, zu
Güstrow für Schwaan, Ribuitz, Gnoien, Neukalen, zu Bützow für
Nühu, Wariu, Sternberg, Tenipziu, zu Plan für Wredenhagen und
Goldberg' das Unterpersonal bestand besonders aus Voigten, daneben
einigen Förstern, Holzwärtern und Haidereitern. 1736 existirten unter
Oberleitung von Forstmeistern die Jnspectionen Schwerin mit 15 För-
stern, 1 Holzwärter, 1 Holzvoigt, 1 Entenfänger, Grabow mit 12 För¬
stern, Bützow mit 5 Förstern, Hirs chbn r g mit 12 Förstern, Plau
mit einem Förster. 1754 bestanden bereits 16 Forstdistricte unter Ober-
sörstern zu Schwerin, Rabensteinseld, Picher, Dömitz, Wittenförden, Gra-
bow, Toddiu, Bützow, Tenipziu, Neubuckow, Werder, Doberan, Ribnitz,
Goldberg, Lübz, Güstrow; 1775 dereu 21, aus denen im Laufe dieses
Jahrhunderts die jetzige» 18 hervorgingen, welche aber auch noch jetzt aus
administrativen Rücksichten fortdauernden Veränderungen unterliegen- so
wurde 1849 die Jnspection zn Wredenhagen mit der Lübzer, diejenige zu
Zickhusen mit denen zu Wismar und Schwerin vereinigt. Die Sitze der
einzelnenJnspectionen werden häufig verlegt; so war der jetzige zu Schild-
seld früher in Wittenburg, vou 1854 bis 1857 in Testors, derjenige zn
Bützow bis 3848 in Wolkeu, derjenige zn Güstrow früher zu Kluß, der
zu Rosenow bis 1834 in Mankmoos und bis 1875 in Steruberg, der
zu Malchow bis 1837 in Hagen und bis 1866 in Goldberg n. s. w.
Die Größe der einzelnen Jnspectionen ist sehr verschieden3) und schwankt
zwischen mehr als 12,000 Hectaren — 5,680,000 Nuthen bei Caliß
und 1549 Hectaren — 711,000 ÜÜRnthen bei Ritzerow; Jasnitz enthält
10,784 H., Gelbensande mehr als 7700 H., Friedrichsmoor und Güstrow
7430 und 7250 H., Ludwigslust, Wabel, Lübz, Schildfeld' 6800 bis
6150 H., Schwerin 5500 H., Malchow, Bützow, Rosenow, Wismar,
Rehna 4970 bis 4170 H., Dargun mehr als 3600 H., Doberan beinahe

3) Statist. Beitr., Bd. 8., S. 2, und UebersichtII. S. 16.



2900 H. Durch die Vergrößerung des GroßherzoglichenHanshaltes 1870
um etwa 2,300,000 ÜÜRuthen Forst ist besonders die Jnspection zu
Jasnitz betroffen.

Die Forst in spectionen werden von Forstmeistern und Ober-
forstmeistern geleitet und beaufsichtigt und zerfallen in 87 Reviere, da-
von 13 Speeialreviere der Jnspectionsbeamten selbst und die übrigen
unter Förstern als ausführenden Organen, und in 202 Schntzbegangs-
bezirke unter Holzwärtern, Revierjägern, Holzvoigten u. f. w. Die
Größe der Försterreviere schwankt zwischen 372 und 4029 Hectaveu4).
Die Jnspectionsbeamten führen anch die Forstkasse für die Einnahmen und
Ausgaben, deren Berechnung jedoch an besondere Rendanten (Z 81) zu
übertragen sein dürfte. Im gemeinschaftlichenVerkehr mit de» betreffenden
Aemteru bilden sie die Amtssorstbehörde, sind jedoch dem förmlichen Amts-
directorium nicht untergeben.

Die Gemeindeordnnng (§ 37) voni 29. Juni 1869 findet auf die
üi unmittelbarer herrschaftlicherNutzung stehendenWaldgruudstiicke, Wiesen
und Flächeu, welche zu einer bestimmten Ortsfeldmark gehören, nur iu so
tocit Auwendnug, daß jene innerhalb ihres Bereiches die Lasten der Wege-
Besserung,Entwässerung und sonstige, gesetzlichauf dem Grundbesitz ruhende
tasten zu tragen haben, im-Uebrigen aber frei siud ^). Auch iu den Ver-
fafsungSvorschlägenvon 1872 ist der NichtÜbergang dieser Flächen ans
^ie Amtsverbände und ihre Weiterverwaltnng durch landesherrliche Beamte
ausdrücklichreservirt.

8 110.

IV. Centratvermaltung.

Mit besonderer Rücksicht aus die Ausübung der fürstlichen Jagden
standen auch die Forstofficiauten in alter Zeit ausschließlich unter den
Wägermeistern,gleichzeitigenChefs des Hofjagddepartements. Die Wallen-
steinfchcAmtsordnung von 1629 übertrug freilich die Forstsachen an die

4) Statist. Beitr. citat, S. 4.
ä) Verordn. v. 5. Januar 1870, Rgbl. St. 3. Die Gemeindcordniingender

Kleckenenthalten die Beschränkungans die einer bestimmten Ortschaft angehören-
den Fors'grnndstnckenicht.
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neu errichtete Kammer (§ 40), doch sank letztere schon mit dem baldigen

Ende der Fremdherrschaft; die Bestimmung der Amtsordnung von 1660,

daß zur Oberaufsicht über alle Holzung ein besonderer Forst- und Wild-

Meister ernannt werden solle, scheint nicht zur Ausführung gekommenzu

sein. Erst nach dem ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts erscheint ein

Obersorstinspector zu Schwerin mit einem Forstschreiber. Die Kammer-

und Rentereiordnung vom 28. August 1751 bestimmte zu Decernenten

in Forst-, Jagd- und Wildsachen im gemeinschaftlichenKammer- und Forst-

collegium deu Oberjägermeister, Obersorstinspector und zwei Kammerräthe.

An Stelle der letzteren traten im Anfange dieses Jahrhunderts besondere

technischgebildeteForsträthe außer dem Oberjägermeister, welcher erst 1850

ausgeschiedenund ans die Leitung des Hofjagddepartements wesentlich be-

schränkt ist') (§ 121).

Das combinirte Kammer- uud Forstcollegium^) besteht jetzt

außer den Mitgliedern der Kammer (§ 99) aus drei Forsträtheu. Unter

oberster Leitung des Finanzministeriums ist es die aufsehende und admini-

strireude Centralstelle, sowie Dienst- und Disciplinarbchorde aller Forst-

officianten. Die Forsträthe haben für die ihnen zngetheilten Districte,

welche sie jährlich bereisen und revidiren müssen, den Vorschlag uud das

erste Votum. In den reinen Forstsachen entscheidet jedoch das engere

Forst collegium der Forsträthe mit dem Kammerdirector.

Unter dem Collegium stehen die Forsteinrichtungsanstalt und

die Hauptforstkasse (§ 8). Elftere, seit 1854 unter einem Forste

commissair (§ 129) und mit mehreren Forstgeometern (§ 125), ist be¬

stimmt zur Einführung eines planmäßigen Wirthfchaftsbetriebes der Groß-

herzoglichen Forsten (§ 113). Derselbe wird an Ort und Stelle mit den

betreffenden Forstiuspectiousbeamteu geregelt uud dem Collegium zur Ge-

nehmiguug vorgelegt.

') Ueber die Comp/tenz des Oberjägermeisters vgl. Circ. v. 22. April 1851

u, 17. Februar 1857, Raabe, Ges.-S., Bd. 5, S. 71 u, Bd. 6, S. 122.

2) Stalift. Beitr,, Bd. 8, S. 2.
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V. Einnahmen aus der Cocafoeriuaftung.

§ 111.

a. Im Allgemrinkn.

Bci der früheren Naturalwirthschaft (Z 42), den »»gemessenenHolz-
depntaten a» die fürstlicheDienerschaft und Andere, der »langelhaften Forst-
cnltnr u»d den niedrigen Preisen der Forstprodncte waren die Erträge der
fürstlichenWaldungen nur gering, wurden auch von den einzelnen Aemtern
zu deren Rechnungen gebucht und sind deshalb schwer übersehbar. Die
Rentercircchnungen deS 17. Jahrhunderts enthalten nnr die Revenuen aus
de» Holzverkäufen (§ 108), z. B. 1636 5500 Thlr., 1640 5000 Thlr.,
1642 5500 Thlr. Wallenstein als Herzog von Mecklenburg wußte die
Einnahmen sofort zu heben, erzielte z. B. 1631 allein aus der Mast
14,300 Thlr., welche aber bald wieder auf einige Hunderte herabsank.
Vollständige Übersichten über die Forsterträge finde» sich hi» und wieder
erst bci de» Rentereirechnungen seit Anfang vorigen Jahrhunderts. 1710
betrug die gesammte Netto-Einnahme 5810 Thlr., davon die Hälfte ans
de». Verkaufe harten Holzes, 1717 3330 Thlr., 1736 während der Karl
LeopoldschenHändel nur 712 Thlr., 1755 schon 17,890 Thlr., 1775
wieder nur 12,600 Thlr., welche Summe bis zum Ende vorigen Jahr-
Hunderts nur um wenige Taufende sich hob. Fortlaufende, ganz detaillirte
Übersichten sämmtlicher Forsterträge existiren erst seit Einrichtung (§ 8)
der Hauptforstkasse 1830.

Die baaren Brutto-Erträge sämmtlicher Forstinspectionen aus Forst
und Jagd warenl) 1830/31 308,850 Mk., 1841/42 661,793 Mk.,
1851/52 wegen inzwischen erfolgter Ausscheidung der Großherzoglichen
Haushaltsforsten nur 664,317 Mk., 1855/56 883,140 Mk., 1861/62
1,151,724 Mk., 1869/70 1,359,660 Mk., 1871/72 1,420,404 Mk.,
1872/73 1,631,199 Mk., 1873/74 nach weiterem Abgänge von Hans-
Haltsforsten 1,624,152 Mk., 1874/75 schon wieder 1,759,420 Mk.,
1875/76 1,959,016 Mk., wozu noch die bis 1874 separat berechneten
Revenuen aus der Jagd von jährlich durchschnittlich36,700 Mk. kommen.

') Statist. Beitr., Bd. 8, UebersichtI., S. 13.
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Die Brutto-Eiunahmeu sind also bis jetzt im perpetuirlicheu Steigen be-

griffen — Gründe hiervon theils die immerfort sich erhöhendenHolzpreise,

theils die seit 1866 (§ 116) eingeführte baare Veräußerung der bis dahin

unentgeltlich abgegebenenmassenhaftenMaterialien zu herrschaftlichenBauten,

theils die Einschränkung der Feueruugsdeputate (§ 116), theils endlich die

coujuucturmäßige Preissteigerung sännntlicher Forstproducte.

Von den einzelnen Jnfpectionen ergaben an baaren Brutto - Ein-

nahmen:

1830/31: Gelbensaude 13,461 Thlr., Dargnn 10,019 Thlr., Bützow

7627 Thlr., Doberan 4522 Thlr., Caliß 4514 Thlr., Ludwigslnst 3565

Thaler, Friedrichsmoor 3495 Thlr., Lübz 3217 Thlr., Wabel 2754 Thlr.

1841/42: Dargnn 42,708 Thlr., Gelbensande 24,903 Thlr., Gü-

strow 19,590 Thlr., Schildfeld 11,541 Thlr., Schwerin 11,463 Thlr.,

Friedrichsmoor 11,052 Thlr., Sternberg 10,937 Thlr., Bützow 10,548

Thaler, Ludwigslust 10,535 Thlr., Jasnitz 9944 Thlr., Doberan 8464

Thaler, Wismar 7533 Thlr., Caliß 7423 Thlr., Rehna 6723 Thlr.,

Ritzerow 5434 Thlr., Lübz 5067 Thlr., Malchow 4319 Thlr., Wabel

3064 Thlr.2)
1869/70: Güstrow 42,775 Thlr., Rehna 41,295 Thlr., Schwerin

39,091 Thlr., Gelbensaude 36,080 Thlr., Bützow 30,641 Thlr., Jasnitz

29,438 Thlr., Friedrichsmoor 27,048 Thlr., Schildfeld 26,660 Thlr.,

Doberan 23,721 Thlr., Wismar 22,578 Thlr., Caliß 18,547 Thlr.,

Lübz 17,745 Thlr., Ludwigslust 16,804 Thlr., Darguu 16,640 Thlr.,

Malchow 15,165 Thlr., Sternberg 13,310 Thlr., Wabel 8648 Thlr.,

Ritzerow 6280 Thlr.

1875/76: Güstrow 179,386 Mark, Rehna 175,303 Mk., Gelben-

sande 162,594 Mk., Bützow 162,049 Mk., Schwerin 142,240 Mk.,

Schildfeld 137,790 Mk., Caliß 136,866 Mk., Friedrichsmoor 115,265

Mark, Jasnitz 98,803 Mk., Doberan 92,989 Mk., Wismar 92,725 Mk.,

Dargnn 92,226 Mk., Malchow 85,731 Mk., Rofeuow 82,354 Mf-,

Lübz 69,979 Mk., Ludwigslust 58,138 Mk., Ritzerow 33,943 Mk.,

Wabel 25,575 Mk.

2) Statist. Beitr. citat, S. 83 ff.
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Hierzu kommen noch der Schelfwerder mit jetzt 11,000 Mk., ein
Holzhof zu Ludwigslust mit bis 200 Mk., während frühere Holzhöfe zu
Schwerin, Rostock, Wismar eingegangen sind.

Vorstehende baare Brutto-Revenuen der Forstkassen umfassen jedoch
bei Weitem nicht die vollen Erträge der einzelnen Inspektionen, sondern
auf letztere ist uoch in Anrechnung zu bringen (§§ 116 —119) der Werth
der auch iu Mecklenburg wie iu den anderen deutschen Staaten ^) in
großer Menge unentgeltlich verabreichtenHolzmaterialien zu herrschaftlichen
Bauten und der bedeutenden Fenernngsdepntate an Holz und an Torf,
sowie einiger anderen unentgeltlichen Abgaben. Derselbe überstieg noch
vor dreißig Jahren die baaren Brntto-Einnahmen um das Doppelte, ist
aber inzwischen durch Einschränkung der Dienstdepntate seit 1840, durch
die baare Bezahlung der Baumaterialien aus herrschaftlichen Kassen
seit 1866, durch Wegfall der herrschaftlichen Bauhülfen in Folge Ver-
erbpachtung der Bauergehöfte und durch Abmindernng der Einliegerfeuerung
seit 1869 bis weniger als Vz der jetzigen baaren Brutto-Auskünfte ge-
funken. Der Werth der unentgeltlich verabreichten Forsterzengnisse betrug
Z. B. 1830/31 1,247,616 Mk., 1841/42 1.231,383 Mk., 1851/52
1,006,269 Mk., 1861/62 902,787 Mk., 1873/74 548,481 Mk.»)
Der Werth des außerdem unentgeltlich gelieferten Wildes von früher etwa
10,000 Mk. beträgt jetzt nur noch etwa 1000 Mk. jährlich6).

§ 112.

b. Aus Holz.

Die Erträge ans Holz bilden die bei Weitem größten Summen der
baaren Brutto - Einnahmen, heißen deshalb auch Haupt uutzuug im
Gegensatz zu deu bedeutend geringeren Auskünften ans sonstigen Forst-
Prodneten, den Nebennntzuugeu (§§ 118, 119).

Die Holzarten der MecklenburgschenWaldungen sind bedingt durch
die natürliche Beschaffenheit des Forstbodens. Wenn nun') Sandboden

') Vgl. Rau, Fin.-Wiss, 5. Aufl.. Bd. 1, S. 189.
4) Statist. Beilr. citat, UebersichtI., S. 12.
5) Citat, S. 11.
') Statist. Beitr. citat, Vorwort S. 5.

13
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rund G6 pCt., Lehmboden 20 pCt., Moorboden 10 Va pCt., Thonbodcn

2% pCt. ausmacht, so folgt daraus, daß das Nadelholz, besonders die

Kiefer, hier hauptsächlich sein Gedeihen findet, demnächstdie Buche, dann

Weichholz, besonders Erle und Birke, endlich die Eiche2). Zu dieser über¬

wiegend trocknen Bodenbeschasseuheitkommt noch, daß theils durch Melio-

rationcn der zum Feldbau bestimmtenGrundstücke, theils durch Abgrabuug

und Entwässerung unergiebiger Moore das Grundwasser sich an vielen

Stellen gesenkt und sowohl bisherigen kräftigen als auch nassen Waldboden

dürr gelegt hat, wodurch seit einer Reihe von Jahren die Bestände an

Eichen nebst Eschen und Rüstern, auderutheils aber auch au Birken und

Ellern bedeutend abgenommen, dagegen diejenigen an Nadelholz eine ent-

sprechendeVergrößerung erfahren Habens. Seit 1840 bis 1870 ist der

Gesanimtunifang des Forstgebiets von 101,592 Hectareu auf 108,455

Hectareu vermehrt, sind ferner culturfähige Blößen von 4539 H. auf

2342 H. vermindert, also entsprechendin Anwuchs gebracht, die Bestände

an Eichen, nebst Eschen und Rüstern von 7032 H. ans 5277 H., die-

jenigen von Birken uud Ellern von 17,360 H. auf 9085 H. reducirt,

dagegen diejenige» des Nadelholzes von 43,441 H. auf 59,205 H. ge-

stiegen, demnach die gewonnenen Flächen hauptsächlich dem letzteren zu-

gewandt. Die Buchen dagegen sind seit 1840 von 18,482 H. nur auf

18,447 H. vermindert, also wesentlich von Bestand geblieben. Zum

eigentlichen Holzboden, also mit Ausschluß der Torfmoore (KZ 118, 119),

Dieustländereieu (§ 126) n. f. w., welcher 1870 etwa 96,200 H. um-

faßte, verhielten sich damals ^) das Nadelholz — 61 pCt., Buchenwaldun¬

gen = 19 pCt., Birken und Ellern = 11 pCt., Eichen = 6 pCt.,

anbaufähige Blößen = 3 pCt. Nach Quadratrutheu berechnet, enthielt

1870 der eigentliche Holzboden rund 44 V2 Millionen (§ 108) nnd da¬

von °) Nadelholz 26,531,578 DR., Buchen 8,612,192 DR., Birken

und Elleru 4,504,245 Eicheu, Eschen uud Rüstern 2,434,241 CR.

Die meisten Eichen hatte 1870 die Jnspection Gelbensande anf mehr

2) Leo, Forststatistik, S. 101.

3) Statist. Beitr. citiit, UcbersichtI., S. 2.

4) Leo, Forststatistik, S. 101.

s) ©intift. Beilr., Bd. 8, UebersichtI., S. 16.

c
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als 500,000 ER., nach ihr Rehna uud Güstrowmit etwa 270,000 GR.,
Jasnitz, Wismar, Doberan, Biitzow von 137 bis 154,000 IHR. —

Buchen Bützow mit 1,323,300 ER., Dargun mit 946,200 ^R.,
Güstrow 722,700 DR., Gelbensande689,200 ER., Schwerin 603,000
ERutheu, Lübz 578,300 ER., Wismar 496,800 IHR., Schildfeld
483,000 ER, Doberan 472,200 09t., Rehna 420,200 ER. —

Nadelholz Caliß 5,030,680 ER., Jasnitz 3,339,170 ER., Lud¬
wigslust 2,694,200 ARuthen, Malchow 1,596,000 HRuthen, Schildfeld
1,508,000 ER. — Birken und Ellern besondersFriedrichsinoor
917,954 ER., Wabel 400,879 ER., Gelbensande340,190 ER.,
Güstrow 299,200 SR. DieseVerhältnissesind durch denAbgang 1873
von 2,300,000 ^jR. an das GroßherzoglicheHausgut etwas verändert.
Nach Bestandslisten von 1874 enthielt der eigentlicheHolzbodender
Cameralforstennur noch 93,865 H., darauf Nadelholz nur 57,666 H.

8 113.

Fortsetzung.

Von einer eigentlichenrationellenForstcultur ist bei uns erst seit
etwa 35 Jahren die Rede'). Es existirenfreilich schon ältere Verord-

nnngen, wonachbei Bauten das Holz geschontund massiveAnlagen be-
fördert werden sollen^), dochüberwogbesondersbei der Geldcalamitätvon
1820 bis 1840 das Streben, möglichstreicheMittel ans deu Forsten

herbeizuschaffen.Viele nochnicht haubare Beständewurden abgeholzt,die

Ueberhauuug war allgemein. Erst seit dem Regierungsantritt unseres

jetzigenLandesherrn,welchersofort jeglicheFürsorge denForsten zuwandte,

wurde hier gründlicheHülfe geschaffen.

Als leitendesPrincip ist die Einführung des Hochwaldbetriebes

aufgestelltund bis jetzt maßgebendgeblieben. Der Hochwaldumfaßt jetzt

91 pCt., davon Nadelholz 69 pCt., Buchen 20 pCt., Eichen 5 pEt.,

der Niederwald dagegennur 8 pCt.^). Mittelwald, besondersan

Eichen,existirt nur wenig, hauptsächlichin der Teldan.

') Statist. Beitr., ffib. 8, Vorwort S. 7.
a) Balck,Doman.Verh., Bd. t, S> 98 n^118.
a) Statist. Beitr. citat, S. 6.

13*
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Der Wirthfchaftsplan wird durch eine Betriebs-Regnlirnngs-Com-
niission(§ 110) geregelt. Eichenund Buchen haben eine mittlere Um-
triebszeitvon 80 und 100—120 Jahren, Nadelholzvon 60—80 Jahren-
Die jetzigenBestände enthalten unter 40 Jahren 47 pCt., von 41 bis
80 Jahren 33 pCt., von 81 —120 Jahren 7 pCt., über 120 Jahre
4 pCt. Die Früchteder jetzigenCnltur werden deshalb erst der Zukunft
zu Gute kommen(§ 130).

Ein Krebsschadenjeder vernünftigenForstwirtschaft war bis in die
neuere Zeit die Abhängigkeit(KZ 116, 117) des jährlichen Hanungs-
planes von den Erfordernissender herrschaftlichenBauten uud der zahl-
reichenDeputate. Letzterewerden mehr »ud mehr eingeschränkt,erstere
ebenso,und obendreinjetzt nur nochvon wirklichhaubaren Beständenab-

gegeben4),im Uebrigenaber frei angekauft. Die Forstwirthfchaftist da-
durch aus fesselndenBanden gelöst und bewegt sich frei auf rationeller
Grundlage.

Geschlossene Waldcomplexewerden erstrebt, große Flächen ge-
ringeren Bodens, besondersim südwestlichenTheile des Landes, sind seit
30 Jahren der Forstverwaltung zugewiesenund hauptsächlichjetzt mit
Kiefernbestanden,isolirte kleinereWaldkörperdagegenabgeräumtund dem
Ackerbauhingegeben. GeschlosseneBeständebis zu 10,000 H. finden sich
hauptsächlichin den JnfpeetionenJasnitz, Caliß, Wabel, Goldberg.

Früher wurdehauptsächlichauf reine Beständegehalten,dochkommt
in neuerer Zeit häufig Einsprengung und Zwischenbau von
Lärchen,Fichten,Schwarzkiefern,Weißtannen in die Nadelholzwaldnngen,
und von Ahorn, Eschen, Ulmen, Linden, Rothbuchen unter die Laub-
Holzungenvor.

Der künstlicheAnbau aus der Hand durchSameu oderPflanzen
bildet jetztdie Regel, dochtritt auch unter Umständen,besondersbei den-
jenigenHolzarten, welcheWitternngseinslüssenzugänglichsind und oben-
drein Schatten verlangen, z. B. bei der Rothbuche,natürliche Ver-
jungnng durch Selbstbesamungdes alten Holzes ein. Das Nadelholz
wird auf dem Heidebodentheils durch reinen Kiefersameu, theils durch

4) Nach Cire. v. Ig. August 1873 ist der Fachwerksbauzur Verwendungder
haubaren Eichenvorrätheempfohlen.
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ansgestreueteTannenäpselgesäet,dagegenauf demFlugsandcgepflanzt,die
Blicheauf schweremLehmbodenals Heister gesetzt,die Eichel aus frucht-
barer und frischer Niederung regelmäßig mit Roggen und Hafer gesäet.
Gute Satz- und Pflanzfchnlenfinden sich in den meistenForsten; die
früheren Remunerationsgelderfür Cultnren werden aber nicht mehr ver-
liehens). Die frühereVerpflichtungder Bauern zur Anzuchtvon Weiden
ist mit der Vererbpachtuuggefallen, jedochauf den Pachthöfenbis jetzt
aufrecht erhalten6). Die Längenmessungen ZwecksCultnren und
Meliorationen geschehenjetzt nach Metern und vollen Decimetern7).

Gegen zuweilenauftretendeforstschädlicheJnsecten, z. B. Maikäfer8),
ferner die großen Kiefer-oder Kienraupensind entsprechendeMaßregeln zu
ihrer rechtzeitigenVertilgung getroffen̂).

8 114-

Zfortsktznilg.

Die Holzabgabeaus den Forsten geschahfrüher bei Brennholz ge-
wohnlichnach Faden, welchein der Höhe und Weite zwischen6—8 uud
in der Scheitlänge zwischen2 —6 Fuß disferirten, also ein sehr ver-
schiedenesMaaß enthielten'). Bei allem anderenHolze dagegenin lau-
sendenund in Cnbikfnßoder nach Sägerellen4). Nach Einführung der
deutschenMaaß- und Gewichtsordnungvom 17. August 18683) uormiren
jetzt über die Arten und Dimensionender Hölzer nachfolgendeBestim-
mungen4).

SämmtlichesHolz zerfällt in Sortiment- oder Bau-, Nutz- uud
Befriediguugsholzund in Brennholz. Ersteres umfaßt Rundholz,

Balck,Doman. Verh., Bd. 1, S. 57, Bein. 1.
°) Citat, S. 97 n. 1l6.
') Cire. v. 27. Oetober 1871, § 12.
8) Cire. v. 2. Juni n. 20. Juli 1855.
°) Verordn. aus denJahren 1827, 1835, 1838, sieheRaabe, Ges.-S,, Bd. 1,

S. 291—294.
') Fadenholztaxev. 18. Februar 1801; vgl. über die Dimensionen die An-

läge A. zur Verordn. v. 27. Deeember1871, Rgbl. 1872, St. 6.
2) Holztaxev. 4. August 1801.
a) Vgl. auch Ausführungsverordn.v. 19. April 1869, Rgbl. St. 33.
*) Circ. v. 27. October 1871, Verordn. v. 27. December1871 cit., Forst,

produetentaxev. 31. J»li 1875 mit Bemerkungen.
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Stangenholz und Reiser, Scheitholz. Rundholz ist dasjenige, welches
speciellin Stämmen und Abschnittenzn Bau-, Werk- und Nutzholzeinzeln
abgegebenwird. Dahin gehörenausgesuchtstarkeKörper von vorzüglicher
Beschaffenheitzu besonderenGebrauchszweckenz. B. zn Schiffen, Mühlen,
Krummhölzer»,Werkholzdrüinrnen.Als Maß hierbei uorniirt der Cnbik-
NieterfesteMasse oder Festmeter. Die Abgabe des Staugen Holzes
und der Reiser u. s. w. geschiehtentweder stückweisez. B. bei Leiter-
bäumen, Deichseln,Pfählen, Schleeten,Latten, Hopfenstangen,Wcihnachts-
bäumen — oder zu Hunderten, z. B. bei Bohnenstangen, Schächten,
Sprossenholz,Bandstöcken,Elb- und Korbweiden,Schienstöcken,Zinken,
Weeden— oder nach laufendenMetern, z. B. Windel- und Spielhölzer,
Klehmstaken— oder nachRaummeternwie beim Scheitholz,z. B. Besen-
reifer, Buschholz,Haseubrahm,Dorn — oder nachBünden, z. B. Fichten-
wurzeln zum Korbslechten. Das Scheitholz endlich, besonders zu
Böttcherarbeiten,wird in Scheiten aufgesetztund ebenfalls nach Raum-
meiern verabreicht. Es ist entwederKluft- oderKnüppelnutzholz.— Das
Brennholz, welchesimmer iu Raumcubik- oder Raummeternzur Ab-
gäbe gelangt, ist entwederanfgeklaftertes Holz in Holzstößenvon je
1 Meter Höhe, Weite, Breite, Tiefe, welchegleichmäßigeDimensionen
also an Stelle der früheren verschiedenenFadenmaßetreten, oderHaufen-
holz. Ersteres ist entwederKluft- und Knüppelholzerster unv zweiter
Classeoder Ansschußholz Das Haufenholzdagegenzerfällt in Stangen-
holz erster, zweiterund dritter Classe, oder in Buschholzals Abfall von
Aestenund Zweigen, oder iu Reisigholzvon ganz geringenZweigen; die
Karre hiervon enthält 1 Raummeter,die Tracht 0,5 desgleichen.

Abgesehenvon nothwendigenDurchsorstnngen,welchesich durch das
ganze Jahr hinziehen,geschiehtdieBereitung und Anweisungalles Holzes,
schonnach der Forstordnungvom 29. April 170G, regelmäßigvom De-
cember bis April und steht das Holz nach geschehenerAnweisung ans
Gefahr und zur eignen Abfuhr der Empfänger. Das zu Bauholz be-
stimmteNadelholzmuß zu bessererErhaltung gefällt werden, bevor der
Saft in die Bäume tritt, jedenfallsbis zum 1. Februars.

5) Verordn. v. 24. Oktober 1834, Racibe, Ges.-S, Bd. 1, S. 28b; Cire.
v. 16. Februar 1866.

0
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§ 115.
Portsetzung.

Der Verkauf des Hölzes geschahnach Verordnungvom 12. No¬

vember1785 fast ausschließlichan f. g. Holzschreibetagen vor der

gemeinschaftlichenAmtsforstbehorde,zu welchendie Käufer ihren Bedarf

fpecificirtanmeldenmußten, nach bestimmtenTaxen'). Directer, regel-

mäßig MeistbietenderVerkaufwar der Forstbehördeallein nur gestattetbei

Windbruch-und Abfallholz, sowiebei tanuenen Latten, Schleeten,Stau-

gen, Schächten'*), und bei geringenHölzern im Winter in der Nähe volk-

reicherOrtschaften geradezugeboten^). Nutzholzwurde regelmäßignur

in ganzen Bäumen abgegeben4). 1856 siud die Forstschreibtageweg-

gefallen und ist dafür öffentlichMeistbietenderVerkauf durch die Forst-

behördebei freier Concurreuz Regel geworden; Verkauf nach der Taxe

nach f. g. Annieldelistenpafsirt bei seltenenBauhölzern, Nutzhölzer»

sparsamenVerbrauchs,Hopsen-und Bohnenstangen,Deckelschächten,sowie

bei der Einliegersenernng(§ 117). Regelmäßig kommtauch hier nur

ungesormtesHolz in denHandel6). Anstatt der veraltetenForsttaxeuvon

1801 werden seit 1856 periodische,den Verhältnissender einzelnenIn-

spectionenangemessene,auch jetzt in neue Münzen uud Maße umgesetzte

Forsttaxengegeben7). Die Taxenumfassennur denNatnralwerth, Bereite¬

kostenwerdenalso außerdem bezahlt; bei ganz seltenenund werthvollen

Rundhölzern tritt angemesseneTaxerhöhungein; fehlerhafteRund- uud

Scheithölzerwerdenmöglichstveranctiouirt,event. in der Taxe ermäßigt8).

Die Gesammtaufkunftans der gegenvolle oder ermäßigte(§§ 116, 117)

baare Zahlung abgegebenenHolzmasse'')betrug 1841/42 442,341 Mk.,

') Fadenholztaxev. 18. Februar 1801, Nutzholztaxev. 4. August 1801.
2j Verordn. v. 10. Januar 1817, Raabe, Gcs.-S, Bd. 1, S. 273.

Verordn. v. 3. Juli 1834, Raabe. Gcs..S., Bd. 1, S. 280.

») Verordn. v. 12. November1785, v. 9. Juni 1827, Raabe cit-, S. 276;

». 14. April 1812, Rgbl. 1813, St. 2, v. 25. April 1848, Raabe, Bd. 5, S. 81.

') Cire. v. 8. Deeemberit. 18. Deeember1855, v. 1. März 1856, Verordu.

v. l. März 1856, Raabe, Ges.-S,, Bd. 6, S. 123; Cire. v. 27. Oetober 18V2.

6) Cire. v. 27. Oeiober 1862.

') Cire- v. 31- März 1856, V. 1. Mai 1869, 13, November1869, 2. De¬

eember1871, 22. November1873, 31. Juli 1875.

e) Bemerk,z. Forstproduetentaxev. 31. Juli 1875.

") Statist, Beitr., Rd. 8, UebersichtI., S. 6.
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1855/56 559,803 Mk., 1861/62 737,973 Mk., 1869/70 945,630
Mark, 1871/72 1,055,748 Mk., 1872/73 1,265,418 Mk., 1874/75
1,386,722 Mk., 1875/76 1,537,386 Mk., also den bei Weitemüber-
wiegendenTheil der forstliche»Einnahmen überhaupt (§ 111). Die
öffentlichenAnetionenergabendas Meiste, z. B. 1871/72 792,363 Mk.,
1872/73 883,212 Mk. Seit 35 Jahren hat sich die baare Auskunft
aus Holzverkaufalso mehr als verdreifacht— in gerechtemVerhältnis
zu der unentgeltlichenHolzabgabe(§§ 116 und 117), welcheentsprechend
inzwischenvermindertist. Die Menge des Holzverkanfserreichte1841/42
nur 84,442 Cubikmeter,ist aber bis jetzt um mehr als das Dreifache
gestiegen.

§ 116.

Zfortsetzung.

Neben dem baaren Verkaufedes Holzes ging von jeher (§ 111) die
ganz oder theilweifeunentgeltliche Naturalabgabe sehr bedeuten-
der Holzmassentheils zn Bauten, theils zu Feuerung.

BeträchtlicheBauhülfen an Heizmaterialienerhielteninsbesonderevon
jeher die großen Zeitpachthöfeund die Banergehöfte, früher sogar die
Büdner'). Von den beiden ersterensind inzwischenin Folge der allge-
meinen Vererbpachtungdiejenigenfür Banergehöfte,welchez. B. 1851
bis 1860 jährlichdurchschnittlicheinenSchätznngswerthvon 56,000 Thlrn.
erreichten, fast weggefallen. Wegen aller sonstigen zn herrschaftlichen
Bauten erforderlichenHolzmaterialienist aber inzwischen^)die nützliche
Anordnunggetroffen,daß der forstlicheHauungsplan jederJnspection ganz
ohne Nücfstchtauf den Bedarf der Bauverwaltung und nur auf Grund-
läge rationellerForstcnltnr aufgestelltwerdensoll, und nur hiernach die
nöthigen Materialien ans der Forst gegenbaare Zahlung abzugebenevent.
anderswo anzukaufensind. Das aus deu GroßherzoglichenForsten hierzu
event. zur Verfügung stehendeHolz, welchesvor dem fremdenzu kaufen
ist, wird regelmäßig in runder Form und nicht aptirt geliefert, bei

') Balck, Doman. Verh,, Bd. 1, S. 98 ff., 119 ff., 161 ff.
2) (IiVC.v. 20. Februar 1866, v. 11. Juni 1869. v. 30. April 1873; vgl-

Archivf. Landiskundev. 186ä, S. 97.
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größerenPosten auch nicht voll, sondernfür einen mit höhererGenehmi¬
gung zu vereinbarendenconjuncturmäßigenPreis bezahlt3). Ju der
Forstverwaltuugherrscht also iu dieserBeziehungjetzt reine Geldwirth-
schast, wobei trotz Bezahlung der Holzmaterialienaus herrschaftlichen
Kassen(§ 102) die gestimmteStaatseinnahme nicht gemindertwird, da
jene wieder zu deu herrschaftlichenForstkassenfließt. Die baaren Ein-
nahmen der letzteren(§ 115) sind aber dadurchwesentlichgehoben. Im
Jahre 1841/42 wurden unentgeltlichabgegeben37,369 CubikmeterNutz-
holz, 1869/70 dagegennur uoch3468 Cubikmeter.

^Bedeutenderuochals die unentgeltlicheAbgabezu Bauholz war uud
ist uoch jetzt diejenige von Brennholz. Aufgehobenfreilich sind seit
1840 ff. die unentgeltlichenFcneruugsdcputatcvieler Staatsdiencr in
Schwerin, der Domauialbeamteu,der Anitsfnbalternen,des Hofmarschall-
amtes, des Militärs, der Geusdarmerie, der Pächter, Bauern, Büdner^)— in Folge der Gemcindcordnuugauch der Amtsärzte5), der Nacht¬
wächter,derHebammen6), dochauch viele andere bis ans diesenTag ver-
blieben. Die Landreiter7)erhalten 4 Faden AbfallholzgegenBereitelohn,
die Gerichtsdienerentnehmenihren Bedarf aus deu Amtsvorräthen, die
Prediger^) haben obfervanzmäßigeDeputate verschiedenerGröße, die
Armen9) beziehennach Bedarf gegeu Bereitelohn der Armenkassen,die
Hengftciifncchtc,0)'/a—1 Faden gegenBereitelohn aus der Gestiitskasse,

3) Circ. v. 30. April 1873.
0 Balek, Doman. Verh., Bd. 1, S. 25, 97, 116, 161; Verordn. v. 6. Juli

1848, Raabe, Oes.-©., Bd. 5, S. 82; v. 5. Mai 1849, Raabe cit., S. 84.
S) Circ. v. 20.. Juni 1870.

Verordn. v. 15. März 1777, Raabe, Ges.-S,, Bd. 3, S. 709; Circ. V.
17. Juli 1871.

7) Circ. v. 11. Juli 1862.

8) Verord». v. 17. Januar 1814, Raabe, ©est.©., Bd. 4, S. 11; vom
16. Mai 1834, Raabe, 33b. 1, S. 279; v. 6. Mai 1842, Raabe, Bd. 4, S. 25;
v. 18. Juni 184?, Rgbl. St. 23; Circ. v. 27. October 1871, § 5; Verordn.v. 27. December 1871, Rgbl. 1872, St. 6; V. 27. Februar 1872, Rgbl. St. 14;
Circ. v. 16. Mai 1874.

9) Armenordu, v. 30. Juni 1824, § 4, Raabe, Ges.-S., Bd. 3, S. 71;
Circ. v. 3. November 1834, Verordn. v. 9. December 1840, Naabe, Bd. 1,S. 286; Circ. v. 21. April 1853, v. 28. März 1855, v. 11. April 1864, v.!• Mai 1867; Gemeindearmenordn. v. 29. Juni 1869, § 3.

10) Verordn. v, 11. November 1828, Raabe, Ges -S., Bd. 1, S. 208.
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auch die Forstbeamten(§ 126) noch sehr beträchtlicheDeputate, geringere

noch manchePensionisten und Wittwen. Die Berechtigungder Stadt

Crivitz vom 23. Juui 1345 auf Entnahme ihres Ban- und Brennholzes

ans der Lewitz'') ist erst in neuererZeit gegen ein jährlichesDeputat

vou beinahe4000 RaummeternKnüppel-und Abfallholzabgelöst. Sämmt-

liche domauiale Schullehrer auf dem platten Laude erhalten je nach

dem Umfangeder Schulstubevon wenigerals 210 HÜFuß,refp. bei 210

bis 300 und darüber, 3 refp. 4 Faden BuchenKluftholzund im letzteren

Falle obendrein noch ein Torfdeputat,3) (§ 118). Die Clasfeulehrer

nebenTorf (Z 118) 2 und iu Ermangelung desselben3 Faden Tannen-

oder Abfallholz resp. bei großen und kalten Schulstubennoch mehr'^),
die Jndustrielehrerinneuendlich außer Torf (§ 118) 1 Faden Abfall¬

holz'5); fämmtlichesSchulholzwird von den Gemeindenangefahren,vou

diesenauch der Bereitelohn(§ 93) bezahlt. ArmeLehrerwittwenbeziehen,

so lange sie im Domauium wohnen, nach Bedarf ein Deputat mit freier

Aufuhr durchdie Gemeindeuud für Bereitekostenaus der Armenkasse'^).
Die bisherigen Fadenholzdeputatewerden jetzt pro 1 Faden in 4 resp.

5 Raummeterumgesetztir).

§ 117-

Porlsehung.

Am umfangreichste»sind die s. g. kleinen Deputate au die ge-

ringeren uud arbeitendenBolkselassenim Domauium. «sämmtliche,mit

eigenemHeerd versehenefreien Arbeiter oder Eiulieger auf dem platte»

Laude') erhielten früher außer einem Torfdeputate (§ 118) cht Fuder

Abfall- resp. Buschholzoder V2Fadeu Abfallholzgegennur 1 Mark, iu

Ermangelung des Torfes das Doppelte, bei Verweigerungdesselbenaber

") Meckl. Urk.-B. Nr. 6542.

") Balck, Doman. Verl)., Bd^ 2, S. 53.

") Verordn. v 1. Juni 1869, Rgbl. St. 41; Cire. ej. dat.

'*) Balck citat, S. 71.

I5) Citat, S. 73; Verordn. v. 12. Aug. 1869, $ 16, Rgbl. St. 70.

'«) Balck citat, S. 79; Circ. v. 3. Januar 1870.

"J C. v. 27. Oetober 1871, K 5.

') Balck, Doman. Berh. Bd. 1, S. 194 ff.



nur das einfacheHolzdepntat,dann aber gegenHaulohnundgegendas übliche

Holzgeld,bei uicht eigenemHeerdeein vermindertesFeuerungsdeputat;bei

Insolvenz mußten sie das baare Erlegniß durch Forstdiensteabarbeiten

und bezogenbeimUnvermögenhierzu die schonerwähntewirklicheArmen-

senernng(§ 116); die Anfuhr geschahdurchdie bäuerlichenHauswirthe.

LetztereVerpflichtunghat seit Neujahr 1868 aufgehört̂ ). Aber auch die

UubeschräuktheitvorstehenderDeputate vertrug sich nicht länger mit der

jetzt bestehendenFreizügigkeit3). Sie werdendeshalb jetzt4) denen, welche

erst nach dem 31. März 186!) in denDomänen wohnhaftgewordensind,

nicht mehr gegeben,auch den schon vorher Ansässigengenommen,wenn

sie aus den Domänen fortziehen,den eigenenHanshalt aufgeben,Bene-

ficiatenwerden,die Feuerung an Andereüberlassen,dieBereitekostennicht

rechtzeitigentrichten,die Feuerung uicht rechtzeitigabholen; Gleichesgilt

bei ihren Wittwen. Dagegensollenjetzt von Michaelis bis Ostern mög-

lichst viele Holzauctioueugeringerer Sortimente uud in uicht größeren

Abtheiluugenals von einemFuder abgehaltenwerden; auch ist der Forst

Verkauf des Bedarfes unter der Hand an Stellen, wo die Anholnng

leicht,gegenvolle Taxe gestattet.

NegulativmäßigeHoftagelöhnerÄ), ebenso freie Arbeiter in Hof-

kathen6)beziehenaußer Torf (§ 118) regelmäßigeinen Faden Abfallholz

aus der Forst, dessenBereitekosteubei ersterendurch deu Hofpächterge-

wohnlichbezahltwerden7); falls dieHoftagelöhnerdemnächstin denStand

der freienArbeiter treten, erhalten sie, wenn sieschonam 31. März 186V

seßhaft waren, obige Einliegerfencrung8). Von den regulativmäßigen

Tagelöhnern auf Banergehöften, welcheregelmäßigdie Einliegerfenernng

haben°), gilt das von letztererGesagte>"). Die Altentheilerbei Bauern

2) Cire. v. 1. Mai 1867.

-1) Circ. v. 29. Deeember 1867.

') Circ. v. 12 März 1869.

s) Balck citat, S. 177.

6) Reseript v. 19. März 1874 an Amt Warin.

7) Hofpachtformular v. Oetober 1872 und ältere.

°) Circ. v. 12. März 1869, v. 9. Mai 1873.

") Balck citat, S. 182.

I0) 2>gl. jedoch Circ. v. 12. März 1869 u. 9. Mai 1873, wonach sie jetzt

gleich Hosiagelöhnern genommen zu werden scheinen.
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hatten ebenfallsEinliegerfeuerung'welche aber mit derenVererbpachtung
aufgehörthat; sie ist ihnen belassen,falls sieVeteranenaus denFreiheits-
kriegenvon 1813 —1815 sind, selbstbeim Aufgebenihrer eigenenWoh-
innig; ebensoAltentheilern bei älteren Erbpächtern, denen an sich keine
Feuerung gebührtyl), desgleichenden Veteranenaus dem Häusler-, Tage-
löhner- und Einliegerstande13). Jeder Faden wird jetzt in 4 refp. 5
Raninmeter, jedesFuder in einenHänfen von 9 Raummeternumgesetzt

Allen Classen der Landbevölkerungist das Holzsammelnzn eigenem
Bedarf an bestinimtenHolztagen gestattet nach Ermessender Jnspection,
desgleichendas Stämmerodengegenvolle oder halbe Taxe oder nnentgelt-
lich JeglicherHolzhandelder Depntatistenohne obrigkeitlicheErlaub-
niß ist verboten

Mit der Verwaltung des großherzoglichenHaushaltes ist dahin Ueber-
einkunftgetroffen17), daß bei etwaigemMangel an Holz dort oder im
KainniergntbeideVerwaltungensichgegenseitiggegenvollenErsatzaushelfen.

SäninitlicheunentgeltlicheBau- undBrennholzdepntate,welche1841/42
noch mehr als 120,000 Raummeterbetrugen, find schon bis 1870 auf
43,000 Raummetergesunken,und inzwischennochmehr vermindert'^).
Der GeldwerthsämmtlicherunentgeltlichenDeputate an Bau- und Breun-
holz hat sichvon 1,051,917 Mk. im Jahre 1841/42 jetzt ans weniger
als 400,000 Mk. gemindert.

8 118.

c. Ans Tsrf.

Die MecklenburgfcheForstwirthfchaftwird rücksichtlichdes Bedarfes
an Brennmaterial durch ausgedehnteTorfmoore sehr unterstützt, deren
Ausnutzungnach derjenigendes Holzes den bedeutendstenErtrag ergiebt.

") Balck citat, S. 182; vgl. Cire. v. 11. Mai 1872 wegen statutarischer

Regelung der erbpächterischen Altentheile.

14) Balck citat, S. 182.

I3) Gire. v. 10. März 1868, v. 12. März 1869.

,4) Cire. v> 27. Oetober 1871, 8 S.

") Balck citat, ©. 194; Cire. v. 12. März 1869.

I0) Citat, S. 195.

") Cire. v. 2. Mai 1873.

") Beitr. z. Statist., Bd. 8, Uebersicht I., S. 5.
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Schon am Ende des 13. Jahrhunderts war der Gebrauch von Torf,
cespites, in Mecklenburgbekannt uud hatten die Bauern nach der An-
zahl ihrer Hufen (§ 28) Antheile an den daran stoßendenTorfmooren').
Diese liegentheils in bedeutendenzusammenhängendenFlächen, theils mich
in kleinerenStücken, innerhalb des Forst- und des Amtsgebietes;über
letzteresind 1861 genaue Ermittelungen angestellt2). Der Umfang der
im herrschaftlichenBetriebe befindlichenTorflager betrug 1870 1,355,432
HMuthen oder 2938 Hectareu^). Hiervon kommenans die Jnspec-
tion Schwerin 232,056 Oft., Rehna 231,549 IHR., Güstrow 188,727
Rutljcu, Gelbensande102,351 IHR., auf die übrigen Inspektionenbe¬
deutendweniger; Bei den zum laudwirthschastlichenBetriebe hingegebenen
Pachtgrundstückensind die torshaltigenFlächenzu herrschaftlichemBetriebe
refervirt. Dies gilt besondersnoch jetzt von den Hofpächtern, denen
eigenerTorfstichimmer nur zu eigenemHofbedarfgegenvollenErsatz des
Materialwerthes und gegenZählgeld^) an die Forst gestattet zu werden
pflegt®). Die früherengleichenReservatebei denBauern •) sindbei deren
jetzigerallgemeinerVererbpachtnngfortgefallen,dochdie auf ihren Ländereien
befindlichen,zu herrschaftlichemBetrieb geeigneten,größeren Torfflächen
vorher für die Herrschaftausgeschieden?).Die früherenTorfstichbeschrän-
kuugcuder älteren Erbpächterund Büdner auf ihren Erbpachtläudereieu8)
sind jetzt im Allgemeinenebenfallsaufgehobenund wird nur bei größeren
zu forstlicherAustorsung passendenFlächendie ausdrücklicheGenehmiguug
des Forstcollegiums zu eignem Torfstich und event. eine entsprechende

') Mcckl. Urk.-B, Nr. 2060, 2287, 4055, 5341, 5876, 6490, 6769; Boll,
Meckl. Gesch., Bd. 1, S. 368.

-) Circ. v. 9. Januar 1861, v. 26. Juli 1862.
3) Etat. Beitr., Bd. 8, Uebersicht I., S. 17.
') Das Projeet zu allgemeiner Aufhebung des Torfzühlgeldes, vgl. Balck,

Doman. Berh., Bd. 1, S. 56 a. E., vgl. auch Circ. v. 15. April 1874, ist bis
jetzt noch nicht ausgeführt, und jenes durch Circ. v. 4. Mai 1875 erst in nene
Münze umgesetzt.

5) Balck citat, S. 96.

°) Citat, ©.116.

*) Circ. v. 14. Mai 1868.

8) Balck citat, S. 155 u. 165.
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Gegenleistungbedungeny). Torfstich der Prediger auf Pfarrländereien

landesherrlichenPatronates bedarf speciellerErlaubuiß des Oberkirchen-

rathes^").
Der Torf ist je nach seiner Bereitungsart entwederBagger- resp.

Ruthen-, Trade-, Banktorf, oder Form- refp. Backtorf,oder endlichStech-

torf und wird im ersterenFalle nach Ruthen oder Banken, im Uebrigen

nach Mille oder Soden abgegeben''). Zur vollständige»Ausnutzungder

Torflager fehlt es an industriellenUnternehmungen.

Der Verkaufdes Torfes geschahfrüher wie beim Holze (§ 115) an

den Holz- resp. Torffchreibetagen12), wonebenwährendder kaltenJahres-

zeit in der Nähe volkreicherOrtschaftenTorfauctiouengestattetwaren13).

Nach jetzigemFortfall der Forstschreibetagewird er durch die Forst gegeu

Amneldnngslistenfür eilte bestimmteTaxe, welcheaber den Bereitelohn

und das Zählgeld nicht mit umfaßt14), verkauft15).

Außerdemwerden neben den HolzdepntatcnbedeutendeTorfdeputate

ganz unentgeltlichoder nur gegenErsatz des Arbeitslohnesresp. desZähl-

geldes,nicht also der Masse, abgegeben. Die Armen erhaltenTorf gegen

Bereitelohnder Armenkasseohne Zählgeld16). Die Torfdeputateder Do-

manialbeamten sind weggefallen, diejenigen der Forstbeamten geblieben

(§ 126). Die Landreiter beziehen8 Mille Torf gegenBereitelohn, die

Gerichtsdienersind auf die Amtsvorrätheangewiesen,7). Bon den Land¬

schullehrernim Domauinm erhalten die Lehrermit Familienstellennur bei

einer Größe der Schulstube von mehr als 300 H^Fuß 4 Mille Torf'®)

9) Circ. v. 27. December 1867, 11. April 1868, 3. Februar 1869; Eon-

tractssormular v. 28. Februar 1872, Bemerk, zu § 2.

lü) Circ. v. 18. März 1856, v, 12. April 1865.

") Vgl. Circ. v. 27. Oktober 1871, KK 9 u. 10, die Forstproduetentaxe o.

31. Juli 1875.

'-) Verordn. v. 18. Mai 1816, Raabe, Ges-S., Bd. 1, S. 273.

1J) Verordn. v. 3. Juli 1834, Raabe citat, S. 280.

M) Bemerk, z. Forstproductentaxe v. 31. Juli 1875.

C. v. 1. März 1856, Raabe cit., Bd. 6. S. 123; C v. 10. April 1861.

10) Verordn. ». 10. März 1849, Raabe citat, Bd. 4, S. 84; Circ. v.

3. November 1834.

") Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S. 25.

Balck, Doman. Berh., Bd. 2, S. 54; Verordn. v. 1. Juni 1869,

Rgbl. St. 41.
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ohne Zählgeld ISI)gegen Bereitelohn der Gemeiudekasse,ebensodie Classen-
lehrer20) 6 Mille, die Jndustrielehrerinuen21) 4 Mille. Bedeutend sind

auch22) die Torfdeputate der Volkselasseaus dem Arbeiterstande. Die
Hoftagelöhner erhalten 6—8 Mille, ebenso die Eiulieger iu Hoskatheu,
die Eiulieger 2 —4 Mille, bei fehlender Gelegenheit zum Holzlesen und
Stämmeroden das Doppelte resp. in Ermangelung eines Holzdepntates
noch mehr, gegen Arbeitslohn und Zählgeld, iugleichendie Tagelöhner in
den Gehöftskathen,doch siud hier bei den erst nach dem 31. März 1869
ansässig gewordenen dieselbenBeschränkungenwie bei den Holzdeputateu

(§ 117) eingetreten. Auch wegen etwaiger Torfdeputate der Veteranen
gilt bereits Gesagtes (§ 117). — Torsanetionen in Abtheilungen von
2 Mille von Michaelis bis Ostern in Nähe bevölkerterOrtschaften sind
auch hier vorgefchriebeu23).

Der Geldwerth des verkauften Torfes ist von 54,336 Mk. für
40,000 Mille im Jahre 1841/42 jetzt auf 173,949 Mk. für 60 bis
70,000 Mille gestiegen, derjenige des unentgeltlich hergegebenen.von
172,539 Mk. für 146,000 Mille jetzt auf ungefähr 150,000 Mk. für
100 —110,000 Mille gefunkelt24).

§ H9.

d. Aua sonstigril Forstprodurtrir u. s. u>.

Dahin gehören die Erträge'):
aus Eichen- und Birkenrinde zu Lohe für Gerbereien, welche

seit 35 Jahren von jährlich etwa 21,000 Mk. fast auf das Doppelte ge-
stiegen siud und wozu die Jnspection Gelbensande allein fast % bei¬
trägt, während die übrigen Inspektionen jede nicht weit über 2000 Mk.
jährlich hinauskommen;

19) Cire. v. 12. November 1869.
20) Balck citat, S. 71.
5I) Citat, S. 73; Verordn. v. 12. August 1869, Rgbl. St. 70.
22) Vgl. hierzu die Citate zu K 117.
2S) Cire. v. 12. März 1869.

Statist. Beitr., 33b 8, UebersichtI., S. 5 u. 6.
') Beitr. z. Statist. Meckl, Bd. 8, Vorwort S. 8, wozu auch noch die

Forsterträge bis 1876 berücksichtigtsind.
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aus Kohlen. Schon die Holzordnung vom 29. April 1706 be-

schränktdas Kohlen- uud Meilerbrennen und bedingt pro Meiler bis zu

1 Thlr. an die Forst. Bis 1863 kamen durchschnittlichjährlich ins-

gesammt 2—3000 Mark auf, besonders aus den Jnspectionen Jasuitz

und Ludwigslnst, doch ist der Ertrag seit jener Zeit auf die Hälfte und

mehr herunter gegangen uud hat seit 1871 durch vollständigesLegendieses

Betriebes ganz aufgehört;

aus Theerfchwälereieu. Auch die Auskunft hiervon war immer

nur gering, erreichte durchschnittlichnur 1000 Mk., ist aber seit etwa

zehn Jahren noch etwas mehr gemindert. Theerschwälereiensind nur in

den Juspectioucu Sternberg, Güstrow, Malchow und Gelbeusaude. Die

Pächter derselben erhalten gewöhnlichTannen-Schmanch- und Schwälholz

gegen Forsttaxe, dürfen nichts davon verkaufen, müssen jährlich eine

Minimalzahl vou Bränden machen und für jeden etwa bis zu 24 Mk.

entrichten;

aus Mast. Die Benutzung derselben ist uralt, wurde schonim

13. Jahrhundert den Bauern für ihre Schweine in anliegendenEichen-

uud BucheuwalduugennachAnzahl der Hnfen (§ 28) eingeräumt̂ ). Die

Amtsordnung vom 19. Deceniber 1660, die Forst- und Jagdordnung

vom 29. April 1706 und in neuerer Zeit die Mastordnung vom 1. Sep-

tember 1832 regeln umständlich die Mastbesichtigung und Verpachtung,

welche früher durch die Amtsforstbehördegeschah,seit Jahren aber3) der

Forstbehörde allein überlassen ist. In alter Zeit wurden die Schweine

heerdenweiseim Herbste in die Mast getrieben, doch hat dies mehr auf-

gehört, seitdem bessereRacen der Schweine eingeführt find4) und diese

vortheilhafter auf dem Stalle mit Kartoffeln gemästet werden. Je nach

der Güte der Mast schwanktenstets ihre Erträge, beliefensich jedochschon

seit Decennien durchschnittlichhöchstens auf einige Tausend Mark nnd

haben in neuesterZeit noch mehr abgenommen;

2) Meckl. Urk.-B,, Nr. 2571, 4040, 4055.
3) Verordn. v. 17. Oetober 1844, Raabe, Ges-S., Bd. 5, S. 80. Ueber

öffentlichePublikation der Mastpreise vgl. Rgbl. 1858, St. 25, v. 1860, St. 32.
Nach Cire. v. 4. Januar 1875 sind Jahresberichte ans Forsteollegium nur noch
dann abzustatten, wenn ein Ertrag der Mast zu erwarten ist.

4) Balck, Doman. Verl)., Bd. 1, S. 259.



aus Heu, Rohr und Streu. Die Werbungen hiervon in den

Wäldern sind nicht unbeträchtlich, erreichen seit 36 Jahren einen Durch-

schnitt von mehr als 12,000 Mk., in den letzten Jahren von etwa

20,000 Mk., zunial inzwischendie früheren unentgeltlichenAbgaben, be-

sonders von Streu, Laub, Gras, MooS u. s. w. aufgehört habeu und

statt ihrer öffentlicheVersteigerung eintritt, soweit jene ohne Schaden für

den Wald überhaupt aus demselbenentfernt werden können5);
aus Waldsämereien, Pflanzen u. f. w. jährlich durchschnitt-

lich 15,000 Mk. Heber die Gewinnung eigenenKiefernsamenssind um-

ständliche Instructionen erlassen8). Die Jnspectionen sind angewiesen,

denselben, soweit sie ihn nicht selbst ernten, theils durch Anfrage bei

anderen Jnspectionen, theils durch Bestellung bei zuverlässigenSamen-

Handlungen sich zu verschaffen?). Eßbare Früchte, Pilze, Schwämme

bleiben den Sammlern unentgeltlichüberlassen^);
aus Pacht von Acker, Wiesen und Weiden innerhalb des

Forstgebiets, deren Nutzung schon nach Amtsordnung vom 19. December

1660 nicht den Forstbeamten überlassen, sondern für die herrschaftliche

Kassezu verwerthen ist 9). Der Gewinn beträgt schon seit Jahren durch-

schuittlichmehr als 90,000 Mk., wovon etwa der dritte Theil allein ans

der Inspektion Friedrichsmoor (§ 131) aufkommt. Die Forstwiesenum-

fassen mehr als 900 Hectaren'").
Die jährliche Gefammtaufknnft dieser Erträge erreicht zur Zeit etwa

170,000 Mk., der Werth der noch unentgeltlich abgegebenenProducte

etwa 8000 Mk.

s) Site, v, 4. Mai 1867, v. 27. Oetober 1876; vgl. Verordn. v. 28. August

1832, Raabe, Ges.-S., Bd. 1, S. 255.

") Verordn. t>. 4. Oetober 1819, Raabe, citat, S. 290; Cire. v. 28. März

1855, v. 9. Januar 1871.

7) Circ. v, 31. Deeember 1874.

S) Bemerk 13 z. Forstprvduetentaxe v. Juli 1875.

") Balck, Dvman. Verl)., Bd. 1, S 58.

10) Beitr, z. Statistik Mecklenburgs, Bd. 8, UebersichtI., S. 3.

>4
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§ 120.

o. Ans A-orststrastir.

Schon nach Verordunngen vom 8. April 1G93, 1. Juli 1702,

29. April 1706, 14. April 1750 wurden Forstfrevel zunächstdurch Eut-

richtuug vou Geldstrafen gebüßt, z. B. für eine gestohleneEiche 10 Thlr.,
für eine Buche G Thlr., wofür im UuvermogeusfalleGefängniß, bei holz-

frevelndenBauern körperlicheZüchtigung und selbst Gehöftsentsetzungein-

trat. Das erste vollständige Forstfrcvelgcfetzist vom 1. März 1842,

erschienci. 6. 21. März 1857 in revidirter Gestalt, und diesemhat sich,

nachdemdas Einsührnngsgesetzzum deutschenStrafgesetzbuchvom 31. Mai
1870 § 2 für Forstpolizei und Holzdiebstahldas specielleLandesstrafrecht

von Bestand gelassenhat, daS neuesteForstfrcvclgcsetzvom 22. December

1870 angeschlossen. Dasselbeerstrecktsich sowohl auf die Hölznngeu, als

auch anf fämmtliche in forstlicher Verwaltung und Nutzung befindlichen

Flächen inclusive der Lewitzwieseuund unterscheidetzwischenEntwendnngs-

freveln, Weidefrevelnund bloßen Ucbertretuugeu.

Entwendungsfrevel werden begangen an Forsterzengnissen,
welchenochnicht vom Stamme oder Boden getrennt, resp. im Fall zu¬
fälliger Trennung nochnicht gesammeltoder zugerichtetsind. Diese Ent-
Wendungenohne erschwerendeUmständewerdenbei dürrem Holze, Säine-
reien, Sammelholz, Bnsch, Gräsern, Rohr, Kräutern mit dem zwiefachen,
in allen übrigen Fällen mit dem vierfachenWerths des Entwendetendurch
Geldstrafegebüßt, in Erschwerungsfällendagegenbis zur doppeltenHohe,
im äußerstenGrade bis zu 500 Thlr. oder einjährigemGefängniß oder
vierzehntägigerZwangs-Forstarbeit,wonebenEinziehungder zur VerÜbung
gebrauchtenGegenstände,dagegen eveut. Werthanrechnungbei Zurückgabe
des entwandtenGegenstandeseintritt. Die Werthermittelunggeschiehtin
Grundlage der Forsttaxen. Anstatt der Geldstrafen ist Vereinbarung?-
mäßig freiwilligeArbeitsleistungzulässig, und wird bei deren Verweige-
rnng resp. bei Insolvenz zur Zahlung der GeldstrafeHaft oderGefängniß
verfügt. — Weidefrevel für unbefugtesWeiden des Viehes im Forst-
gebietwerden mit Geld bis zn 20 Thlr. und außerdem mit Pfandgeld
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bis zu 12 Thlr., bloße Uebertretuugssrevel z. B. durch Benutzen
verbotenerHolzwegeu. s. w. bis zu 10 Thlr. gesühnt*).

Die aufkommendenStrafgelder fließen im Domaniuni halb zur
Amts-, halb zur Forstkasse rcsp. bei Forstfreveln im Gebiet des Groß-
herzoglichenHaushaltes (§ 138), wofür auch die Amtsforstgerichtecom-
peteut sind, iu letztererHälfte zur Haushaltskassê )^ ebenso werden die
Pfandgelder zu % rcsp. %. getheilt, während die Consiscationserträge
deu Amtskassenganz verbleiben. Letztere übertragen dagegen sämnitliche
übrige Kosten mit Ausnahme der bei Abbüßung der Hast dem Ver-
urtheilten selbst obliegendenresp. von ihm zu ersetzendenBeköstigung,
welchernur bei Aufzüglichkeitendie dadurch verursachtenmehreren Kosten
(Z 126) obendrein zn zahlen hat.

Der Forstschutzwird ausgeübt theils durch vereidigteForstofsiciauten,
theils durch aushülslich zugezogene(Z 129) und auf Forstschutzzn ver-
eidigeudeMilitärs^), theils durch Geusdarmen, Landreiter, Dorfschulzen
und sonstige Unterossiciauten, woneben anch die Ortsobrigkeiten jegliche
Beihülfe leisten müssen.

Innerhalb der Domänen sind die Amtsforstgerichteunter Zuziehung
der Forstbeamteu4) als Sachverständiger competent und nur die unter
Militärgerichtsbarkeit stehendenPersonen ihrem Forum nicht unterworfen.
Die Vorgesetztenund Hansgenossen haften bis zu einem gewissenStraf-
betrage für ihre Untergebenenä). DaS Verfahren ist nur auf Antrag ein-
zuleiten, erstrecktsich aber ex officio dann auf alle Theilnehmer und auf
alle sich ergebendenForstfrevel. Die Vorladung geschiehtunter demPrä-
judiz des Eingeständnisses. Der Beweis wird neben sonstigenBeweis-
Mitteln event. schon durch diensteidliches Zengniß eines einzigen Forstschutz-

Nach Berordn. v. 3. August 1875, Rgbl. St. 23, wird daS unbefugte
Betreten der Thiergarten mit Geldstrafe bis 6« Mk. event. mit Haft gebüßt.

2) Circ. v. 1. März 1854.

3) Circ. v. 29. April 1863, 10. November 1869.
4) Nach Circ. v. 21. März 1871 sollen sie sich mit dem deutschenStrafgesetz,

buch v. 1870 bekannt machen, aus welchemnach KK2, 8, 37, 39, 50 des Forst-
frevelgefetzeseine Reihe von Bestimmungen aufgenommen sind.

b Berordn. v. 4. August 1875, Rgbl, St. 23.

14*
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Officiauten geführt. — Wegen Bestrafung auswärtiger Forstfrevler ist
mit Preußen eine Conventionabgeschlossen6).

Die Aufsicht über formellen Betrieb der Amtsforstgerichteführt die

großherzoglicheKammer^), welche auch die nöthigeu Gefchäftsformulare

ertheilt^); immer uach je zwei Monaten sind die Bruchlisten den Forst-

genchteneinzureichen9). Auch dem Statistischen Bureau ist jährlich eine

Zilsamiiienstellungder Forstfrevel mitzutheilen'").
Die finanziellen Erträge aus der Bestrafung der Forstfrevel sind sehr

gering") und in fortwährender Abnahme begriffe», von 9—10,000 Mk.

seit 34 Jahren auf deu dritten Theil gesunken; in gleichemVerhältniß
haben die Forstfrevel selbst und die Anzahl der Frevler sich gemindert.
Dies Alles ist eine Folge des Forstfrevelgesetzesvon 1857, welches im

Allgemeinen mildere, aber gegen rückfälligeFrevler härtere Strafen als

die früheren verfügtl2). Jene finden sichhauptsächlichnur in den großen

Sandänitern mit ihrer zahlreichenArbeiterbevölkerung.

8 121.

f. Aus Jagd.

Die Ausübung der Jagd im Umkreisedes ganzen Domaninms ge-
bührt der Landesherrschaftals Gruudeigenthümerin desselben(§§ 21, 44,

107). Auch ist dieselbenoch bei allen Zeitpacht- und Erbzinsversicherun-

gen der Domanial-Eingesessenen,jetzt auch der neuen Gemeinden') aus¬
drücklichfür die Landesherrschaftreservirt. Auf expropriirtem Terrain

z. B. zu Eisenbahnen, Chausseen, verbleibt das Jagdrecht dem früheren
Inhaber desselben2), bei jetzigerJncorporation der Amtsfreiheiten in die

°) V. v. 6. September 1873, Rgbl. St. 28.
V. v. 9. August 1851, Paabe, Ges.-S., Bd. 5, S. 94.
C. v. 19. Juli u. 7. Seplember 1871.

°) 6. v. 22. April 1871.
•°) S. v. 23. März 1852.
") Statist. Bcitr., Bd. 8, Vorwort S. 4 u. 9, UebersichtI. S. 7.

Leo, Forststatistik, S. 315.
') lieber jetziges Streben der Gemeinden nach Gewinnung der Jagd vgl. die

RostockerZeitung v. 1876, Nr. 269.
*) Nerordn.v. 17. Februar 1864, Rgbl. St. 11.
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Städte (§ 37) ist fpecielle landesherrliche Resolution wegen zukünftiger

Ausübung der Jagd vorzubehalten3), auch auf den fürstlichen Patronat-

Pfarren beansprucht der Patron die Jagd^). Die Domanial-Eingesessenen

waren außerdem seit alter Zeit verpflichtet, fürstliche Sauhunde bei sich

aufzufüttern event. Hundefnrrogat-Gelder zu zahlen, auch Jagdfnhreu und

Jagddienfte zu stellen, doch hat dies Alles jetzt nach der allgenieinen Ver-

erbpachtnng durchgeheuds aufgehört.

Die Jagdzüge der Fürsten gingen einst über das ganze Land, wobei

sie in Klöstern und Dörfern ihr Ablager nahmen (§ 42). Seit dem

IG. Jahrhundert besaßen sie in besonders wildreicheu Gegenden eigene

Jagdhäuser niit Thiergarten, so in der Lewitz (§ 131), wo nach der

Rentereirechnuug vou 1556/57 Jochim v. Gittelde einen Saugarten an-

legte, aber schon vorher seit uralter Zeit das Lieblingsrevier der Mecklen-

bnrgschen Fürsten war, zu Pustekow bei Güstrow, ferner zu Darguu

1560, zu Kraak 1580 bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts^).
Mehr und mehr concentrirte sich bei der Wahl fester Residenzen die per-

söiiliche JagdauSübuug der Landesherren auf deren engeren Umkreis und

so ist feit AufaNg vorigen Jahrhunderts ein förmlicher Hofjagdbezirk

entstanden, welcher jetzt die Juspectiouen Friedrichsmoor, Jasuitz mit dem

dort 1873 angelegten und zum Großherzoglichen HanShalt gehörenden

Wildgarten (§ 135), Ludwigslust und Schwerin umfaßt, deren angrenzen-

den Domanialbewohnern anch bedeutende landesherrliche Beiträge zur Hal-

tnng von Wildwächtern gegeben werden (§ 129). Im Hofjagdbezirk wird

der Abschuß vou Hochwildrt) alljährlich vom Hofjagddepartemeut vor-

geschrieben, welches der Regel nach '/z des Bestandes aufgiebt, wobei

Sauen nicht geschont, Rehe dagegen pfleglich behandelt werden. In den

übrigen nicht zum Hofjagdbezirk gehörigen Forstiufpectioneu ist kein be-

stimmter Abschuß vorgeschrieben, sondern derselbe den Jnspectiousbeamten

*) Circ. v, 19. Juni 1873.

4) Refer. v. 7. Mai 18t», Raabe, Ges-S., Bd. 1, S. 226.
') Lisch, Jahrb., Bd. 1, S. äZ ff.; Bd. 3, S. 170; Bd. 6, S. 59; Bd.

26, S. 63.
°) Nach Vorträgen in der Jahresversammlung des Vereins meckl.Forstwirthe

zu Doberan am 14. u. 1">Juli 1876; vgl. Mcckl. Volksblatt V. 1876, Nr. 92.
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überlassen ^), welche aber auf ausdrücklichen landesherrlichen Befehl ange-

wiesen sind, bei persönlicher Verantwortung den Wildstand in solchen

Schranken zu halten, daß begründete Klagen über denselben nicht vor-

kommen können.

Schon seit dem 16. Jahrhundert stand die Oberaufsicht über die

Jagden einem Jägermeister zu, dem zahlreiches specielles Jagdpersonal,

außerdem aber hinsichtlich der Jagd sämmtliche fürstliche Forstbeamten

untergeben waren. Derselbe war später bis in die neuere Zeit gleichzeitig

Mitglied des Kammer- und Forstcollegiums (.§ 110). Seit 1850 sind

jedoch die Functionen des Oberjägermeisters vollständig von denen jener

Behörde getrennt und auf die Leitung des Hofjagddepartements, als einer

Branche der obersten Haushaltsverwaltung, innerhalb des jetzigen Hofjagd-

bezirkes beschränkt, während die Cognition in Wild- und Jagdfachen für

die übrige» Theile des Domaniums wesentlich jenem Colleginm gebührt.

Das Wild ist entweder s. g. Raubzeug oder eßbares Wild.

Ersteres war früher sehr zahlreich und ließ das andere wenig gedeihen.

Noch im 17. Jahrhundert wurden bei Schwerin Bären gehetzt**). Die

Wölfe nahmen nach den Verheerungen des dreißigjährigen Krieges über¬

hand 6) und zahlreiche Verordnungen z. B. vom 16. December 1662 for-

derten zu ihrer Vertilgung auf. Nach Verordnung vom 28. März 1702

waren die Bauern zur Gestellung bei Wolfsjagden verpflichtet. Die Forst-

und Jagdordnung vom 29. April 1706 gebot Vernichtung der Wölfe

und Raubthiere und bestimmte als Prämien für jeden erlegten Luchs

2 Thlr., für jeden Wolf 1 — 2 Thlr. sowie den Balg.

Auf die Vermehrung des eßbaren Wildes wurde dagegen früh Bedacht

genommen. Wallenstein 1629 setzte böhmische Fasanen auf der Schön-

insel bei Güstrow an'"). Die Verordnung vom 7. April 1685 gebot

Schonung der aus der Mark Brandenburg übergetretenen Elenthiere, eine

Verordnung vom 2. Mai 1693 und vom 12. November 1751 Ansetzung

und Schonung des Dammwildes, besonders anf dem Schelfwerder bei

') C. v. 27. Oetober 1875.

") Lisch, Jahrb., Bd. 12, <3. 82.

Lisch, oitat, Bd. 32, S. 157.

I0) Lisch, citat, Bd. 35, S. 48 ff.; Bd. 36, S. 52 ff.
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Schwerin. Nach Verordnung vom 3. Juni 1789 sollten die aus Württem-

berg importirten weißen Hirsche conservirt werden.

s 122.

I5ortsetznnfl.

Der Gesammtbestand des eßbaren Wildes war') 1861 im Hof-

jagdbezirk 1288 Stück Rothwild, davon je etwa 400 zu Friedrichs¬

moor und Jasnitz, ILO Stück Dammwild, davon 120 allein bei Schwerin,

19 Sauen, hauptsächlich zu Friedrichsmoor, 1688 Rehe, davon 722 bei

Jasuitz und 489 bei Ludwigslust. Außerhalb desHofjagdbezirkes

512 Stück Rothwild, wovon 150 bei Caliß, 7V Stück Dammwild Haupt-

sächlich bei Ritzerow, 143 Sauen vorwiegend bei Sternberg, 4291 Rehe,

wovon 652 bei Gelbensande, 521 bei Schildfeld, 435 bei Rchna, 385

bei Doberan, 337 bei Güstrow. Dagegen 1875: im Hofjagdbezirk

exclusive des Jasnitzer Wildgartens (§ 135) 1071 Stück Hochwild, wo¬

von je 360—370 zu Friedrichsmoor und Ludwigslust, 165 Stück Damm-

wild hauptsächlich bei Schwerin, gar keine Sauen, 1180 Rehe, wovon

506 bei Jasuitz und 406 bei Ludwigslust — außerhalb des Hof-

jagdbezirkes 365 Stück Nothwild, wovon 108 bei Caliß, 107 Stück

Dammwild, wovon 64 bei Dargnn, 56 Sauen hauptsächlich bei Malchow

und Gelbensande, 4310 Rehe, wovon 560 bei Gelbeusaude, etwa 500

bei Güstrow und Schildfeld, 454 bei Rchna, etwa 300 bei Bützow,

Doberan und Wismar. Im Ganzen vermindert seit 14 Jahren ist

daö Hochwild um 364 Stück, der Saubestand um 106, Rehbestaud um

489, vermehrt nur das Dammwild um 42.

In dem Zeitraum von 1842 bis 1875 wurden jährlich durchschnitt¬

lich erlegt2) 437 Stück Edelwild, 52 Stück Dammwild, 1099 Rehe,

3804 Hasen, 47 Sauen, 1 Trappe, 6 Gänse, 9 Fasanen, 53 Birk-

Hühner, 1251 Waldschnepfen, 836 Enten, 5866 Feldhühner, 34 Brach-

Vögel, 183 Wachteln, 392 Donbletten und Beccassineu, 28 Moorschnepfen,

28,069 Krammetsvögel. Der Abschuß auf Edelwild und Rehe ist gegen

früher mehr als verdoppelt, übersteigt jetzt jenen Durchschnitt beim Edel-

') Vgl. Note 6 im § 121.

-) Vgl. d. tabellar. Uebersichten in Statist. Beitr., Bd. 8, Heft i.
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wild um %, bei den Rehen bis '/2, die Ausbeute au Birkhühnern sehr

gesunken, diejenige an Fasanen, Enten, Feldhühnern eine reichere geworden

und ebenfalls über jenen Dnrchschnitt weit hinausgehend.

Das eßbare Wild wird gegen eine bestimmte Wildtaxe , jetzt vom

8. Mai 1875, verkauft, welche auch das Schieß- und Fanggeld (§ 127)
mit enthält. Edel' und Daniniwild kostet pr. '/2 Kilogr, 35 Pf., Reh¬

wild 50 Pf., Schwarzwild 30 Pf., der Hase 1 Mk. 50 Pf. bis 2 Mk.

50 Pf., Fasan 4 Mk. 50 Pf., Waldschnepfe 2 Mk., Ente 75 Pf.,

Feldhuhn 60 Pf., Krammetsvogel 15—20 Pf. n. f. w. Der Verkauf

geschieht in der Haut. Den Preis für verkümmertes Wild und Häute

von Fallwild bestimmt der Jnspectionsbeamte; abgeworfene Geweihe und

Gehörne in nicht eingefriedigte» Gehegen gehören dem betreffenden Revier-

Verwalter, gekappte dagegen aus Jagden mit persönlicher Beteiligung des

Jnspectionsbeamten dem letzteren, sonst dem Revierverwalter, soweit jene

nicht zur Großherzoglichen Sammlung abzuliefern sind^).

Die baare Gefamnitanfknuft für verkauftes Wild und einzelne ver-

pachtete Jagden schwankt in den letzten Jahren zwischen40 und 50,000

Mark, wozu uoch mehrere hundert Mark au unentgeltlicher Abgabe kommen.

Früher war erstcre Position ums Dreifache kleiner, letztere größer ^) (vgl.

§ 111 a. E.).
Au Raubzeug feit 1842 sind jährlich durchschnittlich^) erlegt 418

Füchse, 2 Marder, 12 Iltisse, 5 Wiefel, 25 Adler, 521 Falken und

große Habichte, 854 Weihen, 656 Sperber, 316 Raben, 665 Krähen,

35 Euleu, 327 Reiher. Von Füchfeu sind hier aber nur diejenigen auf-

geführt, welche zur Hebung der niederen Jagd im Sommer ausgegraben

und erlegt, und auf welchePrämien (§ 127) gegebenwerden; von Krähen

und Eulen nur diejenigen bis 1861, weit feit jener Zeit in den Cameral-

forsten keine Prämien mehr für dieselben passiren, Adler und Weihen

haben ganz abgenommen, die Beute au Falken und Sperbern erreicht

3) Nach der ersten Wildtaxe von 1706 pro Hirsch 6—10 Thlr., Wildkalb
5 Thlr,, Neh 3—4 Thlr., Schwein 2—5 Thlr., Hase 1 Mk. lieber sonstige
Wildtaxm vgl. Balck, Doman. Verh., 33d. 1, S. 59.

4) Cire. v. 8. Mai 1875.

5) Vgl. Statist. Bcitr., Bd. 8, Heft 2 u. 3, Uebersicht I., S. 11.

6) Citat, Heft 4.



jenen Durchschnitt jetzt kaum noch zur Hälfte. Reiher sind überwiegend

in der Lübzer Juspection. Finanzielle Jntraden kommen beim Raubzeug

im Allgemeinen nicht vor, Wohl aber werden jährlich nicht unbedeutende

Summen für Prämirung von Raubthierzeichen (Z 127) aufgewandt.

ß 123.

Fortsetzung.

Zum Schutz der Jagd und gegen Wilddiebstahl sind schon früh ein-

gehende Verordnungen erlassen. Schon die Polizeiordnung von 1572

enthält Bestimmungen wegen der Schonzeit, gegen Schießgewehre der

Banerii und umherlaufende Hunde. Die Verordnung vom 26. Mai

1628 gebot Verfolgung der Wilddiebe, sowie Consiscatiou ihrer Beute

und Geräthe. Herzog Adolf Friedrich iu feinem Testamente 1654 befahl

Schonung deS WildeS, jedoch auch rechtzeitigeAbhaltung von Jagden, da-

mit die armen Uuterthanen nicht durch das Wild litten '). Die Jagd-

ordnung vom 5. März 1674 wiederholte ältere Bestimmungen wegen der

Schonzeit, der umherlaufenden Hunde und beschränkte den Wildhandel

nach auswärts. Ebenso die Jagdordnung vom 29. April 1706, welche

hohe Geld- event. Leibesstrafen für das unbefugte Erlegen von Wild

statuirte, z. B. für einen Hirsch 1000 Thlr., ein Wildkalb 250 Thlr.,

Reh und Wildschwein 200 Thlr., Frischling 50 Thlr., Schwann und

Trappe 20 Thlr., Auerhahn und Dachs 10 Thlr., Hasen und Hühner

4 Thlr., Schnepfen, Enten, Gänse 1 Thlr.

Das erste vollständige Jagdgesetz ist vorn 8. März 1841, revidirt

durch Gesetz vom 22. April 1864. Dasselbe unterscheidet zwischenWild-

dicberei in gewinnsüchtiger Absicht und Jagdfrevel ohne dieselbe. Erstere

wird bedroht mit Freiheitsstrafe bis zn viermonatlichem Znchthanse, refp.

Geldbuße bis zu 500 Thlr., resp. Erhöhung derselben bis zur Hälfte bei

Erschwerungsgründen, der bloße Jagdfrevel dagegen mit Geldbnße bis

100 Thlr., resp. derselben Erhöhnng. liebet erstere erkennt das Criminal-

gericht, über letzteredas Forstgericht.

Nach Publication des deutschenStrafgesetzbuches vom 31. Mai 1870

Klüver, Beschr. Meckl, Bd. 3, Abth, 1, S. 26t.
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und im Anschluß an dasselbe ist ein neues Jagdgesetz vom 14. Januar

1871 gegeben. Weil die betreffenden Strafbestimniungen bereits in

ZK 292 — 294 des deutschen Strafgesetzbuches enthalten sind"), beschränkt

sich das neue Jagdgesetz darauf, die Ausübung der Jagd im Allgemeinen

zu schützen und ferner das formelle Strafverfahren zu regeln. In ersterer

Beziehung enthält es Bestimmungen wegen der Schonzeit des Hochwildes

und der Rehe vom 1. März bis Jacobi, wegen unbefugter Aneignung

gefundener Hirschgeweihe, wegen Überschreitung deS Jägerrechtes, d. i. der

Besugniß 3), die über die Grenze des eigenen Jagdreviers gelaufenen Jagd-

Hunde znrückzuholen, auch angeschossenes und auf fremdem Jagdgebiet ver¬

endetes Wild aufzusuchen und wegzubringen, ferner wegen Beschränkung

deS Wildankaufes, wegen Bestrafung Derjenigen, welche in fremdem Jagd-

revier auf der Feldarbeit Huude ohne angebundene Knüppel mit sich

führen^), auch wegen Tödtung der im Jagdgebiet umherstreifenden Hunde

und Katzen. Competeiit für Untersuchung und Bestrafung dieser Fälle ist

theils die Ortspolizei, (Heils das Forstgericht. Die Auskunft an Straf-

geldern fließt bei forstgerichtlichen Untersuchungen ausschließlich in die

Brnchkasse des Forstgerichtes, im Domanium also in die Anitskasfe. Im

Uebrigen gelten wegen des ganzen forstgerichtlichen Verfahrens auch hier

die Bestiiiimnngen des Z 120. Beim Uebermaß von Wildfreveln und

Unausreichlichkeit der eigenen Kräfte haben die Forstinspectionsbeamten

disponibles Jägerpersonal oder militärische Hülsscommandos beim Forst-

collegium zu beantragen5) (§ 129).

YI. «rtiisflaGcii aus beu CocaCucuiuaCtum).

§ 124.

a. Am Allgrültinen.

Dieselben werden direct ans den Forstkassen der einzelnen Forst-

inspectionen bestritten, bei denen zn solchem Zwecke immer ein angemessener

2) Nach Cire. v. 21. März 1871 sollen sich die Forestalen mit dem Inhalt

des deutschen Strafgeschbuchs bekannt machen.

3) Verordn. v. 22. Januar 1859, Ngbl. St. 6.

Cire. t>. 21. September 1874.

ä) Cire. fc. 27. Oetober 1875.



Kafsenvorrathgehalten werden soll'). Nur die nach Vorabzug sämmt-

licher baarer Vrntto-AnSgabender ForstkassenverbleibendenBrutto-Eiu-

nahmen derselbengehenzur Ceutralkasse(§ 128).
Die baaren Brutto-Ausgabeu der einzelnenJnspectionen betrugen^)

1830/31 269,145 Mk., 1841/42 376,598 Mk., 1851/52 421,413 Mk.,

1855/56 534,735 Mk., 1861/62 743,451 Mk., 1869/7» 898,980 Mk.,

1871/72 791,235 Mk., 1872/73 872,604 Mk., 1873/74 909,396 Mk.,

1874/75 994,931 Mk., 1875/76 1,049,307 Mk., demnachin den

letztenJahren mehr als 50 pCt. der baaren Brutto-Einnahmen(§ 111)
uud in den früherenJahren theilweisemehr als 60 pCt. derselben. Dies

Verhältnis; wird aber ein günstigeresunter Hinzurechnungdes WertheS

der ebenfalls aus den Forsten aufgekommenen,aber unentgeltlichver-

abreichtenForsterzeugnisse(§ 111), welchein früherenJahren die baaren

Brutto-Einnahmen um daS Doppelteüberstiegenund jetzt noch etwa den

dritten Theil derselbenerreichen. Ihre Veranlassung finden die Brutto-

Ausgabenwesentlichin den Besoldungendes ForstpersonalS,den Betriebs-

kostenund den Culturen. Nicht geradediejenigenJiispedionen, welchedie

reichstenErträge liefern, haben anch die größtenAusgaben, sondernhäufig

herrschthier daS umgekehrteVerhältnis;, weil die regelmäßig sehr großen

Inspektionen mit sterilem Sandboden das zahlreichereForstpersonal uud

den größerenCulturanfwand erfordern.

8 125.

b. Zu Besoldungen und Geschäftsbetrieb.

HeberQualification, Avancementu. s. w. der Forestalen, worüber

früher keinefestenPrincipieu herrschtenuud wobei daS Meiste von per-

sönlichenEinflüssenabhiug, datiren die ersteneingehenderenBestimmungen')

erst ans dem Jahre 1841. Jetzt2) normiren in dieser Beziehungdie

Regulative vom 12. Juli 1858 und vom 29. April 1863.

Die Aspiranten zu den Jnspectionsstellenmüssennach absolvirtem

Circ v. 3V. August 1876.

2) Statist. Beilr., Bd. 8, UebersichtI., S. 13.

') Naabe, Ges.-S., Bd. 1, S. 236.

2) Balck, Doman. Berh., Bd. 1, S. 50 ff.; Statist. Beitr., Bd. 8, 2. u.

3. Heft, Vorwort S. 2 ff.
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Gymnasialcnrsus und demnächstigereinjähriger practischerLehrzeit bei
einem GroßhcrzoglicheuForstbeamten den ganzen Cnrfns einer höheren
Forstlchranstaltoder ein zweijährigesStudium der Forstwissenschaftdurch-
inachen,darauf wenigstenszwei Jahre bei einemGroßherzoglichenForst-
inspectionsbeamtensichbeschäftigen,dazwischeneinjährigenFreiwilligendienst
im Militär tei|tcn, mich die Landwehr- Officiersprüfungbestehen̂) und
endlich vor einer besonderenCommission(§ 129) ein Staatsexamen ab-
solviren. Die Bestandenenwerden zu Forstauditoren ernannt, und
nach ihrer Beeidigung vor dem Kammer- und Forstcollegiumiu eine
Anciennetätslisteeingetragen. Sie werden nun mit Vermefsnugsarbeiteu
oder interimistischenVerwaltungen betraut, müssendemnächstdrei Jahre
hindurchRevierförsterstellenverwalten und avanciren dann nach Befinden
zu Forstmeistern, eveut. später zn OWrforstmeistern. Die auch
in einer erneuertenPrüfung nicht Bestandenenerhalten höchstensExpectanz
ans Försterstellen,jedochohne Erforderniß des für diese sonst verlangten
dreijährigenMilitärdienstes.

Die Bewerber um den unteren Forstdicnst müssendrei Jahre bei
einemForstbeamtenals Lehrlingesichausbilden, könnenjedochdas dritte
Lehrjahr event. zum Besuch einer Forstacademieverwenden,und müssen
hierauf vor einer aus einem Inspectionsbeamtenund zwei Förstern zu-
sammengesetztenCommissioneine Prüfung bestehen,auf Grund welchersie
einen Lehrbriefals Revierjäger erhalten und vor Amtsforstgerichtauf
Forstschutzbeeidigtwerden4). Sie müssen im GroßherzoglichenJäger-
bataillon drei Jahre hindurch ihrer Militärpflicht genügen5) uud avan¬
ciren demnächstnach dem Datum der Anciennetätslisteimd weitererprac¬
tischerBeschäftigungevent. zn Holzwärtern, zuweilenmit dem späteren
Charakterals Unterförster.

Ein weiteresAvancementist denjenigenRevierjägerneröffnet,welche
mit dem Bildungsgrade der zweiten Gymnasial- oder ersten Realklasse
nach mindestensvierjährigerpractischerBefchäftignngals solche oder als

3) Circ. b. 19. Juni 1869.
") Verordn. v. 22. Deebr. 1870, § 14, Rgbl. St. 136; Verordn. v. 14. Ja¬

nuar 1871, § 5, Rgbl. St. 5; Circ. v. 15. April 1871, to. 30. Septbr. 1876.
-) Circ. v. 19. Juni u. 6 Juli 1869, b. 20. Juni 1872, v. 20. April 187S.
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ForstschreibereineStaatsprüfung vor einerbesonderenCommission(§ 129)bestanden haben. Diese werden demnächstnoch weiter im practischen
Dienste resp. als Stationsjäger oder auch nach Absolvirnng eines
Cursus bei einemDistrictsingeuieuvals Forstgeometer, besondersbei
der Forstvermessungs-und Betriebsregnlirungs- Commission(Z 110) be-
schäftigtund avancirennach ihrer Auciennetätslisteevent. zu Stations-
jägeru uud weiter zu Revierförstern.

Wegen ihrer allgemeinenPflichten als Staatsdiener normiren die
bei den Mitgliedern der AmtsbehördengeltendenBestimmungen")(§ 80).Für die außerdem ausschließlichauf den Schutzdienstangestellten
Holzvoigte und Forstaufseher, ebensofür die Torfmeister bei
größeremTorfbetriebeist keinebestimmteQnalification vorgeschrieben.

Außer den Juspectiousbeamtenals Vorständen der 18 Forstinfpec-
tioueu sind zur Zeil 70 bis 80 Förster, 65 bis 70 Holzwärter, 20 bis
30 Stationsjäger angestellt,während das übrige Personal wechselt.

§ 126.

Iortsetzung.

Die Besoldungender Forestaleu anbelangend,so bezogenvor 200
Jahren Forstmeister150 Thlr., Holzförster125 Thlr., Holzwärter6 Thlr.
jährlich, im Anfange vorigen Jahrhunderts Forstmeisterbis 250 Thlr.
und 8 Drömt Hafer, Förster bis 120 Thlr. sowie 4 Fuder Heu und
einige Drömt Roggen, Gerste uud Hafer, am Ende vorigenJahrhunderts
die Jnfpectionsbeamtenbis 400 Thlr., Förster bis 200 Thlr., Holz-
Wärter und Voigte bis 100 Thlr. Sämmtliche Besoldungenerreichten
am Aufauge vorigen Jahrhunderts 3—4000 Thlr., in der Mitte das
Doppelte,am Ende desselbenetwa 10,000 Thlr.

Nach mehrfache»bedeutendenAufbesserungenim Laufe dieses Jahr-
Hunderts und allmäligem Wegfall verschiedenerSporteln') wurden die
Dienstgehalte1859 und demnächst1873 und 1874 gleichmäßigregulirt.
Hiernacherhalten, resp. mit fünfjährigerErhöhung die Jnfpectionsbeamten

Wegen des Verehelichungsverbots der Stations-, Revierjäger und Forst-schreiberohne höhere Genehmigung vgl. Circ. v. 8. August 1872.
') Balck, Doman. Verh., Bd. 1, S> 56 ff.



4650, 4950, 5400, 5700 Mk. - die Förster 2400, 2550, 2700,

2850 Mk. - die Holzwärter 1170, 1260, 1350, 1440 Mk. und

mit dem event.Charakterals Unterförster1500, 1650, 1950, 2100 Mk.
— die Stationsjäger 720, 756, 792 Mk. — die Revierjäger von den

Jnspectionsbeamtenund Förstern, in deren Privatdienst sie stehen, 150

bis 240 Mk. nebst freier Station — die Holzvoigte,Forstaufseherund

Torfmeisterje nach ihrer Thätigkeit verschieden. AdministrirendeForst-

auditoren, welchenoch keine Försterstellehaben, erhalten täglich 3 Mk.

außerVerlag für Reife, Wohnung, Heizung, Lichtund Schreibmaterialien.

InterimistischeDienstverweservon Förster- refp. Holzwärterstellenwährend

der Gnadenquartaleder Hinterbliebenenhaben von diesen frei Quartier,

Feuerung, Licht,im erste«» Falle anch Benutzungdes Dieustpserdes,und

außerdemaus der Forstkasse2 refp. 1'/, Mf.'2)
Sämmtliche Forstbeamtebis ans die Stationsjäger exclufiveherab

haben unter denselbenBedingungen(§ 82) wie die Mitglieder der Amts-

behördeDienstwohnungmit Garten resp. in Ermangelungderselbeneinige

Miethsentschädigung,und wird jene den Jnspectionsbeamtenzn 600 Mk.,

den Förstern zu 210 Mk., den Holzwärternzu 105 Mk. angerechnet.

Damit verbunden uuter gleichenBedingungen (§ 82) sind Dienst-

ländereien, für Juspectionsbeamtebis zu 39 Heetaren, für Förster bis

19 Heetaren, für Holzwärter bis 6 Heetaren. SämmtlicheDienstlände-

reien umfassen etwa 3500 Heetaren3). Für ihre Dienstgärten uud

Ländereienbeziehensie an Koppelricken,Bohnen- und Hopfenstangen,

Erbsbusch, Bauinpfählen u. f. w. den Bedarf gegen Haulohn für die

halbe Taxe.

An Feuerung (ZA 116, 118) zu eigenemGebraucheohne Bereite¬

lohn und gegen eigeneAnfuhr haben die Jnspectionsbeamten60 Raum-

meterWeichholzuud 30,Mille Torf, die Förster 32 RaummeterKnüppel-

holz und 15 Mille Torf, die Holzwärter ebenso 16 Raummeter und

10 Mille, die Stationsjäger 8 Raummeter und 4 Mille. Mehrbedarf

wird für die halbe Forsttaxe uud gegenBereitelohu geliefert. Ersparte

2) Nach höheren Specialbestimmungen.

3) Statist. Beitr., Bd. 8, UebersichtI., S. 3.



Feuerung darf nicht verkauftund kann an die Forst gegenErstattung der
vollen resp. der halben Taxe zurückgegebenwerden^).

Für SchreibmaterialienwerdendenJnspectiousbeamten60 Mk., den
Förstern 150Mk., den Holzwärtern 15 Mk. vergütet.

An Fouragegeldern(§ 85) beziehendie Juspectionsbeamtenfür zwei
Wagenpferdeauf dem Laude 1350 Mk. uud in der Stadt 1500 Mk.,
und dazu für ein Reitpferd 360 Mk., die Förster 360 Mk. Außerdem
wird für Chausseegeldder Verlag erstattet.

Zur Haltung eines Revierjägers bekommenJnspectionsbeamteund
Förster 450 Mk., außerdem für jeden Holzwärterbegang75 Mk. und
erste« für Schreibhülfe 450 Mk., wenn dieselbenicht dem Revierjäger
übertragen ist.

Zehrnngsverlag auf Dienstreisenist nicht üblich, wird aber event.
wie bei Beamten liquidirt (§ 85). Bei forstgerichtlichenTerminen er¬
halten die nicht am Amtssitz wohnendenForestalen vom Förster erclnsive
abwärts bis zu einer Meile inclusive75 Pf. Zehruugsgeldermit Zulage
von 25 Pf. für jedeMeile aus der Amtskasse,dagegen bei Aufzüglich-
feiten deS Forstfrevlers und seinerVernrtheilnng iu die weitereuKoste»
(§ 120) ihre Auslagen5), bei Forstgerichtenin Preußen Förster und
Unterförster ihre Auslagen und pro Meile 1 '/2 Mk., Holzwärter im
Ganzen pro Meile 1V4 Mk., Jäger und Holzvoigte1 Mk.6), jedochbei
der Rückreisedie Meileugeldernur zur Hälfte. Bei Taxationen der Mast
(§ 119) werdenden Forstbediententäglich 28 ßl. für Reifen und Zeh-
ruug vergütet7).

Die Revierjägerfür die ihnen von den betreffendenForestalenüber-
wiesenenBezirkehaben Anspruchauf das Schieß- uud Fanggeld, auch das
Rauchwerkresp. die Prämien des darin erbeutetenWildes uud Raub-
zenges(§ 127), soweitdieöAlles nicht deu Holzvoigtenspeciellzugewiesen
ist, iu deu Revieren der Holzwärter uud Stationsjäger gebührt dasselbe
diesen, in Ermangelung von Revierjägeru deu betreffendenRevierver-

') Cire. v. 22. September 1875.
Cire. v. 22. August 1865, v. 7. Oetvber 1863.

°) NachReser.desFoxsteollegiumsv. 16. April1862.
) V. v. 9. September 1809, Raabe, ©es.-©., Bd. 1, S. 269.



waltern8). Dienstverweserwährend der Gnadenquartaleerhalten Gleiches

für das von ihnen erlegteWild und Raubzeug, soweitkein anderesUeber-
einkoinmenvorliegtfl). Wegen Geweiheund Gehörne vgl. § 122.

Wegen Nebenverdienst,Commissorieu,Unizugskosten,Nesidenzznlage,

Gemeindelasten,Gnadenquartale gelten gleicheGrundsätze wie bei den

Amtsbehörden(ZK81, 82, 85).
Diejenigen cameralen Forstofsiciante»,welcheForsten im speciellen

Auftrage der GroßherzoglichenHaushaltsbehördeverwalten, erhalten von
dieserRemunerationenbis zu mehrerenhundert Mark ans der Haushalts-

kasse(§ 137).
SämmtlichevorgenannteBesoldungenund dienstlicheEntschädigungen

betrugen'") 1841/42 175,734 Mk., stiegenbis 1873 auf etwa340,000

Mark und erreichennach neuerenAufbesserungenjetzt 400,000 Mk.

Die für den speciellensorcstalenGeschäftsbetriebnothwendigenAus-

gaben an Formularen, Geschästsgeräthen,Büchern, Botenlohn, Postgeld

(vgl. § 85) sind von 2900 Mk. im Jahre 1841 inzwischenauf daS

Vierfachegestiegen.

§ 127.

c. Zu sonstigen Zwecken.

Hierher gehören:

Betriebskosten, besondersHau- und Bereitelohnder Forstproducte.

Dieselbensind von 76,600 Mk. im Jahre 1841/42 jetzt auf das Drei¬

fachegestiegen').
Forstculturen und Meliorationen inclusiveWege, Brücken,

Befriedigungenuud Vertilgung von Jnfecten (§ 113). Sie sind seit

1841 von 65,800 Mk. jetzt ans mehr als 300,000 Mk. in ihrem

Kostenbeträgegewachsen.

Vergütungen für abgetreteneForstservitute uud aufgehobeneDe-

pntate, von 3000 Mk. im Jahre 1841 jetztanf etwa 2500 Mk. redncirt.

») Cire. v, 27. Octvber 1875.
") Nach Kammerprineipien v. 1841.
10) Statist. Seite., Bd. 8, UebersichtI., S. 10.
') Statist. Beitr., Bd. 8, UebersichtI., S. 1<Z,unter weiterer Berücksichtig

gung der letztenJahre.



225

Iagdkosten. Aus der Forstkassewerden gezahlt^) au die Berech-
tigten (Z 126) Schieß- und Fanggeld (§ 122) für eßbares Wild,
für jedes Stück Edelwild 2 Mk., Damm- und Schwarzwild 1V2 Mk.,
Rehwild und Trappen 75 Pf., pro Hase, Fasan, und Birkhuhn 40 Pf.,
Schnepfe 45 Pf., Ente und Gans 25 Pf. u. s. w. herunter — an
Prämien für erlegte Raubthiere3) (§ 122) bei Ablieferung der zu ver-
nichtenden Raubthierzeichen für jeden Sommerfuchs 3 Mk., für Marder

1% Mk., für Iltis l'/z Mk., für Adler und Uhu 1% Mk., für Falke
und Rabe 1 Mk., für Wiesel 75 Pf., für Sperber, Weihe und Reiher
50 Pf., für Elfter 30 Pf. Auch die Übertragung der Transportkosten
des erlegten Wildes ist neuerdings allseitig geregelt^). Sämmtliche Jagd-
kostensind von 5500 Mk. im Jahre 1841 jetzt auf das Dreifache gestiegen.

Außerordentliche Verwendungen Habensich von 3600 Mk.
im Jahre 1841 inzwischen auf das Achtfachevermehrt.

§ 128.

VII. Einnahmen ans der Ccntralvcrnmltung.

Zur Disposition des Forstcollegiums steht die Hauptforstkasse (§ 8).
Dahin fließen:

Die Ueberfchüsse der Localverwaltung, welche sich durch Abzug
ihrer Brutto-Ausgaben (§ 124) vou ihren Brutto-Einuahmcn (§ 111)
ergeben. Die Ueberfchüsse beliefen sich 1830/31 auf 39,702 Mk.,
1841/42 285,195 Mk., 1851/52 242,904 Mk., 1855/56 348,405
Mark, 1861/62 408,273 Mk., 1869/70 460,680 Mk., 1871/72
629,169 Mk., 1872/73 758,595 Mk., 1873/74 714,756 Mk., 1874/75
764,489 Mk., 1875/76 910,709 Mk., sind demnach besonders wegen
der rasch zugenommenen Steigerung der Einnahmen ans Holz (§ 115)
bis jetzt beinahe in stetem Wachsen geblieben.

2) Circ. v, 8. Mai 1875. lieber ältere Sätze des bereits feit zwei Jahr-
HundertenüblichenSchieß- und Fanggeldes vgl. Balck, Doman. Verh., Bd. I,
S. 59.

3) Verordn. v. 21. Juli 1838, Raabe, Gef.-S., Bd, 1, S. 224; Circ. v.
8. Mai 1875, 22. September1875. Frühere niedrigereSätze in V. v. 22. Mai
1693 u. Jagdordnung v. 29. April 1706.

4) Circ. v. 8. Mai 1875.

15
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Exami Nationsgebühren (K 125) der Forstprüfungsbehörde.

Letzterefür die Jnfpeetionsaspiranten besteht unter Direction eines Forst-

rathes aus zwei Forstiuspectionsbeaniten und seit 1872 einem Schulrathe

an Stelle eines früheren Baubeamten, dagegen für Försteraspiranten aus

zwei Forstinspectionsbeamtcn, und tritt jährlich im Herbste iu Schwerin

zusammen, wird auch angemessenremuncrirt (Z 129). Die Examinations-

gebühren betragen für Candidaten der höheren Forstcarriere je 25 Thlr.,

für das Försteramt je 1V Thlr.') und gehen in ihrem Gesammtbetrage

selten über wenige hundert Mark hinaus.

Wildwächterbeitrag (§ 129) aus dem Großherzoglichen Hans-

halte im festen Betrage von jährlich 6000 Mk. (§ 138).

Abbruchsaufkunft alter Forstgebäude, welche wie diejenige bei

alten Amtsgebäuden (§ 98) bis jetzt einen durchgehenden P»sten der

Hauptforstkasse bildet*), gleich jenen aber fortan füglich bei den Loeal-

kassen selbst verrechnet werden dürfte.

Moniturergebnisfe, Proceßauskünfte sind kaum in Anschlag zu briu-

geu. Etwaige Sporteln, z. B. für Bestallungen und Gehaltszulagen der

Forstofficianten kommennicht hierher, sondern direct in die Kammerfportcl-

kasse (s 9L).

Die finanziellen Ergebnisse ans der unmittelbaren Verwaltung des

Forstcollegiums sind deshalb sehr gering.

§ 129.

Vlll. Ausgaben ans der Crntrawcrwaltung.

Zuschüsse au einzelne Localverwaltnngen, deren Einnahmen znr

Bestreitung ihrer Ausgaben uicht ausreichen. Dies war noch vor etwa

40 Jahren und später bei den Forstinfpectionen zu Jasnitz, Ludwigslust,

Lübz und Wabel, ist aber jetzt nur noch bei letzterer mit einem jährlichen

Mehrbedarf bis 17,000 Mk. und beim Holzhofe zu Ludwigslust mit

einigen hundert Mark der Fall.

Besoldungen und Bnreaukosteu. Die Forsträthe, früher regel-

mäßig zwei und jetzt drei, werden den Jnfpectionsbeamten entnommen,

') Examinationsregulative v. 12. Juli 1858, 29. April 1863.

Raabe, Ges.-S., Bd. 1, S 91 u. 255.
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deren Qualifikation also auch für sie gilt (§ 125) und gleich den Rächen
des Kammercollegiums besoldet (Z 99). Ein Forstcommissair als Vor-
stand der Forstbetriebseinrichtuug (Z 110) bezieht ein Gehalt von 3 bis
4000 Mk. Als Subalterne snngiren diejenigen des Kammercollegiums.
Das Personal der Hauptforstkasse (§ 8) wird direct aus der Renterei be-
soldet und erhält die Kosten seines Bureaus ebendaher. Das Forstcolleginm
selbst entnimmt seine Bureaubedürfnisse aus der Kammeradministrations-
lasse (§ 100). Auf Reisen liquidiren die Räthe ihren Verlag.

Hier werden auch berechnet die Kosten der Forstprüsnngsbehörde

(ßß 125, 128). Jeder Jnspectionsbeamte erhält 240 Mk., der Schul-
rath 120 Mk. und daneben passirt Verlag an Zehrung und Fuhren, sowie
bei eignem Fuhrwerk Ersatz nach Commissionsgesetzvon 1859 '). Der
Gesammtaufwand der Besoldungen c. p. ist in den letzten Jahren von
etwa 20,000 Mk. auf 30,000 Mk. gestiegen.

Forstculturen, insbesondere Kosten der Forstbetriebseinrich-
tuug (§ 110). Der Vorstand der letzteren bezieht außer seinem Gehalte
für Dienstreisen Zehrnngsdiäten nach dem Commissionsgesetzvon 1859,
sowie Verlag für Fuhren u. s. w. Die dabei beschäftigten Forstgeometer

(§ 125) erhalten2) bei Vermessungen als wirkliche vereidigte Mitglieder
tägliche Diäten von 7 Mk., unbeeidigte Gehülfen3) nur 53/4 Mf., außer¬
dem als Quartiergeld in Städten und Flecken 4 Mk., auf dem platten
Lande 2 Mk., auch Verlag für Materialien, für Tagelohn, sowie bei
Entfernungen von über 4 Kilometer für Fuhren; dagegen bei Anferti-
gnng von Karten nach Flächen berechnete bestimmte Zahlungen. Der
ganze Aufwand beziffert sich durchschnittlichans etwa 20,000 Mk.

Forstbauten im früheren Betrage von durchschnittlich67,500 Mk.^),
jetzt fast das Dreifache. Im Uebrigen gelten hier analog die Bestimmun-
gen für Amtsbauten (§ 102), nur daß hier statt des Mitgliedes der

') Nach Kammerbeschluß v. 1876.

2) Nach Taxe v. 1. Juli 1873; wegen Sonntagsarbeit vgl. (Sin:, v. 27.
April 1875.

*) Reser. v. 7. Oetober 1874.

4) Reser. v. 20. September 1876.

ä) Statist. Beitr,, Bd. 8, Uebersicht I., S. 10.

15»



Amtsbehörde der Jnspectiousbeamte mit dem Baubeamten die Forstbau-

behörde bildet (§ 83).
Wildschaden und Wildwächterlohn, zu welchem auch die

Großherzogliche Haushaltsbehörde beiträgt (§ 128) und welcher regel¬

mäßig innerhalb des Hofjagdbezirkes (§ 121), ausnahmsweise auch außer¬

halb desselben, auf Grund gestellter Anträge den Gemeinden oder Privaten

zur Beihülfe von Wildwächtern gegeben wird. Der Betrag beläuft sich

zur Zeit auf etwa 16,000 Mk. Weil contractlich bei allen Grundbesitzern

im Domauium Nichtersatz von Wildschaden stipulirt ist, haben etwaige

Processe gegen das Forstcollegium selten günstigen Erfolg; dagegen ist an-

gemessenerAbschuß (§ 121) befohlen6).
Außerordentliche Verwendungen, z. B. Gratificationen,

Wartegelder, Vergütungen für die zum Forst- und Jagdschutz comman-

dirtcn Militärs, welche freie Reise und Station incl. Beköstigung, resp.

statt letzterer täglich 50 Pf. erhalten. Der Durchfchnittsbetrag erreicht

jährlich etwa 5000 Mk.

8 IM.

IX. Schlußresultatc au« der Uoral- und rrntralvrnvaltung der forsten.

Die baaren Brutto-Eiuuahmeu der Forstinfpectionen und der Haupt-

forstkasse (ZK III und 128) betragen zur Zeit durchschnittlich etwa

1,800,000 Mk., die baaren Brutto-Ausgaben beider (§§ 124 und 129)

1,300,000 Mk., also mehr als 70 p(5t. der Einnahmen, die zur Renterei

fließenden (§ 8) Netto-Ueberschllsscaus der ganzen Forst- und Jagdver-

waltung durchschnittlichzur Zeit eine halbe Million Mark').

Von gefammten Brutto-Ausgaben fallen ans Besoldungen und Ge¬

schäftsbetrieb (§§ 125, 126, 129) etwa 440,000 Mk., auf Betriebs¬

kosten, Culturen und Vermessungen (KZ 127 und 129) 540,000 Mk.,

auf Bauten (§ 129) etwa 180,000 Mk., der geringe Rest also auf alle

übrigen Unkosten.

6) Wegen Ersatzpflicht bei übermäßigem Wildstande vgl. Budde, Entscheid,

des Oberappellationsger, Bd. 6, S. IIS ff. Vgl. anch Rostocker Zeilg. 1876,

Nr. 269.

') Nach Lehzen, Staatshaushalt von Hannover, Bd. I., S. 90, consumirten

in dortiger Forstverwaltung die Brutto-Ausgaben 6t pCt. der Brutto-Einnahmen.
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Dies Verhältnis; wird aber ein ganz anderes unter baarer Anrech-

nnng der zahlreichen Forsterzengnisse, welche zum größten Theile nicht zn

Zwecken der Forstverwaltung, sondern außerhalb derselben für weitere

Kreise ganz oder theilweise unentgeltlich abgegeben (ZA III, 115, 117,

118, 119, 122) und deshalb mit Recht als eigentliche, wenngleich nicht

baare Einnahmen der Forstadministration angesehen werden. Nach einer

von ,1841 —1870 gehenden ofsiciellen Zusammenstellung beträgt unter

Hineinziehnng des Werthes jener unentgeltlich abgegebenen Prodncte die

nennnndzwanzigzährige durchschnittlicheReinaufknnft der Forsten jährlich

1,354,278 Mk. und pro 18G7-1870 nicht viel mehr als 1,100,000

Mark, dies ergiebt für das nennnndzwanzigjährige mittlere Forstgebiet von

104,987 Hektaren eine neunuudzwauzigjährige Dnrchschnittsanfknnft von

beinahe 13 Mk. pro 1 Hectar, und pro 1867—1870 für den jetzigen

Flächeninhalt von 108,455 Hectaren pro 1 Hectar 10 —11 Mk."),

welcher Betrag aber durch das seit 1871 eingetretene rasche Steigen der

Holzaufknnft (§ 115) jetzt schon wieder überschritten ist. Mecklenburg

nähert sich also Brannschweig und Lippe-Detmold, wo durchschnittlichpro

Hectar 13 —14 Mk., steht höher als Oldenburg und Preußen, wo nur

7—8 Mk. pro Hectar, niedriger aber als die übrigen deutschenStaaten,

wo durchschnittlich 20—30 Mk. pro Hectar aufkommen̂ ). Aber auch

für Mecklenburg werden für die Zukunft reichere Forsterträge mit Sicher-

heit zu erwarten sein (§ 113).

§ 131.

C. Mewitzwicsen,')

Die Lewitz umfaßt eine Fläche von 3 —4 Millionen Quadratrnthen,

war ursprünglich zum größten Theile mit Holz bestanden, sehr wildreich

nnd von jeher ein beliebtesJagdrevier (§ 121) der Mecklenburger Fürsten.

Seit alter Zeit hafteten an ihr bedeutendeServituten, theils Holzgerechtig-

2) Statist. Beiir., Bd. 8, Heft 2 u. 3, Vorwort S. 8 u. Uebersicht I. S. 13.

-) Forststatist, v. Leo, 187t, S. 371. Die Berechnungen in Wiggers, Fin.-

Verhält»,, S. 74 ff., wonach die Netto.Forsterträge von Preußen diejenigen

Mecklenburgs um — das Siebenfache übersteigen, erscheinen also hiernach un-

zutreffend.

') Beitr. z. Statist. Meckl,, Bd. 4, 1. n. 2. Heft, S. 121.



feit der Stadt Crivitz, welche erst in neuerer Zeit abgelöst ist (§ 116),
theils freier Weidegang für die Heerden anliegender Domanialortfchafteu-
Eine rationelle Cnltur des Waldes war dadurch unmöglich, aber auch die
darin enthaltenen Weiden brachten den Berechtigten, sowie große theils in,
theils am Rande der Waldung sich erstreckendeWiesenflächen den Herr-
schaftlichenKassen wegen mangelnder Entwässerung und sumpfigen Unter-
gruudes nur geringen Gewinn.

Schon ini vorigen Jahrhundert wurde aus Abhülfe dieser Uebelstände

Bedacht genommen, zunächst ans Verbesserung des Bodens durch Ent-

Wässerung und Ziehung von Ableitungsgräben — freilich erfolglos, weil

es bei der muldenförmigen Gestalt der Lewitz an der nöthigen Vorslnth

fehlte. Mit Erneuerung der Schiffbarmachnng der Elde, Havel und

Stör*) seit 1830 wurde die Entwässerung der Lewitz wieder begonnen

und länger als 30 Jahre hindurch unter geringen Unterbrechungen mit

einem Kostenaufwands von mehr als 200,000 Thlrn. fortgeführt. Das

ursprüngliche Projeet zur Entwässerung der gesammteu Lewitzslächeudurch

einen Canal über das Neustädter Stadtfeld bis zur Elve scheiterte am

begründeten Widerspruch der Stadt Neustadt, welche eine zu große Aus-

trocknung der Stadtfeldmark befürchtete. Statt dessen wurde seit 1842 ff.
ein großer bei Banzkow beginnender uud in den Ludwigsluster Canal aus-

mündender Canal gezogen, welcher gleichzeitig eine künstlicheBerieselung

von mehr als 344,000 HHRnthen anstoßender Wiesen ermöglichte. Schon

nach Verlans weniger Jahre wurden zur Cultivirung des gesammten

Lewitzwiesen- Areals von beinahe zwei Millionen HWntheu der Brenzer

Canal, sodann der Wöbbeliner Canal gezogen nnd eine Nenvermessuiig

nebst Chartirung vorgenommen. Noch jetzt werden theils zur Erhaltung

jener Anlagen, theils zur allmäligen Ausdehnung derselben nnd künstlicher

Berieselung aus den Abzugscanäleu jährlich bedeutende Culturkosteu auf-

gewandt.

Seit 1858 ist ferner zur Förderung einer rationellen Forstwirtschaft

die Hemmung der Eingriffe in den Lewitz- Waldcomplex erstrebt. Be-

stehende Weideservitnten wurden allmälig abgelöst, neue Aurechte darauf

Hierüber vgl. den 2, Theil dieser Abhandlung.
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nicht mehr verliehen. Aber erst 1872, nachEntfernung der letztenweide-

berechtigtenDorfschaftgelegentlichder allgemeinenVererbpachtung,ist der

Wald ganz frei geworden.

Auchdie Verwaltung des ganzenTerrains ist feit zehn Jahren au-

gemessenorganisirt. Die Verpachtungder Wiesen geschahfrüher theils

durchdie Forstinspectionzu Friedrichsmoorzu Nutzender dortigen Forst-

lasse, theils durch die vorgesetztenAemter der an Lewitzwiesentheilhaben-

den Donianialeingesessenenfür die betreffendenAmtskassen,theils endlich

durchdie GroßherzoglicheKammer, besondersfür dotirte Einlieger direct

zur Renterei. 1865 kam aber auch hierin eine augemeffeneTrennung.

Sämmtliche Wiesen innerhalb des Waldcomplexeswurden rein an die

Forstinspectionzu Friedrichsmoorzur Verwerthungfür die Forstkasseab-

getreten(§ 119). Für alle übrigen Flächenwurde eine besondereLewitz-

iviesen-Verwaltungunter Oberleitung der Kammer, bestehendans einem

Berechner (dem Forstmeisterzu Friedrichsmoor), einem Wieseninspector,

mehrerenWiesenmeistern,einemRieselausfeherund einemSchleusenwärter,

eiugeiihrt;die Erträge fließenzur Lewitzwiesen-Culturkasseund von dieser

direct zur Reuterei, sind also von deu übrigen zur Hauptkammer-resp.

Hanptsorstkasse(§ 8) zunächstkoiumeudeuDomanialreveuueugetrennt und

findendeshalb an dieserStelle besondereErörterung.

Seit deniselbenZeitpunkte hat auch die frühere Verpachtunggegen

bloßenAnschlagaufgehörtund ist statt ihrer jährlicheMeistbietendeAuction

der Maht eingeführt. In Eaveln von je 20V HMuthen kommendie

einzelnenFlächenjährlich zum Aufgebot. Die letztencontractlichenRechte

auf Anschlagswiesensind gelegentlichder allgemeinenVererbpachtnng1873

bis auf geringeReste abgelöst; nur außerhalbdes Berieselungsrayonsbe-

legenekleinereFlächensind zuweilenan bedürftigeHauSwirthein Erbpacht

weggegeben.Von denLewitzwiesenhängt die wirthschastlickeExistenzeines

sehr großen Theils der Eingesessenender anstoßendenAemter Crivitz,

Hagenow, Neustadt, Grabow, Schwerin ab, deren eigenetrockeneund

sandigeGrundstückeder Wiesenzum Theil vollständigentbehren.

Die Auskünfteder Lewitzwiesen-Verwaltungsind seit zehn Jahren

von durchschnittlich100,000 Mk. in den letztenJahren auf durchschnittlich

höher als 150,000 Mk. gestiegen,die Ausgaben ans etwa 50,000 Mk.
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Hiervon fällt der größte Theil auf Erhaltung und Erweiterungder An-
lagen. Besoldungenund Geschäftsbetrieberfordernzur Zeit etwa 7000
Mark, davon etwa die Hälfte für deu Wiefeninfpector,welcheraußerdem
Dienstwohnung,Feuerung und Ländereiengegen Anschlaghat, der Rest
für das übrige Personal, welchesebenfalls, außer dem Berechner, jene
Naturalemolnmeute,wenngleichvon geringeremUmfange,genießt.

8 132.

6) MnanzirUcsSchlujzrrsnltatans der ganzrn Domanial-Verwaltung.

Die baareu Brutto-Ein nahmen der Aemter (§ 106) betragen
5,850,000 Mk,, der Forsten (§ 130) 1,800,000 Mk., der Lewitzwiesen

(§ 131) 150,000 Mk., des ganzen Domaniums also 7,800,000 Mk.
— die baaren Brutto-Ausgaben der Aemter 2,830,000 Mk., der
Forsten 1,300,000 Mk., der Lewitzwiesen50,000 Mk., insgesammt
4,180,000 Mk., demnachetwa 53 pEt. der Gesammteiuuahmen— die
baareu Ueberschüsse der Aemter 3,020,000 Mk., der Forsten500,000
Mark, der Lewitzwiesen100,000 Mk., also insgesammt3,620,000 Mk.

(8 20).
Bon den Gesammt-Eiuuahmenerwachsenaus Grundstückenmit vor-

wiegendlandwirthschaftlichemBetriebe 5'/^ Millionen Mark (§ 44), also
67 pCt., aus Holzverkaufll/2 Millionen (§ 115), also 19 pCt., wäh¬
rend der Rest sichaus die verschiedenartigstenEinnahmequellenvertheilt.

Bon den Gesamuit-Ausgabenfallen auf Besoldungenund Geschäfts-
betrieb einschließlichdes Richter- und Polizeipersonals1,450,000 Mk.

(§§ 106, 130, 131), also 35 pCt., ferner auf Meliorationen (Feldregu-
lirungen c. p., Culturen, Bauten) 1,910,000 Mk., mithin 46 pCt.

Bon den Gefammteinnahmenvon 7,800,000 Mk. werdenconfumirt
durchBesoldungene. p. 18 V2 pCt., durch Meliorationen 24'/z pEt.

Rechnet man mit Recht zu diesen Gesamniteiuuahmendie baaren
jährlichen Revenuen aus dem durch die allgemeineVererbpachtungge-
wonnenen Domanial-Capitalsonds (§ 56) mit etwa 700,000 Mk., so
erreichenjene rund 8 '/2 Millionen Mark und verhaltensichzu diesendie
Besoldungenwie 17 pCt., die Meliorationen wie 22 '/2 pCt.

Die außer den baar verkauftenForstproducteunochgewonnenenund
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unentgeltlichabgegebenen(§ 111) finden nur beim Schlußresultat der
Forstverwaltung(§ 130), nicht aber an dieserStelle bei den Gesammt-
einnahmen ihre Berücksichtigung,weil sie zu Zweckender Domanialver-
waltung auch wiederweggegeben,also znr Ausgabe gelangt sind.

Ein völlig zutreffenderVergleichmit den finanziellenErgebnissen
ans dem Gesammt-Domaninmanderer deutscherStaaten läßt sich nicht
aufstellen, weil in keinemderselbendie Domanialverwaltung nebst der
Justiz- und Polizeipflegein gleichemGrade in sichabgeschlossenuud ver-
einigt erscheint,sondernbei ihnen die betreffendenEinnahmen uud Aus-
gabeu theilweifemit denen der weiterenStaatsverwaltung eng verbunden
und von ihnen meistensuntrennbar sind. Am ähnlichstenmögen die
Verhältnissein Hannover sein, wo aber') bei einer Brntto-Einuahme des
Gesanimtdomaninmsvon 3,350,000 Thlrn. und einemReinerträge von
1,509,000 Thlrn. etwa 57 pCt. der ersteren durchAusgabenabsorbirt
wurden, während auch bei gauz andersartigen staatlichenEinrichtungen,

z. B. von Badens, dieser Procentsatzals ein noch stärkerererscheint.
WegenbedeutenderVereinfachungder Verwaltung (§ 38) und demnächsti-
ger Abtrennungder Justiz (§ 86) wird aber bei uns eine beträchtliche
Abnahme des bisherigen Domauial- Aufwandes mit Sicherheit zu er-
warte« fein.

51 1l h ll n g.

c(]iol"iOer,')o(]fief)esJjiiii5()u(.

§ 133.

1) Constituirung desselben.

Die baarenBedürfnisseder Landesherrenund der fürstlichenFamilien
waren in alter Zeit bei der damals herrschendenNaturalwirtschaft (§ 42)
nur gering. Die Fürsten selbst hielten gewöhnlichkeine feste Resivenz,

Lehzen,Hannov. Staatshaushalt Bd. 1, S. 49.
2j Regenauer,Staatshaushalt von Baden, S. 239.
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sondernzogenvon Burg zu Burg, nahmen ihr Ablager in Klösternund

ans Dörfern, bewohntenihre Jagdhäuser in den verschiedenenLaudestheileu

uud verzehrtenan Ort und Stelle mit großem reisigenGefolge die in

den einzelnen Aemtern uud AmtskornhäusernaufgespeichertenVorräthe.

Die eigentlicheHofdienerschaftwar zwar nicht ebeu zahlreich,bestandz. B.

noch 1504 für jedenHerzog, außer dem Marstallpersonal von 13 Per-

soueumit etwa5t) Pferden, aus einemKaplan, einemHofkiichenmcistermit

3 Pferden, eiliemKochmit einemKnechteund einemPferde, demKanzler

mit 4 Pferden, 2 berittenenSecretairen, demHofmarschallmit 5 Pferden,

9 berittenenMusikanten,2 Jägern mit 13 Pferden und dem Hofschueider-

personalvon 4 Personen, wozu für die Fürstin ein Hofmeistermit drei

Pferden, 2 berittene adelige Mannen, ein Thürknecht,3 Schneider, die

Hofmeisterin,9 Jungfräulein und 2 Kammerjungfrauenkamen'). Der

ganze Lehnsadelwar aber zum Ehrendienstbei Hofe, zum s. g. Hofwart

verpflichtet̂). Daraus erklärt sichdas große Hofgefolgebis zu einigen

hundert Personen3) und Pferden, welchesdie Fürsten auf alle» ihren

Reisen uud Zügen, selbst im Jnlande, begleitete. Sic alle, dazu regel-

mäßig auch die Voigte und Beamten, speisten4)an der fürstlichenTafel

(§ 81). Baare Geldmittelwurden fast nur zu Gesandtschaften,zu Ge-

schenken,zu Truppeuwerbnugen,größerenFestlichkeitenund besondersanch

zu fürstlichenBegräbnissenverwandt. — Auch die fürstlichenWittwcn

und nachgeborenenSöhne wurden seltenmit Gelddotationen,sondernregel-

mäßig mit besonderenMitthums- und Apanageämtern ausgestattet,

auf deren Naturalwirtschaft anch sie angewiesenwaren. Besondersdie

AemterGadebusch,Grabow, Lübz,Goldberg,Crivitz,Wittenburg, Grevis-

Mühlenwaren hierzu ansersehen.

Seit dem 16. Jahrhundert wurde die Naturalwirthschastallmälig

eingeschränkt,und baare Jntraden begannenmehr als bisher in die Ren-

tereien zu fließen. Immerhin waren dieselbenaber verhältuißmäszignur

gering, ebenso auch die daraus gemachtenVerwendungen(§ 5). Oben-

') Boll, Meckl.Gesch, Bd. 1, S. 318; Rndloss,Neuere Gesch.,S. 23-t.

*) Lisch,Jahrb., Bd. 9, S. 170. Vgl. auch noch da» ResenPtv. 30. Ja-

uuar 1809 in Raabe, Ges.-S., Bd. 1, ©. 895.

3) Lisch,citat, Bd. 39, S. 7.

") Klüver,Beschreib.Meckl.,Bd. 3, S. 293.



drein läßt sichaus den damaligenhäufig nur diarisch und unter chrono-
logischerZusammenwersungder verschiedenartigstenAusgaben geführten
Rechnungender einzelnenHerzogthümereine genaueUebersichtüber die
Bedürfnissedes fürstlichenHauses nicht gewinnenund ist erst möglichseit
Vereinigungder jetzigenLandestheileund der Erstreckungeinesgleichartigen
Verwaltungsorganismusüber dieselbenseit Anfang vorigen Jahrhunderts.
Die VerleihungbesondererApanagenämterfand aber schonseit Mitte des
17. Jahrhunderts nur nochausnahmsweisestatt. HerzogAdolfFriedrichs)
bestimmtein seinemTestamente1654 jedem seiner »achgeborenenSöhne
jährlich 2—3000 Thlr., jeder Tochterbis ins zwölfteJahr 400, später
600 Thlr. Im fürstbrüderlichenVergleichvom 31. Januar 1707 wurde
ausgemacht̂), daß nach dem Tode des Vaters jeder zweiteSohn eines1
regierendenLandesherrn8000 Thlr., alle anderen je 6000 Thlr., bis
zum vierzehntenJahre jedochdie Hälfte, mich jede Prinzessin mit Ans-
enthalt bei der noch lebendenMutter 2000 Thlr., soust 2500 Thlr.
haben solle. Für fürstlicheWittwen existirte in ErmangelungHansgesetz-
licherBestimmungendas Herkommen?),daß beim Fehlen besondererWit-
thumsämtereine jährlicheLeibgedings summe oder auch eine dem ver-
sprochenenBraut schätze meist gleichförmigeWiederlage in den Ehe-
pacten ausgesetztund während des Wittwenstaudcsmit 10 pCt. verzinst
wurde8), wozu freie Wohnung und gewöhnlicheZinsen der s. g. M or-
gengabe kamen. Nach der Rentereirechnungvon 1710 kostetendie
Chatnlle- und Alimentengelderder fürstlichenPersonen 65,300 Thlr., die
Hofbedienten10,600 Thlr., der Hofstaat der Herzogin4200 Thlr., fürst-
licheReisen 7100 Thlr., die Hofküche25,200 Thlr., Coufect1100 Thlr.,
Weinkeller7700 Thlr., Lichter1300 Thlr., Jagd 3100 Thlr., Marstall
3600 Thlr., Livreen 4500 Thlr., Betten und Leinenzeug4400 Thlr.,
Feuerung 2900 Thlr., fürstlicheSchlösser 11,000 Thlr., Verschiedenes
6000 Thlr., demnachin Summa 158,000 Thlr. bei einemGcsaniint-
bndgetder Renterei von 398,000 Thlrn.) nach der Rentereirechnungvon

5; Klüver,citiit, 93b.3, 2, S. 229 u. 236.
Hageineister,Meekl.Staatsrecht,S. 33.

*) Hagemeistereitat, S. 35.
*) Rndloff, SDiittl.Gesch.S. 360; dies geschahschonseit demIi. Jahrh.
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1717 Chatulle und Reisen 40,000 Thlr., Hofstaat der Herzogin1500

Thaler, Hofhalt 41,000 Thlr., der Stall 5600 Thlr., das Jagddeparte-

ment 11,200 Thlr., fürstlicheAlimenten und Witthümer 63,500 Thlr.,

demnachin Summa 166,000 Thlr. bei einem Gesammtetatder Renterei

von 300,000 Thlrn. — 1755 verzehrtedie Hofhaltung sowiedas Er-

forderniß der fürstlichenFamilie Alles in Allem 166,500 Thlr.9) bei

einemGesammtaufwandeder Renterei von 520,000 Thlrn. Am Ende

vorigenJahrhunderts kamenvon denRentereiausgabenvon etwa 700^000

Thalern auf den Hofetat bis 230,000 Thlr., im Jahre 1823/24 von

828,000 Thlrn. zu Hofzwecken250,000 Thlr. Im Jahre 1842/43 be-

trugen die Rentereiausgaben1,900,000 Thlr., davon auf den Hofetat

435,000 Thlr., nämlichfür fämmtlicheMitglieder des Großherzvglichen

Hauses 98,600 Thlr., zu Reisen u. s. w. 39,600 Thlr., für das Cabinet

7700 Thlr., für den Hofhalt 178,300 Thlr., Hofbauteu14,100 Thlr.,

Marstall 46,600 Thlr., Jagden 4000 Thlr., Theater und Kapelle

45,900 Thlr.

Von etwa '/2 des gesammteuRentcreietatswaren sonachseitAnsang

vorigen bis Mitte diesesJahrhunderts obige Verwendungenauf '/» her-

untergegangenund % verbliebendem Landesregimenteund zu gemeinem

Nutzen. Wüufchcnswcrthwar aber immerhin aus naheliegendenZweck-

mäßigkeitsgründeu 22) die völlige Trennung dieser bis dahin com-

binirten, obgleichin sichso verschiedenartigenEtats, und au6) sie wurde

endlicherreicht.

8 134.

Fortsetzung.

Das Staatsgrundgesetzvom 10. October 1849 schiedaus deu Do-

maneu einen Theil derselbenals Großherzogliches Hausgut defiui-

tiv aus uud erklärtedeu verbleibendengrößerenRest derselben,wenngleich

unter agnatischemProteste (§ 22), zu Staatseigeuthum'). Das Hausgut

sollte sideicommissarischesEigenthum des GroßherzoglichenHauses sein,

Besitz,Nutzung und abgesonderteVerwaltung desselbendem Großherzoge

°) Boll, Meckl.Gesch.,Bd. 2, S. 451.
') Vgl. Raabe, Ges.-S.,Bd. 4, S. 689 ff.



— 237 -

gebühren; es durfte nicht veräußert, nur mit Zustimmung der Landes-

Vertretungbis zum drittenTheile verpfändetwerdenund die auf demselben

zur Zeit haftendenSchulden sollten vom Staate übernommenwerden.
Außer dem Schlossezn Ludwigslustund einem Complexedortiger Grund-

stückemit Zubehör, der Kunstsammlungzu Schwerin, dem Marstall zu

Schwerin und Rabensteinfeld,den vorhandenenJagdutensilien,solltenzum

Hausgute gehören 74 verschiedeneOrtschaften,darunten 68 große Höfe

und bestimmtesForstareal. Der Umfang sämmtlicherGrundstückebetrug
20,032,931 sURutheuresp. 7V^QDteilen2), davonForstgebiet3,259,422

Ruthen 3), der Hufenstand(§ 29) des Ackers241 Hufen, davon altes
Domanium 157 Hufen und Jncamerata 83^ Hufen und 6'°/j6 Scheffel.
Bei einer damaligenReineinnahmesämmtlicherDomänen von 1,184,310

Thalern wurden die Jntraden der Haushaltsgüter zu 283,425 Thlr., also

zu .'/4 jener veranschlagt.

Außer diesemHausgut wurde eine s. g. Krondotation ohne be-
stimmt ausgesprochenemCharakter gewährt, bestehendaus den Schlössern
und Hofbedientenwohnungenin Schwerin, Doberan, Rostock,Friedrichs-
thal, FriedrichsmoornebstEinrichtung, sowieeiner ans denStaatsdomänen

zu entrichtendenbaaren Civilliste von 175,000 Thlrn. Als Privat-
eigenthum der Mitglieder des GroßherzoglichenHauses wurden ver-
schiedeneHäuser und Gärten nebstZubehör in Schweriii, Ludwigslustund

Doberan anerkannt.
Ans dem Hausgute und der Cioilliste sollten bestrittenwerdendie

Bedürfnissedes Großhcrzogs und der GroßherzoglichenFamilie, soweit

dieselbenicht apanagirt war, des Hofstaates, der Hof- und Haushaltung

mit AusschlußdesHoftheaters,der Hofbauten. Zum Bau des Schweriner

Schlosses wurden 800,000 Thlr. ans Staatsmitteln bewilligt, ferner

jährlich 10,000 Thlr. zur Erhaltung der zur Krondotation gehörenden

Schlössermit Zubehör, deren Wiederaufbaubei einer etwaigenZerstörung

bei den meistenderselbenausschließlichaus Staatsmitteln verheißenwurde.

2) Staust. Beitr., Bd. 4, S. 18, 205 n. 206.
3) Nach citat Note 2. Nach dem gedrucktenEtat v. 1850/51, S. 44, ent¬

hielt freilich das Forstareal noch nicht 2 Mill. QR.
4) Wiggers, Finanzverhältnisse, S. 74, 85.

Vi i # * * wf v/1 I ft
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Der Großherzog und sämmtlicheMitglieder des Großherzoglichen
Hanses>sollten frei von persönlichenStenern, von Chausseegeldund Porto
sein, wogegendas Hausgut und die im Privateigenthun!befindlichenIm¬
mobilienzu Staats- und Commuualzweckensteuernsollten. Ein großer

Theil der Hofpensionenwurde auf die Staatskasse übernommen. Das
Heirathsgnt der verwittweteuFrau Großherzogin, ebensodie Morgengabe

mit zehnprocentigerVerzinsungwurde als Staatsschuld anerkannt. End-

lich wurden die Witthümer und Apanagendes GroßherzoglicheuHauses

auf das Staatsbudget übernommen(§ 136).
Die Ausstattung des GroßherzoglicheuHauses und Hofhalteserschien

hiernachals eine dnrchausangemessene.Von gewisserSeite 5) wird hier¬

bei wohl ausgerechuet,daß bei der verhältnißmäßigdünuen Bevölkerung

Mecklenburgseine nicht unbedeutendeBeisteuer auf jedenKopf derselben

falle. Dies Exempelist aber unrichtig, denn nicht aus dem Vermögen

des Volkes ist jeneAusstattung entnommen,sonderngeradedirect ans dem

eigenen landesherrlichenEigenthume (§ 21) ausgeschieden,welchesoben¬

drein gleichzeitig% seines Ertrages zur Erfüllung seiner nach dem Be-

trage ganz unbestimmten(§ 22) Verpflichtungengegenüberdemallgemeinen

Landesregimenteabgab. — Für die Größe des Hausgutes uud der Civil-
liste ist besondersder Umfangder fürstlichenDomänen überall maßgebend

gewesen6)— letzteresind aber geradein Mecklenburgso bedeutend,wie

selbstnicht annähernd fast in keinemandern deutsche»Staate (§ 20).
Durch Aufhebungdes Staatsgrundgesetzesin Folge des Freienwalder

Schiedsspruches?)vom 11. September 1850 sind sämmtlicheDomänen,

also auch die durch jenes zu Staatseigenthum erklärten, in ihr früheres

Verhältuiß als landesherrlichesEigenthnm ohne Weiteres rechtlichzurück-

gekehrt,dochist eine gesonderteVerwaltung der HauShaltsdomäneu8) und

die ausschließlicheBestimmung ihrer Einkünfte für das Großherzogliche

Haus uud den Hofhalt beibehalten,statt der dnrch das Staatsgrundgesetz

') Wiggers, Finanzen, S. 27.
6j Nau, Finanzwissenschaft,Bd. 1, S> 47 ff. u. 130; vgl. Beilage z» den

Meckl. Anzeigen v. 1872, Nr. 281.
Raak, Gef.-S., Bd. 4, S, 765.

8) Citat, S. 766.



eingeführtenfnbstanziellenTheiluug also wenigstenseine solchenach Er-
trägen geblieben(§ 22). Letzterefließen ans den Haushaltsdomänenzur
Haushaltscentralkaffe und werden ausschließlichzu den im Staats-
grundgefetzebestimmtenZweckenverwandt. Auf der Renterei lasten seit
jener Zeit nur nochdie Kostendes eigentlichenLandesregimentes,wodurch
sie sactischden CharaktereinerStaatskasseangenommenhat (§ 4). Auch
alle übrigen vorstehendaufgeführtenBestimmungendes Staatsgrundgesetzes
sind beibehalten,insbesonderedie Civilliste von 175,000 Thlrn. und die
Banhülssgelder für die Schlosser der Krondotation von im Ganzen
15,000 Thlrn. aus der Renterei, die Uebertragnngder Witthümer und
Apanagensowie der Zinsen für die Morgengabeauf letztere,die Person-
lichen Befreiungen der Mitglieder des GroßherzoglichenHauses von
Steuern, Porto, Chausseegeldu. s. w.

8 135.

Fortsetzung.

Die Vorlagen zur Modificatiou der Landesverfassung(§ 19) von
1872 umfaßtenauch die Verhältnissedes GroßherzoglichenHansgutes.

Den Landstäudenwurde unter Vorbehalt des fürstlichenEigenthums-
rechtes an dein ganzen Domanium die rechtlicheAnerkennungder feit
1849 durchgeführtenfactifchenTrennung der Hausguts- von der übrigen
Domanial- und Rentereiverwaltungvorgeschlagen. Weil jene aber er-
kannten, daß nach solchervon ihnen genehmigtendefinitivenAusscheidung
sie selbstbei etwaigerJnsufsicienzder für das Landesregimentverbleiben-
den Domänen würden eintretenmüssen,wodurchevent.die bisherigeSub¬
sidiarität der Steuern und das Aversionalsystem(§ 2) gefährdetwürde,
so verhieltensie sichablehnend, und die blosz sactischeSeparation ist bis
heute geblieben.— Es kann fraglich erscheinen, ob zur Vorwegnahme
eines Theils der Domänen als GroßherzoglichesHausgut überall ständische
Genehmigung erforderlich ist, zumal die Verpflichtung des Domauinms
zur Übertragung des Landesregimentesnach keiner Seite hin und in
keinemgewissenBetrage bestimmtist, auch gerade zunächst zur Unterhal-
tung des fürstlichenHaus- und Hofhaltes fämmtlicheim alleinigen landes-
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herrlichenEigenthume befindlicheDomänen dienen solle»') (§ 22) —

andererseitsaber wird die reine Uebernahmedes Restes durchdie Stänve

anch immer mir auf ihrem freiwilligen Entschlüsseberuhen können.

Immerhin aber ist die Verwendung des beträchtlichgeringerenTheils

(§ 134) der Domanialaufküuftezu privativen landesherrlichenZwecken

und die Hingabe der Hauptmasse,welcheschouseit 1850 zur Erhaltung

des Rentercietatsausreichte,zum weiterenLandesregimenteeine so voll-

kommeneErfüllung der dem Domaninm in dieserBeziehung herkömmlich

obliegendenPflichten, daß sie nach ihrem Betrage vor jedemzukünftigen

Gerichtshofezweifelloswürde Bestand behaltendürfen.

Weiter wurde die ständischeGenehmigungdazu desiderirt,daß die

baaren Bezüge aus der Renterei an Civilliste und Bauhülfsgelderuim

Gefammtbetragevon 190,000 Thlrn. durch Vergrößerung des Groß-

herzoglichenHaushaltes niit GrundstückenvomJahresbetrage solcherSnm-

inen abgelöst,also in Grundrenten convertirtwürden. AuchdieserVor-

schlagsaud keineGenehmigung,ist aber inzwischensactischdurchgeführt^).

Zu Johannis 1873 sind weitere 28 Kammerhöseden Haushaltsdomänen

beigelegtund damit jene baaren Zahlungen weggefallen. Etwa sieben

MillionenUüRüthenmit einembis jetzt nicht bestimmtfestgestelltenHusen-

stände von etwa 52 Hufen altem Domauium und etwa 25 Hufen In-

camerata (§ 29) sind dadurch zum Hausgut hinzugekommen,darunter

mehr als zwei Millionen Ruthen Forstgebiet. Letzteresind größten-

theils verwandt, um deu uralten (§ 121) Jasnitzer Saugarten, welcher

1850 mit 80,000 Ruthen dem GroßherzoglichenHanshalte incorporirt

wurde3), bis auf etwa 1,800,000 Ruthen zu erweitern und zu einem

allseitigeingefriedigtenThiergarten zu gestalten.

1) Nach Hoffmann, Wiirttemb. Finanzrecht, S. 5(i, ist im Kvnigr. Württeni-

l>erg 1819 kraft unumschränkter landesherrlicher Machtvollkommenheit und aus

eigener Entschließung eine königl. Civilliste von bestimmtem Betrage ausgeschieden

nnd von Bestand geblieben.

2) V. v. 5. Juli 1873, Rgbl. St 21

3) Vgl. gedruckte»Etat v. 1850/51, S. 47.
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§ 136.
^ortschuilg.

Endlicherstrecktensichdie Reformvorschlägevon 1872 auch auf die
Apanagen und Witt hü mer des GroßherzoglichenHauses.

Die älteren Bestimmungen(§ 133) hatten schon durch das auf der
Autonomie des Landesherrn als Familieuhauptes') beruhendefürstliche
Hausgesetz^) vom 23. Juni 1821 Ergänzungen erfahren. Die Apanage-

berechtignngerwachtehiernach nur erst nach dem Tode des regierenden
Landesherrn. Jeder Sohn desselbensollte auf eine Apanage von 7000
Thalern, der zweiteSohn nochaußerdemauf 2333% Thlr., und Jeder
auf freie Wohnung und freie Beköstigungam Hofe refp. anstatt letzterer
weitere2333% Thlr. Anspruchhaben. Jede PrinzessinTochterdes ver-
storbenenGroßherzogs solltebis zn ihrer Vermählungnebenfreier Woh-
nnng nud Beköstigungam Hose 3500 Thlr. erhalten. Die Kinder des
vorverstorbenenErbgroßherzogs sollten wie die des regierendenGroß-
Herzogsgenommenwerden. Alle Kinder eines apanagirtenPrinzen sollten
nach dessenAblebenseine Apanageerhalten und gemeinschaftlichunter sich
theilen,die Prinzen jedochzu doppelterPortion. Wegen der Witthünier
solltendie Ehepactenentscheiden.

Durch das Staatsgrundgesetz3)vom 10. October 1849 wurden zu¬
nächst die Witthünier und Apanagender damaligenMitglieder des Groß-
herzoglichenHauses festgesetzt.Weiter wurde für dieZukunft denKindern
des regierendenGroßherzogs Anspruch auf Apanage aus der Renterei
schon zu Lebzeitenihres Vaters vom vollendetenfünfzehntenLebensjahre
an eröffnet. Der Erbgroßherzogsollte vom fünfzehntenJahre au jährlich
12,000 Thlr., nach Gründung eines eigenen Hofstaates 18,000 Thlr.,
nach der Vermählung30,000 Thlr. erhalten. Jeder andereSohn sollte
bis zum vollendetenneunzehntenLebensjahre5000 Thlr., resp. beim frü-
HerenAblebendes GroßherzogsG000 Thlr., vom neunzehntenJahre an
10,000 Thlr., jede unvermähltePrinzessinTochterdes Großherzogsvom
fünfzehntenbis zum neunzehntenLebensjahre2000 Thlr., später5000 Thlr.

') Bohlau, Meckl. Landrecht, Bd. 1, S. 556.
2) Raube, Ges.-S., Bd. 4, S. 560.

3) Raabe, citat, S. 703 ff.

16



und bei Gründung eines eigenenHosstaates 6000 Thlr jährlichbeziehen.

Die Kinder apanagirter Prinzen sollten auch hier nur die Apanageihres

Baters unter sichtheilen. Als Witthnm für die Gemahlin des Groß-

Herzogswurden jährlich 20,000 Thlr., für die Gemahlin des Erbgroß-

Herzogs12,000 Thlr. ausgesetzt. Alle Mitglieder des Großherzoglichen

HausessolltenfreieWohnung in dm zur KrondotationgehörigenSchlojfern

genießen. Auch für die erste häuslicheEinrichtung derselbenwurden be-

stimmteSummen verheißen.

Nach Aufhebungdes Staatsgrundgesetzeshaben vorstehendeStipn-

lationen mit einigen ModifikationenGeltung behalten. Nicht aber schon

mit dem vollendetenfünfzehnten, sondern mit erreichter hausgesetzlicher

Großjährigkeitd. i. nach vollendetemneunzehntenLebensjahreder Kinder

des regierendenGroßherzogs sind deren Apanagen ans die Renterei über-

tragen und bis dahin dieBedürfnissederselbendurch dieHaushaltsceutral-

kassebestritten.

Die Ncsormvorschlägevou 1872 enthalten nachfolgendeBestim-

muugen:

Die Kinder des Großherzogs werden bis zu ihrer hausgefetzlichen

Großjährigkeit aus Mitteln der Haushaltscentralkafseerhalten, nach der-

selbenvon der Renterei. Als Apanage beziehtdann der Erbgroßherzog

jährlich 19,000 Thlr., nach seinerVermählung 37,000 Thlr. und zur

Einrichtung15,000 Thlr., der zweiteSohn des GroßherzogS15,000 Thlr.

nnd zur Einrichtung 10,000 Thlr., jeder folgendeSohn des Großherzogs,

sowie jeder andere Prinz des Hauses jährlich 10,000 Thlr., jede uuver-

mählte Prinzessin jährlich 4000 Thlr., nach Gründung eines eigenen

Hofstaatesjährlich 10,000 Thlr. und zur erstenEinrichtung 3000 Thlr.

Sämmtliche Kinder des regierendenGrvßherzogs erhalten außerdemfür

ihre Person freie Wohnung uud Beköstigungnach den näheren Bestim-

mnngen des Hansgefetzesvon 1821. Die Kinder des vorverstorbenen

ErbgroßherzogswerdengleichdenendeS regierendenGroßherzogsbehandelt.

Die Kinder verstorbenerapanagirter Prinzen behalten in Ermangelung

ausreichendenväterlichenVermögens bis zu ihrem Eintritt in eigene

Apanagen diejenigeihres Vaters. Während der nächstenzwanzigJahre

sollen jährlich außerdem25,000 Thlr. aus der Nenterei zur Ansammlung
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eines Fonds für die apanagirten Mitglieder des Großherzoglichen Hauses,

niemals aber für sämmtliche Apanagen inclusive jenes Fonds mehr als

125,000 Thlr. jährlich aus der Renterei bezahlt werden. Wegen der

ans der Renterei ebenfalls zu bestreitenden Witthümer sollen die Ehe-

pacten entscheiden, jedoch als Normen für künftige Fälle gelten, daß jede

Großherzogin jährlich 20,000 Thlr. und zur Einrichtung 10,000 Thlr.,

jede Erbgroßherzogin 12,000 Thlr. und zur Einrichtung 10,000 Thlr.,

jede Herzogin 8000 Thlr. und zur ersten Einrichtung 4000 Thlr.

haben soll.

Aber auch diese durchaus angemessenen Vorschläge, welche in ihrem

Betrage noch hinter den Apanagen und Witthümern anderer deutscher

Länder mittlerer Größe z. B. von Baden n. s. w.4) zurückbleiben, haben

bis jetzt die Genehmigung der Stände nicht gesunden und sind mit dem

ganzen Resormproject (§ 19) noch einstweilen in der Schwebe.

§ 137.

2) Verwaltung.

An der Spitze der von der sonstigen Domanialverwaltuug getrennten

Administration der Großherzoglichen Hausgutsdomänen steht die Oberste

Verwaltungsbehörde des Großherzoglichen Haushaltes in Schwerin,

welche unter Leitung eines Geheimen Rathes in das Centralbureau

und in die Centralkasse mit dem erforderlichen Personal zerfällt, nud

deren Wirkungskreis sich sowohl aus den Großherzoglichen Haus- und

Hofhalt, als anch auf die fpecielle Gilt erver waltung erstreckt.

In erstem- Beziehung ressortiren dazu die Finanzverhältnisse des

regierenden Großherzogs, der Frau Großherzogin, nud der noch nicht

großjährigen, deshalb anch noch nicht aus der Renterei apanagirten

Prinzen und Prinzessinnen, ferner der eigentliche Hofetat mit verschiedenen

Unterabtheilungen, das Großherzogliche Cabinet, die Hosgeistlichkeit, der

Marstall, das Hofjagddepartement (§§ 110 und 121), die Hofbauten,

die Hofpensionen, die Großherzoglichen Kunstsammlungen n. s. w., welche

sämmtlich mit ihren Bedürfnissen auf die Haushalts - Ceutralkasfe auge-

') Regenauer, Finanzkunde des Großherzvgthums Baden, S. 120 ff.
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wiesen sind, und anßer welchen durch die landesherrliche Liberalität jähr-

lich noch viele Tausende zu weiteren Zwecken, insbesondere für das

Augustenstift in Schwerin, Stift Bethlehem in Ludwigslust, das Ret-

tungshans zu Gehlsdorf, sowie zu zahlreichen anderen einheimischen und

auswärtigen mildthätigeu Anstalten, auch zu Kirchen uud kirchlichen Ge-

räthen z. B. zu Orgeln, Glocken u. s. w. (§ 104) verwandt werden.

Die eigentliche Güterverwaltung, theilt sich in den Rostocker und

den Schweriner District unter wenigen Localbeamten in Doberan und

Schwerin '). Die Hanshaltsforsten werden entweder von speciellenHaus-

Halts - Forstofficiauten oder commissarisch von Cameralforstbedieuteu ver-

waltet. Zu Bauten werden gewöhnlich die cameralen Baubeamten, zu

Vermessungen die Districtsingenienrs nach Ermessen der Verwaltung com-

missarisch benutzt.

Die Districtsbeamtcn des Großherzoglichen Hansgntes nehmen inner¬

halb ihres Wirkungskreises nur die eigentlich finanziellen und grund-

herrlichen, sowie die Patronatsrechte des Landesherrn wahr, während die

weitere obrigkeitliche Verwaltung bei den Großherzoglichen Aemtern ge-

blieben ist, in deren Umkreise die Hanshaltsgnter liegen2). Zum Entgelt

hierfür werden aus der Hanshalts-Ceutralkasse sowohl die amtlichen Ge-

richts- und Jnqnisitionskosten nach zehnjährigem Durchschnitt, '/z der

Amtsbesoldungen, endlich die Zuschüsse der Amtskasscn zn den Schnlkassen

(§ 93) nach dem Verhältniß des Hufenstandes des Hausgutes (ßß 134

uud 135) zu demjenigen des Anitsgebietes (§ 29), als auch die Beiträge

zn den Domanialarbeitshäufern (§ 88) nach einem aus Hnfeustaud und

Seeleuzahl gemischten Repartitionsmodns in Grundlage eines bestimmten

Abrechnnngsverfahrens erstattet, während die früheren Liquidationen ans

Armenpflege und für HoSpitaliten3) durch die Gemeindeordnung jetzt weg-

gefallen sind. Anch für Verwendung der in den einzelnen Districten

conipeten Cameralbanbeaniten 83, 135) wurden früher bestimmte

Aversa vergütet^), doch siud letztere nach Vereinbarung vom 15. März

') Raabe, Ges.-I., Bd. 4, S, 762; Verordn. v. 5. Juli 1873, Ngbl. St. 21.
2, Naabe, citat, S. 764.

3) Circ. b. 13 Juni 1860, v. 3t. Juli 186t

Circ. v. 31. December 1859.



1873 aufgehoben ^), in deren Folge die HaushaltSverwaltung ihre Bau-

techniker frei auswählt und direct, regelmäßig mit 4 Thlr. Diäten und

Führgeldern salarirt. Die committirten canieralen Forstbeamten erhalten

aus der Haushaltskasse angemessene Remunerationen bis zu mehreren

hundert Mark (§ 126).

§ 138.

Fortsetzung.

Die für das Kammergut geltenden Administrativgrundsätze werden

im Allgemeinen immer auch für daö Hansgut adoptirt, wie denn auch

die allgemeine Vererbpachtung und die Gemeiudeorgauifation hier Eingang
gefunden haben. Wie beim Kammergut zum Domanial- Capitalfonds

(§ 56), so werden auch beim Hausgut die Jntraden ans der allgenieinen

Vererbpachtung seit Johannis 1872 zu einem besonderen Fonds gesani-
melt. — Die Amtsforstgerichte erstrecken sich mich ans die Hausgüter,

doch fließen die auS letzteren aufkommenden Strafgelder iit die Hanshalts-

Centralkasse') (ß 120). Wegen gegenseitiger Aushülfe mit Forstproducten

(§ ^it 1873 eine Vereinbarung zwischen Kammer uud Haus-
halt geschlossen2).

Anch das Verhältniß zwischen der Großherzoglichen Renterei uud
der Haushalts-Centralkasse ist allseitig geregelt. Die Renterei überträgt
die Apanagen uud Witthünier (§ 136), die zehnprocentigen Zinsen ans
die Morgengabe (ß 134) der verwittweten Frau Großherzogin, uud ersetzt
wegen der den Mitgliedern des Großherzoglichen Hanfes zustehenden Frei-
Helten (§ 134) an die Post das Porto3) und die Stafetten wie Extra-
Posten derselben, zahlt mich die Feuerassecuranzprämieu des Schweriner
Schlosses, sowie eine Quote zu den Kosten des Ordens der Wendischen Krone.
Die Hanshalts-Centralkasse erstattet dagegen an die Renterei einen Theil

der Kosten des Theater-Orchesters sowie dahin gehöriger Pensionen, ferner
Wildwächterlohn innerhalb des Hosjagddepartements (§ 128), endlich

sj Tire. v. 2. Mai 1873.

') Circ. t>. 1. März 1854.

2) Circ. v. 2. Mai 1373.

3) Vgl. SS. ». 28. Deeember 1869, Art. 1, Rgbl. 1870, St. 1.
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Aversa für die auch auf den Großherzoglichen Haushalt sich erstreckende

Wirksamkeit des Revisioiisdepartements und für Verwaltung der Ludwigs-

luster Cämmerei. Andere frühere gegenseitige Erstattungen sind bei Ver¬

größerung der Großherzoglichen Hansgüter 1873 ausgeglichen^).

Wie schon im Staatsgrundgesetze von 1849 ausbedungen ist, con-

tribnirt das Hausgut zu allen Landesstcueru, auch zu den Anlagen, den

Beiträgen für Landarbeitshaus und Criminalcollegium, nicht aber zu den

Kosten des Oberappellationsgerichtes und der Justizcauzleien (§ 6), weil

diese als Jurisdictionslast das Landesregiment treffen und zum Antheil

desselben ausschließlich vou der Reutern zu zahlen sind6).

lieber die jetzigen Gesammteinnahmeu und Ausgaben der obersten

Verwaltungsbehörde des Großherzoglichen Hanfes liegen Veröffentlichungen

nicht vor. Da die Hausgüter meistens ans Pachthöfen bestehen, deren

Erträge im Kammergut seit 1850 sich bedeutend gehoben haben (§ 47),

so werden auch die früheren Revenuen der Hausgüter (§ 134) inzwischen

entsprechendenZuwachs erfahren Habens. Die Forsten?) ergaben 1858/59

eine Totalaufkunft von 65,164 Thlr., wovon jedoch 26,920 Thlr. auf

unentgeltlich verabreichte Forftproducte kamen; die Forstverwaltuug kostete

damals 15,592 Thlr.

So ist denn die finanzielle Auseinandersetzung unseres Fürstenhauses

mit dem Lande bereits seit 27 Jahren von factischemBestände, uud die

baldige Einführung dieser heilsamen Maßregel in das Mecklenbnrgsche

Verfassungsrecht gewiß nur ein berechtigter Wunsch.

4) Wegen aller dieser gegenseitigen Liquidationen vgl. den im Herbst 1873

den Ständen vorgelegten Rentereietat.
Hierüber das Weitere im 2. Theil.

6) Vgl. Wiggers, Finanzverh., S. 86.

7) Vgl. die Festgabe zur Feier der 22. Versammlung deutscher Land- und

Forstwirthe in Schwerin 1861, S. 270 ff.
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Moeiler, P. Die Verbesserung der Landescultur durch Organisation des
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Mit 2 lithoa. Tafeln. __
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Vaterländische Seizze. Preis 75
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